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Einleitung. 

1. Die eigenthümliche Richtung, welche die Entwicklung des flaat- 

lichen Lebens der Neuzeit genommen hat, iſt nicht ohne tiefgreifenden 

Einfluß auf den Geiſt und die Verfaſſungsverhältniſſe der chriſtlichen 

Schule geblieben. Es hat ſich daraus ein immer weiter klaffender 

Gegenſatz gegen die Einrichtungen und Grundſätze, die auf dieſem Ge— 

biete aus der Vergangenheit ererbt ſind, herausgebildet. Am meiſten iſt 

dadurch die katholiſche Kirche in ihren Rechten bedroht. In manchen 

Ländern hat ſie ſich, unterſtützt von einſichtsvollen Familienvätern, Ge— 

lehrten und Staatsmännern, mit glücklichem Erfolge der Entchriſtlichung 

der Jugendbildung erwehrt; in andern dagegen gehört die Selbſter— 

mannung der Katholiken, wie der Streit überhaupt, der jüngſten Ver— 

gangenheit an und ſchließt für die Zukunft mehr und mehr begriffene 

ernſte Aufgaben in ſich. Dieſe Forderung gilt namentlich für Jungitalien, 

das mit ſeinem Schulgeſetze vom 4. Oktober 1848 zu der 45. Theſe 

des Syllabus! die Unterlage gegeben hat. 
2. Während nämlich im Königreiche Sardinien bis dahin das Unter— 

richtsweſen einer zwiſchen Kirche und Staat getheilten Oberleitung 

unterſtellt war, verdrängte das genannte Geſetz das kirchliche Element 

aus dieſer Leitung und wies dieſelbe, mit einziger Ausnahme der 

1 „Totum scholarum publicarum regimen, in quibus juventus christianae 

alicujus Reipublicae instituitur, episcopalibus dumtaxat seminariis aliqua 

ratione exceptis, potest ac debet attribui auctoritati eivili, et ita quidem at- 

tribui, ut nullum alii cuicumque auctoritati recognoscatur jus immiscendi se 

in disciplina scholarum, in regimine studiorum, in graduum collatione, in 

delectu ac approbatione magistrorum.* „Die Geſammtleitung der öffentlichen 

Schulen, in denen die Jugend eines chriſtlichen Staates herangebildet wird, kann 

und muß, einzig die biſchöflichen Seminarien in gewiſſer Beziehung ausgenommen, 

der Staatsbehörde zugetheilt werden, und zwar in ſolchem Grade, daß kein Recht 

einer andern Behörde, welche immer ſie ſei, zuerkannt werde, ſich einzumiſchen in 

die Schulzucht, in die Leitung der Studien, in die Verleihung der Grade, in die 

Auswahl und Genehmigung der Lehrer.“ 
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biſchöflichen Seminarien, ausſchließlich der k. Regierung, dem Miniſterium 

und ſeinen Organen zu. Der Art. 58 des Geſetzes erklärt, keiner 

andern Auctorität, welche immer ſie ſei, werde das Recht zuſtehen, ſich 

in die Schulzucht, in die Leitung der Studien, in die Verleihung der 

akademiſchen Grade, in die Wahl und Beſtätigung der Lehrer einzu⸗ 

miſchen. „Daher werden in jenem katholiſchen Reiche die Schulen jeder 

Art, ſelbſt die Lehrſtühle der hh. Wiſſenſchaften, wie der Unterricht der 

Kinder in den Elementen des chriſtlichen Glaubens, welchen das Geſetz 

unter den Obliegenheiten der Volksſchullehrer aufzählt, der biſchöflichen 

Auctorität entzogen !.“ Selbſt die geiſtlichen Väter (Spirituale) an den 

Bildungsanſtalten ſollen, jo fährt unſere Quelle fort, ohne Dazwiſchen⸗ 

kunft irgend einer andern Gewalt vom Miniſter und ſeinen Organen 

ausgewählt und beſtätigt werden. „So ſind alſo die kirchlichen Hirten 

nicht allein jener bevorzugten Auctorität, welche ſie viele Jahrhunderte 

her, wenigſtens über die meiſten Studienanſtalten, kraft päpſtlicher und 

königlicher Verordnungen und fundationsmäßig in Händen hatten, auf die 

ungerechteſte Weiſe beraubt worden, ſondern es ſteht ihnen nicht einmal 

mehr frei, dasjenige zu überwachen, was in der Schulleitung die Glau— 

benslehre, die chriſtlichen Sitten, oder das Gottesdienſtliche betrifft?.“ 

Aus demſelben Geiſte ſtammte die Abſchaffung der kirchlichen Cenſur für 

die Theſen, welche öffentlich zur Erlangung akademiſcher Grade verthei- 

digt zu werden pflegen. 

3. Daß die k. Regierung von Jungitalien gewillt war, noch einen 

Schritt weiter zu gehen und auch die biſchöflichen Seminarien in den 

Kreis der Staatsdienſtbarkeit zu ziehen, erhellt aus einem Mintfterial- 

Circular (vom 13. Sept. 1864), welches von den Biſchöfen in den 

Marken und in Umbrien über Leitung, Unterricht und Vermögen der 

betreffenden Anſtalten Aufſchluß begehrte; doch ſcheint der Verſuch, Dank 

der energiſchen Antwort der Biſchöfe ?, im Keime erſtickt zu fein. Anders 

1 Allocution In consistoriali vom 1. Nov. 1850. Recueil. S. 280 ff. 

. 

3 Anknüpfend an das Wort des Miniſters: er ſei „innig überzeugt von dem 

vielfachen Nutzen, der für die Kirche und den Staat aus jenen Anſtalten erwachſe“, 

bemerken die Biſchöfe, dieſes Zugeſtändniß verdankend, die Kirche habe längſt dieſen 

Nutzen erkannt, wie das Tridentinum (S. XXIII. cp. 18 de Ref.) zur Genüge 

beweiſe. Dort möge er erſehen, daß den Biſchöfen allein die Vollmacht ertheilt ſei, 

in ihren Diöceſen eines oder mehrere Seminarien, je nach ihrem Befunde und Be⸗ 

lieben, „prout sibi opportunum videbitur“, zu errichten und zu leiten; daß ſie 

allein die Lehrer anzuſtellen oder zu entfernen und die Unterrichtsgegenſtände vor⸗ 
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in gewiffen ſüdamerikaniſchen Republiken, in denen nach dem Muſter 

der joſephiniſchen Generalſeminarien und verwandter ſtaatskirchlichen 

Erziehungsinſtitute für die Candidaten des geiſtlichen Standes, auch 

die biſchöflichen Seminarien, wenigſtens in Anſehung ihres Studienplanes, 

der Einſichtsnahme und Genehmigung der weltlichen Behörden unter— 

zogen wurden 1. Die Theſen 45 und 46 gehören alſo zuſammen, wie 

der Wortlaut der letzteren andeutet; ihr Sinn iſt nach dem Angegebenen 

leicht zu ermitteln. Die Geſammtleitung des chriſtlichen Schulweſens wird, 

mit Ein⸗ oder Ausſchluß der biſchöflichen Seminarien, als eine aus— 

ſchließlich ſtaatliche Befugniß, wenn nicht gar Obliegenheit angeſehen. 

Wie weit aber dieſe Ausſchließlichkeit geſteigert werde, beſagt der Beiſatz: 

keinerlei Auctorität ſoll ein Recht zuſtehen, ſich in die Schulzucht, in die 

Leitung der Studien, in die Verleihung der akademiſchen Würden und 

in die Beſetzung der Lehrämter einzumiſchen. Namentlich iſt alſo die 

Kirche ausgeſchloſſen, obwohl es ſich um die Bildung einer chriſtlichen 

Jugend handelt, alſo um einen Unterricht, der ſo wenig als die Er— 

ziehung der religiöſen Elemente entbehren kann, die denn auch in dem 

k. ſardiniſchen Schulgeſetze ausdrücklich anerkannt find 2, 

4.̃. Daß die Kirche von der Leitung ausgeſchloſſen iſt, bildet ohne 

Zweifel die Urſache, warum dieſe Grundſätze eine allgemeine Verwer— 
ſung Seitens des hl. Stuhles und der Biſchöfe, der ſich alle unterrichte— 

ten Katholiken anſchloſſen, erfahren haben. Als ein Beiſpiel des Letz— 

zuſchreiben haben; daß mit Einem Worte den Biſchöfen die ganze Obſorge über 

all das zuſtehe, was ihnen zum glücklichen Gedeihen des Seminars nothwendig und 

geeignet erſcheine. Eine Begründung dieſes Rechtes aus der Natur der Sache und 

den indeſſen in Sardinien mit den weltlichen Anſtalten gemachten Erfahrungen über 

die Staatsleitung ſchließen ſich an. Der löblichen Abſicht, den Seminarien nützlich 

zu werden, die der Miniſter vorſchützte, könne die Regierung nicht beſſer entſpre— 

chen als dadurch, daß fie ſich jeder Einmiſchung enthalte. Das Acetenſtück iſt von 

3 Cardinälen, 4 Erzbiſchöfen, 20 Biſchöfen und 13 Capitelsvicaren unterzeichnet. 

S. das Recht der Kirche in der Speyerer Seminarsfrage. Speyer, A. Bregenzer, 

1865. S. 20 f. 
1 Die auf dieſe Anſtalten bezügliche Theſe 46 ſagt: „Immo in ipsis clerico- 

rum seminariis methodus studiorum adhibenda eivili auctoritati subjieitur.“ 
— „Ja, in den Clericalſeminarien ſelber iſt der anzuwendende Studienplan der 

Staatsbehörde unterworfen.“ Nunquam fore vom 15. Dezember 1856. Recueil. 

S. 388. Vgl. Dr. Schulte, Lehrbuch des katholiſchen Kirchenrechts. Gießen bei 

Ferber. 1863. S. 461 ff. über die Stellung der Regierungen von Oeſterreich, 
Preußen und im übrigen Deutſchland zu Seminarien und katholiſchen Faeultäten. 

.o. n. 2. 
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tern verdient die Kritik Erwähnung, welche ein berühmter italieniſcher 

Schulmann, A. Peyron“, dem mehrgedachten Geſetze alsbald nach feinem 

Erſcheinen angedeihen ließ. Er geißelte an demſelben, die Mittelſchulen 

ins Auge faſſend, vor allem Andern die verfehlte Behandlung, welche die 

Religion, ſowohl als Unterrichtsgegenſtand, wie als Erziehungsmittel erlitt, 

und zeigte die Unvernunft, die Ungerechtigkeit wie die traurigen Folgen 

der Ausſchließung des Episcopates. Das Miniſterium ſuchte ſich durch 

das Beiſpiel von Karl Emmanuel III. zu decken, ſofern dieſer gleichfalls 

feinen Einfluß auf die Schule bis zur Ernennung der Spirituale aus⸗ 

zudehnen gewußt hatte. Allein wenn auch je der katholiſchen Regierung 

dieſes Fürſten ſo weitgehende Patronatrechte eingeräumt worden wären, 

ſo gab dieſelbe hiefür, wie der genannte Schulmann richtig bemerkt, der 

Kirche Bürgſchaften und Vortheile, welche nach der in Jungitalien be= 

beliebten Trennung von Staat und Kirche weggefallen find. In Ueber- 

einſtimmung mit Peyron hat vor Kurzem ein anderer italieniſcher Schrift⸗ 

ſteller die traurigen Wirkungen dieſer Schulgeſetzgebung in folgender 

Weiſe geſchildert: „Es gibt gegenwärtig für den Katholicismus in Italien 

keinen ſchlimmeren Feind, als den öffentlichen Unterricht; die Schule hat ſich 

in eine Art Propaganda gegen die katholiſche Kirche, ihre Stiftung, Ge— 

ſchichte und Lehre verwandelt. Von hundert Jünglingen, welche die Univer⸗ 

ſität verlaſſen, wird man kaum noch zehn finden, die nicht ihren Glauben 

und mit dem Glauben die guten Sitten verloren hätten.“ An Gewalt, 

dem zu ſteuern, fehlte es dem Unterrichtsminiſter nicht; dieſelbe „iſt 

aller Schranken und Bedingungen entledigt“; die Lehrfreiheit hat voll— 

ſtändig „Schiffbruch gelitten“; „jede Erziehungs- oder Unterrichtsanſtalt, 

ſei es für Knaben oder Mädchen, ſei ſie öffentlich oder privat, werde 

ſie von Welt- oder Ordensleuten geleitet, iſt der Botmäßigkeit des 

Miniſters unterſtellt“; „ohne ſeine Genehmigung iſt Niemand fähig, auch 

nur ein gültiges Moralitätszeugniß für Ordensleute, die ſich zum Lehr— 

amt melden, auszuſtellen.“ Zur Vollendung des Bildes müſſen wir 

beifügen, daß dieſe Schulorganiſationen das Stadium des Experimenti⸗ 

rens noch nicht überſchritten haben, ein Geſetz verdrängt das andere und 

der Stand der Schulen ſinkt immer tiefer 2. 

1 In feinem Werkchen: Dell’ Istruzione secondaria in Piemonte, dalla 

Stamperia Reale. 1851. Nach den uns allein vorliegenden Auszügen der Civilta 

J, 8. p. 323 sqq. 

2 Peinett i, Del libero insegnamento. Milano. 1865. p. 271. Nota. 
p. 13 sqq. 
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5. Um dieſe Ausſchließlichkeit genauer kennen zu lernen, iſt auf 

den Wortlaut der Theſen zu achten: „Totum regimen“, „die Geſammt— 

leitung“, bezeichnet nach dem zu Grunde liegenden Geſetze, nach dem 

Wortſinne und der Analogie des öffentlichen Dienſtes, eine oberſte, die 

endgültige Entſcheidung beanſpruchende Regierung der Schule, welche 

ſich ſowohl über die geſammte Thätigkeit und deren Mittel in ihr, als 

über alle dabei verwendeten Perſonen, bezüglich deren Beſtellung, Ueber— 

wachung und Correktion erſtreckt 1. — Der erläuternde Zuſatz: „et ita 

quidem attribui“, „bis zu dem Grade“ u. ſ. w. beſeitigt hiebei ausdrück— 

lich jeden Einfluß außerſtaatlicher Auctoritäten oder geſellſchaftlicher Ge— 

walten. Als ſolche können die elterliche, die öffentlicher Corporationen, 

insbeſondere aber die der Kirche in Betracht kommen. Die ſtaatliche 

Leitung wird alſo völlig unbeſchränkt. — Soferne es ſich um Schulen 

für eine chriſtliche Jugend handelt — wir ſagen dafür der Kürze halber: 

um chriſtliche Schulen — muß die Kirche in Betracht kommen. Da ihr 

ein Antheil an der Leitung und ſelbſt jede Art von Einmiſchung verſagt 

iſt, ſo werden durch die ſtaatliche Schulleitung die göttlichen Rechte des 

Hirtenamtes, kraft eigenen Berufes die religiöſe Erziehung in den chriſt— 

lichen Schulen zu leiten, mißkannt. — Der Grundſatz nun, daß eine ſolche 

Schulleitung erlaubt, oder gar pflichtgemäß, alſo ein unveräußerliches 

ſtaatliches Recht ſei: „potest ac debet attribui auctoritati civili“, iſt 

verworfen. — Iſt aber die Geſammtleitung der chriſtlichen Schule durch 

den Staat unſtatthaft, auch wenn ſie ſich nicht auf die biſchöflichen Semi— 

narien ausdehnt, ſo iſt es ſelbſtverſtändlich ebenſo ihre Erweiterung auf 

die biſchöflichen Seminarien, wenn ſie auch nur den Unterricht in ſich 

begreift. — Zergliedern wir alſo die beiden Theſen logiſch, ſo laſſen 

ſich folgende Sätze aus ihnen ableiten: 1) die Geſammtleitung der 

1 Es wird im Verlaufe der Abhandlung öfters Gelegenheit geboten fein, durch 

Beiſpiele aus der Wirklichkeit dieſen Begriff zu veranſchaulichen. Ein naheliegendes 

bietet das Verfahren deutſcher Regierungen ſeit dem Anfange des Jahrhunderts, 
welches ausdrücklich auch die Beſtellung der Religionslehrer und die Beſtimmung der 

Lehrbücher für den Religionsunterricht als Befugniß für die Staatsleitung in An- 

ſpruch nahm. Doch war der Kirche eine gewiſſe Einmiſchung geſtattet. S. Denk— 
ſchrift des Episcopates der oberrheiniſchen Kirchenprovinz. 2. Auflage. Herder. Frei— 

burg. 1853. S. 80 ff. Später iſt jedoch der Grundſatz aufgegeben und das biſchöfliche 
Recht auf ſelbſtſtändige Leitung des Religionsunterrichtes allgemein, auch bezüglich 
der theologiſchen Facultäten an Staatsuniverſitäten, zugeſtanden worden. Vgl. 

Art. 7 und 9 der württemb. und 7 und 11 der bad. Convention mit Art. 5—8 

des öſterr. Concordates. 
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chriſtlichen Schule ift ein unveräußerliches Recht des Staates; 2) ſelbſt 

ausgedehnt auf die biſchöflichen Seminarien iſt ſie ein ſolches Recht. — 

Es laſſen ſich nun aber noch Steigerungen des falſchen Grundſatzes nach 

zwei Seiten hin denken. Im Vorſtehenden iſt nur von den öffent- 

lichen chriſtlichen Schulen die Rede. Eine Staatsleitung chriſtlicher Schule 

wäre alſo auch dann noch grundſätzlich unzuläſſig, wenn ſie die, den 

Kreis der Familie nicht überſchreitenden Privatſchulen ihrer Leitung ent— 

ließe; um wie viel mehr alſo, wenn fie ſelbſt für dieſe die Leitung an⸗ 

ſpräche? — Auf der andern Seite iſt in den Theſen 45 und 46 nicht 
von der chriſtlichen Schule an ſich ſelber, ſondern nur von ihrer Leitung 

die Rede. Die Kirche von der Leitung auszuſchließen, iſt unterſagt. 

Alſo noch viel mehr iſt es unerlaubt, die Kirche unmittelbar aus der Schule 

ſelber zu verdrängen. 

6. Die erſte Steigerung iſt in einem Grundſatze enthalten, deſſen 

das Rundſchreiben Quanta cura gedenkt: „lehrend und bekennend den 

ſo unheilvollen Irrthum des Communismus und Socialismus, behaupten 

ſie, „„daß die häusliche Geſellſchaft oder Familie den ganzen Grund 

ihrer Exiſtenz einzig vom ſtaatlichen Rechte entlehne; und daß daher aus 

dem Staatsgeſetze allein ſich herleiten und abſtammen alle Rechte der 

Eltern auf ihre Kinder, insbeſondere aber das Recht, für den Unterricht 

und die Erziehung zu ſorgen.““ Wird dieſer Satz zu Grunde gelegt, 
dann iſt die Schule ſchlechtweg eine ſtaatliche Angelegenheit. Wir können 

uns dieſes als die letzte Folgerung aus dem in Theſe 45 und 46 

geächteten Prinzip, oder wenn man lieber will, als den eigentlichen Kern 

der ausſchließlich ſtaatlichen Leitung der chriſtlichen Schule vorſtellen. 

Der hiebei thätige Irrthum iſt Socialismus, eine Untergrabung des 

Naturgeſetzes, welche den Abfall vom chriſtlichen Geſetze bereits hinter 

ſich hat. Um dieſes beſſer zu verſtehen, iſt die 47. und 48. Theſe oder 

die Trennung der Schule von der Kirche zu berückſichtigen. 
7. Wie die Veranlaſſung der beiden Theſen 45 und 46 beweist, 

iſt bei ihnen vorausgeſetzt, daß die Einrichtung der Schule an ſich dem 

chriſtlichen Charakter derſelben angepaßt ſei; als verwerflich iſt nur die 

ausſchließlich ſtaatliche Schulleitung bezeichnet. Anders bei den Theſen 

47 und 48. Hier treten Grundſätze hervor, welche die chriſtliche Schule 

an ſich ſelber, ihren chriſtlichen Charakter nämlich, gefährden. Den 

Ausgang zum Verſtändniſſe dieſer Theſen! müſſen wir vom badiſchen 

1 „Postulat optima civilis societatis ratio, ut populares scholae, quse 
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Schulſtreite nehmen. Ueber das Thatſächliche können wir uns kurz 

faſſen, da es zur Genüge ins Licht geſetzt iſt. Die Convention der 

großherzoglichen Regierung mit dem hl. Stuhle vom 28. Juni 1859 

enthielt die billige Zuſage: „wenn außerhalb der theologiſchen Fakultät 

ein Lehrer der“ (ſtiftungsmäßig katholiſchen) „Univerſität (Freiburg) in 

ſeinen Lehrvorträgen in Widerſtreit mit der katholiſchen Glaubens- und 

Sittenlehre gerathen würde“, werde die großh. Regierung „den etwa zu 

erhebenden Beſchwerden des Erzbiſchofs jede thunliche Rückſicht gewäh— 

ren !“. Dieß erregte Anſtoß bei kirchenfeindlichen Parteien. Mehrere 

proteſtantiſche Notabilitäten aus Heidelberg nahmen ſie zum Anlaß, auf 

einer Verſammlung zu Durlach Beſchwerde über angebliche Bedrohung 

der Lehrfreiheit zu erheben. Auch Profeſſoren der Freiburger Hochſchule 

machten in einem Promemoria an die Regierung Vorſtellungen dagegen; 

und ſelbſt unter der katholiſchen Bürgerſchaft zu Freiburg wurden 

Schritte für die angeblich durch die kirchliche Aufſicht bedrohte „Lehrfreiheit“. 

unternommen. Als die großherzogliche Regierung dem Sturme gegen 

die Convention weichen zu müſſen glaubte, behielt ſie ſich vor, auf dem 

Wege der Landesgeſetzgebung den „Grundſatz der Selbſtſtändigkeit der 

katholiſchen Kirche in Ordnung ihrer Angelegenheiten zur vollen Geltung 

patent omnibus cujusque e populo classis pueris, ac publica universim In- 

stituta, quae litteris severioribusque disciplinis tradendis et educationi juven- 

tutis curandae sunt destinata, eximantur ab omni Ecclesiae auctoritate, mo— 

deratrice vi et ingerentia, plenoque civilis ac politicae auctoritatis arbitrio 

subjiciantur, ad imperantium placita et ad communium aetatis opinionum 

amussim.“ 

„Catholicis viris probari potest ea juventutis instituendae ratio, quae 

sit a catholica fide et ab Ecclesiae potestate sejuncta, quaeque rerum dum- 

taxat naturalium scientiam ac terrenae socialis vitae fines tantummodo vel 

saltem primario spectet.“ 

„Es verlangt die beſte Einrichtung der bürgerlichen Geſellſchaft, daß die Volks— 

ſchulen, welche allen Kindern jeder Volksklaſſe offen ſtehen, und die öffentlichen An— 

ſtalten insgeſammt, welche für die claffifche und höhere wiſſenſchaftliche Ausbildung 

und die Erziehung der Jugend beſtimmt find, von aller Auctorität, Leitung und Ein— 

miſchung der Kirche befreit und der vollen Verfügung der bürgerlichen und poli— 

tiſchen Auctorität unterſtellt werden, nach dem Gutdünken der Staatslenker und nach 

Maßgabe der allgemeinen Zeitrichtung.“ 
„Katholiken können jener Art von Jugendbildung beiſtimmen, welche dem ka— 

tholiſchen Glauben und der Gewalt der Kirche entfremdet iſt, und welche einzig das 

Wiſſen der natürlichen Dinge und nur, oder wenigſtens in erfler Linie, die Zwecke 

des irdiſchen Social-Lebens ins Auge faßt.“ 
1 Schlußnote zur Convention mit dem hl. Stuhle vom 28. Juni 1859. 
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zu bringen “. Die Frucht dieſer Verheißung war das Geſetz vom 9. 

Oktober 1860, das u. A. feſtſetzte: 

„§. 6. Das öffentliche Unterrichtsweſen wird vom Staate geleitet. Andere 

Unterrichts- und Erziehungsanſtalten ſtehen unter der Aufſicht der Staatsregierung.“ 

„§. 12. Den Religionsunterricht überwachen und beſorgen die Kirchen für 

ihre Angehörigen, jedoch unbeſchadet der einheitlichen Leitung der Unterrichts- und 

Erziehungsanſtalten. Die Kirchen ſind befugt, Bildungsanſtalten für Diejenigen, 

welche ſich dem geiſtlichen Stande widmen, zu errichten.“ 

Während alſo einerſeits mit dem letzten Abſatze des § 12 dem 

unveräußerlichen Rechte der Kirche auf vollkommene Freiheit in ihren 

geiſtlichen Bildungsanſtalten die Wege geöffnet ſchienen, war es auf 

der andern Seite für die Katholiken fraglich geworden, ob die in Aus— 

ſicht genommene Schulleitung ihren Auſprüchen? gerecht ſein werde. Die 

bekannten Schulgeſetze ſollten hierüber alsbald Licht verbreiten. 

8. Ohne vorgängige Verſtändigung mit dem Erzbiſchof erſchien 
unter dem 12. Auguſt 1862 eine Verordnung über die Drgani- 

ſation eines Oberſchulrathes, welche in § 4 feſtſetzte: „Die oberſten 

kirchlichen Behörden des Landes können Vertreter bezeichnen, welche der 

Oberſchulrath zu ſeinen Berathungen zuziehen wird, ſo oft es ſich um 

Fragen des religiöſen Unterrichts und deſſen Verbindung mit dem Lehr— 

plan handelt.“ Damit war eine ſtändige Vertretung der Kirche in die— 

ſer oberſten Behörde, der die katholiſchen Schulen (neben den prote— 

ſtantiſchen und israelitiſchen) unterſtellt ſind, abgelehnt, und es war 

nicht einmal dafür eine geſetzliche Bürgſchaft geboten, daß dieſelbe Katho— 

liken unter ihren Mitgliedern zählen werde. Die confeſſionell gemiſchte, 

beziehungsweiſe von der Kirche getrennte Oberſchulaufſicht ſetzt ſich nach 

unten, laut eines weiteren Geſetzes vom 20. Juli 1864, fort in den 

Bezirks⸗ und Ortsſchulbehörden. Bis dahin wurden die Geiſtlichen der 

confeſſionell getrennten Schulen zu Bezirksſchulinſpectoren und Orts— 

ſchulvorſtänden von der Regierung beſtellt; beides wurde nunmehr ge— 

1 Großh. Proclamation vom 7. April 1860. 
2 Der 7. Art. der Convention mit dem heiligen Stuhl lautete: „Die religiöſe 

Unterweiſung und Erziehung der katholiſchen Jugend in allen öffentlichen und Pri- 

vatſchulen wird der Erzbiſchof gemäß der ihm eigenen Hirtenpflicht leiten und über⸗ 
wachen. Er wird deßhalb auch die Katechismen und Religionslehrbücher beſtimmen, 

nach denen der Unterricht zu ertheilen iſt. In den Elementarſchulen wird der Re— 

ligionsunterricht von den Ortsgeiſtlichen, in andern Lehranſtalten nur von Solchen 

ertheilt, denen der Erzbiſchof Ermächtigung und Sendung dazu verliehen und nicht 

wieder entzogen hat.“ ö e 
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ſetzlich beſeitigt, indem es der rein ſtaatlichen und confeſſionell ger 

miſchten Aufſicht freigeſtellt iſt, ob ſie die Geiſtlichen ferner noch zu 

dieſen Stellungen berufen will. Auch ſind für gewiſſe Fälle bereits confeſ— 

ſionell gemiſchte Volksſchulen in Ausſicht genommen (bei den mittleren 

und höhern Schulen hat die Miſchung ſchon früher Platz gegriffen). 

Wichtiger aber noch iſt die Vorſchrift des § 8 dieſes Geſetzes: „Jede 

Kirche kann für die Ueberwachung des Religionsunterrichtes ihrer An— 

gehörigen in der Volksſchule ihre eigenen Aufſichtsbeamten ernennen und 

durch dieſelben Prüfungen des Religionsunterrichtes vornehmen laſſen. 

Die Anberaumung dieſer Prüfungen und die an die Schullehrer gerich— 

tete Verbeſcheidung derſelben, ſo wie überhaupt die Verfügungen 

der Kirchen in Betreff des Religions unterrichtes in den 

Volksſchulen geſchehen durch Vermittlung der obern 

Schulbehörden, welche dieſelben, ſoferne ſie nichts mit 

den allgemeinen Schulordnungen Unvereinbares enthal- 

ten, zur Nachachtung eröffnen.“ Der Erzbiſchof ſieht hierin das Placet 

in rein geiſtlichen Dingen, zu denen die Ueberwachung des Religions 

unterrichts ohne Zweifel gehört, ſowie einen Widerſpruch mit der Ver— 

heißung der groß herzoglichen Proclamation, daß der Kirche ihre volle 

Selbſtſtändigkeit erhalten bleiben ſolle. Im Ganzen aber finden nicht 

allein Katholiken !, welche ſich entſchieden gegen die mit dieſen Ge— 

1 Unter dem vielen Trefflichen, was zur Vertheidigung des katholiſchen Rechtes 

auf die Schule geſchrieben worden iſt, ſteht die Erzbiſchöfliche Denkſchrift 

(„Denkſchrift des Erzbiſchofs von Freiburg. Die Reform des Schulweſens betreffend. 
Freiburg i. Br. Herder 1863.“) voran; ſie wurde durch eine Vorlage des Directors 

des neubeſtellten Oberſchulrathes vom 5. Mai 1863 veranlaßt. An ſie reihen ſich 

würdig an zwei Denkſchriften des Klerus, der in rühmlicher Einmüthigkeit feinen 

Oberhirten unterſtützt; die eine „im Auftrage der am 15. October 1861 zu Engen 

verſammelten Conferenz katholiſcher Geiſtlichen“ verfaßt; die andere aus dem Jahre 

1863, eine Frucht der Conferenz zu Appenweier. — „Officielle Actenſtücke über die 

Schulfrage in Baden. Herder 1864“ theilen den Notenwechſel zwiſchen dem Erzb. 

Ordinariat und der Großh. Regierung vom 7. Auguſt 1862 bis zum 25. Auguſt 1864 

mit. — Unter den zahlreichen Flugſchriften verdienen Erwähnung: „Die neue Aera 

in Baden von C. Prz. z. J. Frankfurt 1866. G. Hamacher.“ (S. 51 — 104). Dr. 

Zell. Beleuchtung des Commiſſionsberichtes des Abgeordneten Häuſſer ꝛc. Herder 

1864. Derſelbe Verfaſſer „Ueber die Staatsregie des öffentlichen Unterrichtes. Würz— 

burg. 1864.“ In den „Hiſtor.⸗Polit. Bl.“ erſchien neben Anderm ein beſonders beach— 

tenswerther Aufſatz eines gewiegten deutſchen Schulmannes: „Geſchichte der Schul— 

frage. Von Rouſſeau bis zum badiſchen Schulgeſetz.“ Band 55. S. 724 ff. 811 ff. 

869 ff. Der Charakter der neuen Schulreform iſt hier gut nachgewieſen und ge— 

würdigt. 
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ſetzen betretene Bahn ausſprechen, ſondern auch Vertheidiger derſelben in 

der Verdrängung des kirchlichen Einfluſſes und der Unterordnung der 

Religion unter die confeſſionsloſe Leitung den Anfang zur völligen 
Entchriſtlichung der Schule '. 

9. Gegen ein ſolches, wie begreiflich unberechenbare Uebel, das 

mit zeitlichem und ewigem Verderben die kommenden Generationen be— 

drohte und auch die ſtaatliche Ordnung gefährden müßte, iſt das Schreiben 

des Apoſtoliſchen Stuhles? gerichtet, dem die Thefen 47 und 48 ent- 

nommen ſind. Der Höhe des Standpunktes angemeſſen, von welchem 

aus das Oberhaupt der Kirche die Zeitereigniſſe beurtheilt, erſchauen 

wir in dieſem ehrwürdigen Denkmal den Zuſammenhang der geſchilder— 

ten Verirrungen mit verwandten unſeligen Beſtrebungen, ſowie das 

letzte, im tiefſten Grunde treibende Agens, die Auflehnung der verderb— 

ten Menſchennatur gegen die zu ihrer Erlöſung von dem gütigen Gott 

uns geſchenkte übernatürliche Ordnung. 

„Gewiß kann es Niemanden verborgen bleiben, daß der fo trau 

rige und beklagenswerthe Verfall, der an der heutigen Geſellſchaft im— 

mer mehr erſichtlich wird, aus den vielen unſeligen Umtrieben herſtammt, 

die angewandt werden, um von den öffentlichen Anſtalten, wie aus dem 

häuslichen Kreife immer mehr die hl. chriſtliche Religion und ihre heil— 

ſame Lehre zu verdrängen, ihren ſo wohlthätigen Einfluß zu beſchränken 

und zu hemmen. Dieſe verderblichen Umtriebe entſpringen mit Noth— 

wendigkeit aus den zahlloſen ſchlechten Lehren, die, wie wir nicht ge— 

nug beklagen können, aller Orten, zum größten Nachtheil für Staat und 

Kirche, mehr und mehr um ſich greifen und ungeſcheut ſich zeigen. Und 

in der That, wenn die geoffenbarten Wahrheiten ohne Scham beſtritten 

oder der menſchlichen Kritik unterworfen werden, dann kommt es dahin, 

daß die ſchlechthin erforderliche Unterordnung der natürlichen unter die 

übernatürliche Ordnung völlig beſeitigt und die Menſchen von ihrem 

1 So hebt die zur Vertheidigung des Miniſteriums Lamey-Stabel, von dem 
die Geſetze ausgingen, geſchriebene „Beleuchtung“ der erzb. Denkſchrift hervor, daß 

die deutſche Volksbildung ein Werk der von der Kirche emaneipirten Wiſſen⸗ 

ſchaft ſei, alſo „nicht bloß nach ihren äußeren Gegenſtänden, ſondern nach ihrem 

innern Gehalt weſentlich weltlich ſei“; mit der „Ueberwindung der confeſſionellen 

Spaltung“ habe fie „einen moraliſchen Schatz weltlicher Art in ſich aufgenommen“; 

und um dieſer eminenten Bedeutung der Schule willen für die „nationale Ent⸗ 

wicklung“ könne ſie der Staat nimmer aus der Hand geben. S. 32. 

2 Schreiben an den Erzbiſchof Quum non sine vom 14. Juli 1864. Recueil. 
p. 506 sqq. 

— EEE 
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ewigen Ziele abgewendet, ihr Denken und Thun aber innerhalb des 

Bereiches des Materiellen, Vergänglichen feſtgehalten wird. Weil nun 

aber die Kirche, als die Säule und Grundfeſte der Wahrheit, von ihrem 

göttlichen Urheber geſtiftet iſt, um alle Menſchen im göttlichen Glauben 

zu unterrichten, ſeine Hinterlage unverſehrt und unverletzt zu be— 

wahren, und die Menſchen, ihren wechſelſeitigen Verkehr und ihre Hand— 

lungen zur Sittlichkeit und unbeſcholtenen Lebensweiſe, der Richtſchnur 

der geoffenbarten Lehre gemäß, anzuleiten und zu formen; deßhalb ſetzen 

die Förderer und Verbreiter der ſchlechten Lehren Alles in Bewegung, 

um die kirchliche Gewalt ihres Anſehens der menſchlichen Geſellſchaft 

gegenüber zu berauben. Daher wird Alles verſucht und aufgeboten, 

alle kirchliche Gewalt und den heilſamen Einfluß, den die Kirche kraft 

ihrer göttlichen Einſetzung allezeit ausgeübt hat, und auf die geſell⸗ 

ſchaftlichen Einrichtungen ausüben muß, entweder immer mehr zu be— 

ſchränken, oder von dieſen Inſtituten fern zu halten, und dieſe der 

vollen Verfügung der bürgerlichen und politiſchen Auctorität zu unter— 

ſtellen, nach dem Gutdünken der Staatslenker und nach Maßgabe wech— 

ſelnder Zeitrichtungen.“ „Es iſt aber nicht zu verwundern, wenn dieſe ſo 

unſeligen Beſtrebungen vor Allem ſich auf die öffentliche Bildung und Erzie— 

hung der Jugend werfen“, wie es keinem Zweifel unterliegt, daß die menſch— 

liche Geſellſchaft von den ſchwerſten Uebelſtänden überhäuft und heimgeſucht 

wird, wenn die leitende Auctorität der Kirche und ihr heilſamer Einfluß 

aus der öffentlichen und privaten Bildung der Jugend, von welcher das 

Wohl der Kirche und des Staates ſo ſehr bedingt iſt, verdrängt wird. 

Denn auf dieſe Weiſe wird die menſchliche Geſellſchaft allmählig jenes 

wahren, chriſtlichen Geiſtes entkleidet, der allein im Stande iſt, einer— 

1 Paſſend findet hier auch feine Stelle, was das Rundſchreiben Quanta cura 
über den Verſuch, die katholiſche Geiſtlichkeit aus der Schule und der Jugendbildung 

überhaupt zu verdrängen, bemerkt: „Alle, welche Kirche und Staat unterwühlen 

und die rechte Ordnung der Geſellſchaft umzuſtürzen, ſowie alle göttlichen und 

menſchlichen Rechte abzuſchaffen verſucht, haben alle ihre nichtswürdigen Plane, Be— 

ſtrebungen und Anſtrengungen immer darauf gerichtet, die unerfahrene Jugend be— 

ſonders zu verführen und zu bethören, und alle ihre Hoffnung auf die Entſitt— 
lichung der Jugend geſetzt. Deßhalb hören ſie niemals auf, die Welt- und Ordens— 
geiſtlichkeit, welcher laut der glänzendſten Zeugniſſe der ſicherſten geſchichtlichen 

Denkmale, Kirche, Staat und Gelehrtenwelt ſo viele große Förderungen im Ueber— 

fluſſe verdanken, auf alle mögliche unſägliche Weiſe zu mißhandeln und öffentlich zu 

behaupten, die Geiſtlichkeit, „„als ein Feind des wahren und nützlichen Fortſchrittes 

der Wiſſenſchaft und der Bildung, müſſe von aller Sorge und amtlichen Stellung 
bei der Bildung und Erziehung der Jugend entfernt werden.““ 
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ſeits die Grundlagen der öffentlichen Ordnung und Ruhe zu feſtigen 

und zu wahren, ſowie den wahren und nützlichen Fortſchritt der Bil— 

dung zu bewirken und zu lenken, anderſeits den Einzelnen alle jene 

Hülfsmittel zu gewähren, welche zur Erreichung ihres letzten Zieles nach 

dem Ende dieſes ſterblichen Lebens, zur Erlangung des ewigen Heiles 

nämlich, nothwendig ſind. Und in der That ein Unterricht, der nicht 

damit zufrieden iſt, ausſchließlich das Wiſſen des Natürlichen und die Zwecke 

des irdiſchen Sociallebens zu berückſichtigen, ſondern ſich auch noch von 

den von Gott geoffenbarten Wahrheiten abkehrt, muß dem Geiſt des 

Irrthums und der Lüge verfallen; und eine Erziehung, welche ohne Bei— 

hülfe der chriſtlichen Lehre und Sittenzucht die zarten jugendlichen Ge— 

müther und ihre gleich dem Wachs für das Laſter empfänglichen Herzen 

bildet, kann nur ein Geſchlecht erzeugen, das einzig von Leidenſchaften 

und eigenem Gutdünken ſich leiten und bewegen läßt und ſowohl den 

Familien als dem Staate das größte Unheil bereitet.“ 

10. „Wenn nun aber eine ſo ſchädliche, dem katholiſchen Glauben 

und der kirchlichen Gewalt entfremdete Lehrweiſe den Einzelnen wie der 

Geſellſchaft zum größten Nachtheile gereicht, ſo lange es ſich um die 

claſſiſchen und höheren Studien, ſowie um die Erziehung in den für 

die beſſeren Klaſſen der Geſellſchaft beſtimmten Schulen und öffentlichen 

Anſtalten handelt, wie viel größere Uebel und Schäden müſſen da nicht 

erſt aus dieſer Lehrart entſpringen, wo fie in die Volksſchulen einge— 

führt wird? Denn in dieſen Schulen vornehmlich müſſen die Kinder 

aller Volksklaſſen insgeſammt ſchon vom früheſten Alter an in den Ge— 

heimniſſen und Vorſchriften unſerer hl. Religion mit Fleiß unterrichtet 

und zur Frömmigkeit, Rechtſchaffenheit, Gottesfurcht und geſitteter 

Lebensweiſe mit Sorgfalt herangebildet werden. In dieſen Schulen auch 

muß vornehmlich die Religionslehre fo ſehr die erſte Stelle im Unter- 

richt und in der Erziehung einnehmen und vorherrſchen, daß die übrigen 

Kenntniſſe, die der Jugend hier beigebracht werden, gleichſam als Zu— 

ſatz zu jener erſcheinen. Darum wird die Jugend den größten Gefah⸗ 
ren ausgeſetzt, wenn nicht in den gedachten Schulen der Unterricht in 

dem engſten Verband mit der Religionslehre ſteht. Da alſo die Volks⸗ 

ſchulen vorzüglich zur religiöſen Heranbildung des Volkes und zur Pflege 

der Frömmigkeit und chriſtlicher Zucht errichtet worden ſind, deßhalb 

haben ſie allezeit alle Theilnahme, Sorgfalt und Wachſamkeit der Kirche 

vor den übrigen Erziehungsanſtalten mit Fug und Recht für ſich in 

Anſpruch genommen. Daher ſtammen Rathſchläge und Verſuche, welche 
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darauf abzielen, die kirchliche Gewalt aus den Volksſchulen zu verdrän⸗ 

gen, von einem der Kirche im höchſten Grade feindſeligen Geiſte und 

dem Beſtreben her, in den Völkern das göttliche Licht unſres heiligſten 

Glaubens auszulöſchen. Die Kirche hat die Schulen gegründet und 

ihnen allezeit die höchſte Sorge und Liebe zugewendet, ſie hat dieſelben 

als den vorzüglichſten Gegenſtand ihrer Gewalt und Regierung ange— 

ſehen; daher die Schulen irgendwie von der Kirche losreißen, ſowohl 

dieſer als den Schulen ſelber nur den größten Nachtheil bringen kann. 

Alle aber, welche fälſchlich behaupten, die Kirche müſſe ihren heilſamen 

leitenden Einfluß auf die Volksſchulen aufgeben oder einſtellen, begehren 

in Wahrheit nichts anderes, als daß die Kirche den Aufträgen ihres 

göttlichen Stifters zuwider handle und der ſchwerſten, ihr göttlich aufer— 

legten Pflicht, für das Heil aller Menſchen zu ſorgen, untreu werde, 

In der That, wenn irgendwo an gewiſſen Orten und Gegenden ein 

ſo verderblicher Plan unternommen oder zur Ausführung gebracht würde, 

die kirchliche Auetorität aus den Schulen zu verdrängen, und die Jugend 

der Gefahr, ihren Glauben elendiglich zu verlieren, ausgeſetzt würde, 

dann müßte die Kirche nicht allein mit höchſter Anſtrengung Alles auf— 

bieten und keine Mühe ſcheuen, um einer ſolchen Jugend den nöthigen 
chriſtlichen Unterricht und chriſtliche Erziehung zuzuwenden, ſondern ſie 

wäre auch gezwungen, alle Gläubigen zu warnen und ihnen zu er— 

klären, daß dergleichen der katholiſchen Kirche feindſelige Schulen zu 

beſuchen, das Gewiſſen nicht zulaſſe.“ 

11. Die Theſen AT und 48 bewegen ſich nicht fo faſt um die aug- 
ſchließliche oberſte Leitung der Schulen durch den Staat, als um deren 

unfehlbare Wirkungen auf die Schule. Inſofern erſcheinen fie als Ergän— 

zung der vorangegangenen Sätze. In dem nun, was ihnen eigenthüm⸗ 

lich iſt, in dem Grundſatze nämlich der Trennung der Schule von der 

Kirche, treten folgende einzelne Seiten hervor, und zwar zuerſt laut Theſe 

47: alle, Gelehrte- wie Volksſchulen, namentlich aber die letztern, ſollen 

dem kirchlichen Einfluß völlig entzogen und an die unbeſchränkte Will— 

kür der bürgerlichen und politiſchen Machthaber und die jeweils herr— 

ſchende Zeitſtrömung überantwortet werden. Das noch bleibende poſitive 

Ziel einer ſolchen Schule wird durch die 48. Theſe bezeichnet. Getrennt 

vom katholiſchen Geiſte und ſeinem Organe, der kirchlichen Gewalt, hat die 

vormals chriſtliche Schule nur mehr, oder doch in erſter Linie, die na— 

türliche Erkenntniß und die Tüchtigkeit für das zeitliche Leben im Auge. 

Sie ſchließt das durch den Glauben gebotene Heil entweder geradezu 
Encyelica XI. 2 
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vom Ziele der Schule aus, oder räumt ihm doch nicht die ihm gebüh⸗ 

rende Berückſichtigung ein. Eine alſo degenerirte Schule aber iſt weder 

mit den Forderungen des ſtaatlichen Wohles, noch mit denen des ka⸗ 

tholiſchen Gewiſſens zu vereinigen; und kann die Kirche dem Schaden 

nicht begegnen, ſo ſind die chriſtlichen Familien moraliſch genöthigt, ihre 

Kinder ſolchen Schulen zu entziehen. Zu beachten iſt bei dem Stand⸗ 

punkt, von welchem aus die Trennung verworfen wird, daß hier nicht 

der Maßſtab des Glaubens, ſondern der des Naturrechtes, auf welchem 

ſich auch liberale, beziehungsweiſe proteſtantiſche Gegner noch befinden, 

angelegt wird. Daß nämlich die Trennung der Schule, ſie ſei nun bei 

völliger Entchriſtlichung angelangt oder nur erſt auf dem Wege zu ihr 

begriffen, laut Forderung des Glaubens verwerflich iſt, bedarf keines 

Beweiſes. Die Verpflichtung katholiſcher Eltern und der Seelſorger zu 

Sicherung chriſtlicher Jugenderziehung iſt jedem Unterrichteten klar. 

Allein auch unter dem Geſichtspunkte des Socialwohles und der 

für jede Regierung zu beachtenden Freiheit des Gewiſſens iſt die Tren⸗ 

nung ein falſches Princip; ſie iſt alſo auch für proteſtantiſche oder in⸗ 

differente Regierungen unzuläſſig. 

12. Damit ift die überſichtliche Entwickelung der falſchen Grund— 

ſätze, welche laut des Syllabus und des Rundſchreibens Quanta cura 

die Stellung des modernen Staates zur chriſtlichen Schule kennzeichnen, 

erſchöpft. Der der katholiſchen Wahrheit wie den Vorſchriften der ge— 

ſunden Vernunft entgegengeſetzte Irrthum ſteigt auf drei Stufen zu dem 

Socialismus hinab. 

1) Die oberſte Leitung der chriſtlichen Schule gehört ungetheilt, 

ausſchließlich und unbeſchränkt dem Staate. (Die Leitung der chriſt⸗ 

lichen Schule eine ausſchließlich ſtaatliche Angelegenheit.) 

2) Der religiöſe Charakter der Schule ſelber ſoll, mit Beſeitigung 

der Kirche, von den weltlichen Machthabern abhängen. (Trennung der 

Schule von der Kirche.) 

3) Selbſt mit Ausſchluß der Familie ſoll die Jugendbildung vom 

Staate beſtimmt werden. (Die Erziehung ſchlechtweg iſt ſtaatliche An⸗ 

gelegenheit.) | 

Diefen Irrwegen ftellen wir von unten aufſteigend die drei Grund⸗ 

wahrheiten entgegen: 

1) Die Erziehung iſt in der natürlichen Ordnung Sache der Fa⸗ 

milie, und die Schule inſofern Hülfsanſtalt der Familie. 

2) In der chriſtlichen Ordnung iſt die Schule, kraft göttlichen 
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Rechtes, zugleich eine kirchliche Anſtalt; ſie ſchließt deßhalb die Trennung 

von der Kirche aus. 

3) Als eine ſolche Anſtalt unterſteht die chriſtliche Schule dem 

kirchlichen Lehramte; hiemit unverträglich iſt ihre ausſchließlich ſtaatliche 

Leitung. 

Bevor wir aber dieſe Grundzüge entwickeln, ſchicken wir eine hiſto⸗ 

riſche und ſachliche Kritik der Irrwege voraus. f 

I. Hiſtoriſche Kritik der Theſen 45 —48 des Syllabus. 

§. 1. Die Ausbildung des ſtaatlichen Schulmonopols in 

Frankreich und ſeine Erfolge. 

13. Man verſteht die Meinung, daß die chriſtliche Schule von 

Rechtswegen der weltlichen Gewalt zu überantworten ſei, nicht, wenn 

man an ihrer Wiege, der franzöſiſchen Revolution, vorübergeht. Dieſe 

hat das traurige Verdienſt, den Grundſatz, welcher das tiefſte Funda— 

ment derſelben bildet, zum erſtenmale in ſeiner Reinheit ausgeſprochen 

und nach allen feinen Folgerungen mit der ihr eigenen Energie ent— 

wickelt zu haben. „Die Kinder“, erklärte Danton im Convent, „ge— 

hören der Republik, bevor fie ihren Eltern gehören“ 1. Von dieſem Geiſte 

geleitet und von Robespierre geführt, ordnete die Verſammlung eine 

„Nationalerziehung“ an, und jeder Vater ſollte unter Todesſtrafe ges 

halten ſein, ſeine Kinder derſelben anzuvertrauen. Der Beweggrund 

dieſes drakoniſchen Geſetzes war, wie Robespierre auseinanderſetzte, die 

Gleichheit Aller vor der Republik. „Das Vaterland allein hat das Recht, 

ſeine Söhne zu erziehen. Ein ſo großer Schatz kann nicht länger dem 

Stolze der Familien, den Vorurtheilen der Einzelnen anheimgegeben 

werden, da dieſe der beſtändige Herd der Standesunterſchiede ſind zum 

Nachtheil für die Gleichheit, das Fundament der ſocialen Ordnung.“ 

Die allgemeine Gleichheit hatte alle Rechte und Gewalten verſchlungen; 

warum nicht auch die elterliche? Das „Vaterland“ beſaß mittelſt des 

1 „Les enfants appartiennent à la République avant d’appartenir à leurs 

parents.“ 21 Frimaire an II. 
2* 
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Schreckens die oberſte Verfügung über die Gefinnung der Bürger; durfte 
es die Schule, die Werkſtätte der Geſinnung, aus der Hand laſſen? Die 

Unnatur vermochte ſich indeſſen in ſolcher Ungeheuerlichkeit nicht über 

die Schreckensperiode hinaus zu halten; mit ihr fiel das erwähnte Geſetz. 

Der ſocialiſtiſche Grundſatz von dem unbeſchränkten Rechte des Staates 

auf die Jugendbildung flüchtete ſich mit Babeuf in die Geheimbünde, 

zu deren Eigenthum er ſeitdem gehört!; allein feine Frucht, die Nationale 

Erziehung oder Staatsſchule, iſt geblieben. 

14. Aus dem ſittlichen Abſcheu gegen die ſocialiſtiſche Despotie ging 

die Forderung der Lehr- und Erziehungsfreiheit hervor. Schon im 

Convent hatten ſich mildere Grundſätze gegen Robespierre und ſeine 

Geſinnungsgenoſſen Geltung zu verſchaffen geſucht; ſie fanden Aufnahme 

in der Verfaſſung vom Jahr III. Art. 300: „die Privaten haben das 

Recht, beſondere Anſtalten für Erziehung und Unterricht zu gründen.“ 

Aehnlich ſetzte Chaptal unter dem Conſulate die Beſtimmung durch: „es 

ſteht allen Bürgern frei, öffentliche Lehranſtalten zu gründen“ 2. Aber 

um dieſe „liberalen“ Regungen zu Gunſten des natürlichen Rechtes der 

Familie auf Erziehung nicht zu überſchätzen, darf nicht überſehen wer— 

den, daß wer immer von der Lehrfreiheit Gebrauch machen wollte, ſich 

durch ein Certificat de civisme, wie man es hieß, d. h. durch den 

Nachweis legitimiren mußte, daß er ein Feind des Königthums, des 

Adels und der Prieſter ſei. Die neue Lehrfreiheit kam alſo keineswegs 

der chriſtlichen Familie, am allerwenigſten der chriſtlichen Schule zu 

Statten; der neu eingerichtete Staat benahm ſich als Schenkgeber der 

Lehrfreiheit, oder der ſocialiſtiſche Standpünkt war noch nicht grundſätz⸗ 

lich aufgegeben. Folgerichtig behielt er ſich die oberſte Leitung aus— 

ſchließlich vor, wie er auch den Geiſt der Erziehung beſtimmte. Welches 

aber dieſer Geiſt war, dafür ſpricht außer dem Certificat de civisme 

die Thatſache zur Genüge, daß die „Erklärung der Menſchenrechte“ an 

die Stelle des Katechismus trat und die wöchentliche Aufzählung der 

1 S. die moderne Irrlehre oder der Liberalismus und ſeine Verzweigungen 

im Lichte der Offenbarung. V. Stimme aus Maria⸗-Laach. S. 47 f. 

2 Eine Zuſammenſtellung und weitere Ausführung ſ. bei Dr. Caſtioli: Die 

Kirche, ihre Auctorität, ihre Inſtitutionen u. ſ. w. Schaffhauſen S. XXXIV ff. 

Bezüglich des Geiſtes der Revolution aber, wie er ſich der Schule und der Bildung 

überhaupt gegenüber ausſprach, verweiſen wir den Leſer auf das gediegene Werk 

von P. Cahour: Des études classiques et des études professionnelles. Paris 

1853. p. 17 sqq. Wie hier ausführlich bewieſen iſt, machte in der Revolution die 

Vaterſchaft von Rouſſeau, deſſen Ideal ſich bekanntlich in den Urwäldern bewegt, 
ihre Rechte allſeitig geltend. i 
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Großthaten der republicaniſchen Armee bei den jugendlichen Bürgern 

den Unterricht in „der Moral“ erſetzte 1. Erſt mit 1798 war es wieder 

erlaubt, eine Religion zu haben. 

15. Wenn der Staat, wie die Liberalen wollen, von der Natur 

den Beruf empfangen hat, für die Erziehung der Unterthanen Sorge zu 

tragen, ſo hatte er in den Zeiten der franzöſiſchen Republik den freieſten 

Spielraum, um feinen Beruf zu erproben. Es fehlte ihm weder an 

Macht, noch an Willen, noch auch an Talenten, um fein Vorhaben aus— 

zuführen. Der „Staat“ war in der Periode des „Schaffens“, und fo 

nahm er ſich vor, wie Talleyrand ſich ausdrückte, „den Unterricht zu 

organiſiren“, „eine neue Schöpfung ins Leben zu führen.“ „Im Augen- 

blicke, wo der Aberglaube fällt,“ wie Danton verdolmetſchte, „um der 

Vernunft Platz zu machen, müſſen wir der Erziehung eine Centralität 

geben, wie man der Regierung eine gegeben hat.“ Und nun ſah man 

dieſe Cyelopen zehn Jahre lang „ſchaffen“ und „organiſiren“; Central— 

und Normalſchulen folgten ſich, aber das ſchöpferiſche Princip des Staates 

brachte es zu Nichts, als unſäglichen Koſten und nutzloſen Vergeudungen. 

Was allein noch einigermaßen mit Frucht für Unterricht und Erziehung 

thätig war, beſtand aus verſprengten Reſten der alten Lehrcorporationen 

aus der katholiſchen Zeit, die im Verborgenen fortfuhren, jene höchſten 

Wohlthaten der Bildung zu ſpenden, von denen die Kirche, auch wenn 

fie geſchlagen wird, nicht laſſen kann 2. 

16. Mit dem Blicke des Genie erkannte Napoleon, daß, um aus 

der für die Nation gefährlichen Unfruchtbarkeit der Staatsſophiſten her: 

auszukommen, das Wiederanknüpfen mit der Kirche und die Herſtellung 

der religiöſen Grundlage für die Erziehung vonnöthen ſei. Die allge— 

meine Erfahrung und die öffentliche Stimme der zumeiſt Betheiligten, 

der Familienväter nämlich, ſprach ſich in gleicher Richtung aus. Denk— 

würdig bleibt hier das ehrliche Geſtändniß, das ſein Miniſter Portalis 

bei Einführung des napoleoniſchen Planes ablegte: „Hören wir“, ſagte 

1 Prgl. mit den Angaben von Thiers in feinem Berichte über das Unter— 
richtsgeſetz vom 17. Juni 1844 in der franzöſiſchen Deputirten-Kammer (Cardinal 
von Geiſſel) „Die religiöſe Erziehung der Kinder aus gemiſchten Ehen. Eine ge— 

ſchichtlich⸗ rechtliche Erörterung.“ Speyer. Kranzbühler. 1837. S. 149 ff. 
2 Vrgl. mit dem Berichte des franzöſiſchen Unterrichtsminiſters Villemain vom 

Jahre 1843 die Thatſachen, welche der berühmte Vorkämpfer der Lehrfreiheit, Msgr. 

Pariſis, Biſchof von Langres, in feinem Vortrage vom 15. Januar 1850, in der 

geſetzgebenden Verſammlung von Frankreich, zuſammengeſtellt hat. 
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Portalis vor der geſetzgebenden Verſammlung, „die Aeußerung von ehr⸗ 

baren Bürgern, wie ſie ſich in den Departementalräthen über das, was 

ſeit zehn Jahren unter ihren Augen vor ſich geht, ausſprechen.“ (Er 

verliest Protokollauszüge, die ihm von den Departements zugegangen 

waren.) „Es iſt Zeit, daß die Theorien vor den Thatſachen ſchweigen: 

kein Unterricht ohne Erziehung, keine Erziehung ohne Re⸗ 

ligion! Die Profeſſoren haben vor leeren Bänken Vorträge gehalten, 

weil man unklugerweiſe auspoſaunte, es dürfe in den Schulen fürder 

keine Rede mehr ſein von Religion. Der Unterricht iſt gleich 

Null ſeit zehn Jahren; man muß die Religion zur Grundlage der 

Erziehung machen.“ 

17. Es war Napoleon Ernſt mit dieſer Rückkehr zur Religion; 

griff er auch mit derber Fauſt durch, darin, daß er den Biſchöfen für 

die Candidaten des geiſtlichen Standes die Seminarien freigab, während 

er ſich für feine Offiziere und Beamten die Staatsſchule mit Erziehungs- 

anſtalten vorbehielt, läßt ſich eine gerechte Beachtung der natürlichen 

Grenzen zwiſchen geiſtlichen und weltlichen Lehranſtalten nicht verkennen. 

Wenn in den letztern Ernſt gemacht wurde mit der religiöfen Grundlage 

der Erziehung, und dem Religionsunterricht die ihm geſetzlich angewieſene 

Stellung nicht verkümmert wurde; wenn alſo auch die weltlichen An— 

ſtalten aufhörten, ausſchließliche Staatsanſtalten im Sinne der Liberalen 

zu ſein, dann konnte das napoleoniſche Schulſyſtem ein fruchtbarer Anſatz 

für eine neue Blüthe chriſtlicher Bildung werden. Allein die abſolutiſti⸗ 

ſchen Neigungen des Kaiſers gingen mit den ungläubigen und gallica- 

niſch⸗janſeniſtiſchen Elementen in der gelehrten und politiſchen Welt einen 

ſchlimmen Bund ein. So kamen die Liberalen bei der Ausführung des 

Planes wieder oben auf. Es iſt freilich zu verwundern, wie Napoleon 

bei feinem Scharfblicke verkennen konnte, daß er die ihm läſtigen Philos 

ſophen überallhin eher als auf die Schule abladen durfte, wollte er 

nicht mit eigener Hand die Revolution befeſtigen, ſtatt durch die Pflan— 

zung geſunder Grundſätze den beſſeren Geiſt vorzubereiten. Auf dieſe 

Weiſe wurde denn neuerdings nach beliebter Manier für den „Staat“ 

Horganiſirt“. In der Philoſophie blieben Lehrbücher mit encyelopädiſtiſchen 

Grundſätzen in Curs, die Religion ſollte auf die allgemeinen Wahr⸗ 

heiten, die allen Bekenntniſſen, das Philoſophiſche inbegriffen, gemeinſam 

find, beſchränkt und jeder kirchliche Einfluß auf die Leitung der ſtaat— 

lichen Unterrichtsanſtalten abgeſchnitten werden. In der Erziehung 

mußte die militäriſche Zucht, bei ſolchem Geiſte, von ſelber über das 
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veligiöfe Element obſiegen, und die „Aumöniers“ drohten zu Figuranten 

zu werden, die den Collegien nur den äußern Schein chriſtlicher Anſtalten 

zu leihen vermochten. 

18. So wurde die napoleoniſche Regierung Urheberin der „Uni— 

verſität“, dieſer eigenthümlichen Ausgeburt des abſolutiſtiſch-revolutionären 

Geiſtes der Neuzeit, in welcher ſich die Staatsſchule der Liberalen ver— 

körperte. Polypenartigen Weſens wußte dieſe Einrichtung, im Dienſte 

und zu den Zwecken der Staatsallmacht, die geſammte öffentliche und 

private Erziehung und Bildung in ſich zu abſorbiren und zu beherrſchen, 

alſo nachträglich die kühnſten Ideale ſelbſt der Socialiſten zu verwirk— 

lichen. „Die Univerſität“, wie Salvandy, einer ihrer Großmeiſter, ſie 

nach ihrer Ausbildung durch die Liberalen ſchilderte, „nimmt den Men⸗ 

ſchen an der Wiege ſchon in Empfang durch ihre Kinderbewahrungs— 

anſtalten (salles d'asile); durch den Elementarunterricht aber und 

ſeine vielfältige Verzweigung, durch die öffentlichen und Privatanſtalten, 

durch die Schulen für die Erwachſenen, die Gewerbe- und Handels— 

ſchulen, vertheilt ſie unter dem geſammten Volke die Kenntniſſe, welche 

ſeinen Reichthum und ſeine Moralität verbürgen. Endlich geleitet ſie 

durch den höhern Unterricht und die fünf Reihen von Facultäten, die 

in ihm zuſammenwirken, die Jugend bis zu einer Stufe, auf welcher 

alle höhern Berufsarten ihren Ausgangspunkt nehmen 1.“ Dieſes In⸗ 

ſtitut hatte zwar den Namen von der Spitze der Lehranſtalten des alten 

Syſtems; in Wirklichkeit aber war es etwas ganz Anderes; denn weder 

Rentſprang es dem freien Corporationsgeiſte, noch der Kirche, noch auch 

nahm es zu dieſer eine ähnliche Stellung ein, wie die alte Univerſität. 

Ein echtes Kind des modernen Geiſtes, oder der Alles im Staate cen- 

traliſirenden Revolution, ſollte ſie neben dem geſetzgebenden, verwaltenden 

und richtenden, den „lehrenden Staat“ vorſtellen, alſo die Schule mit 

ſtaatshoheitlicher Gewalt regieren. Oder die Lehrkörperſchaft ſollte, als 

ein öffentlicher Dienſt mit ſtaatlichem Anſehen, den geſammten Unterricht, 

im Anfange wenigſtens den mittleren und höhern, und die geſammte 

öffentliche Erziehung, mit gewiſſer Ausnahme für die biſchöflichen Semi— 

narien, als ihr Monopol ausbeuten. Nicht nur war ihr die öffentliche 

Lehrthätigkeit anvertraut, auch keine Privatſchule?, kein von einem 

1 Desgaret, L’universite, jugee par elle-m&me. Lyon. 1843. p. 359. 

2 Von der häuslichen Schule iſt hier abzuſehen. Dieſe Privatſchulen ſind 

öffentliche im Sinn des römiſchen Rechtes und unferer Theſe 45, fie find nämlich 

nur entgegengeſetzt den mit öffentlichem Charakter bekleideten Anſtalten, ohne deß— 
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Privaten gegründetes Erziehungsinſtitut, konnte ohne ihre Genehmigung 
eröffnet werden, und außerdem mußten die Unternehmer von ihr den 

Grad, die Lehrbefähigung, empfangen haben 1. Als die Liberalen unter 

der Reſtauration ſich die Charte von 1814 ſicherten, und noch mehr, 

als ſie durch die Julirevolution zur Herrſchaft gelangten, hinderte ſie 

der Grundſatz der Lehrfreiheit, den ſie wiederum vorkehrten, keineswegs, 

die napoleoniſche Zwangsjacke der Univerſität beizubehalten, im Gegen⸗ 

theil erweiterten ſie die Herrſchaft von dieſer und zogen die Zügel 

wo möglich noch ſtraffer an. Sie handelten hiemit im Geiſte ihrer Väter, 

denen zufolge alle Freiheit ein Geſchenk des allmächtigen Staates iſt, 

alſo nach Belieben gemaßregelt werden kann. 

19. Nach drei Seiten hin trat dieſe freiheitsfeindliche Schärfung 

hervor. Schon unter der Reſtauration hatte die Univerſität das Privi⸗ 

legium erlangt, daß mit ihren akademiſchen Graden politiſche 
Rechte verknüpft wurden; daraus entwickelten die Liberalen ein Syſtem 

von Staatsprüfungen, wodurch der öffentliche Dienſt ganz von der 

Univerſität abhängig wurde. Die beſondere Wirkung hievon war, daß 

katholiſche Eltern, wollten ſie ihre Söhne im Staatsdienſte unterbringen, 

ſich genöthigt ſahen, fie der Univerſität, oder dem unkirchlichen Erziehungs- 

ſyſtem zu überantworten. — Die Volksſchule, zweitens, war bis 

zu einem gewiſſen Grade noch freigeblieben; religiöſe Congregationen 

erſtanden wieder und nahmen ſich derſelben zum Theil mit ausdrück⸗ 

licher Zuſtimmung der Univerſität? an; der katholiſchen Liebe blieb hier 

ein freies Feld, um nach der Sündfluth der Revolution von Neuem 

ihre Kräfte zu verſuchen. Die Juliregierung aber hatte nichts Eiligeres 

zu thun gewußt, als (durch ihr Geſetz vom 28. Juni 1833) das Netz 

eines ſtaatlich organiſirten Volksſchulunterrichts über ganz Frankreich 

auszuſpannen; nicht weniger als 20,000 Gemeinden ſollten auf einmal 

Schulen einrichten. Da es an Lehrkräften und Mitteln für einen ſolchen 

Bedarf fehlte, wurde in aller Schnelligkeit ein Stand „geſchaffen“, 

deſſen Mitglieder zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel hatten. 

Was aber noch ſchlimmer war, von oben herab wurden die Mitglieder 

dieſes Standes durch windige Inſtructionen über ihren erhabenen Beruf, 

halb aufzuhören, öffentliche im weiteren Sinne des Wortes zu fein. Soviel vor- 
läufig. 

1 Art. 1—3 des organiſchen Statutes vom 17. März 1808. 
2 Die Schulbrüder erhielten von ihr die Lehrbefugniß, in Folge des kaiſerlichen 

Decretes vom 17. März 1808, Art. 109. 



Feen 

25 

dem Volke im Namen des Staates die „Moral“ beizubringen, zu einer 

künſtlichen Rivalität mit dem Clerus hinaufgeſchwindelt. Die Folgen 

ließen ſich zum Voraus abnehmen: unabhängig von den Geiſtlichen wie 

von den Gemeindebehörden, einzig unter die Aufſicht fernewohnender 

Inſpectoren geſtellt, dazu jung und unerfahren, konnten dieſe Lehrer mit 

Leichtigkeit eine Beute des Unglaubens und politiſch-revolutionärer Ver⸗ 

führung werden, zumal wenn ihre Vorgeſetzten ſelber ihr Anſehen zur 

Propaganda der Frivolität mißbrauchten. Einſtweilen ließ man die 

Biſchöfe über die moraliſchen Nachtheile im Gefolge dieſer unglückſeligen 

„Schöpfung“ der Liberalen vergebliche Klage führen !. 

20. Was aber den nächſten Anſtoß zum Ausbruche des Kampfes 

um die Lehrfreiheit zwiſchen Kirche und Staat gab, war drittens der 

Uebergriff der Univerfität auf das Gebiet der biſchöflichen Semi— 

narien, oder in das Hausrecht der Kirche. Unter der Reſtauration 

hatten die geiſtlichen Anſtalten (durch die Ordonnanzen vom Juli 1828) 

die Beſchädigung erlitten, daß ſie bezüglich ihrer Zöglinge auf die 

Candidaten des geiſtlichen Standes und eine beſtimmte Zahl eingeſchränkt 

wurden. Auch unterſagten dieſe Edicte den Biſchöfen die Beiziehung 

von Lehrkräften aus nicht genehmigten religiöſen Congregationen, ins— 

beſondere von Jeſuiten. Die ſchwankende Regierung hatte dieſe Nach— 

giebigkeit gegen die Liberalen durch die Gründung von k. Freitiſchen den 

Biſchöfen annehmbar zu machen geſucht 2. Viele katholiſche Familien 

hatten die biſchöflichen Anſtalten aus naheliegenden Gründen des Ge— 

wiſſens benützt; außerdem hatte ſich bei manchen Zöglingen beim Eintritt 

in dieſelben der geiſtliche Beruf noch nicht in ſolchem Grade entſchieden, 

daß ſie ſchon als Candidaten des geiſtlichen Standes betrachtet werden 

konnten. Die Juliordonnanzen griffen alſo mit der Kirche zugleich die 

Gewiſſensfreiheit der Eltern und der Zöglinge an. In ihrem Proteſte 

ziehen die Biſchöfe die Ordonnanzen der Einmiſchung in eine offenbar 

geiſtliche Sache, welche den Fortbeſtand des Prieſterthums berühre; ſie 

beſtritten ſodann namentlich das Princip, worauf ſich die Regierung 

ſtützte, „daß die kirchlichen Mittelſchulen (petits séminaires) unter der 

Nach der Kenntniß, welche Mſgr. Pariſis zu Gebot ſtand (Examen de la 
question de la liberté d’enseignement. Paris. Sirou. 1843 p. 46.), waren 
mehr als 10,000 Gemeinden in der Lage, inamovible Lehrer zu beſitzen, über welche 
ſie ſich zu beſchweren alle Urſache hatten. 

Es hatten übrigens nur 6 oder 7 Biſchöfe (nach Rohrbacher Hist. univers. 
Tom. 28. p. 365) ihre Schulen den Söhnen des hl. Ignatius anvertraut. 
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ſtaatlichen Gewalt ſtehen, weil elaſſiſche Studien, die ausſchließlich dem 

weltlichen Bereich anheim fallen ſollen, darin betrieben werden“ 1. Allein 

viel weiter noch ging ein Geſetzesentwurf von Villemain vom J. 1839, 

über den mittleren Unterricht. Derſelbe verſuchte nämlich die geiſtlichen 

Mittelſchulen der Univerſität durch die Vorſchrift zu unterwerfen, daß 

der Regens wie die Lehrer an ſolchen Schulen einen akademiſchen Grad 

bei der Univerſität erworben haben müßten, um zu ihrer Stellung zu⸗ 

gelaſſen werden zu können. Sodann ſollte der Lehrer vor dem Amts— 

antritt von einer zu / von der Univerſität beſtellten Commiſſion ſich 

prüfen laſſen, und Studienplan wie Studiengang in den Seminarien 

der weltlichen Aufſicht unterſtellt ſein. Damit war die Unabhängigkeit 

der Seminarien und ihre ganze Exiſtenz bedroht. Der Episcopat erhob 

ſich einmüthig gegen dieſen Angriff auf ſein natürliches und wohler— 

worbenes hiſtoriſche Recht. „Ich allein“, ſagte im Sinne Aller der 

Erzbiſchof von Rheims, „muß wiſſen, welche Anforderungen heutzutage 

an die Candidaten des geiſtlichen Standes geſtellt werden können, da in 

meiner Diöceſe 115 Pfarreien ohne Prieſter ſind; und welche ich ſtellen 

würde, wenn ich ſtatt dieſes Mangels über einen Ueberſchuß von 115 

Subjecten zu verfügen hätte. Kein Miniſter, kein Schulaufſeher hat 

das Recht, in die Studien, in den Gang, in die Diseiplin eines Se— 

minars ſich zu miſchen, weil darüber nicht er, ſondern der Biſchof allein 

natürlicher und competenter Richter iſt.“ „Was alſo des Kaiſers Deſpo— 

tismus nicht zu zertrümmern vermochte, was den Ordonnanzen von 

1828 entging: die Unabhängigkeit der Seminarien von der Univerfität, 

das ſollte in der Periode der Freiheit vernichtet werden“ 2. Allein die 

Vorſehung lenkte, Dank der glorreichen Standhaftigkeit und Eintracht 

der Katholiken, die Dinge zu einem ganz andern Ziele, als ſich die 

Liberalen hatten einfallen laſſen. 

21. Um die volle Bedeutung dieſes ruhmreichen Kampfes, deſſen 

Wirkungen weit über die Grenzen Frankreichs und ſeiner Zeit 

hinausreichen, zu würdigen, darf nicht überſehen werden, daß die Juli— 

revolution das Princip der Trennung zwiſchen Staat und Kirche, ohne 

alle Beimiſchung, zum Verfaſſungsgrundſatz erhoben hatte. Dieſes Prin— 

cip, auf die vom Staate beherrſchte Schule übertragen, hieß aber 

nichts anderes als: offizielle Anerkennung des Rationalismus in der 

1 Rohrbacher 1. c. 

2 Prgl. Katholik. Jahrg. 1841. II. (80. Bd.) S. 151 f. 
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öffentlichen Erziehung und folgerichtig Verdrängung der poſitiven chriſt— 

lichen Religion nicht allein aus der Politik, ſondern auch aus dem 

ſocialen Leben, aus dem Kreiſe der Familien, aus der Geſinnung ins— 

beſondere der Gebildeten. Das Bewußtſein über dieſe Tragweite des 

Kampfes war auf beiden Seiten vorhanden. Während die Modernen 

mit einer Zähigkeit, die einer beſſern Sache würdig war, das Erbe der 

Eneyclopädiſten vertheidigten, unterſtützt von den Revolutionären jeder 

Sorte; waren auch die Nachkommen jenes Frankreichs, das mit dem h. 

Ludwig gegen die Ungläubigen zog, die heutigen Katholiken, nicht ge— 

ſonnen, leichten Kaufes das Chriſtenthum ihren Nachkommen entreißen 

zu laſſen. Voran gingen hier die Biſchöfe und ihr Clerus, aber es 

ſchloſſen ſich ebenſo entſchiedene als einſichtsvolle Familienväter ihnen 

an; ja die Letzteren waren es ſogar, welche, wie der Biſchof von Langres 

auseinanderſetzt, die Biſchöfe anriefen, den Kampf mit dem Uebermuthe 

der Staatsſophiſten aufzunehmen. „Die Julirevolution, ſagt dieſer Prälat, 

hatte allerdings, indem fie den Art. 6 aus der Verfaſſung ſtrich !, den 

Staat von der Kirche getrennt, nicht als ob ferner keinerlei Beziehung 

zwiſchen beiden ſtatt haben könnte, ſondern in dem Sinne, daß der 

Staat nicht mehr im Schooße der Kirche lebt, daß er ausſchließlich ſeine 

Stellung in der Welt genommen hat; und in dieſem Sinne hat man 

mit Recht geſagt, Frankreich iſt ſäculariſirt worden.“ „Bemerken wir 

aber wohl“, fügt dieſer ruhmwürdige Vorkämpfer für die Kirche bei, 

„daß die Familien, aus denen Frankreich beſteht, der Staatsgewalt 

keineswegs nachgefolgt ſind. Dieſe hat alle Religion aufgegeben, die 

Familien aber haben je für ſich die ihrige bewahrt und verlangen, mit 

ſehr geringer Ausnahme, alle eine poſitiv religiöſe Erziehung für ihre 

Kinder. Läßt ſich nun verkennen, daß eine ſolche, vom Grundſatze der 

Offenbarung ausgehende Erziehung unmöglich durch eine Auctorität ges 

geben werden kann, welche an ſich ſelber und für ſich ſelber dieſen 

Grundſatz ausſchließt?“ ? 

„Die katholiſche, apoſtoliſche, römiſche Religion iſt die Religion des Staates.“ 

Art. 6 der Charte von 1814. Daneben ſtand unmittelbar das Grundgeſetz des Li- 

beralismus: „Jeder bekennt ſeine Religion mit gleicher Freiheit und erhält für 

ſeine Religionsfreiheit denſelben Schutz.“ Art. 5. Während die Reſtauration ver— 
geblich ſich abmühte, beide Grundſätze zu verſöhnen, ließ die Julirevolution den 
erſten fallen. 

Des gouvernemens rationalistes et de la Religion revelee a propos de 
Venseignement. p. 22. 
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22. Die Biſchöfe ihrer Seits hatten ſich zwar durch die Vorurtheile 
der liberalen „Staatsmänner“, die in dem Clerus nur eine Maſchinerie, 

um „Moral zu produeiren“, erblickten, nicht abhalten laſſen, dreizehn 

Jahre lang in der Juliregierung die politiſche Auctorität gegen die 

Feinde der ſocialen Ordnung mit allen Kräften zu unterſtützen. Es iſt 

noch in Erinnerung, daß ſie dafür von der Juliregierung manche Be— 

weiſe von Anerkennung empfingen. Vielleicht lag hierin der Grund, warum 

der Unterrichtsminiſter glaubte, den Rubicon überſchreiten zu können und 

den Einfall in das Gebiet der geiſtlichen Erziehung wagen zu dürfen. 

Der Episcopat warnte unter der Hand: man ignorirte das mit vorneh— 

mer Miene; es traten einzelne Mitglieder öffentlich hervor mit Proteſten: 

die Organe der Regierung behandelten ſie mit frechem Uebermuthe. 

Damit fielen die Schranken der Rückſicht; die Aufnahme des Kampfes 

wurde beſchloſſen. Seiner Sache ſicher, und gedeckt von dem guten 

natürlichen, wie verfaſſungsmaͤßigen Rechte der Familien und des katho— 

liſchen Gewiſſens ging der Klerus mit größter Mäßigung voran. „Wir 

verlangen“, ſo erklärte Cardinal von Bonald, Erzbiſchof von Lyon, „die 

Aufhebung der Univerfität nicht; fie mag beſtehen in unſerer Mitte mit 

ihren Vorrechten, ihren Ehren, ihren Lehrkanzeln, ihren Graden ... 
Wir verlangen nicht, daß der Klerus allein das Recht zu lehren habe .... 

Wir verlangen vorzüglich nicht, daß eine Geſellſchaft, eine religiöſe 

Corporation allein mit dem Lehramt beauftragt werde .... Wir ver⸗ 

langen die Freiheit des Unterrichts, wie ſelbe in Belgien beſteht; wir 

begehren fie, weil der Art. 69 des Grundgeſetzes fie verſpricht ... Wir 

verlangen, daß die Erziehung der Jugend unter der Ueberwachung der 

bürgerlichen Obrigkeit ſtehe. Die Regierung kann dem Rechte nicht 

entſagen, dem Mißbrauch der Lehrfreiheit entgegen zu treten, aber dies 

Recht muß innerhalb der Grenzen der Verfaſſung geübt werden. Wir 

verlangen die Lehrfreiheit als eine Folge der religiöſen Freiheit. Wenn 

aber jedem Schüler das Recht zuerkannt wird, ſeinen Cult frei zu üben, 

ſo muß gleicherweiſe das andere Recht zugeſtanden werden, eine Lehrart 

zu begehren, die nicht allein den Glauben desſelben nicht verletzt, ſondern 

ihn vielmehr nährt und unterhält. Es muß folglich für das katholiſche 

Kind eine katholiſche Lehrart da fein.“ ! 

1 Aehnlich ſprach ſich der Erzbiſchof von Paris aus, im Namen feiner Con- 

provincialbiſchöfe: mag die Univerſität mit der ſtaatlichen Aufſicht über die Anſtalten 

betraut werden, die von ihr abhängen; aber „daß ſie Schiedsrichterin werde auch 

über die freien, von ihr unabhängigen Inſtitute, iſt unmöglich.“ Mémoire adresse 
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23. Das iſt die vielbeſprochene Unterrichts-, beſſer Lehrfreiheit, 

welche die Katholiken in Frankreich verlangten. Im Gegenſatz zu den 

Liberalen der Republik (ſ. o. n. 14) forderten ſie die Ausdehnung der 

verfaſſungsmäßigen Gewiſſens⸗ und Lehrfreiheit auf die chriſtliche 

Familie, auf die Katholiken, Laien und Prieſter; die Liberalen aber hiel— 

ten mit den Jakobinern trotz der Verfaſſung, trotz der völlig veränderten 

Zeitverhältniſſe an der Ausſchließung feſt. Darin lag die erſte ſtarke 

Seite des katholiſchen Programms; es hatte die juridiſche Logik, den 

geſunden Menſchenverſtand und den Sinn für Recht und Freiheit auf 

ſeiner Seite. Die Verfaſſung, ſo ſetzten die Katholiken auseinander, 

verheißt Lehrfreiheit !; das heißt, fie verheißt eine ſolche Regelung des 

öffentlichen Unterrichts, daß dabei der Grundſatz der Lehrfreiheit Wirk— 

lichkeit erlangt. So wenig die Anordnung der Cenſur vereinbar wäre 

mit der Preßfreiheit, ſo wenig iſt es eine Präventivmaßregel auf dem 

Gebiete des Unterrichts mit der Lehrfreiheit. Daraus folgt, daß das 

Syſtem von Staatsprüfungen, wodurch die Univerſität allen Unterricht 

von ſich abhängig macht, verfaſſungswidrig iſt. Was immer ein Geſetz 

über den vom Staate zu organiſirenden Unterricht enthalte, die Freiheit, 

zu unterrichten und ſich unterrichten zu laſſen, muß ungekränkt bleiben. 

Eine andere Verheißung ſchließt der Art. 7 der Verfaſſung von 1830 

in ſich: die Freiheit, ſeine Meinung zu äußern, iſt keiner vorgängigen 

Hemmung unterworfen; was iſt aber lehren, ſagten die Katholiken, 

anders, als Aeußerung ſeiner Meinungen, d. h. ſeiner Ideen, ſeiner 

Ueberzeugungen, ſeiner Anſichten, ſeines Glaubens, was im Sinne der 

Verfaſſung Alles auf Eines hinausläuft? Ich ſoll alſo z. B. meine 

Anſichten über Religion gegen Jedermann ohne Hinderniß äußern dür⸗ 

fen, nicht ſo aber über Sprachlehre und Arithmetik, wenn ich ſie in einen 

Lehrvortrag faſſe? — Doch den Ausſchlag gab die verfaſſungsmäßige 

Gewiſſensfreiheit des 5. Artikels. (S. o. n. 21.) Wem es freiſteht, 

ſo drängten die Katholiken ihre Gegner, ſeine Religion zu bekennen, 

au Roi par les Archeveques et Eveques de la Province de Paris. Im Re- 

cueil des actes épiscopaux relatiſs au projet de loi sur instruction secon- 
daire. Paris. Mars 1845. I. p. 9 sqq. 

1 „Art. 69. (Verf. v. 1830.) Es wird nach der Reihe für geſonderte Geſetze, 

in kürzeſtmöglicher Zeitfriſt, vorgeſehen werden für nachfolgende Gegenſtände. .. 

8) Den öffentlichen Unterricht und die Lehrfreiheit.“ Eben um dieſem Ver— 

ſprechen endlich gerecht zu werden, hatte der Miniſter ſeinen Entwurf über die 

Mittelſchulen eingebracht. 
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der darf nicht gezwungen ſein, das zu thun, was dieſelbe verbietet, noch 

auch gehindert zu thun, was ſie gebietet. Beides aber heiſcht volle Lehr⸗ 

freiheit, ſonſt iſt die Gewiſſensfreiheit nicht vorhanden. Denn durch ſeine 

Religion iſt es z. B. einem Kinde verboten, ſich von einem dieſer Religion 
gefährlichen Lehrer unterrichten zu laſſen, beziehungsweiſe den Eltern, ihr 

Kind einer ſolchen Gefahr auszuſetzen; geſetzt nun, es wäre die Möglichkeit 

von Staatswegen verſchloſſen, neben einer der Religion feindlichen eine ihr 

günſtige Schule zu beſuchen, fo wäre für die Betreffenden die Religions⸗ 

oder Gewiſſensfreiheit illuſoriſch geworden. „Iſt der Art. 5 keine Täu⸗ 

ſchung, ſo muß der Zögling das Vermögen haben, ſeinen Lehrer mit 

aller Freiheit zu wählen, ganz ebenſo, wie er ſich ſein Buch auswählt, 

und folgerichtig muß Derjenige, welchen er wählt, das Recht haben, 

den Schüler zu unterrichten, ſonſt wäre der Lehrer für den Schüler ein 

verſchloſſenes Buch und die verfaſſungsmäßige Freiheit des Letzteren illu⸗ 

ſoriſch“ 1. Vergebens berief ſich hiegegen die Univerſität auf die Rechte, die 

ihr durch ihre organiſchen Statute, die kaiſerlichen Verordnungen von 1808 

und 1811 verliehen waren; denn die Verfaſſung hatte alle mit ihren 

Grundrechten ſtreitenden Geſetze aufgehoben. 

24. Das Gewicht dieſer Rückforderung eines verfaſſungsmäßigen 

Rechtes für die Katholiken verſtärkte ſich durch die notoriſche ſittliche 

und religiöſe Verderbtheit der Staatsanſtalten, an deren 

Unterricht die Eltern für immer gebunden werden ſollten. Darin lag 

die zweite Hauptkraft des katholiſchen Angriffes auf die Alleinherrſchaft 

der Univerſität. Die Hauptſache war, hier den Erweis der Thatſache 

beizubringen, und dieſes iſt in reichſtem Maße geſchehen, ohne daß die 

Univerſität dagegen aufzukommen vermochte oder auch nur den gra— 
virendſten Anſchuldigungen gegenüber eine Klage verſucht hätte. Den 

Reigen eröffnete eine Schrift, zu welcher ſich der Domherr Desgaret 

von Lyon ſpäter in einer Vertheidigung als Verfaſſer bekanntes. Man 

findet da nachgewieſen, daß alle denkbaren irreligiöſen, den Glauben 

und die Moral untergrabenden Lehren, wahre Monſtroſitäten menſch⸗ 

lichen Aberwitzes, zum Verderben ebenſowohl für die bürgerliche Ord— 

nung wie für die Kirche, nicht allein in öffentlichen Lehrvorträgen, ſon⸗ 

dern ſelbſt in Lehrbüchern, nicht bloß in den höhern Curſen, ſondern 

1 M. Parisis. Liberté d’enseignement. Examen de la question. p. 21 89. 
2 Le monopole universitaire, destructeur de la religion et des lois, ou 

la charte et la liberté d’enseignement. — Die zweite Schrift zur Vertheidigung 
iſt das ſchon genannte Werk: L'universitè jugee par elle-méme. Lyon. 1843. 
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auch für Mittelſchulen geduldet, ja ſelbſt durch Beförderungen von der 

Univerſität ermuthigt wurden *. Das ſittliche Verderben unter der ſtu⸗ 

direnden Jugend hielt mit dem planmäßig begünſtigten Unglauben glei⸗ 

chen Schritt. Wie ein berühmter Arzt, Dr. Lallemant, bezeugte, eir⸗ 

eulirten unſittliche Werke mit der größten Leichtigkeit in den Collegien, 

und es bildeten ſich in ihnen Herde der Anſteckung, vor denen ſich kaum 

die beſterzogenen Jünglinge auf die Dauer zu ſichern wußten. 

25. Hiernach darf es nicht verwundern, daß Graf von Montalem— 
bert in der Pairskammer? ausrufen konnte: „es gibt unter den Früchten 

der Univerſitätserziehung eine Thatſache, die alle andern überbietet und 

ſo klar iſt, wie die Sonne: die Jünglinge, welche mit dem Keime des 

Glaubens im Herzen ihre Familie verlaſſen, um in die Univerſität ein⸗ 

zutreten, kommen als Ungläubige zurück.“ Das Wort entzündete eine 
heftige Aufregung in der hohen Kammer; allein Graf Montalembert 

blieb bei ſeiner Behauptung: „Ich rufe alle Väter und Mütter zu 

Zeugen auf! Nehmt aufs Geradewohl zehn in Univerſitätsanſtalten 

erzogene junge Leute am Schluſſe ihrer Studien und ſehet zu, ob Ihr 

Einen Chriſten unter ihnen findet, Einen unter Zehn!“ Eine ernſtliche 

Widerlegung dieſer himmelſchreienden Thatſache wurde nicht einmal ver— 

ſucht; ſelbſt unterrichtete Proteſtanten pflichteten dem edlen Grafen beis. 

1 Die Irrlehren z. B., die der Syllabus in ſeinen erſten Theſen verdammt, 

über das Weſen Gottes, ſeine Perſönlichkeit, die Offenbarung, das Chriſtenthum, 

über Recht und Tugend, find wo möglich noch überboten. Was in Deutſchland die 

Hegelinge der äußerſten Linken um jene Zeit in den berüchtigten Halliſchen Jahr- 

büchern kaum zu berühren wagten, das trugen Leute wie Quinet, Michelet und 

Conſ. an den Univerſitätsanſtalten ohne alle Scheu und Verblümung vor. Und 

nicht weniger als 150 Stellen aus Lehrbüchern und Vorträgen an Mittelſchulen 

mit den gleichen Lehren werden vom „Monopole“ namhaft gemacht; fie hätten ſich 

ins Unendliche vermehren laſſen. 
2 Sitzung vom 26. April 1844. Seine glänzende Vertheidigung der Lehr— 

freiheit iſt mit andern Vorträgen des hochverdienten Redners über die religiöſen 

Orden und die ganze Lage der Kirche verdeutſcht bei Kirchheim. Mainz. 1844 er⸗ 

ſchienen. — Die Verhandlungen fielen erſt in das Jahr 1844; es hatte nämlich die 

Juliregierung ihren Entwurf von 1839 zurückgezogen, aber ohne die Grundſätze zu 

ändern. Auch derjenige, welcher der Pairskammer vorlag (vom 2. Februar 1844) 

war von dem Grundgedanken des liberalen Syſtems durchſäuert: die Erziehung 

aller Kinder von Frankreich gehört der Univerſität, dem lehrenden Staate, und 

dieſes ihr Recht übt die Univerſität aus entweder direct, durch ſich ſelber, oder in— 
direct durch Andere, denen fie die Ermächtigung ertheilt. Vrgl. Parisis. Troi- 

sieme examen. p. 14. 

3 „Der Unterricht an den Anſtalten der Univerſität iſt heidniſch, die Erziehung 
gleich Null!“ Gasparin, Interets generaux du protestantisme frangais. p. 65. 
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Um ſo ſchwerer wog der Umſtand, daß gewiſſenhafte Eltern, die ſich 

nicht entſchließen konnten, der Univerſität ihre Kinder anzuvertrauen, 

jede Laufbahn für ſie verſchloſſen ſahen, trotz der in der Verfaſſung auch 

den gewiſſenhaften Katholiken eingeräumten Gleichheit vor dem Geſetze. 

Ihre Gewiſſenhaftigkeit wurde alſo durch die empfindlichſten Nachtheile 

gebüßt; man erwäge, daß überhaupt jede höhere Laufbahn, auch die des 

Arztes und des Advocaten, den Grad des Baccalaureus erforderte, den 

die Univerſität allein ertheilte !. Die Freunde der Univerſität, weit 

entfernt, dieſen Brodzwang der liberalen Lehrfreiheit zu leugnen, ent⸗ 

ſchädigten ſich damit für die Angriffe der „Clericalen“: die Univerſität, 

ſagte Roſſi?, hat keinen Grund ſich zu beunruhigen; ſie hat die Dank⸗ 

barkeit der Geſchlechter für ſich, die ſie erzogen; ſie „kann ihren Mit⸗ 

gliedern mehr als Geld, ſie allein eine geſellſchaftliche Stellung bieten.“ 

26. Die Liberalen ſetzten vorläufig ihre Abſichten in den parlamen⸗ 

tariſchen Kämpfen des Jahres 1844 durch, aber demungeachtet war der 

moraliſche Sieg auf der Seite der Katholiken. Will man den Umfang 

dieſes Sieges ermeſſen, ſo darf man nur mit einiger Aufmerkſamkeit 

den Bericht, den Thiers im Geiſte der ſiegenden Mehrheit in der De— 

putirtenkammer erſtattete, mit Aufmerkſamkeit durchleſen. Die Haupt⸗ 

ſtellung der Liberalen, daß der Staat ein natürliches Recht auf die 

öffentliche Erziehung und die Leitung der allgemeinwiſſenſchaftlichen Bil— 

dung habe, ein Irrthum, den ſelbſt die Reſtauration ſchonen zu müſſen 

wähnte (ſ. o. n. 20), iſt darin aufgegeben. Thiers ſtellt nämlich das 

richtige Princip auf: „wenn ſich der Staat in den Unterricht einmiſcht, 

ſo thut er das nicht kraft ſeiner Hoheit, ſondern als Patron, einzig in 

Ermanglung der Familien, um für ihre manchmal unzureichenden Hilfe- 

mittel einzutreten.“ Daß die väterliche Gewalt freie Wahl haben, daß 

dem katholiſchen Gewiſſen in Anſehung der Religion Genüge geſchehen 

müſſe, geſtand er offen zu. Es bedurfte alſo nur der Denkrichtigkeit 

zur praktiſchen Schlußfolgerung, daß der Anſpruch des Episcopates und 

der katholiſchen Familienväter auf Verwirklichung der Lehrfreiheit ge— 

rechtfertigt ſei. 

27. In dieſer Anerkennung wurde der ebengenannte Staatsmann 

mit vielen feiner liberalen Meinungsgenoſſen durch die Ereigniſſe des 

Jahres 1848 weſentlich gefördert. Jetzt als die Revolution den Ab⸗ 

1 Montalembert. Die Lage der Kirche in dieſer Zeit. Mainz. Kirchheim. p. 68. 

2 In der Sitzung vom 24. April 1844. A. A. Z. 1844. Nro. 121. ; 
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grund des Communismus öffnete, der die ganze Geſellſchaft zu ver⸗ 

ſchlingen drohte, fanden die Stimmführer der Katholiken williges Gehör, 

da ſie die ewigen Grundſätze der Kirche über die Erziehung ent⸗ 

wickelten. „Alle politiſchen Mittel“ konnte nun Montalembert unter 

dem Beifall einer weit überwiegenden Mehrheit auseinanderſetzen, „alles, 

was wir gegen den Socialismus aufgeboten haben, ſind Palliativmittel, 

wollen nicht verfangen, es ſei denn, daß ihnen ein Mittel höherer Ord- 

nung zur Grundlage gegeben werde, ein Mittel, das dem Uebel auf 

die Wurzel geht, das bis auf den Grund der Dinge vordringt. Dieſes 

Mittel beſteht darin, daß wir dem Lande die religiöſe Erziehung zurück— 

geben, daß wir die Religion der Erziehung durch die Freiheit geben.“ 

„Seit der Februarrevolution, und ich verſtehe unter ihr nicht allein die 

Thatſache, ſondern auch den ſocialen Zuſtand, der ſie erzeugte; ſeit der 

Februarrevolution liegt das Uebel offen vor Aller Augen da; der Ver- 

ſuch, welchen der Staat auf dem Felde der Erziehung gemacht, ſein 

Lehrmonopol iſt ſchlecht ausgefallen. Es läßt ſich nicht leugnen: die 

Jugend iſt gegen die Geſellſchaft, gegen uns erzogen worden. Die 

öffentliche Erziehung erzeugt ein unabſehbares Gewimmel von Ehrgeiz, 

von Eitelkeit und Habſucht, unter deſſen Druck die Geſellſchaft erliegt. 

Nicht bloß die Volksſchule hat das Heer von jenen ſchrecklichen Halb— 

wiſſern, die zu Allem geſchickt und zu Nichts nutz find, hervorgebracht... 

Das Baccalaureatsdiplom, wie Herr von Broglie ſagte, war ein Wech— 

ſelbrief, unterzeichnet von der öffentlichen Geſellſchaft, zahlbar in öffent— 

lichen Anſtellungen; wurde der Wechſel nicht honorirt, ſo hatten wir 

jene Zwangshaft, die man Revolution nennt.... In der Verblendung 

haben viele Familienväter mitgewirkt; fie gaben ihren Kindern eine Er- 

ziehung, wozu? um ſie nachher auf die öffentlichen Stellen, d. h. auf 

das Budget, wie auf eine Beute loszulaſſen. Und der Erfolg? Jede 

der Regierungen, die wir gehabt, hat ſich ein Geſchlecht 

erzogen, das ſeinen Erzieher ſtürzte, ſobald es in die Reife 

ſchoß“ 1. Doch nicht allein die Katholiken ſprachen ſo; Thiers ſelber 

war ſo ehrenhaft einzugeſtehen: „Angeſichts alles deſſen, was wir ſeit 

zwei Jahren geſehen, bekenne ich ohne Scheu, daß ich mich modifieirt 

habe.“ Angeſichts der unermeßlichen Gefahren, welche die Geſellſchaft be— 

drohen, ſei eine Vereinigung mit der Kirche nöthig geworden. Ein- 
ſtimmend hiermit fiel der Entwurf zu dem Geſetze vom 15. März 1850 

4 

Sitzung der Nationalverſammlung vom 17. Januar 1850. 
Eneyeliea XI. 3 
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aus, das den liberalen Schulabſolutismus in Frankreich gebrochen hat. 

Thiers führte in der Commiſſion den Vorſitz, er war liberalerſeits der 

Haupturheber des Vergleiches. Ein anderer Redner (Fresnau) erklärte 

offen, der Staat habe mit feiner Geſammtleitung des Schulweſens Ban⸗ 

kerott gemacht; „der Staat iſt nicht im Stande,“ fügte er treffend bei, 

„durch ſich eine Univerſität zu machen, etwa ſo wie man ein Heer, eine 

Magiſtratur macht; daß es Profeſſoren gibt, welche Latein und Griechiſch 

verſtehen; Schulmeiſter, die ſchreiben und leſen lehren, macht die Sache 

noch lange nicht aus: es iſt der religiöſe Geiſt nothwendig, den nur 

die Kirche mit ihrem Schatze geoffenbarter Lehren bietet“ !. 

28. Das Geſetz vom 15. März 1850, dem der Beſchluß vom 

22. Februar 1850 zur Seite ſtand, den religiöſen Congregationen, ſelbſt 

die gefürchteten Jeſuiten nicht ausgenommen, die Lehrfreiheit zurüd- 

zugeben?, iſt ſeinem Weſen, wie der Abſicht ſeiner Urheber nach eine 

Transaction zwiſchen den Forderungen der Kirche mit der chriſtlichen 

Familie einer⸗ und den thatſächlichen Verhältniſſen, dem Beſitzthume der 
Staatsſchule andererſeits; alſo keine einfache Rückkehr zur ausſchließ⸗ 

lichen Herrſchaft des chriſtlichen Schulſyſtems, wie es vor der Revolution 

von 1789 blühte. Ebenſo iſt es nicht eine ſtrenge Durchführung des 

Grundſatzes der Lehrfreiheit im Gegenſatz zur Staatsleitung, weßhalb 

viele Katholiken ihm ihre moraliſche Unterſtützung verſagten. Die Stel⸗ 

lung Jener, welche katholiſcherſeits das Geſetz unterſtützten, hat der 

Biſchof von Langres öffentlich beim Zuſtandekommen desſelben mit den 

Worten bezeichnet: „wenn das Geſetz uns als Gunſt angeboten wird, 

weiſen wir es zurück; aber etwas Anderes iſt es, wenn man die Re⸗ 

ligion zu Hülfe ruft im Namen des öffentlichen Wohles, wenn es ſich 

an unſer Pflichtgefühl wendet.“ Der Grundgedanke des Geſetzes ſpie— 

gelt ſich einerſeits in der den freien oder Privatſchulen eingeräumten 

Unabhängigkeit, andererſeits in der neuen Regierungsform an der Unis 

verſität ſelber. Während dieſe letztere nach der alten Organiſation ganz 

in den Händen der Staatsregierung oder des lehrenden Beamtenthums 

lag, wurde nunmehr eine gemiſchte oberſte Verwaltung, in welcher 

der Episcopat neben den akatholiſchen Bekenntniſſen, dem Lehrer⸗ 

ſtand und der Magiſtratur vertreten iſt, eingeſetzt. Die Volksſchule 

1 A. A. Z. 1850. Nro. 25. Beil. 

2 So ſehr auch die Socialiſten tobten, dieſer Act der Gerechtigkeit triumphirte 
mit 450 über eine Minderheit von 108 Stimmen. 



* 
35 

war Angeſichts der beklagenswerthen ſocialiſtiſchen Verführung, wozu 

Mitglieder der Univerſität ihre Stellung in der Zeit der Revolution 

mißbrauchten, aus dem ihr verderbenbringenden Verbande abgelöst und 

unter die Aufſicht der Präfecten geſtellt worden. Mit der Freigebung 

der religiöſen Congregationen entfaltete ſich hier der wohlthätige Ein⸗ 

fluß der Religion immer ſegensreicher. Der Biſchof von Langres faßt 

dieſe wichtigen Aenderungen in dem Ausdruck zuſammen: die öffentliche 

Erziehung wird fortan in Frankreich nicht mehr eine Angelegenheit des 

Staates, ſondern der Geſellſchaft ſein. Wie nämlich der Geſellſchaft 
die oberſte Leitung der Univerſität anvertraut iſt, ſo wird ſie auch, 

kraft der Freigebung der Lehre, eingeladen, alle ihre Kräfte aufzubieten, 

um mit den beſtehenden, vom Staate gegründeten Anſtalten zu wett- 

eifern. — Geht man auf die einzelnen Seiten näher ein, ſo iſt die 

Emancipation der Chriſten von der Herrſchaft der Liberalen errungen 

und die ausſchließlich ſtaatliche Leitung des weltlichen Unterrichtsweſens 

zu Fall gebracht worden. Eben damit verlor ſich die aggreſſive Stellung 
der herrſchenden Partei gegen die geiſtlichen Anſtalten. Die Lehrfreiheit 

wurde zwar nicht von allen ſtaatlichen Beſchränkungen befreit, doch rich 

tete ſich, nach der Abſicht des Geſetzgebers, dieſes Mißtrauen nicht gegen 

die Bekenner der poſitiven Religion, ſondern einzig gegen den Socialis— 

mus. Beſeitigt war die Vorſchrift, eine vorgängige Genehmigung zur 

Errichtung von Schulen und Erziehungsanſtalten einzuholen; die für 

Moralität und wiſſenſchaftliche Tüchtigkeit geforderten Erweiſe für welt- 

liche Lehrer wurden ermäßigt; das Studiencertificat, womit die Uni- 

verſität einen Lehrbann gegen läſtige katholiſche, beſonders gegen aus— 

laͤndiſche Schulen eingeführt hatte, wurde abgeſchafft; die religiöſen 

Congregationen zu allen Stufen des Lehrweſens zugelaſſen; die Obe— 

dienz der Religioſen ſteht dem Fähigkeitszeugniß weltlicher Lehrer gleich; 

die Geiſtlichen ſind fortan als ſolche befugt, Volksſchulen zu halten; die 

biſchöflichen Anſtalten ſind in Anſehung der Zahl der Wack; ſowie 

der Zulaſſung von Laien frei !. 

29. Die Ausbildung der Univerſität in Frankreich hat das an⸗ 

ſchaulichſte Bild aus der Wirklichkeit für die liberalen Grundſätze über 

die Schulleitung geboten. Man erſieht da, wie die ausſchließlich ſtaat— 

liche Geſammtleitung zuerſt ſich des ganzen Gebietes der öffentlichen 

S. Parisis. La vérité sur la loi de l'enseignement. Paris. Jacques 
Lecoffre. 1850. p. 41, 45, 55, 62, 74 sqg. 

3# 
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Schule, bis zur Volksſchule herab zu bemeiſtern ſucht; wie fie ſodann 

die von der Natur gezogene Grenze gegen die häusliche Schule, in der 

Forderung allein zum Lehrberuf zu ermächtigen, überſchreitet und der 

Unabhängigkeit der geiſtlichen Schule den Krieg erklärt. Zugleich er⸗ 

kennt man, wie der widerchriſtliche Geiſt bis in die Adern des Volkes 

herabgeleitet wird. Blieb die Staatsſchule Siegerin, ſo kehrte der öffent⸗ 

liche Geiſt zu jener Zerſetzung zurück, welche ſich mit dem Sturze der 

Schreckensherrſchaft in die Geheimbünde geflüchtet hatte, d. h. der So⸗ 

eialismus behauptete das Feld, und die Kirche wurde wehrlos, um ihm 

zu widerſtehen. Die Juliregierung hatte ſich ſo blindlings dieſem Geiſt 

verſchrieben, daß es ihr trotz der augenfälligen moraliſchen Niederlage, 

der innern Widerſprüche und der Verfaſſungswidrigkeit ihrer Geſetze un⸗ 

möglich ſchien, ſich aus ſeinen Netzen zu befreien. Noch kurz vor der 

Februarrevolution brachte Salvandy einen Geſetzentwurf über die Mittel⸗ 

ſchulen! ein; die beliebten Stützen durften nicht fehlen: die Geſammt⸗ 

leitung des Unterrichts gehört der Regierung; ihr allein ſteht es zu, die 

Studienpläne, die Lehreurſe, die Prüfungen, die wiſſenſchaftlichen Uebun⸗ 

gen insgeſammt zu regeln; was die Anſtellung der Lehrer angeht, aus— 

ſchließlich zu entſcheiden; die Lehrbücher zu beſtimmen u. ſ. w. Und 

das ſowohl in den öffentlichen als den Privatanſtalten. Darum übernahm 

die Vorſehung das Richteramt über das Werk; die Revolution deckte 

den ſocialiſtiſchen Abgrund, in welchen es hinabführt, weil es aus ihm 

aufgeſtiegen iſt, ſchonungslos auf, und Jene, die für die Gründe der 

Vernunft und die Stimme des katholiſchen Gewiſſens nicht empfänglich 

waren, wurden durch fühlbare Thatſachen aufgeklärt. Die Erziehung 

iſt Sache der Familie, dieſe hat ein Recht über die Schule. 

Die chriſtliche Schule muß mit der Kirche verbunden ſein 

und dieſe auch an der Leitung derſelben Theil haben. 

§. 2. Die chriſtliche Schule und die Liberalen in Belgien. 

30. Das Ideal, welches die Katholiken den Liberalen in Frank- 

reich entgegenhielten, war die „Lehrfreiheit wie in Belgien“. Nicht als 

ob ſie den Grundſatz der Gleichberechtigung aller Meinungen, wie er 

von der belgiſchen Verfaſſung proklamirt worden iſt, für an ſich berech⸗ 

tigt gehalten hätten; denn darüber waren ſie im Reinen. Wer wollte 

1 Vom 12. April 1847. 



37 

auch den Glauben, daß die Obrigkeit von Gott iſt, mit der Lehre 

Proudhon's, daß Anarchie der dem Menſchen von der Natur beſtimmte 

Zuſtand ſei, auf gleiche Stufe ſtellen? Aber iſt einmal jenes Prineip 

angenommen, und das war bei der franzöſiſchen Verfaſſung der Fall, 

ſo mußte die unbeſchränkte Lehrfreiheit auch den Katholiken zu Statten 

kommen. Manche freilich gingen noch weiter und vertheidigten das 

Princip nicht allein als das thatſächlich zu Recht Beſtehende, ſondern 

überhaupt als das unter den heutigen Verhältniſſen relativ Beſte !. 

Hierüber, kann man ſagen, eine tiefere und einläßlichere Kritik anzu— 

ſtellen, iſt eine Aufgabe der Gegenwart; die Geſchichte der Lehr— 

freiheit in Belgien aber hat die Frage von einer neuen Seite beleuchtet. 

Die Verwandtſchaft des Grundſatzes mit der Trennung von Staat und 

Kirche iſt leicht erſichtlich. Ebenſo iſt bekannt, daß dieſe nunmehr durch 

den Syllabus geächtet ift (Theſe 55); es iſt alſo das Gleiche von der 

unbeſchränkten Lehrfreiheit anzunehmen, ſo weit ſie in jenem Grundſatze 

enthalten iſt. Nach dieſer Seite hin fällt die Aufgabe in die folgende 

Broſchüre über Staat und Kirche. In der vorliegenden halten wir uns 

in den Grenzen der Theſen 45—48. Hat nun die 45. Theſe in der 

liberalen Geſtaltung des Unterrichts in Frankreich ihre geſchichtliche Be— 

leuchtung erhalten, ſo können wir jetzt ſchon ein Gleiches bezüglich der 

47. Theſe aus Belgien verſprechen. Es wird zugleich beſtätigt werden, 

1 Mſgr. Pariſis hat in den Cas de Conscience die Frage ſehr ſcharffinnig 
erörtert, in wiefern ein Katholik die unbeſchränkte Lehrfreiheit fordern und ver— 

theidigen könne. Er ſtellt die Frage alſo: „Kann man, ohne die heiligſten Pflichten 
gegen die Jugend zu verletzen, die Forderung ſtellen, daß dieſelbe Lehrern überant— 

wortet werde ohne Unterſchied, ohne daß die öffentliche Gewalt, durch beſondere 

Veranſtaltung, die Eigenſchaften anerkannt hätte, welche die Lehrer befähigen, das 

Vertrauen der Familien zu erwerben? Müſſen nicht dieſe Lehrer Bürgſchaft bieten?“ 
— (Cas de conscience à propos des libertes exercees ou reclamees par les 

catholiques ou accord de la doctrine catholique avec la forme des gouver- 
nements modernes, par Msgr. Parisis, Evéque de Langres, Louvain. C. D. 

Fonteyn. 1848. pag. 105 sq.) Die Antwort wird, im Hinblick auf die Unmög⸗ 

lichkeit, der unbeſchränkten Meinungsfreiheit durch politiſche Mittel entgegenzutreten, 

alſo ertheilt: „Allerdings kann man nicht wollen, ohne ſeinem Gewiſſen zu nahe zu 

treten, daß die Jugend Lehrern ohne Bürgſchaften übergeben werde; aber gleichwohl 

kann man jene Bürgſchaften zurückweiſen, welche die Regierung uns anbietet, 

insbeſondere aber kann man das Syſtem verwerfen, kraft deſſen dieſe ungenügenden, 
unnützen und trügeriſchen Bürgſchaften als die allein genügenden und nothwendigen 

aufgedrungen werden. Einzig in dieſem Sinne und nach dieſer Seite fordern wir 
die abſolute, vollſtändige, jeder Präventivmaßregel entledigte Lehrfreiheit.“ 1. c. 
P. 118. 
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daß die liberale Auffaſſung von der Lehrfreiheit mit der abſolutiſtiſchen 

Vernichtung derſelben innerlich verwandt iſt. Die Theſe 47 deutet dieſe 
Verwandtſchaft zwiſchen dem Staatsabſolutismus und dem Libertinismus 

auf dem Felde der Meinungen deutlich genug an. In der That, die 

Anhänger der „Erklärung der Menſchenrechte“ faſſen die unbeſchränkte 

Lehrfreiheit in einem ganz andern Sinne als die Katholiken, auch in 

anderem als der Wortſinn nahe legt. Sie erſcheint jenen nicht als ein 

leerer Raum, worin ſich die organiſche Lehrfreiheit, mit göttlichen und 

menſchlichen Rechten auf die Erziehung, bewegen kann, ſondern als Ver⸗ 

wüſtung jeder Auctorität auf dieſem Felde, die ihrige, die fie Staat 

nennen, ausgenommen. Die beſte Belehrung bietet hierüber Belgien. 

Nach einer kaum dreißigjährigen Ausbildung ſeiner Verfaſſung iſt es 

jetzt offenbar, daß die Liberalen zwar ausgehen von der Gleichberechti⸗ 

gung aller Meinungen vor dem Geſetz, aber bei dem ſtaatlichen Abſo— 

lutismus in der Schule, der die Religion und das Gewiſſen ſich unter— 

ordnet, ſchließlich anlangen. 

Mit anderen Worten: der Liberalismus als ſolcher, mag er wie 

unter der Juliregierung die Bildung büreaukratiſch bevormunden, oder 

aber in demokratiſcher Form unbeſchränkte Lehrfreiheit aufſtellen, wie in 

Belgien, iſt der Lehrfreiheit ebenſo feindſelig als der Gewiſſensfreiheit 

und verleugnet nirgends ſeinen Urſprung und Charakter. 

31. Dieſes zeigt ſich recht deutlich ſeit die Liberalen in Belgien 

am Ruder ſind (von 1847 ab), und insbeſondere in ihrem Geſetz vom 

1. Juni 1850 über den mittleren Unterricht, ſowie in ihrer Feindſelig⸗ 

keit gegen den religiöſen Charakter der Volksſchule, wie er durch das 

Geſetz vom 23. September 1842 beſtimmt iſt. Es ſchien wirklich, als 

hätten ſich die belgiſchen Liberalen für die Niederlage ihrer Geſinnungs—⸗ 

genoſſen in Frankreich rächen wollen: um die unbeſchränkte Herrſchaft 

des Staates in den von ihm abhängigen Schulen zu ſichern und zu⸗ 

gleich ihren Umkreis auf Koſten der Freiheit zu erweitern, beſeitigte das 

genannte Geſetz die der Kirche rechtlich gebührende Einwirkung auf die 

katholiſchen Zöglinge ſolcher Staats-Anſtalten und ermächtigte die Regie⸗ 

rung, gewiſſe Mittelſchulen in beträchtlichem Maße zu vermehren. Der 

Volksſchule droht eine ähnliche Säculariſation. Wir ſehen alſo in dem 

freien, faſt ausſchließlich katholiſchen Belgien von der liberalen Regie⸗ 

rung Grundſätze in Anwendung gebracht, die ſelbſt den Abſolutismus 

der napoleoniſchen Univerſität überbieten, denn in den Collegien von 

dieſer waren der Religionsunterricht und die religiöſe Disciplin mit 



39 

der Anſtellung eines eigenen Hausgeiſtlichen zu organiſchen Einrich— 

tungen erhoben. Nicht minder überſchreitet das Verfahren weit die un— 

glücklichen Tendenzen der holländiſchen Regierung, ſoferne dieſe bei allem 

Streben, den Lehranſtalten ihren confeſſionellen Charakter zu benehmen, 

dennoch geſetzlich noch feſthielt, daß die katholiſchen Schüler unter der 

Zucht und Einwirkung ihrer Kirche blieben. 

32. Um dieſe Stellung der Liberalen zur Lehrfreiheit zu würdigen, 

iſt es nothwendig, auf den Ausgangspunkt, das von der holländiſchen 

Regierung eingehaltene Verfahren gegen die belgiſchen Katholiken, zu— 

rückzublicken. In der napoleoniſchen Zeit hatten ſich in Belgien da und 

dort die von der Republik verſchütteten Collegien wieder erhoben, ſo 

ziemlich in der Form, welche ſie in den Händen der Jeſuiten vor 

der Aufhebung des Ordens beſaßen. Auch gründeten die belgiſchen 

Biſchöfe neben ihren großen die kleinen oder Knaben-Seminarien, unter 

denen das von Roulers, geleitet von den Pères de la Foi, als Muſter 

hervorragte. Die holländiſche Regierung, den Plan verfolgend, die 
neuerworbenen Lande mit den alten zu einer möglichſt innigen Einheit zu 

verſchmelzen, ſah unglücklicher Weiſe in dem Einfluſſe der Kirche auf die 

Schule und in den geiſtlichen Anſtalten ein Haupthinderniß ihres Vor— 

habens, wie fie in der ſtaatlichen Centraliſation des geſammten Schul: 

weſens einen Haupthebel dafür zu erkennen wähnte. In einer Reihe 

von Erlaſſen! wurden im Weſentlichen die Einrichtungen der napoleoni— 

ſchen Univerſität auf die mit einer gewiſſen Freigebigkeit errichteten Ans 

ſtalten übertragen. Beiſpielsweiſe konnte keine Lateinſchule, kein Colleg 

oder Athenäum ohne ausdrückliche Genehmigung des Unterrichtsminiſters 

errichtet werden; alle Profeſſoren u. ſ. w. wurden, mochten die Anftal- 

ten vom Staat gegründet ſein, oder nicht, von der Regierung ernannt; 

die Ueberwachung wurde Bezirksſtellen, die unter Einem Inſpector für 

alle Schulen ſtanden, anvertraut; um an höhern Anſtalten lehren 

zu dürfen, mußte man bei einer Univerſität graduirt ſein. Doch konnten 

Ausländer ohne Naturaliſation Lehrſtellen bekleiden. — Die Volksſchule 

war dem holl. Geſetz vom 3. April 1806 ?, welches confeſſionsloſe Miſch⸗ 

Das von Holland gegebene Grundgeſetz beſtimmte in Art. 226: „Der öffent- 
liche Unterricht iſt ein beſtändiger Gegenſtand der Sorgen der Regierung. Der 

König läßt jedes Jahr den Generalſtänden des Reiches Rechenſchaft ablegen über 

den Stand der höheren, mittleren und untern Schulen.“ Hierauf ſtützte ſich die 

Regierung mit ihrem Anſpruch auf die ausſchließliche Leitung der Schule. 

2 Die holländiſchen Katholiken hatten dieſes Geſetz als eine Wohlthat begrüßt, 
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ſchulen, mit getrenntem obligatoriſchen Religionsunterricht einführte, 

unterſtellt worden. — Die Wirkung dieſer Maßregeln war der Abſicht 

der Urheber direct entgegengeſetzt. Es verletzte das katholiſche Ge— 

wiſſen ebenſoſehr, als das belgiſche Nationalgefühl, daß „die Lehrſtellen 

an den Univerſitäten und Gymnaſien, und ſelbſt, jo weit es thunlich 

war, bis in die Volksſchulen hinab mit Ausländern, mit Deutſchen 

oder Holländern, ſehr häufig Proteſtanten, beſetzt wurden; daß man 

die holländiſche Sprache als die allein giltige für den Unterricht vor⸗ 

ſchrieb und Schulbücher einführte, die entweder geradezu oder doch 

wenigſtens auf verſteckte Art dem katholiſchen Glauben zuwider waren. 

Zuletzt wollte man die ſtaatliche Leitung auch auf die Candidaten des 

geiſtlichen Standes ausdehnen und errichtete das bekannte philoſophiſche 

Collegium zu Löwen 1. So wurde dieſes falſche Unterrichtsſyſtem eine 

der Haupturſachen der Oppoſition, die ſich in Belgien erhob und gab 

Veranlaſſung zu der gänzlichen Freigebung des Unterrichts nach der 

Losreißung Belgiens von Holland.“ Die Regierung hatte zu ihrem 

Aufklärungszwecke ſchon früher drei Hauptherde, die Univerſitäten zu 

Löwen, zu Lüttich und zu Gent gegründet. Eigenthümliches Walten der 

weil es fie von dem Syſteme v. Palms (von 1799 - 1806) befreite, nach welchem 

der Proteſtantismus ausſchließlich im geſetzlichen Unterrichte zugelaſſen war. Das 

Geſetz von 1806 ordnete getrennten Religionsunterricht in der Kirche für die Kinder 

des betreffenden Bekenntniſſes an, indem es die Miſchſchule einführte. Dieſe iſt 

1857 verlaſſen worden. 

1 Nach Wolfgang Menzel hatte man den König Wilhelm an den Kirchenrath 

Paulus in Heidelberg gewieſen, um ſich über die Leute, die zu ſeinem Plane, den 
angehenden Geiſtlichen eine zweckmäßige wiſſenſchaftliche Bildung zu geben, taugten, 

berathen zu laſſen. „Paulus ſchrieb damals ein Leben Jeſu, worin er die Wunder 

des Heilandes als Taſchenſpielerkünſte erklärte.. .. Welche Unnatur von einem 

ſolchen Manne ſich Lehrer bezeichnen zu laſſen, denen die katholiſche Jugend Bel- 
giens anvertraut werden ſollte! Der König erſah ſie insbeſondere für das 1825 in 

Löwen von ihm geſtiftete Collegium aus, wo die jungen Kleriker zwangsweiſe 

Collegien hören ſollten. Man kann ſich denken, wie verhaßt dieſer Zwang und die 

deutſchen Profeſſoren werden mußten.“ Geſchichte der letzten vierzig Jahre. II, 284. 

Nach den Angaben des Herrn von Gerlache (Histoire du Royaume des Pays- 
Bas depuis 1814 jusqu’en 1830. 3ieme edition. Bruxelles. H. Goemaere. 1859. 

II, p. 137 sqq.) wollte man am Clerus eine Art Rache für feinen Widerſtand nehmen, 

als man durch die verhängnißvollen Ordonnanzen vom 14. Juni, 11. Juli und 
14. Auguſt 1825 die biſchöflichen Lehranſtalten (Knabenſeminarien) unterdrückte, den 

religiöſen Congregationen die Lehrthätigkeit einſtellte, allen mittleren, wie zuvor 

ſchon den höhern Unterricht und die Volksſchule in den Händen der Regierung con⸗ 

centrirte und den katholiſchen Eltern durch empfindliche Nachtheile das Studiren⸗ 

laſſen im Auslande entleidete. | 
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Gerechtigkeit!“, gerade an dieſen Anftalten wurden die Feinde der Res 

gierung groß gezogen. Die Profeſſoren meiſt liberal, der Geiſt der 

Bildung antikatholiſch oder doch indifferent! „Eine natürliche Folge 

dieſer Univerſitätsbildung war es nun, daß ein ſehr großer Theil der 

gebildeten Stände bei uns ohne alle Religion war, und noch iſt, und 

daß die Oppoſition gegen die Kirche die meiſten der Männer beſeelt, 

die als Juriſten, Advokaten und Beamte einen fo großen, ja faſt aus- 

ſchließlichen Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten ausübten. Aus 

ihnen mußten nach dem Abzuge der Holländer die Beamten genommen 

werden; ſie vornehmlich hatten der Bewegung gegen Holland einen 

revolutionären Charakter zu geben gewußt“ 1. Die liberalen Schul- 

organiſationen trugen alſo für proteſtantiſche Regierungen im Weſent⸗ 

lichen dieſelben Früchte, wie für katholiſche: fie zeitigten die Revolution 

und ſtürzten die Erfinder, ohne der Kirche die Wunden verſetzen zu 

können, die fie ihr beibringen wollten . 

1 Hiſtoriſch⸗pol. Blätter. Belgiſche Briefe. Band VIII. S. 47 f. S. 505. Vgl. 

VII. S. 630. 

2 Nach den Angaben von Herrn von Gerlache (I. c. II, 189 sq.) hätte dem 
Plane der Regierung ein Einverſtändniß mit den Urhebern der bekannten Kirchen- 

pragmatik von Frankfurt (1818) bez. der landesherrlichen Verordnung vom 30. Ja- 

nuar 1830, publicirt und gehandhabt in der oberrheiniſchen Kirchenprovinz, zu 

Grunde gelegen. „Die Regierung wollte das Land von Rom losreißen; bereits 

war die Verfaſſung der neuen Landeskirche in 38 Artikeln feſtgeſtellt. Eine Bro— 

ſchüre mit dem Titel: Bemerkung über die Freiheiten der belgiſchen Kirche, ſollte 

die Wege ebnen. Sie wurde officiell verbreitet.“ Vergleicht man die holländiſchen 

Schuldecrete mit den Schulorganiſationen deutſcher Regierungen, ſo läßt ſich, von 

der Miſchſchule abgeſehen, die Uebereinſtimmung in manchen Zügen nicht verkennen. 

Zu dieſem Behufe ſtellen wir die hauptſächlichen der erſtern überſichtlich, nach offi— 
ciellen Quellen, nachſtehend zuſammen: nachdem Belgien an Holland gefallen war, 

dehnte eine Verordnung vom 20. März 1814 das Geſetz der bataviſchen Republik 

vom 3. April 1806, welches die confeſſionsloſen Schulen einführte, auf die ſüd— 

lichen, faſt ausſchließlich katholiſchen Provinzen aus. Alle, auch die Privatſchulen, ftan- 
den unter einer wohlorganifirten Staatsaufficht. Ebenſo die Erziehungsinſtitute. Das 

Recht, Schulen zu gründen, war, wie die Approbation der Schullehrer, der Regie— 

rung vorbehalten. Durch Verordnung vom 3. Juni 1817 wurden, um das Werk 

der Volksaufklärung zu fördern, Muſterſchulen in Städten, zu deren Beſuch die 

Landſchulmeiſter eingeladen wurden, errichtet. In Folge hievon entſtanden Mufter- 

ſchulen zu Antwerpen, Mecheln, Brüſſel, Löwen, Oſtende, Mons, Tournay, Apern, 
Brügge, Gent, Lüttich, Namur und in einigen Städten von Limburg und Luxem- 
burg. Staatliche Commiſſionen ſorgten für dieſe Ueberleitung des ſtädtiſchen Geiſtes 

in die Adern des Volkslebens. Volksſchullehrervereine, Volksſchullehrerbibliotheken 

ſtanden zur Seite. Wiederholte Prüfungen der Lehrer mußten nachhelfen. Sonn— 

tagd= und Abendſchulen hatten das Verſäumte bei den Erwachſenen nachzuholen. 
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33. Das geſchilderte Verfahren enthielt eine verdeckte Anwen⸗ 

dung des berüchtigten Grundſatzes: cujus regio, illius et religio; es 

verletzte legitime Rechte, welche die Regierung zu ſchützen ohne allen 

Zweifel verpflichtet war. Haben nun die Liberalen in Belgien, die 

Ueberreſte aus den Zeiten des Joſephinismus und der franzöſiſchen 

Republik, dem entgegengewirkt? Mit Nichten! Sie waren in dieſen 
abſolutiſtiſchen Maßregeln die offenen Verbündeten der 

Regierung, die verblendet genug war, die eigentlichen Stützen ihrer 

Auctorität, die gewiſſenhaften Katholiken, als ihre Feinde zu behandeln. 

Die Liberalen betrachteten das Unternehmen der holländiſchen Regierung 

als eine Vorarbeit für ihre Herrſchaft. Als ſie nun im Wehen der 

Julirevolution ihre Stunde gekommen glaubten, wußten fie die Katho— 

liken durch das Vorgeben zu blenden, „daß die Freiheiten ſolidariſch 

ſeien“, daß alſo Freiheit der Kirche nicht erlangt werden könne, ohne 

die unbeſchränkte Freiheit der Preſſe, die unbedingte Gleichheit der 

Bürger in Anſehung der öffentlichen Aemter, die Durchführung des Re— 

Auch Kinderbewahranſtalten durften nicht fehlen. Die Schul- und Lehrbücher, die 

von dem proteſtantiſchen „Vereine für das öffentliche Wohl“ beſorgt wurden, hatten 
von der Regierung auszugehen. — Die Verordnungen vom 25. Sept. 1816 und 
19. Febr. 1817 organiſirten den höhern und mittleren Unterricht im Geiſte des 

ausſchließlichen Staatsmonopols. — Den 29. Juli 1817 wurde dem Bedürfniſſe 

entſprechend ein Schullehrerſeminar zu Lierre gegründet; die Lehrerinnen wurden an 
Penſionaten erzogen. — Gegen das Schulhalten ohne ſtaatliche Ermächtigung wur⸗ 

den Strafen feſtgeſetzt; eine Verordnung ſchrieb vor, daß Mitglieder bürgerlicher 

und kirchlicher Vereine, welche Schule hielten, dem Lehrkörper einverleibt würden. 

(Verordnungen vom 25. Juli 1822. Vom 1. Februar 1824.) Letzteres ging nament⸗ 

lich gegen die Schulbrüder. Die Forderung, daß die Kenntniß der holländiſchen 

Sprache nothwendig ſei, um eine Schullehrerſtelle einzunehmen (Verordnung vom 

30. October 1822), überſchwemmte den Süden, zum Nachtheil der weltlichen katho⸗ 

liſchen Lehrer, mit holländiſchen Schulmeiſtern, welche die proteſtantiſchen Tendenzen 

unterſtützten. Völlig enthüllte ſich der Gedanke der Regierung durch die ſchon er= 

wähnten Decrete vom 14. Juni und 14. Auguſt 1825, welche, gegen die biſchöflichen 
Seminarien gerichtet, für jede gelehrte Schule Erlaubniß der Regierung, für jeden 

Lehrer auch an Privatſchulen, einen akademiſchen Grad vorſchrieben und das Stu- 

diren im Ausland verpönten. Die gelehrten Staatsſchulen, wie Gemeindeſchulen 

waren ſchon vorher uniformirt worden. (Verordnung vom 19. Februar 1817.) Als 

die Petitionen der unzufriedenen Katholiken immer mehr anſchwollen, ſuchte die 

holländiſche Regierung von ihrem Wege abzulenken; ſie gab den Gemeinden, unter 
Beibehaltung der Staatsleitung, die Errichtung von Gelehrtenſchulen frei; auch 
ſollten die an den Lehranſtalten zu verwendenden Belgier an keinen Gelehrtengrad 
gebunden ſein; endlich ſollte das Studiren im Auslande nicht mehr mit Entziehung 

der Anſtellungsfähigkeit beſtraft werden. Aber die Verordnung (27. Mai 1830) theilte 
das Schickſal halber Maßregeln: ſie genügte nicht mehr und kam überdieß zu ſpät. 
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präfentativfpftems bezüglich aller Regierungsakte u. A. Dadurch kam die 

Union zwiſchen Katholiken und Liberalen zu Stande, in Folge deren 

die Lostrennung Belgiens von Holland eintrat 1. Einen nicht geringen 

Einfluß auf die neue Verfaſſung in Belgien übte der Avenir von 

Lamennais 2. So wurden trotz des geſunden Sinnes der Nation, der, 

wie Hr. v. Gerlache bemerkt, von den modernen Gleichheitsideen weit 

abgewandt iſt, die modernen Verheißungen allgemeiner Meinungs-, 

Religions⸗, Gewiſſens⸗ und Preßfreiheit belgiſche Grundrechte. Auf 

dieſer Grundlage ruht der Art. 17 der belgiſchen Verfaſſung: „die Lehre 

iſt frei; jede Präventivmaßregel iſt unterſagt; die Repreſſion der 

Vergehen iſt durch das Geſetz geregelt.“ Der Entwurf enthielt die 

Beſtimmung: alle Maßregeln von Ueberwachung und Repreſſion werden 

vom Geſetze geregelt. Aber dieſe Faſſung wurde geändert, um jeder 

ungehörigen Einmiſchung der Regierung in die Gewiſſensangelegenheiten 

vorzubeugen und das Prineip der unbeſchränkten Meinungsfreiheit 

nicht zu verletzen 3. 

34. Da es ſich hier nicht darum handelt, das Compromiß zwiſchen 

Katholiken und Liberalen zu beurtheilen, auf welchem die belgiſche 

Verfaſſung beruht, müſſen wir auch davon abſtehen, die aufgeführten 

belgiſchen Grundrechte kritiſch zu beleuchten. Daß ſie eine logiſch richtige 

Folgerung aus jenem Compromiß darſtellen, läßt ſich ſchwerlich in Ab— 

rede ziehen. Denn nach der Analogie des Augsburger Religionsfriedens 

zwiſchen Katholiken und Proteſtanten (1555) mußte die Rechtsgleichheit 

beider Parteien Gegenſtand des Staatsgrundgeſetzes werden; da nun 

aber der Liberalismus nicht beſtehen kann ohne unbeſchränkte Meinungsfrei— 

1 „Les catholiques partant de ce principe: que toutes les libertes se 

tiennent, ne se contenterent plus de demander timidement que l’instruction 

füt affranchie; ils reclamerent a la fois la liberté de la presse, la liberté 

du langage, la repartition egale des emplois, l’abolition du régime des ar— 

retes etc. De là le petitionnement; de la l’union; de la la révolution.“ 
Gerlache. 1. c. II, 139. 

2 Ein Artikel des Avenir vom December 1830, der in das Journal von Flan— 

dern, Nummer vom 9. December 1830, überging, hatte folgende Forderungen ge— 
ſtellt: „Nous demandons la liberté de conscience ou la liberté de religion, 
pleine et universelle, sans distinction, comme sans privilege, et par con- 

- sequent en ce qui nous touche, nous catholiques, la séparation totale de 

Veglise et de l’etat.... Nous demandons en second lieu la liberté d'en- 
seignement, parce qu'elle est de droit naturel et pour ainsi dire la pre- 

miere liberté de la famille; parce qu'il n'existe sans elle ni de liberté reli- 
gieuse, ni de liberté d' opinion.“ — Gerlache. II, 366 sq. 

3 Thonissen. La Constitution de la Belgique annotee. 1844. p. 66 sq. 
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heit für die Individuen, ſo war es vollkommen folgerichtig, dieſe 

Meinungsfreiheit und ihre Schweſtern unter den Schutz der Verfaſſung 

zu ſtellen. Der Staat zog ſich alſo nach dieſer Seite hin auf ein neu⸗ 

trales Gebiet zurück und behielt ſich allein vor, alle Aeußerungen jener 

Meinungsfreiheit, die mit ſeiner eigenen Exiſtenz und ſeinem Grund⸗ 

geſetz: Friede für die Kirche und die Liberalen, unverträglich wären, 

gerichtlich zu verfolgen. Das heißt, der Grundſatz von der unbeſchränkten 

Meinungsfreiheit erhält ein nothwendiges Correctiv, bei welchem die 

beiden Parteien beſtehen könnten, wie das Ganze, das ſie trägt. Bis 

hieher ergibt ſich keine Schwierigkeit, denn die Sache bewegt ſich noch 

auf dem Felde der reinen Theorie. Allein im Leben macht es ſich fo- 

gleich anders. Der Religionsfriede zwiſchen Katholiken und Proteſtanten 

war bekanntlich eine Quelle endloſer Häckeleien, obwohl beide Parteien 

in Anſehung der ſtaatlichen Ordnung ſich auf gemeinſamem Boden be— 

fanden, zu gleichen, durch das Naturgeſetz geregelten Grundſätzen wenig— 

ſtens ſich vereinigen konnten. Allein zwiſchen Katholiken und Liberalen 

iſt nicht allein weſentliche Differenz in den Anſichten über Religion und 

Kirche, die den Katholiken göttliche Inſtitute, den Liberalen menſchliche | 

Meinungen und Anftalten find; ſondern ſelbſt das Gemeinſame zwiſchen 

Katholiken und Proteſtanten iſt ſtreitig geworden. Der Katholik ſieht 

im Staate eine von Gott abſtammende Gewalt, deren Träger durch gött— 

liche und menſchliche Rechte gebunden ſind; der Liberale erkennt darin 

blos ein Product der menſchlichen Willkür, ohne Schranken, wie ohne 

innere Bürgſchaften für den Beſtand. Der Katholik muß alſo im In⸗ 

tereſſe der ſtaatlichen Ordnung andere Grenzen für die Meinungsfreiheit 

ziehen als der Liberale: weitere, um nicht legitime Rechte neben der 

Staatsgewalt antaften zu laſſen; engere, um die innere Grundlage des 

Rechtes, alſo der ſtaatlichen Exiſtenz ſelber, zu retten. Daß darum eine 

katholiſche Regierung, wenn anders ihre Organe pflichtmäßig handeln, 

bei den Liberalen, eine liberale bei den Katholiken anſtoße, ſcheint unver⸗ 

meidlich zu ſein bei dieſer Verfaſſung. Man könnte nun glauben, dieſer 

verewigten Oscillation zwiſchen zwei weſentlich entgegengeſetzten Anſich— 

ten von der ſtaatlichen Ordnung ſei durch die Möglichkeit, daß beide 

Parteien ſich in der Regierung ablöſen können, genügend Rechnung ge— 

tragen und ſo für ein gewiſſes Gleichgewicht und den Beſtand des 

Grundgeſetzes geſorgt. Allein hat nicht eine Regierung Mittel in der 
Hand, der Anſicht ihrer Partei bleibend das Uebergewicht zu ſichern, 

alſo das Grundgeſetz thatſächlich zu beſeitigen? Welches Gewicht für die 
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Antwort auf dieſe Frage neben der Preſſe die Stellung des Staates zur 

Schule hat, liegt auf der Hand. Kann die Partei, die zur Herrſchaft 

kommt, ſich der Leitung der Schule bemächtigen, ſo kann ſie unter dem 

Deckmantel der Freiheit das Compromiß, die Grundlage des ganzen Ver— 

faſſungswerkes, vernichten. Das iſt es, was in der That von den her⸗ 

vorragenden Stimmführern der Katholiken den Liberalen vorgeworfen 

wird. Die Liberalen nämlich, nicht zufrieden mit der verfaffungsmäßigen 

Freiheit, Schulen, die ihren Parteianſichten genügen, zu gründen, miß⸗ 

brauchen, lautet die Anklage, ihre Machtſtellung in der Geſetzgebung 

dazu, die vom Staate gegründete und geleitete Schule mehr und mehr 

in ihre Gewalt zu bringen; ſo drängen ſie durch ihre private Feind— 

ſeligkeit gegen die Kirche den Staat, der ſich neutral zu verhalten und 
die Freiheit der Kirche zu ſchützen hat, aus ſeiner normalen Stellung 

und verfündigen ſich am belgiſchen Grundgeſetze, dem einzigen Rechts— 

titel ihrer eigenen politiſchen Exiſtenz. Sehen wir zu, ob die Anklage 

gegründet iſt. ; 

35. Zunächſt wirkte die volle Beſeitigung des unnatürlichen Ges 

wiſſensdruckes im höchſten Grade wohlthätig für die Entwickelung der 

chriſtlichen Schule. Die Kirche beſitzt durch ihre Lehrauctorität in ſich 

ſelber das Maß, um das der Schule ſo nachtheilige Ueberfluthen ge— 

waltſamer Erſchütterungen zu ſtauen: in ihre Freiheit eingeſetzt offen⸗ 

barte ſie die ganze innere Lebensfülle für die Bildung und Erziehung. 

Der Weltelerus konnte, weil er von der frühern Regierung argwöhniſch 

bei Seite geſchoben worden war, nicht viel Uebung auf dieſem Kampf: 

platze beſitzen; gleichwohl bedurfte er, von geſinnungstüchtigen Laien, 

Familienvätern und Gelehrten unterſtützt, nur weniger Jahre, um im 

Vereine mit religiöſen Orden und Congregationen ein wahrhaft ſtau— 

nenswerthes Gebäude chriſtlicher Schule herzuſtellen. „Kleine Semi— 

narien .... wurden in allen Diöceſen eröffnet und füllten ſich bald mit 

Zöglingen; weit entfernt, die dieſen Anſtalten anvertrauten Knaben zum 

geiſtlichen Stande gewaltſam oder durch Ueberredung zu zwingen, herrſchte 

überall eine weiſe Freiheit, ſo daß wohl etwa wenig mehr als die Hälfte 

der aufgenommenen Zöglinge nach vollendeter Gymnaſialbildung in die 

großen Seminarien übertraten. Dieſe letztern wurden ebenfalls wieder 

neu organiſirt, und ſo die geiſtlichen Studien nach der Vorſchrift des 

Coneiliums von Trient eingerichtet. Doch begnügten ſich die belgiſchen 

Biſchöfe nicht mit der bloßen Widerherſtellung der geiſtlichen und theo— 

logiſchen Studien in der Ausdehnung, wie dieſelben bisher beſtanden; 
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fie beſchloſſen, eine theologiſche Facultät, für alle Diöceſen des Landes 

beſtimmt, in Mecheln zu errichten. Ehe indeſſen dieſer Plan ausgeführt 
werden konnte, erhielt er eine weitere Ausdehnung wegen des immer 

dringender ſich fühlbar machenden Bedürfniſſes, die ſämmtlichen Wiſſen⸗ 

ſchaften in eine engere Verbindung mit der Religion zu bringen. So 
entſtand die katholiſche Univerſität, gegründet und geleitet von 

dem Episcopat, und erhalten durch Geſchenke, Dotationen und freiwillige 

Beiträge der Katholiken. Die Biſchöfe Belgiens aber begehrten und 

erlangten ohne Verzug die päpſtliche Beſtätigung. Die katholiſche 
Univerſität zu Löwen iſt ſomit ihrer Entſtehung und jetzigen Stellung 

nach völlig jenen fo berühmten Univerſitäten aller Länder ähnlich,, die 

ihre Freiheit und Selbſtſtändigkeit erſt durch die Reformation und ſpäter 

durch die franzöſiſche Revolution verloren haben !“. Beſonders frucht⸗ 

bar aber äußerte ſich dieſe Wiederherſtellung der chriſtlichen Schule auf 

dem Felde des mittleren oder Gymnaſialunterrichts. Biſchöfliche Anſtalten 

erhoben ſich, zum Theil durch freiwillige Beiträge gegründet, in allen 

Diöceſen; die Geſellſchaft Jeſu errichtete in mehreren Städten Collegien, 

und manche ſtädtiſche Gymnaſien, um bei den Eltern ſich Vertrauen zu 

erwerben, wandten ſich an die Biſchöfe und baten um ihre Mitwirkung, 

theils in Beſtellung der Lehrer, theils in Errichtung von Erziehungs 

häuſern, die mit den Collegien verbunden wurden. Nur wenige Gym⸗ 

naſien in größern Städten hielten ſich auf dem alten Fuß. Dieſelbe 

Thätigkeit entwickelte die Kirche für den Volksunterricht?: in Städten 

verbreiteten ſich die Brüder des chriſtlichen Unterrichts oder der chriſt⸗ 

lichen Liebe; um ärmere Eltern zu bewegen, daß ſie ihre Kinder zum 

Schulbeſuche anhielten, vertheilten fie unterſtützt durch die Wohlthätig- 

keit der Vermögenderen, Kleidungsſtücke. Den Erwachſenen wurden Abend- 

1 Hiflorifch-polit. Blätter IX, 792 f. Ueber den katholiſchen Geiſt, der hiebei 

maßgebend war, iſt das Schreiben des belgiſchen Episcopates an feinen Klerus be= 

lehrend (mitgetheilt im „Katholik“ 52. Band, S. 81 ff.). Das Breve Papſt Gre- 

gor's XVI., verleſen bei der Inſtallation der neuen Univerfität am 4. Nov. 1834 

(die Verlegung nach Löwen erfolgte 1835) ſ. Katholik 55. Band, S. 75 f. Die 

Hochſchule erreichte einzig durch ihr moraliſches Gewicht bald eine ſolche Frequenz, 

daß dieſelbe die der beiden Staatsuniverſitäten zu Gent und Lüttich nebſt der freien 

Univerſität von Brüſſel aufwog. Schon in der Mitte der 40. Jahre ſtellte dieſelbe 
für die Staatsämter ſo viele Candidaten als dieſe drei Univerſitäten zuſammen 

genommen. Die Zahl der Studirenden war im Jahre 1860 auf 843 geſtiegen im 

Jahre 1836 ſtand ſie auf 245. 

2 S. Beil. I. 
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und Sonntagsſchulen eingerichtet. Für die weibliche Jugend forgten 

die aufblühenden Congregationen des weiblichen Geſchlechtes. Um den 

Schwierigkeiten des Volksſchulunterrichts auf dem Lande zu begegnen, 

mußte vornehmlich auf die Heranbildung tüchtiger Schullehrer Bedacht 

genommen werden: zu dieſem Zwecke entſtanden in den einzelnen Diöceſen 

biſchöfliche Schullehrerſeminarien. In den Gemeinden aber bildete ſich 

im Gefolge der Freiheit von ſelber eine geiſtliche Schulaufſicht aus. 
Auch in den Realunterricht griff die Kirche in wohlthätiger Weiſe ein. 

36. Die Entwicklung der Lehrfreiheit in Belgien hat das Eigen— 

thümliche, daß ſich der Staat in ihr auf ein Geringſtes der Thätigkeit 

beſchränkt, während die Kirche freie Hand hat, um mit den Bekennern 

der modernen Grundſätze ihre Kräfte zu meſſen und ihre Ueberlegenheit 

nicht blos quantitativ, ſondern auch qualitativ zu erproben. Ihre Frucht⸗ 

barkeit offenbart ſich vorzugsweiſe auf den Gebieten des höheren Wiſſens, 

ohne indeſſen die Sorge für das niedere, realiſtiſche, auszuſchließen, oder 

deſſen durch die Liberalen geförderte Entwicklung zu hemmen. Faſſen 

wir als Extreme! den Stand von 1830 und den von 1861 näher ins 

Auge, ſo haben wir zuvörderſt den Gegenſatz zwiſchen dem holländiſchen 

und belgiſchen Studienweſen oder dem Staatsmonopol und der Lehrfrei— 

heit. Für die letztere oder die belgiſche Periode ergibt ſich eine Zunahme 

1) an Collegien von: 32, 

2) an Mittelſchulen von: 76. 
Hiernach hätten ſich die gelehrten Anſtalten nahezu verdoppelt, nicht 

nur ohne Einbuße für die realiſtiſchen Studien, ſondern noch dazu neben 

einem ganz ungewöhnlichen Aufſchwung der letzteren, deſſen Ver— 

hältnißzahl uns, wegen der mangelnden Genauigkeit in der holländiſchen 

Periode, nicht möglich iſt beizufügen. 

37. Fixiren wir nunmehr, um den Antheil der Katholiken und den 

der Liberalen an dieſem Aufſchwung der gelehrten, wie der realiſtiſchen 

Bildung einigermaßen zu ermitteln, das Ergebniß des erſten Decenniums 

unmittelbar nach der Losreißung Belgiens. In dieſer Periode erfreut 

ſich die Kirche neben den Liberalen voller Freiheit. Alle, die Gemeinden 

wie Privaten, ſind ſich ſelber überlaſſen, und die ſtaatliche Geſetzgebung 
und Verwaltung befindet ſich in verfaſſungstreuen Händen. Hier nun 

iſt bereits eine Steigerung! von 40 auf 74 Anſtalten bemerklich. Von 

dieſen entfallen auf die Gemeinden 255 den Reſt bilden die freien Ans 

Beil. I. 
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ftalten, darunter 42 kirchliche. Sofern 15 von den mit letzteren bedachten 

Orten ſchon vor 1830 Anſtalten unter ſtaatlicher Leitung beſaßen, wären 

wenigſtens 27 neu gegründet. Dieſe Zahl erhöht ſich aber zu Gunſten 

der Kirche, wenn man bedenkt, daß mehrere jener 15 Gemeinden die 

holl. Collegien einfach hatten eingehen laſſen. Vergleicht man dieſe 

Ziffern mit denen der vorangehenden Nummer ?, jo erhellt deutlich: 

1) die bis zur Verdoppelung ſich ſteigernde Zunahme der Gelehr⸗ 

tenſchulen iſt faſt ausſchließlich; 

2) die Erhaltung der alten Collegien großenthells dem erſten Ein⸗ 

greifen der Kirche zu danken; 

3) die üppige Entfaltung des realiſtiſchen Unterrichts dagegen gehört 

der Periode der liberalen Geſetzgebung an; 

4) mit dieſer liberalen Periode tritt Stillſtand in den freien An⸗ 

ſtalten ein, und die ſtädtiſche Selbſtverwaltung an denſelben nimmt in 

dem Grade ab, als die ſtaatliche Centraliſation zunimmt. 

Einen annähernden Maßſtab für die heutige Frequenz der verſchie⸗ 

denen Arten von Anſtalten bietet ein tabellariſcher Vergleich der 10 

Athenäen mit den 10 Collegien der Geſellſchaft Jeſu aus dem Studien⸗ 

jahre 1864/65. 

In den Gymnaſialklaſſen (section des humanités) zählten am 10. 

Nov. 1864 die 10 Athenäen zuſammen: 1022 Zöglinge. Die 10 Col⸗ 

1Ueberſichtlich: 
1. 1830 1840 1861 

60 rein ſtaatl. 

42 in kirchl. L. 22 von Gemeinden. 

40 Anſt. in St. L. 74 ! 27 in ſtädtiſcher L. 148 J 34 biſchöfl. 
5 in Privatl. 25 von relig. Congr. 

5 7 von Priv. geleitet. 
II. Collegien. Mittelſchulen. 

1830 38 2 
1840 69 5 
1861 70 78 

III. Leitung der Collegien durch: 
Staat. Gemeinde. Kirche. Privat. 

1830 38 — — —— 
1840 — 26 41 2 
1861 10 12 45 3 

IV. Leitung der Mittelſchulen durch dieſelben. 4 
1830 2 — — — : 
1840 — 1 1 3 

1861 50 10 14 23 1 

— 
* 
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legien der Geſellſchaft Jeſu: 1676 Z.! Mit der realiſtiſchen Abtheilung 

(682) und den Vorbereitungsſchuſen (666), ſowie höheren Curſen für 

Specialfächer (70), hatten die Letztern 3094, während die Athenäen in 

der realiſtiſchen Abtheilung (Section professionnelle) überwogen, indem 

ſie 1573 ohne Vorbereitungsklaſſen, mit dieſen 2255 (alſo in beiden 

Abtheilungen 3277 Z.) zählten. Da die ſtädtiſchen Schulen den 

Athenäen nicht gleich kommen, und andererſeits die Collegien der Ge— 

ſellſchaft Jeſu ungefähr den vierten Theil der kirchlichen Anſtalten dar— 

ſtellen, ſo ergiebt ſich mit Leichtigkeit, wie überwiegend die kirchlichen 

Collegien das Vertrauen der Eltern beſitzen. 
38. Man wird nach forgfältiger Prüfung dieſer Thatſachen den 

belgiſchen Liberalen nicht zu nahe treten, wenn man, von der Realſchule 

abgeſehen, behauptet, daß auch ſie, als ſie zur Herrſchaft gelangten, wie 

ihre Väter im franzöſiſchen Convente, weniger im Gründen von Schulen, 

als im „Organiſiren“ von anderwärts aufgebrachten Bildungsmitteln 

ihre Kraft erprobten. Ihre „freie Univerſität“ zu Brüſſel iſt freilich 

eigene „Schöpfung“; aber ſie war auch, wie ihre unbedingten Verehrer 

zugeſtanden ?, von Anfang an ein Muſterbild geweſen, wie die Jugend 

nicht behandelt werden darf, ſoll etwas Gedeihliches für Staat und 

Familie aus ihr werden. Deßhalb war es wohl nicht gerade Großmuth 

zu nennen, wenn ſie alsbald bei der Berathung der Univerſitätsfrage 

(1835) die Geneigtheit, ihre Univerſität auf dem Altare des Vaterlandes 

zu opfern, an den Tag legten. Wurde ihrem Anſinnen entſprochen, ſo 

konnte, abgeſehen von der Entlaſtung ihres Budgets auf Koſten der 

Katholiken, der Parteikampf gegen die katholiſche Bildung im Namen 

des alle Blößen bedeckenden „Staates“ mit größerem Nachdruck geführt 

werdens. Verfolgt man ſodann mit einiger Aufmerkſamkeit die Geſchichte der 

offentlichen Erziehung, wie ſie ſich in den von Zeit zu Zeit veranlaßten 

1 Aloſt 137. Antwerpen 164. Brüſſel 201. Gent 160. Lüttich 253. Na⸗ 

mur 264. Tournay 196. Mons 73. Turnhout 169. Verviers 59. 

2 Thierſch z. B. in feinen Gel.⸗Schulen. III, 138. 

Der Verfaſſer der „belgiſchen Briefe“ in den Hiſtoriſch-polit. Blättern deutet 

uns noch einige ſpeciellere Gründe für die Geneigtheit der Liberalen an; er ſchreibt 

(a. a. O. VIII, 509 f.): „Die freie Univerſität in Brüſſel iſt in einem gänzlichen 
Verfalle begriffen, und die Zahl der ſie beſuchenden Studenten nimmt von Jahr zu 

Jahr ab. Der Gründe dieſes Verfalls ſind viele: Uneinigkeit der Profeſſoren in 

Hinſicht ihrer Doctrin; Vernachläſſigung der Vorleſungen von Seiten der Profeſſoren 

wie der Studenten; gänzliche Aufſichts loſigkeit der Letztern; ae und anti⸗ 
ſociale Lehren der Erſtern.“ 

Encyelica XI. 4 
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geſetzgeberiſchen Acten wiederſpiegelt, ſo wird man in Uebereinſtimmung 

hiemit wahrnehmen: die Katholiken ſind im Allgemeinen von ängſtlicher 

Sorgfalt beſeelt, das Compromiß des Grundgeſetzes aufrecht zu halten, 

und begehren vom Staate nichts als Schutz einer freien Bewegung auf 

dem Gebiete der Lehrthätigkeit; die Radikalen dagegen, oder heutigen 

Liberalen, ſind im Allgemeinen ebenſo beharrlich darauf ausgegangen, 

im Parteiintereſſe die Machtſphäre des Staates, zu Ungunſten der cor⸗ 

porativen Freiheit zu erweitern. 

39. Ein flüchtiger Blick auf die Schulgeſetzgebung ſoll die Wahr⸗ 

heit unſerer Behauptung beleuchten. Die Verhandlungen über die 

Univerſitätsſtudien aus dem Jahre 1835 ſind berührt. Ueber die Prin⸗ 

eipienfrage war man zu ſchnell hinweggegangen. Aber es fehlte keines⸗ 

wegs, weder damals noch ſpäter, an folgerichtigeren Politikern, welche 

gegen die Staatsuniverſitäten als ſolche gerechte Bedenken erhoben. Ein 

Hr. Desmet z. B. behauptete: „Wird das Syſtem eines nationalen, oder 

vielmehr gouvernementalen Unterrichts, den man zur Seite des freien 

errichten will, dem Fortſchritt der Aufklärung günſtig ſein? Mit nichten! 

Allezeit wird der freie über den des Staates, was Eifer, Umſicht und 

Vervollkommnung betrifft, den Sieg davon tragen. Wenn der Staat 

die Profeſſoren ernennt, erhöht er um Nichts ihr Wiſſen, er gibt nur 

einer Capacität eine feſte geſicherte Stellung, d. h. er thut alles, um 

ihr Unthätigkeit und Sorgloſigkeit nahe zu legen.“ Scheint nun auch das Letzte 

über das Ziel geſchoſſen, da es billig iſt, daß wiſſenſchaftlich erprobte Kräfte 

möglichſt ſorgenfrei geſtellt ſeien, ſo wird man das, was der Redner beifügte, 

eher zugeben können: „In Sachen des Unterrichts und der Erziehung 

anerkenne ich nur einen rechtmäßigen Einfluß, es iſt der der 

Religion und der Wiſſenſchaft; die politiſche Gewalt hat aber 

weder das Eine noch das Andere zu vertreten den Beruf. Sagt man 

aber: es ſoll nur Schule gegen Schule errichtet werden, alſo die Frei- 

heil nicht beeinträchtigt ſein, ſo fragt ſich's, ob der Staat den Beruf 

zu lehren hat, und dieſe Frage muß verneint werden“ 1. In der That, 

am wenigſten konnten die Liberalen in Belgien auf der Staatsuniverſität 

beſtehen, da ihnen die Freiheit geſtattete, ihrem Mißtrauen gegen den 

wiſſenſchaftlichen Beruf der Kirche einen thatſächlichen Ausdruck zu geben. 

Die den Grundſätzen der belgiſchen Verfaſſung mehr entſprechende Haupt⸗ 

errungenſchaft des Geſetzes blieb, daß eine von den Staatsuniverfitäten 

1 Sitzung vom 11. Auguſt 1835. Moniteur belge n. 225. 



51 

unabhängige Prüfungsjury eingeſetzt wurde, um die akademiſchen Grade, 

die zur Ausübung öffentlicher Functionen nöthig ſind, zu ertheilen. (Art. 

40. 41. 64. 65 des Geſetzes vom 27. September 1835.) Es war 

damit das Princip ausgeſprochen, daß, wo immer der Unterricht geſchöpft 

ſein mochte, Jeder, der ſeinen Beſitz aufwies, zu dieſen Graden gelangen 

könne. „Eine Jury, ſo unparteiiſch als möglich beſtellt, hat über die 

Zulaſſung zu entſcheiden .“ Von den 7 Mitgliedern hatten 3 durch 

die Regierung, 2 durch den Senat und 2 durch die Kammer der Ab— 

geordneten ernannt zu werden. Offenbar konnte man die Sache nicht 

mehr in den Händen der mit den freien rivaliſirenden Staatsuniverſitäten, 

wie vordem unter holländiſcher Verwaltung, nach deutſchem und franzö— 

ſiſchem Vorbild geſchehen war, belaſſen. Allein der Ausweg, wie ein 

Redner der katholiſchen Mehrheit, Hr. Dechamps, für die Lehrfreiheit 

richtig bemerkte?, hat ſeine großen Unzuträglichkeiten. Das in England 

befolgte Syſtem, die Prüfungen für die akademiſchen Grade den wiffen- 

ſchaftlichen Corporationen zu überlaſſen, nachdem dieſelben von der Ge— 

ſetzgebung öffentliche Anerkennung erlangt haben, iſt natürlicher und der 

Freiheit angemeſſener. Die beliebte Beſtellung durch die Kammer und 

die Regierung hielt ja ungehörige Parteieinflüſſe von dieſer über die 

Politik an ſich erhabenen Sache nicht ferne; auf einem Umwege konnte 

der mit Recht verworfene franzöſiſche Univerſitätszwang wiederkehren. 

In der That vermochten auch hier die Liberalen den Reizen der Gewalt 

nicht zu widerſtehen. Ans Ruder gelangt, brachten ſie die Beſtellung 

der Jury an die Regierung und dehnten den Einfluß derſelben durch 

das Geſetz vom 15. Juli 1849 auf die Gymnaſialſtudien aus, indem ſie 

als unerläßliche Vorſtufe für die akademiſchen Grade den Grad des 

akademiſchen Bürgers (das franzöſiſche Baccalaureat, der deutſchen 

Maturitätsprüfung entſprechend) einführten. Die Grundlegung eines k. 

Oberſtudienrathes im gleichen J. 1849 und die Errichtung von philo— 

logiſchen Pädagogien auf Staatskoſten um dieſelbe Zeit lag in der 

nämlichen Richtung. Ohne Zweifel iſt jede ſtaatliche Hülfe zur Förderung 

des wiſſenſchaftlichen Ernſtes und zur Hebung der klaſſiſchen Studien 

vom Guten, aber der Geiſt der belgiſchen Verfaſſung ſchreibt offenbar 

hiefür andere als die gewählten Mittel vor, ſolche nämlich, die mit dem 

Grundſatz der Lehrfreiheit mehr im Einklang ſtehen. 

1 Brol. den Bericht über das Geſetz an den Senat. 

2 Sitzung vom 18. Auguſt 1835. Mon. belge n. 232. 
4 * 
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40. Es ſcheint auch nicht gerade platoniſche Begeiſterung für die 

Wiſſenſchaft die Liberalen in Belgien anzutreiben, wenn ſie dieſe Wege zum 

Staatsmonopol beſchreiten, ſondern eher die Abneigung gegen den kirch⸗ 

lichen Geiſt, der ſich unter der Hut der Freiheit in der öffentlichen 

Erziehung entfaltet. Ein deutlicher Fingerzeig iſt die Feindſeligkeit, womit 

ſie das der Wiſſenſchaft ferne liegende Geſetz über die Volksſchule be⸗ 

handeln. Im Sinne der Transaction zwiſchen Katholiken und Liberalen 

unter dem Miniſter Nothomb zu Stande gekommen, erweiterte dieſes 

Schulgeſetz auf der einen Seite die Sphäre der ſtaatlichen Einwirkung 

der Freiheit der Gemeinden gegenüber; es führte nämlich höhere Bürger- 

ſchulen durch Staatsmittel, ein Staatsſchullehrerſeminar und die Staats⸗ 

ſchulaufſicht neben der kirchlichen ein. Auf der andern aber enthielt es 

die für Belgien ſich von ſelbſt verſtehende geſetzliche Vorſchrift: „Der 

Volksſchulunterricht begreift nothwendig die Religionslehre und die 

Moral.“ (Art. 6). Dieſelbe iſt mit Rückſicht auf die Religionsfreiheit 

in eine für die Liberalen unverfängliche Fa ſſung gebracht. Der Reli⸗ 

gionsunterricht ſoll nämlich von dem Geiſtlichen des Bekenntniſſes, dem 

die Mehrzahl der Kinder angehört, ertheilt, und die Minderheit nicht 

gehalten fein anzuwohnen. Die kirchliche Aufſicht über die Gemeinde⸗ 

oder Staatsſchulen iſt vollkommen frei. (Art. 7. 8. 9. 36.) Die Biſchöfe 

ſind auch bei der oberſten Schulbehörde vertreten. Freilich tritt mit 

dieſem Grundſatz der Staat aus ſeiner Indifferenz der Religion gegen— 

über heraus. Aber will dies verhütet werden, ſo gibt es nur ein Mittel, 

daß der Staat ſich von der Schule gänzlich ferne, nur äußerlich zu ihr 

verhalte, als einer Angelegenheit, die einzig die Kirche und Familie 

berühre. Will er das nicht eingehen, will er gleichfalls Schule halten, 
wie die Katholiken den Liberalen zu ſchnell zugegeben, ſo ſchreibt ihm die 

Natur der Schule die Geſetze vor, mögen ſie ihm behagen oder nicht. 

Eine Schule für chriſtliche Kinder in einem Lande, das die Religion 

nicht verfolgt, ſondern ſchützt, iſt, wer immer ſie errichte, gehalten, die 

Religion in ſich aufzunehmen. Wenn nun aber nach den Liberalen die 

Staatsſchule irreligiös, oder die religiöſe Schule antiliberal iſt!, was iſt 

dann der Staat der Liberalen? und was iſt liberal auf dem Gebiete 

der Schule? Offenbar gehört es dann zum Weſen des liberalen Staates, 

die Religion auszuſchließen; nur ein von der Religion getrennter, gegen 

1 Zu vergl. der im Uebrigen ſehr inſtructive Bericht des Miniſters Rogier zu 

dem Geſetz, betr. den mittleren Unterricht vom 1. Juni 1850. 
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ſie gleichgiltiger, wenn nicht feindſeliger Unterricht iſt liberaler Unterricht. 

Alſo können die Liberalen, wenn ſie anders die belgiſche Verfaſſung 

aufrecht halten wollen, ſich nicht auf Staatsſchulen einlaſſen, weil dieſe 

die katholiſche Schule, die von der Verfaſſung beſchützt iſt, ausſchließen. 

Sind es aber gerade ſie, welche die Staatsſchule fordern, ſo iſt be— 

wieſen, daß ſie Feinde der Lehrfreiheit und des belgiſchen Grundgeſetzes 

ſind. | 

41. Ohne Vorbehalt ift dieſe Richtung auch bei dem Geſetze über 

den mittlern Unterricht (1. Juni 1850) zur Geltung gebracht worden. 

Dasſelbe zielt zunächſt dahin, die Gemeinden, die vielfach an die 

Biſchöfe ihre Anſtalten übergeben hatten, hievon für die Zukunft 

zurückzuhalten 1. Die Katholiken hatten das billige Begehren geſtellt, 

daß der Grundſatz des Volksſchulgeſetzes über das religiöſe Element 

in die gelehrte Schule hereingenommen werde; die Liberalen lehnten 

dies hauptſächlich unter dem Vorwande ab, daß der Staat ſich nicht 

in die den Penſionaten und Eltern überlaſſene Erziehung einmiſche. 

So wurde die obenberührte zweideutige Faſſung des Art. 8 gewählt: 

„Der mittlere Unterricht begreift die Religionslehre. Die Diener 

der Culte werden eingeladen werden, dieſe Lehre in den dem Re— 

gime des gegenwärtigen Geſetzes unterworfenen Anſtalten zu geben 

oder zu überwachen. Sie werden auch eingeladen werden, dem Fort— 

ſchrittsrathe (Oberſtudienrath) ihre Bemerkungen bezüglich der Reli— 

gionslehre mitzutheilen.“ Hiermit iſt es ausgeſprochen, daß es gegen 

den Liberalismus iſt, die Verpflichtung der chriſtlichen Jugend zum 

Religionsunterrichte ſtaatlich anzuerkennen, oder die ausſchließliche 

Miſſion der Kirche zu dieſem Unterricht katholiſchen Schülern gegenüber 

zuzugeſtehen. Was hat dann der verfaſſungsmäßige Schutz der Katho— 

liken für einen Sinn bei den Liberalen? Sie ſchützen nicht ihr Gewiſſen, 

ſondern was? Da nun aber in Belgien die Katholiken als ſolche gleich— 

berechtigt ſind mit den Liberalen, für den Katholiken als ſolchen ferner 

das göttliche Recht der Kirche auf die Lehre Glaubensſache iſt, ſo folgt 

hieraus für folgerichtige und gerechte Denker immer wieder, daß der 

belgiſche Staat, ſobald er ſich auf die Schule einläßt, nothwendig auf— 

hört liberal zu ſein, oder daß die Liberalen, um in ihm regieren zu 

1 Nach Art. 4 des Geſetzes können ſie oder die Provinzen ihre einmal über 
die von ihnen gegründeten Collegien, Gymnaſien, Real- und höhere Bürgerſchulen 

erworbenen Rechte nicht an Dritte abtreten. 
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können, auf die Staatsſchulen verzichten müſſen. Sie verzichten aber 

weder auf das Eine, noch auf das Andere, und das iſt der echte Libera 

lismus, die Gewiſſensknechtung unter dem Aushängeſchild ſchöner Ver— 

ſprechungen, die als Grundrechte in der Verfaſſung paradiren. 

42. Die belgiſchen Katholiken erkennen nun freilich immer deutlicher 

dieſe gegen das Compromiß ihrer Verfaſſung gerichtete, im Schulweſen 

ſich enthüllende Richtung des Liberalismus. Im Schoße der Commiſſion 

für das genannte Geſetz vom 1. Juni 1850 ſprach die katholiſche Min⸗ 

derheit ſich offen über den Geiſt desſelben in folgender Weiſe aus!: 

„Statt ſich von dem Geiſte beſeelen zu laſſen, der unſern Nationalcon⸗ 

greß von 1830 geleitet hat, ſcheint die (liberale) Regierung nur darauf 

bedacht geweſen zu fein, das Programm des liberalen (Freimaurer-) 

Congreſſes von 1846 auszuführen .... Statt die Freiheit zu achten, 

ja ſie zu beſchützen, behandelt ſie dieſelbe als eine Verdächtige und be— 

droht ſie ernſtlich durch ein Syſtem der Centraliſation, das im Widerſpruch 

ſteht mit unſern Einrichtungen und voll Gefahren iſt .... Ebenſo 

wollen die Urheber und Vertheidiger des Geſetzentwurfs, im Widerſpruch 

mit dem, was in allen Ländern geübt und ausgeſprochen iſt, nicht 

anerkennen, daß die Religionslehre einen weſentlichen und integrirenden 

Beſtandtheil des öffentlichen, auf Staatskoſten gegebenen Unterrichts 

bilde; ſie behalten ſogar der Regierung poſitiv das Recht vor, die 

Religionslehre gar nicht ertheilen zu laſſen ... Ebenſo wenig wollen 

ſie der religiöſen Gewalt das ausſchließliche Recht die Religion zu 

lehren, zugeſtehen und laſſen den Staat (der ſich zu keiner poſitiven 

Religion bekennt) zur Lehre der Religion mit gleichem Rechtstitel wie 

die Kirche zu. Daher die bloße Einladung des Clerus zu den Staats— 

anſtalten, die offene Vernichtung der innern Verfaſſung der Kirche, wäh— 

rend die Verfaſſung zum Schutze der Culte verpflichtet.“ 

43. Haben die Katholiken übertrieben? Dann hören wir die Libe— 

ralen ſelber über ihre Zielpunkte. Wenn ſie dieſelben als Geſetzgeber 

nicht ſo rückhaltlos zur Geltung bringen, ſo iſt daran nicht ihr Wille 

Schuld; indeſſen haben fie auch als ſolche deutlich genug (in dem 

ausgehobenen Commiſſionsbericht) ihre Anſicht über die verfaſſungsmäßige 

Lehrfreiheit alſo formulirt: „der Staat bemächtigt ſich keineswegs des 

Kindes, er verzichtet auf die Penſionate, er beläßt den häuslichen Heerd 

und die Kirche in der Fülle ihrer Wirkſamkeit, er behält ſich nur 

1 Zu vergl. den Bericht von Rogier. 
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die Schule vor.“ Alſo „abſolute Freiheit und Unabhängigkeit des 

Familienvaters“, „abſolute Unabhängigkeit des Prieſters“; aber wenn der 

Familienvater ſein heiligſtes Recht, die Erziehung, verwalten, der Prieſter 

ſeine göttliche Miſſion als Lehrer ausüben will, dann haben ſie ſich zu 

erinnern, daß es auch eine „abſolute Freiheit des Staates“ gibt, aus 

dem unerläßlichen Werkzeug jener Erziehung, aus dem erſten Spielraum 

dieſer Miſſion, der Schule, zu machen, was ihr beliebt, d. h. die Frei— 

heit der elterlichen, wie der prieſterlichen Gewalt aufzuheben. Allerdings 

ſteht in Belgien dem Staatsſchulweſen die Lehrfreiheit als heilſame 

Schranke zur Seite, und inſoferne kann dieſer Krieg des liberalen Staates 

nur bis zu gewiſſen Grenzen vorgehen. Allein aus Allem geht doch 

ſattſam hervor, daß man es den Liberalen nicht zu verdanken hat, wenn 

dieſe Schranke noch beſteht. Ihr Ziel iſt die unbeſchränkte Lehrgewalt 

der herrſchenden ungläubigen Partei im Sinne des Convents. Sie 

machen in ihren Parteiorganen kein Hehl heraus. Einer ihrer Führer 

z. B. Quinet, erklärte offen, daß die Lehrfreiheit der Verfaſſung Stickluft für 

feine Partei ſei, fie habe ſich in Belgien übertölpeln laſſen!. Man müſſe 

zwangsweiſe gegen die Geiſtlichen vorgehen. Das Ziel müſſe ſein, „auf 

eine unlösliche Weiſe die Nationalreligion und die Laienwiſſenſchaft zu 

einem und demſelben Erziehungsſyſtem zu verſchmelzen“. Noch dürfe 

man indeſſen nicht offen Gewalt gegen die Kirche gebrauchen (Quinet 

ſchrieb das um das Jahr 1856; 8 Jahre ſpäter ward anders geurtheilt); 

einſtweilen müſſe man die Sekten begünſtigen, der Kirche den Boden 

ſtreitig machen, und durch den unentgeltlichen den Zwangsunterricht 

vorbereiten. In der Schule empfiehlt er gleichfalls einſtweilen Tren- 

nung von der Kirche, denn auch ſie iſt nicht das Letzte. Sei dann, 

ſchreibt hiezu der National belge von 1857, der Unterricht in den 

„Maſſen“ (es iſt das Volk gemeint) durchgedrungen, „dann ſoll Belgien 

1 In ſeinem Werke: Enseignement du peuple, p. 250 nach Auszügen der 

Schrift: Le liberalisme et la constitution belge, Gand. Van der Schelden 1864. 

„Die Erfahrung fpricht ziemlich laut vor unſern Thoren. Belgien hatte ſich groß⸗ 
herzig in dieſes angebliche Unterrichtsſyſtem eingelaſſen. Es fühlt, es geſteht heute, 

daß es darin erſtickt. Seine Regierung macht die äußerſte Anſtrengung, um es aus 

dem Räderwerk der Sklaverei zu befreien.“ Die „Feſſeln“ des Compromiſſes, die 

Rückſicht auf vertragsmäßige Rechte Anderer, dieſer Kern aller bürgerlichen Frei— 
heit, erſcheint jenen Herrn als Sklaverei. Freiheit iſt ihnen eben Ungebundenheit, 
Ungeſetzlichkeit; daß Ordnung eine nothwendige Seite an der Freiheit iſt, davon 
haben fie kaum eine Vorſtellung. Unbeſchränkt frei wollen fie fein, d. h. die An⸗ 
dern ſollen ſich eine unbeſchränkte Sklaverei gefallen laſſen. 



56 

mit einer Verfaſſung verſehen werden auf rationaliſtiſchem Fuße, d. h. 

ohne Beſoldung des Clerus, ohne Klöſter, ohne Jeſuiten, ohne Ein⸗ 

miſchung des Prieſters in die Schule, und wie die tauſend Wunden noch 

heißen mögen.“ „Unſer Ziel“, ſagte um dieſelbe Zeit ein anderes 

liberales Blatt, Le congres liberal, „iſt nicht allein, die Politik des 

Katholicismus zu vernichten, ſondern auch feine Glaubensſätze, die der 

Menſchheit fo nachtheilig find, zu ſtürzen.“ Das war nach des berüd- 

tigten de Potter's Geſtändniſſen von Anfang an die geheime Abſicht 

der Liberalen in Belgien; zuerſt politiſch und dann kirchlich die Katho⸗ 

liken zu erdrücken, jede, auch die geiſtliche Gewalt im „Staate“ aufzulöſen. 

Und das iſt die letzte Erklärung, warum ſie die Schule ganz in die 

Hände des Staates zu bringen ſuchen. Der „Staat“ ſoll ihnen ihre 

atheiſtiſche Bildung zur Herrſchaft bringen helfen. „Schon jetzt iſt nicht 

allein der höhere Unterricht (der auf Staatskoſten geſpendet wird) außer 

allem geiſtlichen Einfluß, ſondern die mit ihm betrauten Profeſſoren 

können ungeſtraft die von der übergroßen Mehrheit der Belgier bekannten 

religiöſen Grundſätze angreifen 1. Es gibt Univerſitäten, wo der Unglaube 

andere Verdienſte erſetzt, und es mehr Anſpruch gibt, ſich in einem 

Journal umgethan zu haben, als Verfaſſer hiſtoriſcher Werke von unbes 

ſtrittenem Verdienſte zu ſein?.“ Die Trennung von der Religion auf 

den höheren Graden der Schule durch offene Feindſeligkeit, auf den 

niedern durch Gleichgültigkeit gegen die Religion, was man Säculari⸗ 

ſation des Unterrichts nennt, mit dem letzten Ziele: „der widerchriſtliche 

Gedanke muß ſich mittels der Organiſation des Unterrichts über das 

Land verbreiten, bis Lehrer und Schüler in das Lied einſtimmen: kein 

Dogma mehr, weg mit dem Joche des Meſſias und der Tyrannen!“? — 

1 So ſah ſich der Biſchof von Gent 1856 genöthigt, öffentlich in einem Hirten⸗ 

brief mehrere Profeſſoren dieſes Inſtitutes (Braſſeur, Laurent, Wagener) theils un⸗ 

katholiſcher, von der Kirche verdammter Lehren (gegen das Faſten, die Virginität, 

den Nutzen des Gebetes, den göttlichen Urſprung der Kirche, die Erbſünde), theils 

anderer geradezu widerchriſtlichen, Religion, Moral und öffentliches Recht unter⸗ 

grabenden Lehren anzuklagen. Zugleich wies der Biſchof nach, daß die Bibliothek 
der „literariſchen Geſellſchaft“ die ruchloſeſten und ſittenverderblichſten Werke (Rouſ⸗ 

ſeau, Voltaire, Paul de Kock, Eugen Sue an einer Univerſität!!!, in Deutſchland 
zum Theil zuchtpolizeilich verfolgt!) in Umlauf ſetze. Der belgiſche Correſpondent 

der A. Z., der die Actenſtücke, worauf ſich der Hirtenbrief ſtützt, mittheilt, fügt bei: 
„Ich glaube, daß es keine Leihbibliothek im Lande gibt, wo nicht der größte Theil 

der verurtheilten Schriften gleichfalls vorhanden wäre.“ Damit iſt Vieles erklärt! 
2 Le liberalisme et la constitution beige. p. 142. 
3 Journal de Bruxelles. Nach dem Weſtph. Kbl. 1866. Nr. 18. 
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das verſtehen die belgiſchen Liberalen unter der unbeſchränkten Lehrfreiheit. 

Die Katholiken ihrer Seits haben ihrer Loyalität gegen die Verfaſſung 

ihres Landes gleich ſehr wie ihrer Liebe zur Lehrfreiheit ein ehrendes 

Denkmal geſetzt, indem ſie auf dem Congreß zu Mecheln (1863) ſich 

zu dem Grundſatze bekannten: „der offizielle oder ſtaatliche Unterricht 

auf allen Graden muß ſich ſtrenge nach der genau erwieſenen Unzus 

länglichkeit der freien Anſtalten richten, er darf niemals unter dem 

Titel der Mitbewerbung zugelaſſen werden, und ſo weit es geſchieht, 

nur unter der Bedingung für den Staat, ſeine Thätigkeit alsbald, wenn 

er überflüſſig wird, einzuſtellen.“ 

44. Blicken wir nunmehr zurück auf die durchlaufene Bahn, ſo 

veranſchaulicht ſie uns ein Gegenbild zu Frankreich. Hier ſahen wir 

in der Univerſität den Irrthum der 45. Theſe verwirklicht, welcher aber 

die rationaliſtiſch⸗materialiſtiſche Corruption der chriſtlichen Schule, die 

mit den Theſen 47 und 48 geächtet wird, unfehlbar nach ſich zieht. Die 

Hauptwahrheit, welche den liberalen Schulbann gebrochen hat, war, daß die 

Familie ein natürliches Recht hat, über die Erziehung zu entſcheiden, alſo 

als chriſtliche vom unchriſtlichen Staate Schulfreiheit zu begehren, durch 

welche die chriſtliche Schule möglich wird. Aehnlich forderten und errangen 

die Biſchöfe, im Namen der gleichen Gewiſſensfreiheit, für ihre geiſtliche 

Familienerziehung volle Freiheit der Entfaltung, und für die Einwirkung 

auf jegliche Art von Schule für Chriſten Anerkennung der Rechte ihres 

Hirtenamtes. In Belgien iſt die Forderung der chriſtlichen Familie, 

wie der Kirche, keine andere, aber ſie muß ſich des gleichen Feindes auf 

einer andern Seite erwehren. Wir ſehen da in entgegengeſetzter Rich— 

tung den Irrthum ſich entwickeln; die unbeſchränkte Lehrfreiheit iſt wie 

die Gewiſſensfreiheit nicht allein Grundgeſetz, ſondern auch ins Leben 

übergegangen. Nunmehr aber ſoll gerade in ihrem Namen den Katho— 

liken das entzogen werden, was ſie bereits beſitzen. Zur Herrſchaft 

gelangt, mißbrauchen die Liberalen den Staat dazu, die Schule von der 

Kirche zu trennen, um auf Umwegen ſich die unbeſchränkte Herrſchaft über 

die Schule zu ſichern. Dabei machen ſie kein Hehl, daß es ſich um 

Verbreitung materialiſtiſcher, irreligiöſer Grundſätze handelt. Ihnen 

gegenüber nun ſteht die Wahrheit, die wir ſpäter zu begründen verſuchen: 

die Kirche hat ein göttliches Recht auf die chriſtliche Schule, 

oder die Schule, in der eine chriſtliche Jugend erzogen wird, iſt ihrer Natur 

nach kirchliche Anſtalt. Keine Staatsordnung kann hieran ändern. Die 

Katholiken müſſen deßhalb dazu mitwirken, daß die kirchliche Leitung 
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derſelben, wer immer ſie gründe und b ob Staat oder Gemeinde 

oder Private, unangetaſtet bleibe. 

§. 3. Die chriſtliche Lehrfreiheit im Kampfe mit dem mo⸗ 

dernen Staate in England. 

45. Der moderne Geiſt iſt ein Feind der chriſtlichen Schule und 

Lehrfreiheit, mag er ſich nun offen, wie in der napoleoniſchen Univer⸗ 

ſität, als Bundesgenoſſen des Abſolutismus bekennen, oder aber, wie 

in Belgien, die Tricolore der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 

entfalten. Einen Beweis anderer Art, als die beiden vorangehenden, 

liefert ſeit ungefähr dreißig Jahren die Stellung der engliſchen Regie⸗ 

rung zur Schule in Irland. Unter allen Ländern hat England in ſeinen 

öffentlichen Einrichtungen, wenn wir von der Staatskirche abſehen, noch 

am meiſten von jenem Geiſte ſich bewahrt, unter dem einſt die Schule 

ſich bis zu einer in ſich geſchloſſenen literariſchen Republik auszubilden 

vermochte. Zeuge deſſen find ſeine Univerfitäten Oxford und Cambridge, 

mit ihrer Eiferſucht, die ſtaatliche Einmiſchung in ihre Freiheiten abzu⸗ 

wehren; find die zahlreichen aus der katholiſchen Zeit erhaltenen Colle- 

gien und die thatkräftige Theilnahme der Familien an dem Stande der 

öffentlichen Erziehung. „Bei uns“, ſagt ein preußiſcher Schulmann 1, 

„ſollen die Schulen den Geiſt des Volkes erzeugen, in England und 

Schottland wirkt der Geiſt des Volkes auf die Schulen, und der Einzelne 

wird weit mehr, als durch ſie, erzogen durch die Kirche, durch die 
Volks⸗ und die Familienſitte.“ Die allgemeine wiſſenſchaftliche Bil— 

dung ſcheint demſelben Fachmann in England viel mehr verbreitet als 

in Deutſchland; das öffentliche Intereſſe für die Schulen beweiſen die 

andauernden zahlreichen Schulſtiftungen. Der Zuſammenhang mit der 

Vergangenheit iſt nicht ſo gelockert, wie in Deutſchland. Die beſten 

Schulen, wie das Eton-Colleg in London, High School in Edinburg, 

gehören ihrer Stiftung nach der katholiſchen Zeit an und bewahren im 

Allgemeinen mit großer Zähigkeit die alten Traditionen ?. 

Wenn ſich der Liberalismus im Schulweſen auf einem ſolchen 

Grunde bewegt, läßt ſich zum Voraus annehmen, daß die ihm eigen⸗ 

thümlichen Züge um fo greller hervortreten werden, wie ſehr er auch 

1 J. A. Voigt in feinen „Mittheilungen über das Unterrichtsweſen Englands 

und Schottlands. Halle 1857.“ S. 83. 

2 A. a. O. S. 95. 108. 154. 208 u. a. a. O. 
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hinwiederum durch den öffentlichen Geiſt beftimmt werden mag. Und hier 

iſt es eine bemerkenswerthe Thatſache, daß die liberalen Grundſätze 

nicht ſo faſt in England, als in Irland ſich zu bethätigen vermochten. 

Wenigſtens bis in die neueſte Zeit herab betrachteten die Engländer 

dieſelben als ein ihrer perſönlichen, politiſchen und religiöſen Freiheit 

gefährliches Syſtem, deſſen Handhabung ihnen nur einem Volke ge⸗ 

genüber zuläſſig zu ſein ſchien, das in ſeiner religiöſen und nationalen 

Selbſtſtändigkeit zu brechen ein unverrückbarer Zielpunkt ihrer Politik iſt. 

46. Hierüber ſprechen ſich Katholiken und Proteſtanten einmüthig 

aus. Der (katholiſche) Biſchof von Liverpool ſieht in der Centraliſation 

des Schulweſens, wenn ſie auch in mildeſter Weiſe auftritt, einen Ver— 

rath an dem engliſchen Grundſatz der Selbſtregierung; ſie bilde nur einen 

Ring an der Kette, welche die Geſetzgebung der letzten Jahre geſchmiedet. 

Er deutet an, daß dieſe Geſetzgebung der Kirche Vortheile anbiete im 

Gegenſatz zu den vielfach intoleranten Localverwaltungen; aber gleichwohl 

erklärt er ſich auf's Kräftigſte dagegen. Nach ihm betritt dieſe Einmiſchung 

in die Rechte der elterlichen Gewalt einen Weg, der beim Kaſtenſyſtem 

endigt, das den Atheismus freigibt und daneben die perſönliche Freiheit 

in der Berufswahl in Ketten ſchlagen kann 1. Aehnlich urtheilen Prote— 

Die Stelle aus feinem Hirtenbrief über die Encyelica v. 8. December 1864 
lautet wörtlich: „There is an other evil that threatens the liberties of the 
people in this country, and that is centralisation. The feature which most 

distinguishes our liberty from that of the people of other countries, is the 

right of self- government in local affairs. Yet this is fast vanishing under 
the legislation of late years. The management of schools, the burıal of 
the dead, the administration of charitable trusts, and the care of the poor, 

are regulated by central boards seated in London. No doubt this system 

may remedy the evils that arise from the incompetency of local boards; but 

at the same time, it places a formidable weapon in the hands of the Go- 
vernment for the time being... Grieved at seeing the children of the poor 

learning vice in our streets instead of useful knowledge at schools, bene- 
volent men are expressing a wish for the passing of a bill to make education 

compulsory. Now, this would be an infringement of those rights, which 

parents hold not from civil government, but from God. No doubt lear- 

ning enables a man to better his position, but it does not make him a 

better member of society, or a more useful subject of the State. Besides, 

the civil power has no more right to interfere with the poor than with the 

rich, and it can no more insist on the children of the poor learning reading, 

writing, and arithmetic, than on the children of the rich learning boxing, 

feneing and wrestling. Extend the principle to its natural length, and it 

would introduce all the evils of caste, and might end in prescribing the trade 

and profession of every man's son, whilst in religion it makes him a ratio- 
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ſtanten. Es geſchah im Jahre 1839, daß der Führer der Liberalen, Lord 

Ruſſell, im Parlament zum erſten Male vorſchlug, dem Volksſchulweſen 

durch „Nationalerziehung“ aufzuhelfen. Es ſollte das gemiſchte Syſtem 

in Anſehung der Religion zu Grunde gelegt, ein Schullehrerſeminar als 

Muſterſchule an die Spitze geſtellt, der Religion übrigens ihr Einfluß 

auf die Kinderzucht, ſoweit dieſes die Scheidung zwiſchen allgemeinem 

und beſonderem Religionsunterricht zuläßt, gewahrt bleiben. Allein es 

erhob ſich ein allgemeiner Widerſtand gegen den Vorſchlag, ebenſowohl 

von Seiten der Diſſidenten als der Anglikaner. Die beiden Haupt⸗ 
ſchulvereine, die „Nationalſchulgeſellſchaft“ der Letzteren, wie die „britiſche 

und auswärtige Schulgeſellſchaft“ der Erſteren, die dem Staate felb- 

ſtändig gegenüber ſtehen, erklärten ſich dagegen, obwohl ſie beide bis 

dahin vom Staate Unterſtützung empfangen hatten. Sie ſprachen ſich 

entſchieden für den Grundſatz aus, daß die Schule Sache der Kirche, 

nicht des Staates ſei und verbaten ſich jegliche ſtaatliche Einmiſchung 

in dieſes Gebiet. „Ein Miniſterium“, wurde u. A. geltend gemacht, 

„könnte ſich ſolcher Macht über die Volkserziehung zur Förderung von 

Parteizwecken bedienen, aus politiſchen Gründen eine Religionspartei 

begünſtigen und fo das ganze britiſche Staats- und Kirchenſyſtem unter- 

graben“ !. Das Minifterium ſah ſich genöthigt, feine Vorlage zurückzu— 

ziehen. Nicht beſſer erging es Graham, als er 1843 den Plan, mit 

Zugeſtändniſſen für die Hochkirche, von Neuem vor das Parlament 

brachte. Die anglikaniſche Religion wurde zur Grundlage für die 

Volksſchule genommen, alſo Katholiken und Diſſenters von der Wohlthat 

des Geſetzes ausgeſchloſſen; auch ſo vermochte das Geſetz nicht durchzu— 

dringen. Die Diſſenters blieben hartnäckige Gegner, obwohl zu ihren 

Gunſten Abänderungen gemacht wurden. Bei 1500 Adreſſen mit 

3 Millionen Unterſchriften wurden an das Parlament, gegen die Staats- 

ſchule, eingeſandt. Als Ruſſell 1856 auf ſeinen Vorſchlag zurückkam, 

vermochte weder ſein Bekenntniß, daß ein Syſtem weltlicher Erziehung 

in England nicht auf Beifall rechnen dürfe, noch auch die in Ausſicht 

nalist or an atheist. It is our duty, therefore, to resist the encroachment 

of the State on the rights of parents, and to prevent Government from 

making education compulsory, or from prescribing the course of education 

to be followed. If the Apostle teaches us to be obedient to the powers 

that be, the Decalogue exacts from children that they should honour their 

father and mother.“ (The Tablet. 25. March. 1865 p. 183.) 

1 A. A. Z. 1839. Nro. 183. Vrgl. Nro. 154 Beil. 
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geftellte Ermäßigung der ſtaatlichen Aufſicht feinem Vorſchlage zum Leben 

zu verhelfen. Das Parlament verwarf mit einer Majorität von 

102 Stimmen eine Bill, deren Tendenz ſie nicht ermuthigen wollte. 

Anders freilich in Irland. Hier empfahl ſich das Syſtem, aus eben 

den Gründen, die es in England nicht aufkommen ließen. Um hier⸗ 

über ins Klare zu kommen, leſe man in den officiellen Berichten, durch 

welche Gründe die Engländer ihr Gewiſſen darüber beſchwichtigten, daß 

ſie in Irland mit ihrem Gelde papiſtiſche Schulen unterſtützten. Eine 

Armee von gutgeſchulten Schulmeiſtern, erklärte ein Mitglied des 

iriſchen Nationalſchulraths der Parlamentscommiſſion, ſei die beſte Polizei 

für Irland; hier müſſe der Staat dieſelbe abſolute Gewalt in der Schule 

erlangen, wie bei andern Functionären des öffentlichen Dienſtes 1. 

47. Aehnlich wie bei Holland muß es dem unnatürlichen Drucke 

der früher auf Irland laſtenden Geſetzgebung zugeſchrieben werden, daß 

die Nationalerziehung durch die engliſche Regierung eine verhältnißmäßig 

gute Aufnahme fand. Vielleicht läßt ſich eben daher für die Letztere eine 

Entſchuldigung ihres Verfahrens gewinnen. Wie ſich denken läßt, glaubte 

dieſelbe, im Hinblick auf eine von ihr nicht verſchuldete Vergangenheit, 

nicht ſofort die volle Freiheit den iriſchen Katholiken zuwenden zu ſollen, 

als fie ſich im Jahre 1829 entſchloß, mit der Emancipationsacte den 

Weg der Verſöhnlichkeit zu betreten. Mit der engliſchen Unterjochung 

Irlands hatten nämlich die Katholiken alle ihre kirchlichen und Schul— 

ſtiftungen, ihre Bildungsanſtalten, von der reich dotirten St. Patricks⸗ 

univerſität bis zu den gleichfalls aufs beſte ausgeſtatteten Pfarrſchulen 

herab? eingebüßt; als Erſatz war ihnen wie bekannt ein intolerantes 

anglikaniſches Schul- und Kirchenſyſtem aufgehalst worden. Außerdem 

war es, bis zum Jahre 1782, verboten, und zwar im Wiederholungs- 

falle als ein todeswürdiges Verbrechen, daß ein Katholik Schule hielt; 

wer durch Annahme des Unterrichts oder ſonſtwie ein ſolches Unterfangen 

begünſtigte, ward gleichfalls mit Verbannung, beziehungsweiſe mit dem 

Tode beſtraft 3. Das Geſetz erreichte nun freilich ſeine Abſicht keines— 

Reports of the Commissioners of National Education in Ireland. 

From the year 1834 to 1842 inclusive. Dublin by Alex. Thom. 1844 p. 
89— 90. 106. 

2 M. Culloch. A statistical account of the British Empire. II, 492 ff. 

Acte von König Wilhelm III. S. Reports of the Commissioners of 
National Education in Ireland p. 135. Vgl. Reyntiens. L’enseignement 
primaire en Angleterre et en Irlande. Paris. 1864 p. 203 — 4. 
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wegs, obwohl eine ihm ebenbürtige Proſelytenmacherei, unterſtützt durch 

öffentliche Gelder, zu Hülfe kam. Die Charterſchulen, welche armen 

katholiſchen Eltern ihre Kinder zu entlocken wußten“, um fie ferne von 

ihrer Heimath und der Religion, in welcher ſie die Taufe empfangen 

hatten, aufzuerziehen, erzielten keine Erfolge, die mit dem Aufwand 

von Koſten im Verhältniß geftanden hätten 2. 

48. Es iſt ein wahrhaft rührendes Zeugniß für den unſterblichen 

Bildungsdrang in der katholiſchen Kirche, daß trotz dieſer ſchrecklichen 

Hemmniſſe und Verſuchungen das katholiſche Volksſchulweſen in Irland, 

wie eine am Anfang dieſes Jahrhunderts angeſtellte Unterſuchung aus- 

wies, ſich in einem verhältnißmäßig blühenden Zuſtande vorfand. Mit 

Staunen berichteten die von der Regierung dazu abgeordneten Commif- 

ſäre, daß im Allgemeinen die Schulen in Irland „äußerſt zahlreich“ 

ſeien; daß die nicht öffentlich unterſtützten Anſtalten bezüglich ihres Ver— 

hältniſſes zur Bevölkerung mit den meiſten Gegenden des vereinigten 

Königreichs einen Vergleich aushalten 3. „Die niedern Volksklaſſen in 

1 Das Verfahren erinnert an Vorgänge, über welche ſich noch kürzlich das 
2. amerikaniſche Plenarconeil von Baltimore (1866) beſchwerte: „es iſt gewiß, daß 

eine große Zahl katholiſcher Eltern keine Vorſtellung von der Heiligkeit der chriſt⸗ 

lichen Familie und von der ihnen obliegenden Pflicht, ihren Kindern eine mora— 

liſche Erziehung angedeihen zu laſſen, haben, oder daß ſie wenigſtens dieſer Pflicht 

ſehr ſchlecht nachkommen. Täglich werden ſolche unglückliche Kinder bei kleinen 

Vergehen ertappt, in Folge deren ſie in die Hände der Gerechtigkeit fallen; von 

den Gerichtshöfen werden ſie dann in ſogenannte Beſſerungsanſtalten, die ſich unter 

der Leitung von Sectirern befinden, geſandt, und von da an entlegene Orte ge- 

bracht, wo ſie in der Unkenntniß, wenn nicht gar im Haſſe der Religion erzogen 
werden, in welcher fie getauft find,” 

2 M. Culloch. A. a. O. Beiſpielsweiſe ſei angeführt, daß die Unternehmer 

ſolcher Charterſchulen ihren freigebigen Patronen (nach dem amtlichen Bericht von 

1812) für 2251 ihrer Pflege unterworfene Kinder nicht weniger als 30,000 Pfund 

Sterling, alſo 13 Pf. 4 Sch. für einen Zögling jährlich verrechneten. 

3 Aus 17 von 22 Diöceſen, in wel che Irland damals getheilt war, gaben 
die eingelaufenen Berichte, von freiwilligen Privatſchulen (charitable insti- 

tutions) abgeſehen, 3736 Schulen mit durchſchnittlich 43 Kindern für jede, im 

Ganzen 162,467 Zöglingen, wovon 116,977 römiſch⸗katholiſche, an; unter den Schul⸗ 

meiſtern befanden ſich 1271 Proteſtanten und 2465 Katholiken; dieſe Zahlen ſtellten 

die Schuljugend von ½ der Bevölkerung dar; nimmt man das andere ¼ dazu, 

ſo erhält man c. 200,000 Kinder, die öffentliche Anſtalten, in denen neben der 

Religion Leſen, Schreiben und Rechnen gelehrt wurden, beſuchten. Wandernde 

Schulmeiſter, welche ſog. Winkelſchulen hielten, und wahrſcheinlich auch die meiſten 

von Religioſen gehaltenen Volksſchulen, blieben dieſen Commiſſären unbekannt. 

(Reports S. 27.) Eine vollkommenere Aufzählung, vom Parlament 1824 veran⸗ 
ſtaltet, gibt aus dieſem Jahre 560,549 die Schule beſuchende Kinder, darunter 

r 
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Irland“, ſagen die amtlichen Berichte, „ſind ungemein beſorgt, Unterricht 

für ihre Kinder zu erlangen, ſelbſt mit einem Aufwand, den Manche 

aus ihnen, ſo gering er an ſich iſt, nur ſchwer aufzubringen vermögen“; 

Hund was noch mehr iſt, viele dieſer Kinder beſuchten willig Abendſchulen, 

weil die Armuth ſie zwang, den Tag über für ihre Eltern zu arbeiten.“ 

Daß es im Allgemeinen wirklich ſchwer ſein mußte für arme iriſche 

Pächterfamilien, die kaum das Nöthige für den Lebensunterhalt erſchwan— 

gen, ihren Kindern das Gut der Bildung zuzuwenden, läßt ſich aus 

einer andern Angabe entnehmen. Nach ihr hatte das Kind, das leſen 

lernen wollte, dem Schulmeiſter 10 Schilling, für Schreiben 17 Schilling 

4 Groſchen, für Rechnen 1 Pfd. 6 Schilling jährlich zu entrichten. 

Kein Wunder, daß viele arme Eltern dieſe Koſten, 2 Pfd. 13 Schilling 

4 Gr. d. h. 32 fl., für ein Kind jährliches Schulgeld nicht erſchwingen 

konnten; alſo entweder ganz vom Unterricht abſehen, oder zu ſog. Winfel- 

ſchulen ihre Zuflucht nehmen mußten, die in anderer Hinſicht gefährlich 

waren. Unſere Bewunderung ſteigert ſich, wenn wir weiter erfahren, 

daß, wie der amtliche Bericht von 1812 ſagt, „eine anſehnliche Zahl 

von Römiſch katholiſchen Seminarien in verſchiedenen Theilen von 

Irland, vornehmlich in großen Städten, hauptſächlich durch Vermächt— 

niſſe, Privatbeiträge und Zeichnungen unterhalten werden.“ 

49. Das Alles lag auf einem Volke, das nicht allein eines eigenen 

Grundbeſitzes, ſondern auch der Induſtrie beraubt blieb und eine Reli— 

gionsgeſellſchaft zu unterſtützen verpflichtet war, die ſeinem Glauben 

feindſelig gegenüberſtand. Dieſe, die iriſche Hochkirche, hatte allerdings 

Diöceſan⸗ und Pfarrſchulen von ihrem reichen Einkommen zu unter⸗ 

halten; aber dem Gewiſſen ihrer Würdenträger widerſprach es, den 

katholiſchen Schulen Etwas davon zukommen zu laſſen. Was aber 

408,285 Katholiken, an; eine ſpätere von 1835 nennt 9657 Schulen, wovon 5553 
von den Eltern frei erhalten wurden, während die übrigen, die vornehmlich den 

Proteſtanten zu Statten kamen, aus den Zuſchüſſen des Parlaments ſchöpften die 

Bevölkerung wurde 1834 auf 7,954,100 Seelen geſchätzt, wovon / auf die Katho— 
liken, dem Schulverhältniß analog, entfallen). M. Culloch, dem wir letztere Notizen 

entnehmen, iſt daher wohl berechtigt zu ſagen, daß die Irländer ſich ehrenvoll durch 

ihr Verlangen nach Bildung auszeichnen. Ebenſo wird man ſeinem Schluſſe bei— 

pflichten müſſen, daß weniger die Unwiſſenheit des Volkes, als ſeine hülfloſe Lage 

und die Gewaltſamkeit, womit es in ſeinen heiligſten Gefühlen und in ſeinem 

Sinne für Gerechtigkeit gekränkt wird, die Schuld an ſo manchen Verbrechen und 
Unordnungen tragen, die ihm die Verachtung ſeiner vom Glücke mehr begünſtigten 

Nachbarn zuziehen. A. a. O. p. 504. 637. 
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noch mehr zu verwundern iſt: als das engliſche Parlament mit öffent: 

lichen Mitteln das Erziehungsweſen in Irland, ausdrücklich ohne An⸗ 

ſehen der Confeſſion, in ſehr erheblicher Weiſe zu unterſtützen beſchloß, 

geſtaltete ſich die Sache wie von ſelber fo, daß den katholiſchen Schulen 

nur wenig davon zufloß. Dagegen wußte ſich eine anglikaniſche Schul- 

geſellſchaft für ihren Eifer, die Leſung der Bibel in anglikaniſcher Weiſe 

unter den armen Katholiken zu fördern, höchſt anſehnliche Prämien zu 

bereiten. Selbſt Lord Stanley, der Sekretär des Lord Statthalters in 

Irland, ſprach die Geſellſchaft nicht frei von der Anklage, die vom Parla⸗ 

ment geſtellte Bedingung in der Verwendung öffentlicher Gelder ver— 

letzt zu haben. Desgleichen verwarf das engliſche Parlament, als es 

1828 Kunde davon erhielt, den Mißbrauch öffentlicher Unterſtützung 

zur Proſelytenmacherei!! aber der Schaden blieb eben ſchließlich auf 

Seite der katholiſchen Schule. 

50. Dieſes mußte voran geſchickt werden zu beſſerm Verſtändniß 

der iriſchen Nationalerziehung, welche durch die Beiſteuer des engliſchen 

Par lamentes vom Jahre 1832 ab ins Leben gerufen wurde. Obwohl 

auch dieſe Einrichtung ſich nicht völlig frei erhielt von dem Fehler, das 

katholiſche Gewiſſen zu kränken, wurde ſie gleichwohl von der Mehrzahl 

der Katholiken als eine Wohlthat dankbar begrüßt. Es bildete ſich 

nämlich in Irland, auf Anregung des eben genannten Lord Stanley, um 

das Jahr 1832 ein Verein von höchſt angeſehenen Perſonen, mit der 

Abſicht, die öffentlichen, vom Parlament bewilligten Unterſtützungsgelder 

unparteiiſch zur Hebung des Volksſchulweſens zu verwenden. Dieſem 

Vorhaben entſprechend, gehörte unter dem Vorſitz des Herzogs von 

Leinſter, der die Regierung repräſentirte, der katholiſche Erzbiſchof von 

Dublin neben dem anglikaniſchen, zu den Mitgliedern des Vereins; 

ebenſo hatte ein presbyterianiſcher Geiſtlicher, ſelbſt ein Soeinianer, darin 

ſeinen Platz. Dieſe Behörde, vom öffentlichen Vertrauen getragen, war 

von der Regierung unabhängig, wurde aber von ihr alsbald mit Geld⸗ 

Reports. p. 2. p. 111. Die Schulgeſellſchaft, welche fih zum Kanal für die 
öffentlichen Gelder hergab und ſich jährlich 25,000 Pfd. St. bezahlen ließ, ſtellte die 
Forderung, daß in ihren Anſtalten die Bibel ohne erläuternde Noten geleſen werde. 

Damit ſchloß ſie alle gewiſſenhaften katholiſchen Eltern von vornherein aus. Nach 

dem Bericht von 1831 befanden ſich auch in der vorherrſchend proteſtantiſchen Provinz 
Ulſter allein 1021, in den drei andern Provinzen zuſammen nur 600 ſolcher Schulen; 
von 204 Lehramtscandidaten waren es nur 33 Katholiken, die in ihrem Seminar 
Bildung empfingen. a 
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mitteln unterſtützt und ſpäter mit dem Anſehen einer öffentlichen Perſön⸗ 

lichkeit bekleidete. Letzteres geſchah durch Parlamentsaete im Jahre 

1845; es war darin dem Nationalerziehungsrath, der zur Hälfte aus 

Katholiken, zur Hälfte aus Proteſtanten zu beſtehen habe, das Recht 

eingeräumt, ſich ſelbſt bis zu 20 Mitgliedern zu erweitern . Mit Aus⸗ 

nahme des Presbyterianers, der die laufenden Geſchäfte beſorgte, nahmen 

die Mitglieder dieſes Nationalerziehungsrathes keine Beſoldung an. Der 

leitende Grundſatz war: mittelſt der Unterſtützungsgelder theils ſchon 

beſtehende Volksſchulen unter gewiſſen Bedingungen zu unterſtützen, theils 

neue ins Leben zu rufen. Unter den Bedingungen ſteht oben an, daß 

die Schulpatrone ſich verpflichten mußten, ihre Anſtalten in Hinſicht auf 

Unterricht und Schuldiseiplin Kindern aus allen chriſtlichen Bekenntniſſen 

zugänglich zu machen. Nur der Religionsunterricht und die entfprechen- 

den religiöſen Uebungen ſollten, nach Maßgabe der Verfügungen Seitens 

der Eltern, den einzelnen Kirchengeſellſchaften anheim fallen. Als obli— 

gatoriſch wurde dabei für alle Schulen die Leſung der h. Schrift neben 

dem katechetiſchen Unterricht angeſehen 2. Es war alſo vom triſchen 

Nationalſchulrath das Syſtem der Miſchſchulen adoptirt; unverkennbar 

ſtand die engliſche Regierung hinter dieſer Wahl. Wurde die genannte 

Haupt bedingung eingehalten, fo konnte für beſtehende wie für neu ein⸗ 

zurichtende Schulen, wer immer auch Patron an ihnen war, Zuſchuß 

erlangt werden. Dieſer wurde ſowohl für die baulichen, wie inneren 

Einrichtungen, als für Schulmaterialien und Gehalte der Lehrer, aus 

den dem Rathe zur Verfügung geſtellten Mitteln bewilligt. Wer ſolche 

Unterſtützung annahm, unterwarf ſich damit der Aufficht des Erziehungs— 

rathes, der ſich vergewiſſerte, ob die von ihm vorgeſchriebenen Bedingungen 

eingehalten würden. Dieſe Oberaufſicht wurde anfangs unmittelbar durch 

eigens geſandte Inſpectoren, ſpäter durch ſtehende Kreisſchulinſpectoren 

ausgeübt, im Uebrigen aber den Schulpatronen in der Leitung und 

Verwaltung der Schule, wie in der Beſtellung der Lehrer vollkommene 

Freiheit belaſſen. Als empfehlenswerth für Bittgeſuche galt es, wenn 

dieſelben, dem oberſten Grundſatz entſprechend, von Proteſtanten und 

Katholiken, Geiſtlichen oder Laien, gemeinſam unterſchrieben waren. 

Weigerte ſich eine Localſchulbehörde, den Statuten des Nationalſchul— 

Eine ſpätere Acte vom 26. Mai 1861 hat das k. Patent erneuert. 
2 Letter of the R. H. E. G. Stanley, addr. to H. Gr. the Duke ot 

Leinster. Reports p. 3. 135. 
Encyeliea XI. 5 
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rathes Folge zu geben, oder einen Lehrer, der ihnen ſich entzog, zu 

entlaſſen, ſo wurde die betreffende Schule von der Unterſtützungsliſte 

geſtrichen. 

51. Der Verein ging aber alsbald einen Schritt weiter; er grün⸗ 

dete nach dem Grundſatze der Miſchſchule ein Schullehrerſeminar zu 

Dublin und verband damit eine Ackerbau- und Gewerbeſchule; das Land, 

in 25 Schuldiſtricte getheilt, erhielt in jedem je eine Muſterſchule und 

einen Kreisſchulaufſeher; und neben den gewöhnlichen Volksſchulen er⸗ 

hoben ſich allenthalben Ackerbau⸗ und Gewerbes, auch weibliche Induſtrie⸗ 

ſchulen, alles auf der ebengenannten Grundlage % Die Schulleſebücher 

beſorgte das presbyterianiſche Mitglied im Schulrathe. Wie dieſer 

Presbyterianer mittheilt, fanden die Miſchſchulen in der Provinz Ulſter, 

dem Hauptſitze der Presbyterianer, den größten — in Connaught dagegen, 

wo viele Schulpatrone ihre Verbindung mit dem Nationalſchulrath, über 

Parteilichkeit klagend, abbrachen, den geringſten Anklang. Zur Erklärung 

dieſer Thatſache darf nicht überſehen werden, daß die presbyt. Synode 

von Ulſter die Vorſchriften des Nationalſchulrathes gleich von vorne— 

herein zu ihren Gunſten zu modificiren wußte, fo daß fie von der ihr 

läſtigen Bedingung, gemeinſchaftlich mit Katholiken Bittgeſuche einzureichen, 

entbunden und in der rein proteſtantiſchen Einrichtung ihrer Schulen 
nicht beirrt wurde. Anderer Seits hatte dieſe Provinz ſchon früher in 

Empfangnahme der öffentlichen Gelder einen ſchwer einzuholenden Vor⸗ 

ſprung gewonnen 2. Das Miſchſyſtem blieb alſo ausſchließlich an den 

katholiſchen Schulen hängen?, und man wird Niemanden Unrecht thun, 

1 Die amtlichen Berichte weiſen aus dem erſten Jahrzehnt folgende Steigerung 

der unter dem Nationalſchulrath ſtehenden Schulen auf: 

1834: 789 Schulen mit 107,042 Katholiken. 

1835: 1106 en 1 * 17521 5 
1836: 1181 * 153,707 u; 
1837: 1300 Pr „ 166,929 2 
1838: 1384 55 „ 169,548 = 
1839: 1581 5 „ 192,971 75 
1840: 1978 * 1 232,560 10 
1841: 2337 A „ 281,849 75 
1842: 2721 „5 197798 

Nach Provinzen: Ulſter 1157 mit 104,000 Katholiken. 

Munſter 564 „ 85,976 7 

Leinſter 728 „ 98,189 55 

Connaught 272 „ 31,627 5 
2 Reports p. 63. 136. 194. 

3 Diefe Ueberzeugung ſprach auch die iriſche Nationalſynode von Thurles, er⸗ 
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wenn man annimmt, daß dieſes der Abficht feiner Urheber in keiner 

Weiſe entgegen war. 

52. Die Hauptſchwierigkeiten, mit denen die Miſchſchule allenthalben 

zu kämpfen haben wird, ſind mit dem Voranſtehenden angedeutet. Zuerſt 

vermag ſie es keiner der betheiligten kirchlichen Genoſſenſchaften recht zu 

machen; dieſe werden um ſo ſicherer Vortheile über ihre Mitbewerber 

erringen, je rückſichtsloſer fie im Gebrauche der Mittel und je näher fie 

mit der herrſchenden Partei verwandt ſind. Allein die gefährlichſte Klippe 

erhebt ſich bei der Volksſchule, in der Frage, wie die gemeinſamen Lefe- 

bücher in Anſehung der Religion einzurichten ſind. Die Engländer ſind 

zu praktiſch und einſichtsvoll, um die Bedeutung der Religion für das 

Leſebuch zu verkennen; an der bibliſchen Geſchichte, alſo an Auszügen 

aus der hl. Schrift, ließ ſich nicht vorbeikommen. War nun aber ein 

gemeinſames Leſebuch durch die Einheit der Schule gefordert, welche 

Ueberſetzung war zu Grunde zu legen? Durfte die Abfaſſung eines 

ſolchen Werkes dem Presbyterianer allein anheim gegeben werden? 

Thatſächlich geſchah dieſes; der Presbyterianer ſuchte ſich durch Compi— 

lation, ſo gut es eben ging, zu helfen. Wie er angibt, hielt er ſich bei 

der Auswahl der Stücke an das, was beiden Ueberſetzungen gemeinſam 

war, geſtand aber, daß er in einzelnen Fällen, wo einfach zu wählen 

war, die proteſtantiſche Ueberſetzung vorzog und die katholiſche als 

Variante unter den Text in die Anmerkung ſchob 1. Wie konnte man 

aber katholiſcher Seits einer ſolchen Mengerei zuſtimmen? Durfte der 

Erzbiſchof von Dublin, der das Lob ausnehmender Nachgiebigkeit em- 

pfieng ?, einwilligen, daß ein ſolches Machwerk in die katholiſchen 

Schulen eindrang? Es iſt anzunehmen, daß er darauf hinwirkte, die 

Verpflichtung zum Gebrauche des Leſebuches zu hintertreiben; wie es 

ſcheint, erwehrten ſich die Katholiken deſſelben ſtandhaft. Der National- 

ſchulrath ſelber ſah ſich genöthigt, einem feiner Inſpectoren gegenüber, 

der hier eingreifen wollte, zu Gunſten der Katholiken zu erklären, es 

ſei ein Mißverſtändniß, daß das Leſebuch obligatoriſch ſei; er gab das— 

öffnet den 22. Auguſt 1850 und genehmigt von Pius IX., aus: die Proteſtanten 
haben in Irland eine durchaus ungemiſchte Schule von den Elementen bis zur Uni— 

verſität hinauf. 
5 1 Reports p. 60. Einen ſolchen Fall bildete der Ausdruck poenitentia in der 

Vulgata (ueravor« im Griechiſchen vergl. Matth. 3, 8), den die engliſchen Prote— 

ſtanten mit repentance (Zerknirſchung), die Katholiken mit penance (Buße) 

überſetzen. 

2 Von dem vom Parlamente beſtellten Ausſchuſſe. Reports. p. 99. 
t * 
u) 
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ſelbe vollkommen frei !. Es ging alſo die Miſchſchule inſoweit in die 

Brüche. Denn konnten die Katholiken, wie zuvor die Synode von 

Ulſter, ihre Schulen nach ihrem Gefallen in dieſer Hinſicht einrichten, 

ſo waren es inſoferne katholiſche Schulen. Dieſes ging um ſo leichter, 

als die reicheren Proteſtanten ſich nur ſchwer entſchließen können, ihre 

Kinder mit denen der armen Katholiken auf eine Bank ſitzen zu laſſen. 

Doch zogen die gemiſchten Schullehrerſeminarien und die aus ihnen 

hervorgehenden Lehrer hinwiederum dieſer confeſſionellen Geſtaltung der 

Schulen gewiſſe Grenzen. 

53. Aus dieſen und andern bewegenden Urſachen hat das iriſche 

Nationalſchulſyſtem die heftigſten Angriffe nicht von katholiſcher, ſondern 
von anglikaniſcher Seite erfahren. Die Gerechtigkeit fordert das Zuger 

ſtändniß, daß die Grundſätze, welche von den Prälaten der Hochkirche 

gegen die Liberalen ins Gefecht geführt wurden, meiſtentheils richtig 

waren. Dahin gehörte es, wenn der anglikaniſche Biſchof Henri von 

Exeter im Oberhaus (15. März 1836) an der Normalſchule zu Dublin 

ausſetzte, daß dieſelbe der Religion die gebührende Stellung an der 

Spitze aller Bildung vorenthielte. Die Schulmeiſter, die da herangezogen 

werden, ſagte er, werden in allem Möglichen unterrichtet, aber dabei 

können fie Atheiſten fein, darüber hat der Nationalſchulrath nicht zu ur⸗ 

theilen. Sie mögen ſich die Religion aufleſen, wo fie kön nen. Es ſei 

aber unerhört in England, daß Männer zur Kindererziehung geeignet 

ſein ſollen, die von demjenigen, was derſelben zumeiſt Noth thut, von 

der Religion nämlich, nicht ſelber aufs Innigſte durchdrungen ſeien. 

Schon die Einrichtung des Nationalſchulraths, führten Andere aus, daß 

nämlich Bekenner von ganz entgegengeſetzten religiöſen Grundſätzen in 

ihm ſitzen, um die Erziehung zu leiten, ſei falſch und führe nothwendig 

zur Gleichgültigkeit in Sachen der Religion, die mit Irreligiöſität auf 

Eines hinaus laufe 2. Wenn dieſe Gegner nun aber zu dem praktiſchen 

Schluſſe kamen, daß die Leitung ausſchließlich der anglikaniſchen Kirche 

zugehöre, und daß folgerichtig die Leſebücher, ſofern ſie Katholiſches auch 

nur tolerirten, verwerflich ſeien; oder wenn ſie den Grundſatz aufſtellten, 

auch katholiſche Kinder ſeien zum Leſen in der anglikaniſch überſetzten 

Bibel zu verpflichten: ſo war es den Liberalen ein Leichtes, das Wider⸗ 

ſinnige und Ungerechte dieſer Forderung nachzuweiſen. Dieſelben erinnerten 

1 Reports 141. 146. 

2 Reports 37. 178 ff. 
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ihre hochkirchlichen Gegner daran, daß ja auch das Parlament, zugeſtan⸗ 

denermaßen die oberſte geſetzgebende Behörde in Erziehungsangelegenheiten, 

aus Bekennern verſchiedener Confeſſionen zuſammengeſetzt ſei. Sie wieſen 

ferner auf die Aenderung der Zeitverhältniſſe hin, der zufolge die katho— 

liſche Religion geſetzlich nicht mehr verboten ſei, ſowie daß es gegen die 

Gerechtigkeit ſtreite, öffentliche, zum Theil von Katholiken kommende 

Gelder zu einem Gewiſſenszwang gegen eben dieſe zu gebrauchen. Es 

wäre das um ſo gehäſſiger, als die Hochkirchlichen einen gleichen Zwang 

gegen die katholiſchen Studenten, die ihre Univerſität zu Dublin fre— 

quentiren, nicht üben; man würde alſo ſagen müſſen, diejenigen, die 

bezahlen, haben in ihren Augen Gewiſſensfreiheit, nicht ſo die Kinder 

der Armen, die nicht bezahlen können 1. Der letzte und ſtärkſte Einwurf 

der Anglikaner lautete: das gemiſchte Syſtem verfehle ſeinen Zweck; 

weit entfernt die Toleranz zu fördern, gewöhne es vielmehr die Kinder, 

ſofern ja doch der Religionsunterricht abgeſondert ertheilt werde, frühe 

daran, ſich als von ihren Mitſchülern geſchieden zu betrachten. Auf dieſe 

Ausſetzung konnte der Nationalſchulrath nicht gut antworten; denn um 

das Parlament und die öffentliche Meinung zu den Unterſtützungsgeldern 

willig geſtimmt zu erhalten, mußte gerade nach dieſer Seite ein Erfolg 

des gemiſchten Syſtems zu hoffen ſein. Wir kennen den Thatbeſtand 

nicht hinlänglich, um zu beurtheilen, ob die wachſende Auswanderung 

aus Irland und ihr Rückſchlag, wir meinen die für die engliſchen 

Intereſſen in Irland ſo bedenkliche Zunahme der Unzufriedenheit, zu den 

Früchten der Miſchſchule gehören. Wundern ſollte es uns keineswegs, 

wenn die verfehlte mißtrauensvolle Stellung der Regierung zur katho— 

liſchen Schule und ihren gebornen Vorſtänden, den Biſchöfen, durch die 

Vorſehung auf dieſem Wege ihre Vergeltung empfangen hätte. 

54. Eine mildere Kritik hat die Macht der Verhältniſſe?, die 
Feſtigkeit des katholiſchen Episcopates und der geſunde praktiſche Sinn 

der Engländer, verbunden mit ihrer Loyalität, zu üben begonnen. Dabei 

1 1. c. p. 179 sqq. N 

2 So urtheilte Cardinal Wiſeman (in einem Schreiben an Herrn A. Des 
champs, mitgetheilt in deſſen Lettres sur linstruction publique, 1854 p. 58): 

„Was die Nationalerziehung in Irland betrifft, ſo ſcheint ſie allerdings in der 

Theorie gemiſcht zu ſein; aber da die Bevölkerung gewiſſermaßen ganz katholiſch iſt, 
ſind es auch die Schulen, und ihr Beſuch Seitens der Proteſtanten bildet nur eine 

höchſt ſeltene Ausnahme. In den Gegenden, in denen der Proteſtantismus mehr 

ausgebreitet iſt, finden ſich, ſoviel ich weiß, die Schulen confeſſionell getrennt neben 

einander.“ 
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darf in Irland nicht überſehen werden, daß das mittlere und höhere 

Schulweſen ſo ziemlich ganz in den Händen der Kirche iſt, indem die 

Biſchöfe das auf den k. Gymnaſien beliebte gemiſchte Syſtem als der 

Religion gefährlich verworfen und zu gleicher Zeit, unter dem Schutze 

der Freiheit, eine katholiſche Univerſität gegründet haben 1. Ebenſo hat 

Maynooth einen ungehemmt kirchlichen Charakter, obwohl es von der 

Regierung einen ſehr anſehnlichen jährlichen Beitrag empfängt. Als 

Robert Peel im Jahre 1845 den frühern jährlichen Staatsbeitrag für 

dieſes katholiſche Seminar von 8,928 Pf. auf 26,316 Pf. zu erhöhen 

mit Erfolg vorſchlug, erklärte er ausdrücklich, er thue das „ohne alle 

Bedingungen“, um nicht den Verdacht zu erregen, als „ſuche man einen 

Einfluß auf den Religionsunterricht ?.“ Daß die oben entwickelten 

„Bedingungen“, d. h. das Miſchſyſtem, der Volksſchule gegenüber ihren 

Zweck verfehlten, hatte derſelbe berühmte Staatsmann ſchon 6 Jahre 

zuvor öffentlich eingeſtanden 3. | 
55. Wollte man alfo eine Vergleichung zwiſchen der Miſchſchule 

in Irland und den Beſtrebungen einer gewiſſen Partei in Deutſchland 

anſtellen, wozu uns der Muth gebricht, fo wären folgende Geſichts— 

punkte hier nicht außer Augen zu laſſen: 

1) Die engliſche Regierung von Heute nimmt nicht den kirchlichen 

Geſellſchaften ihre Schulfonds, um ſie zu ſtaatlichen Organiſationen zu 

verwenden, ſondern fie wendet vielmehr Gelder auf und iſt ſichtlich be- 

ſtrebt, das Unrecht früherer Zeiten wieder gut zu machen. 

2) Sie drängt ihr Schulſyſtem den Eltern nicht auf, ſondern bietet 

es bloß an und läßt jeder kirchlichen Genoſſenſchaft freie Entfaltung 

auf dieſem opferreichen Gebiete. Deßhalb behauptet in Irland nicht 

allein der ordentliche Seelſorgerelerus unbeſtritten die ihm von Gott 

angewieſene Stellung zur Schule, ſondern auch die katholiſchen Orden 

und Congregationen wirken mit, als ob ſich das ſelber ſo verſtände, wie 

in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, in völlig ungehemmter 

Weiſe. 

3) Die Schulen, welche der Nationalſchulrath gründet oder ede 

1 Das Erſtere iſt auf der ſchon erwähnten Nationalſynode von Thurles ge= 

ſchehen. Zur Gründung der Dubliner katholiſchen Univerſität im Jahr 1852 gab 

die genannte Synode, deren Beſchlüſſe am 1. Januar 1852 in allen Diöceſen publicirt 

wurden, den Anſtoß. 

2 A. A. Z. 1845. Nro. 101. 108. \ 

3 S. die Stelle bei Peinetti. I. c. p. 203. 

} 
i 
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a hält, ſind keineswegs büreaukratiſch adminiſtrirt wie auf dem Feſtlande, 

ſondern ihre oberſte Leitung iſt auf Anregung zwar der Regierung 

entſtanden, auch mit öffentlichem Anſehen bekleidet, bleibt aber eine freie 

Corporation. | 5 
4) Dieſe oberſte Behörde, weit entfernt, die Vertretung der Kirche 

aus ihrem Schooße zu verbannen, iſt vielmehr ängſtlich darauf bedacht, 

den kirchlichen Organen den erſten Platz einzuräumen. 

5) Dieſelbe beengt die Localſchulverwaltung nicht, ſondern läßt der 

ſelben den freieſten Spielraum; die Rechte, die ſie anſpricht, beruhen 

auf Leiſtungen, und die Entziehung der letztern bildet die einzige Strafe, 

wenn jenen Rechten die gebührende Beachtung nicht geſchenkt wird. 

6) Es fällt dieſer Behörde nicht ein, die freie Coneurrenz der 

kirchlichen Genoſſenſchaften zu erſchweren, ſelbſt ein Verſuch dieſer Art 

würde vor der geſammten Nation als verwerflich gerichtet. 

Steht in all dieſen Stücken das engliſche Syſtem in Irlgnd unver⸗ 

gleichlich höher als das der fgn. Liberalen auf dem Feſtlande, fo geht 

es nur in Einem Stücke mit den deutſchen Liberalen zuſammen, in der 

Förderung der Miſchſchule. Doch muß auch hier beigefügt werden, daß 

die Verſuchung des Indifferentismus in Irland nicht ſo plump und 

maſſig auftritt als auf dem Feſtlande und mehr in Form einer Anrei— 

zung durch zeitliche Vortheile als durch planmäßige Einwirkung ausge— 

übt wird. 

56. Dieſe verſchiedenen Seiten machen es uns erklärlich, warum 

die Kirche das Verfahren der engliſchen Regierung in Irland mit ſo 

großer Diseretion behandelt; obwohl fie nämlich den Grundſatz der 

Miſchſchule unerbittlich bekämpft, ſo ſucht ſie dennoch ſeine Ausgeſtaltung 

mehr durch kluges Abwehren unſchädlich zu machen, als daß ſie durch 

ſchroffes Entgegentreten das Wohlthätige an der Schulunterſtützung von 

ſich geſtoßen hätte. Die Congregation der Propaganda, von den iriſchen 

Biſchöfen befragt, zögerte faſt ein Jahrzehnt mit der Antwort !; als fie 

dieſelbe endlich gab, eröffnete ſie ihre Weiſung mit der Erklärung, daß 

ſie durch die Frage in mehrfacher Hinſicht beunruhigt worden ſei. Auf 

der Einen Seite ſchien die Pflicht zu gebieten, die Miſchſchule als der 
katholiſchen Religion feindſelig zurückzuweiſen; auf der andern Seite 

1 Unter dem 16. Januar 1841 iſt dieſelbe ertheilt worden. Wir theilen das 

| Schreiben nach feinem Wortlaute (bei Peinetti p. 285 ff.) im Anhange als II. Bei⸗ 

lage mit. 
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heiſchte die Freigebigkeit des engliſchen Parlaments Dankbarkeit. Die 

Sorge für die Eintracht inmitten des Episcopates und die Furcht, die 

Schulleitung mit den Mitteln an akatholiſche Lehrer zu verlieren, fielen 

in die Wagſchale; den Ausſchlag gab die Wahrnehmung, daß laut zehn⸗ 

jähriger Erfahrung die Religion keinen Schaden genommen hatte. Die 

Congregation der Propaganda urtheilte alſo, daß ſie die Sache der 

Einſicht und dem Gewiſſen der Biſchöfe anheimgeben könne, indem ſie 

ſich darauf beſchränkte, gewiſſe Punkte den Biſchöfen ans Herz zu legen. 

Alle Bücher, die dem Glauben oder den guten Sitten der Kinder ſchaden 

könnten, möchte ſie unbedingt ausgeſchloſſen wiſſen; im Schullehrerſeminar 

ſollte Religion, Moral und Geſchichte von einem Katholiken gelehrt 

werden; in den gemiſchten Schulen lieber von einem ſgn. allgemeinen 

Religionsunterricht, unter Vorbehalt des beſonderen, ganz abgeſtanden 

werden; es ſolle ſtetige Wachſamkeit gegen jede Art von ſchlechter Ein- 

wirkung auf die Kinder geübt und wo möglich eine beſſere und der 

Religion günſtigere Schulordnung von der Regierung zu erlangen ge— 

ſucht werden. Zu dieſem Zwecke empfiehlt das Schreiben öftere Confe— 

renzen der Biſchöfe, räth aber um der Eintracht willen von öffentlicher 

Beſprechung durch die Preſſe ab. — Wie aus dem ſpätern Verhalten 

der Katholiken bis zur Gegenwart herab erhellt, find dieſe Ermahnun⸗ 

gen, denen Pius IX. ſogleich beim Beginne ſeines Pontificates das 

Siegel aufdrückte, auf guten Boden gefallen. 

57. Die Katholiken gebrauchen zwar das Nationalſchulſyſtem; aber ihre 

Biſchöfe, unterſtützt von einſichtsvollen Laien, laſſen nicht ab, auf eine 

Beſſerung zu dringen. Die leitenden Geſichtspunkte drückte vor eini⸗ 

ger Zeit ein katholiſches Mitglied des Erziehungsrathes, Hr. Dr. Georg 

Hughes, in nachſtehender Weiſe aus (in einem Schreiben v. J. 1851 an 

ſeinen Collegen, den Grafen Kildare und die HH. Carl Graves und Robert 

Andrews): „Ich wünſche allerdings, daß die Religion einen Theil des Unter⸗ 

richts bilde und bin überzeugt, daß die religiöſe Geſinnung des Lehrers, auch 

wenn er es nicht beabſichtigte, indireet auf den Geiſt des Zöglings ein— 

wirkt. Je tüchtiger ein Lehrer ſonſt iſt, deſto ſchädlicher wird ſein Ein- 

fluß einem andersgläubigen Schüler ſein. Die Proteſtanten behaupten, 

die römiſchkatholiſche Religion ſei Götzendienſt, während die Katholiken 
in den Proteſtanten Abtrünnige von der wahren Kirche ſehen. Zwiſchen 

dieſen Anſchauungen beſteht ein formeller Widerſpruch, eine Ausgleichung 

derſelben in einen Dritten iſt unmöglich; es iſt alſo unerläßlich, 

daß Lehrer und Schüler derſelben Religion angehören. Sonſt wird es 
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unvermeidlich fein, daß der Lehrer, wenn auch wider feinen Willen, den 

Glauben ſeines Schülers untergrabe. Nicht minder gefährlich iſt es, 

den Religionsunterricht vom Unterricht überhaupt zu trennen, weil der 

Lehrer, der allezeit ſeinen Zöglingen gegenwärtig iſt, mit Nothwendig— 

keit ein Uebergewicht über den Geiſtlichen, der nur von Zeit zu Zeit 

ſichtbar wird, behauptet.“ Hughes verlangt deßhalb das in England 

befolgte Syſtem, wo die Regierung die confeſſionellen Schulen als ſolche 

nach einem gerechten Maßſtab unterſtützt. Dahin zielen auch die Forderungen 

der iriſchen Biſchöfe. Sie berufen ſich dabei auf die Uebereinſtimmung 

der gläubigen Proteſtanten. Noch im Jahre 1865 forderte ein Hirten- 

brief des Erzbiſchofs von Dublin die Katholiken auf, alle ihre Kräfte 

dahin zu vereinigen, daß die Regierung hierin Irland mit England 

gleichſtelle. 

58. Es läßt ſich aus neueren Geſetzgebungsacten abnehmen, daß 

dieſe beharrlichen Geſuche zuletzt durchdringen werden. Denn um nur 

ein Beiſpiel anzuführen, als eine Parlamentsacte vom 9. Mai 1862 

die kräftigſte Unterſtützung für Arbeiterſchulen anordnete, knüpfte ſie 

dieſe an die Vorausſetzung, daß die Schulen mit einer geſetzlich aner— 

kannten Kirchengemeinſchaft in Verbindung ſtehen (Art. 8). Wer den 

Staatszuſchuß annimmt, unterwirft ſich damit zwar einer ſtaatlichen Ein 

ſichtsnahme, aber dieſe darf ſich weder in den Unterricht, noch in die 

Schulzucht, noch auch in die Schulverwaltung miſchen; ſie conſtatirt 

einzig, ob alle für den Staatszuſchuß geforderten Bedingungen, die ſich 

hauptſächlich auf die Leiſtungsfähigkeit und polizeiliche Maßregeln be— 

ziehen, erfüllt find. (Art. 14.) Daneben bleibt ohnehin den verſchie— 

denen Bekenntniſſen die Freiheit in Errichtung von Schulen jeglicher 

Stufe ungeſchmälert. Daß die Engländer demungeachtet mit Beſorgniß 

auf die Folgen dieſer ſtaatlichen Einmiſchung in das Schulweſen ſehen, 

iſt bereits Eingangs bemerkt; und wenn ſie dieſes thun, obwohl die 

Regierung ſich ängſtlich hütet, die Freiheit auf dieſem Gebiete zu be— 

ſchädigen, ſo beweiſt dieſes von Neuem, wie weit man in England, 

wenigſtens zur Zeit noch, von den Grundſätzen der Theſen 47 und 48 

entfernt iſt. Trotz der Milderung nämlich halten dieſe Kritiker die 

Einmiſchung der Regierung für „weſentlich ungerecht und unredlich“!; 

ſie ſehen in derſelben „einen gigantiſchen Eingriff in die Unabhängig- 

1 Stimme in der „Times“ im Jahre 1856 nach J. A. Voigt. Mittheilungen 

S. 391 f. 
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keit und Freiheit der Erziehung, der, wie alle Eingriffe in die Freiheit, 

endlich Ungerechtigkeit, Extravaganz, Inferiorität und Stagnation erzeu- 

gen müſſe.“ Sagt man: einige Schulen, die von ſubſeribirten Beiträgen 

leben, haben Noth, dieſe Beiträge in gleicher Höhe zu erhalten, ſo wird 

erwiedert: „aber iſt es nicht ſo mit allen milden Stiftungen, Geſchäften, 

Berufsarten? Iſt nicht das menſchliche Leben ein ſteter Kampf mit 

Schwierigkeiten? Soll ſich deßhalb das Parlament jeder Familie an⸗ 

nehmen und Geldbewilligungen machen zur Ergänzung der fehlenden 

Mittel für Nahrung, Kleidung, Wohnung und alle andern Lebensbe⸗ 

dürfniſſe? Und wenn nicht, warum ſoll es dieſe Geldbewilligungen 

für die Erziehung machen? Das Prinzip iſt durchaus fehlerhaft, es iſt 

das ſocialiſtiſche. Darnach verfahren, hieße die Sehnen des Fleißes, 

der Energie und des Selbſtvertrauens durchſchneiden, und die Nation 

in einen Haufen von Kindern mit dem Gängelbande verwandeln.“ 

Trotz aller Schwierigkeiten ſeien die Schulen (ohne Staatsunterſtützung), 

ſo die in England und Wales allein von 19,230 (1818) auf 46,042 

(1851) geſtiegen, die nicht mit Fonds ausgeſtatteten öffentlichen Schulen 

von 861 auf 12,286. Fortan werden die freiwilligen Beiträge nach— 

laſſen, die Eltern ſich weniger anſtrengen; während die Tugend in der 

Staatsgemeinde ſchwinde, werde die Zahl der vom Staate abhängigen 

Perſonen (Lehrer, Lehrerinnen, Inſpectoren) in rieſigen Progreſſionen 

wachſen, die freien Schulen aber entmuthigt und ungerechterweiſe in 

Nachtheil gebracht werden. 

59. Wer will das Gewicht dieſer Bemerkungen verkennen? Und 

wie weit entfernen wir uns mit ihnen von der „beſten Einrichtung“ des 

Staates nach feſtländiſchen Begriffen? Die Betrachtung des engliſchen 

Schulſyſtems gibt alſo eine mehr poſitive Kritik für die Theſen 47 und 

48 des Syllabus; eine Kritik, wie ſich dieſelben vom Standpunkte des 

Naturrechts und der Politik ausnehmen. Die Grundſätze dieſer beiden 

Theſen find offenbar verworfen als ein Angriff auf die höchften Güter, ſoferne 

ſie die Schule von Religion und Kirche trennen; auf das Gewiſſen, in- 

wieweit ſie den confeſſionellen Charakter der Schule mißachten; endlich 

auf die öffentlichen wie die perſönlichen Rechte der Corporationen und 

der Einzelnen, ſoferne ſie die Schule an die Machthaber überliefern. 

Angeſichts all des Vorangeſchickten könnten wir nunmehr die eigene Kritik 

zurückhalten, doch ſoll ſie ſich noch an einigen Gründen, die für die 

Irrthümer der Theſen vorgebracht werden, verſuchen. — 

A 
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II. Sachliche Kritik. 

§. 4. Läßt ſich die ausſchließlich ſtaatliche Leitung der 

chriſtlichen Schule aus der Natur der Staatsgewalt 
ableiten? 

60. Je weniger dem Staate ſein rechtmäßiger und wohlthätiger 

Einfluß auf dem Gebiete der Schule zu ſchmälern iſt, deſto gewiſſen— 

hafter muß dem Mißbrauch dieſes Einfluſſes zum Schaden der Religion 

gewehrt werden. Das beſte Mittel biezu iſt eine Unterſuchung der 

Rechtstitel, auf welche die ausſchließlich ſtaatliche Leitung des Schulweſens 

geſtützt zu werden pflegt. Unter ihnen nehmen ohne Zweifel die erſte 

Stelle jene ein, welche aus der Natur des Staates hergeleitet werden. 

Denn es iſt leicht abzuſehen, wenn es in der Weſenheit der ſtaatlichen 

Ordnung liegt, die öffentliche Erziehung in die Hand zu nehmen, dann 

läßt ſich ihm unter keinerlei geſchichtlichen Verhältniſſen das Recht auf 

die oberſte ausſchließliche Leitung beſtreiten. Dieſes deßhalb nicht, weil die 

Natur des Staates bleibt, ob ſeine Mitglieder in Hinſicht ihrer Cultur 

auf der Stufe der Kindheit oder des Greiſenalters ſtehen; ob ſie in re— 

ligiöſer Hinſicht an eine göttliche Offenbarung glauben, oder einer ſelbſt— 

gemachten Religion huldigen. Hat der Staat den Beruf, ſeine Bürger 

zu erziehen, nicht blos in dem uneigentlichen Sinne, in welchem man 

von den Geſetzen ſagt, daß fie zur politiſchen Tugend erziehen? Er— 

zieht er in der eigentlichen Bedeutung des Wortes, d. h. kommt ihm 

die auf den Unmündigen gerichtete Thätigkeit des Mündigen zu, um 

denſelben zur Gemeinſchaft einer gewiſſen Geſinnung und Tüchtigkeit 

emporzuheben? Muß die Frage bejaht werden, dann iſt es fein natür— 

liches Recht und ſeine Pflicht, ſich die letzte endgiltige Entſcheidung in 
der Ordnung der öffentlichen Schule zu wahren. Dieſes Recht ſtände 

feſt, ob die ſeiner Sorge unterſtehende Jugend chriſtlich ſei oder nicht; 

ob ſein Beruf da und dort, in dieſem oder jenem Zeitalter begriffen 

worden wäre oder nicht. Das Recht auf Erziehung hält ſich dann mit 

dem auf Geſetzgebung auf gleicher Linie. Wie nämlich der chriſtliche 

Staat deßhalb, weil er den chriſtlichen Glauben ſeiner Bürger in ſeinen 

Einrichtungen ehrt, nicht aufhört, mit endgiltiger, ſouverainer Ent— 

ſcheidung die ihm zuſtehenden zeitlichen Angelegenheiten durch Geſetze 

zu ordnen; ebenſo könnte er durch das chriſtliche Bekenntniß ſeiner 
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Mitglieder nicht abgehalten werden, die öffentliche Erziehung ſouve⸗ 

rain zu leiten, wenn die Befugniß hiezu in der Natur ſeiner Gewalt 

läge. 

61. Das Letztere iſt nun von den Vertheidigern des ſtaatlichen Un⸗ 

terrichtsmonopols in Frankreich wirklich behauptet worden. Sie haben 

geſagt: die Geſellſchaft hat das Recht, ihr moraliſches Wohl den Ein— 

zelnen gegenüber ſicher zu ſtellen, alſo auch gegen die zukünftigen Bürger 

oder die Unmündigen; dies iſt aber nur möglich, wenn die Unmündigen 

zur Harmonie mit ihr erzogen werden. Soferne nun der Staat die 

beſtehende Geſellſchaft vertritt, iſt es feine Sache, für eine ſolche har— 

moniſche Erziehung zu ſorgen; er kann dieſes aber wirkſam nur thun 

durch die oberſte Leitung der Schule. Somit iſt dieſe oberſte Leitung 

wirklich eine ſtaatliche Angelegenheit, die Ordnung der Schule gehört in 

letzter Inſtanz zum Bereiche der Staatsgewalt. Dieſes von uns in 

Form gebrachte, blendende Argument entwickelte Couſin in folgender 

Weiſe !: „Setzt das Recht zu lehren gleich dem Eigenthum, der perſön— 

lichen Freiheit, der Gewiſſensfreiheit und andern Freiheiten dieſer Art, 

ein natürliches Recht voraus, welches das Geſetz blos anerkennt, oder 

aber eine öffentliche Befugniß, welche das Geſetz allein verleihen kann, 

ähnlich wie die Ermächtigung, für einen Andern als Sachwalter vor 

Gericht zu erſcheinen, oder Recht zu ſprechen? Bildet es ein Recht, 

deſſen Ausübung von jeder Vorbedingung frei und nur den allgemeinen 

Bedingungen jedes Betriebs, der Ueberwachung und etwaigen Zurück— 

weiſung in ſeine Grenzen unterworfen iſt, oder iſt ſie durch geſetzliche 

Maßgaben und Regeln zum Voraus beſtimmt?“ Einfacher, mit einem 

gewöhnlichen Schlagwort: gibt es einen lehrenden Staat, wie es einen 

verwaltenden, geſetzgebenden, richtenden ohne Zweifel gibt? oder aber 

iſt die Stellung des Staates zur Lehre nur die allgemeine der ſtaatlichen 

Aufſicht über individuelles oder corporatives Rechtsleben? Iſt das Lehren 

ein ſtaatliches Amt, wie das Rechtſprechen, ſo daß, wo gelehrt wird, dies 

nach der Vorſchrift der Natur, im Namen des Staates geſchieht, oder iſt hier 

kein anderes ſtaatliches Hoheitsrecht auszuüben, als das allgemeine rich— 

terliche, geſetzgebende? Indem Couſin bemerkte, „wie tauſendmal weniger 

gefährliche Berufe ſchwierige Vorprüfungen zu beſtehen, Bürgſchaften zu 

leiſten hätten; forderte er vermöge einer Folgerung vom Kleineren auf 

1 Sitzung der franzöſiſchen Pairskammer vom 22. April 1844; wir folgen den 
Auszügen der A. A. Z. Nro. 119. 
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das Größere, dieſe Gewährſchaften umſomehr für die Erziehung. 

Der Geſellſchaft müſſe ja alles daran liegen, daß der werdende Bürger 

in der Art geſchult werde, daß er dere inſt in Harmonie mit ihr 

lebe, ihre Inſtinkte theile, ihr in allen Laufbahnen mit Nutzen für die 

Andern, im Frieden mit ſich ſelbſt diene, weil die Geſellſchaft, die hier 

keine Vorſorge träfe, ſelbſt den Samen zur Unruhe, zu Mißvergnügen, 

zu Umwälzungen ausſtreuen würde.“ Couſin will zwar der Familie ein 

natürliches Recht auf Erziehung nicht beſtreiten; aber höher und jeden— 

falls ebenſo unzweifelhaft ſei das des Staates. „Das Recht des Fami— 

lienvaters ſteht damit nicht im Widerſpruch. Zwar iſt derſelbe daheim 

Lehrer, Geſetzgeber, ja unter Umſtänden Prieſter, immerhin aber ſchreibt 

die Geſellſchaft Maß und Ziel vor. Denn wenn er fein Kind mißhan⸗ 

deln, ihm abſcheuliche Lehren geben wollte, würde die entrüſtete Geſell— 

ſchaft es nicht dulden. Seien ſonach der väterlichen Gewalt ſchon am häus— 

lichen Herd Schranken geſetzt, ſo noch in höherem Grad bei der Ver— 

tauſchung der häuslichen mit der gemeinen Schule, wo der Familien- 

vater der Geſellſchaft, dem Staate, begegnet. Jetzt behält er nur noch 

einen Theil ſeiner Rechte, während die andern an den Staat über— 

gehen.“ | 

62. Mehr in gebundener wiſſenſchaftlicher Form hat Trendelen- 

burg! auf demſelben Wege zu erhärten geſucht, daß es in der Natur 

der Staatsgewalt begründet ſei, die Bürger zu erziehen, woraus ſich 

von ſelber ergäbe, daß die Schulleitung eine ſtaatliche Angelegenheit ſei. 

Nur tritt Couſin's Poſtulat, daß Harmonie ſei zwiſchen der Geſinnung 

des werdenden Bürgers und den Inſtinkten der beſtehenden Geſellſchaft, 

bei Trendelenburg unter einem andern Namen auf. „Wenn der 

Staat“, ſagt Trendelenburg, „in der umfaſſenden Bedeutung ſeines 

Weſens gedacht, das Volk als einen Menſchen im Großen darſtellen 

ſoll, und wenn dieſer Menſch im Großen dadurch bedingt iſt, daß das 

Volk wie natürlich, ſo auch geiſtig ſich aus ſich fort und fort erzeuge 

und ergänze, ferner, daß gemeinſame ſittliche Vorſtellungen den Willen 

Aller beſtimmen, und wenn dieſe Einheit des Geiſtes weſentlich davon 

abhängt, daß dazu die Jugend gewöhnt und unterwieſen werde: ſo liegt 

es im Begriff des Staates Erzieher zu ſein.“ Es iſt alſo hier die 

Continuirung des nationaleinheitlichen Geiſtes, die Erhaltung der natio— 

nalen Geſinnung die Grundlage der Beweisführung. Die Probe des 

Naturrecht aus dem Grunde der Ethik. Leipzig 1860. S. 474 ff. 
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Beweiſes erhellt, wenn das Gegentheil abſurd iſt; auch dieſes ſoll der 

Fall ſein. „Es wäre ein Widerſpruch, wenn der Staat in den Bürgern 

die Geſinnung vorausſetzte, welche dem ſittlichen Geiſte feiner Geſetze 

entſpricht, und wo ſie mangelt und der Mangel ſich in Handlungen 

kundgibt, den Mangel ſtrafte, aber er ſelbſt für die Einſaat und Pflege 

dieſer Geſinnung nichts thäte oder thun dürfte. Vielmehr wird es der 

Natur der Sache gemäß ſein, daß der Staat ſeines Theils für die Er⸗ 

ziehung der Jugend ſorge, um ſo wenig als möglich die Erwachſenen 

zu ſtrafen.“ 

63. Beginnen wir zuerſt mit Trendelenburg. Zuvörderſt iſt von dem 

zuletzt Angeführten der Fehlſchluß zu rügen: der Staat ſtraft den 

Mangel guter Geſinnung in den Handlungen, weil er geſetzwidrige 

Handlungen ſtraft. Die alte Regel: de internis non judicat praetor, 

beſagt etwas Anderes. Der „Menſch im Großen“, d. h. die Socialper⸗ 

ſönlichkeit iſt eben hierin vom Menſchen im Kleinen, der ſich durch ſein 

Gewiſſen überwacht und richtet, weſentlich verſchieden. Dem Menſchen 

im Kleinen ſind auch die Gedanken und Abſichten, oder was zur Ge— 

ſinnung gehört, offenbar, der Socialautorität aber blos die äußerlich 

gewordenen Geſinnungen; deßhalb kann dieſelbe unmittelbar auch nur 

auf dieſe wirken durch ihre Geſetze und Rechtsſprüche. Sie ſtraft die 

Geſetzwidrigkeit an der Handlung und es iſt ſchon deßhalb kein Wider— 

ſpruch, wenn ſie ſich darauf beſchränkt gute Geſetze zu geben und die 

Geſinnung andern Mächten zu belaſſen. Aber geſetzt auch ſie ſtrafte die 

ſchlechte Geſinnung, ſo folgte daraus nichts weiter als die Forderung 

an die Bürger, ſich um gute Geſinnung umzuthun, nicht aber das Recht, 

dieſe durch directe Einwirkung herzuſtellen. — Was die Grundlage des 

Beweiſes bildet, die Nothwendigkeit einer geiſtigen Fortpflanzung, ſo 

ſteht ihr als eine noch dringendere Forderung die phyſiſche Fortpflanzung 

zur Seite; ſollen wir zeigen, daß man mit der Schlußfolgerung von 

Trendelenburg folgerichtig bei den ſocialiſtiſch-organiſatoriſchen Eingriffen 

in das Heiligthum der Ehe anlangte? Wir nehmen davon Umgang, um 

an einem näher liegenden Beiſpiel die Mängel ſeiner Schlußweiſe zu 

veranſchaulichen. Gehört es zum Begriff oder Beruf des Staates, eine 

Einheit der Geſinnung in ſeinen Bürgern zu bewirken und zu erhalten 

und hängt anderſeits, wie Niemand läugnen wird, dieſe Einheit weſent— 

lich davon ab, wie die öffentliche Meinung durch die Preſſe geleitet 

werde, ſo liegt es im Berufe des Staates, die Preſſe ſelber direct in 

die Hand zu nehmen. Das Gegentheil, die Freigebung der Preſſe, wäre 
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ein offenbarer Widerſpruch, weil es, mit Trendelenburg zu reden, wider- 

ſprechend iſt, auf der einen Seite die Geſinnung in den Bürgern voraus- 

zuſetzen, und ihren Mangel, wo er ſich in Handlungen zu erkennen gibt, 

zu beſtrafen, auf der andern Seite aber für die Pflege dieſer Geſinnung 

nichts zu thun. Soferne die Preſſe die Einheit der Geſinnung in dem 

gegenwärtigen Volke angeht und die gegenwärtige Generation der Re— 

gierung näher liegt als die zukünftige; ſo iſt es ſogar offener wider— 

ſprechend, die Preſſe als die Erziehung aus der Hand zu geben. 

Nun iſt aber die Freiheit der Preſſe (unter der Ueberwachung der 

Auctorität) heutzutage ein durch allgemeine Anerkennung gebilligter 

Grundſatz; alſo noch mehr muß dieſes von der Freiheit der Erziehung 

gelten. 

64. Doch gehen wir jetzt auf die einzelnen Glieder des Beweiſes 

näher ein. Wir ſetzen vorerſt voraus, es ſei wahr, daß dem Staate 

einheitliche Geſinnung ſeiner Bürger zu ſeiner Erhaltung vonnöthen ſei; 

wir wollen ebenſo annehmen, dieſe Geſinnung hänge in ihrem Zuſtande— 

kommen weſentlich von der Jugendbildung ab; folgt hieraus ſchon, daß 

die Jugendbildung eine ſtaatliche Angelegenheit ſei? Mit Nichten! 

Manches iſt für den Staat ein nothwendiges Bedürfniß, ohne deßhalb 

eine ſtaatliche Angelegenheit zu ſein. Ein naheliegendes Beiſpiel bietet 

die Religion, die auch von Trendelenburg als ein Lebenselement für die 

ſtaatliche Geſellſchaft begriffen iſt; hat der Staat deßhalb das Recht, 

Diener der Religion zu ordiniren, den Gottesdienſt, die Sakramente zu 

regeln? Keineswegs! Es könnte ja durch ein ſolches täppiſches Zugreifen 

der öffentlichen Gewalt die Religion ſelber unter den Bürgern unmög— 

lich werden, alſo der Staat deſſen, was er zu feinem Leben bedarf, 

durch ſich ſelber beraubt werden, was offenbar widerſinnig iſt. Ein 

anderes Beiſpiel gibt das Familienleben; wieder ein anderes die Cultur 

der Wiſſenſchaften; wieder ein anderes der Flor des Handels und der 

Gewerbe. Es geht hier dem Menſchen im Großen (übrigens ein nicht 

in allweg zu verwerfender, ſinnreicher Ausdruck!) wie dem Menſchen im 

Kleinen. Viele Dinge ſind dieſem zum Leben nothwendig, die er vorfinden 

mußte, die nicht auf ſeine Thätigkeit warten durften: die Luft, die er 

athmet, die Stätte, an der er geboren iſt, die Eltern, die ihm das Daſein 

gegeben, die Geſetze ſeines Landes u. ſ. w., an alledem findet ſeine freie 

Selbſtbeſtimmung ihre Grenzen, mag er auch der unabhängigſte Menſch 

von der Welt ſein; und Niemand hält ſich deßhalb für unfrei, weil er 

Dinge nöthig hat, die nicht durch ſeine freie Thätigkeit geſetzt ſind. Er 
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würde fein Anfehen nur dann einbüßen, wenn er Gott wäre, alfo Nichts 

außer ſich nöthig haben dürfte und dennoch ein ſolches Bedürfniß nach⸗ 

träglich ſich offenbarte. So ergeht es auch dem Menſchen im Großen, 
oder dem Staate; da er nicht göttlicher Natur ſich erfreut, denn ſo groß 

auch ſeine Macht ſei, ſie bleibt immer eine menſchliche, an die Geſetze 

unſerer beſchränkten, creatürlichen Natur gebundene, iſt es für ihn keine 

Schande, viele materielle und geiſtige Güter anders woher zu bes 

ziehen, unter deren Vorausſetzung allein er ſich ſelber genügt. Die erſte 

Vorausſetzung iſt das Vorhandenſein von Menſchen: der Staat hat ſie 

nicht geſchaffen; dieſe Menſchen bedurften als Gemeinſchaft eines Bodens, 

den er nicht erzeugt; bevor es zu Verträgen und Geſetzen kam, lebte 

das natürliche Recht ſich in Sitte und Gewohnheit aus; bevor der 

Staat entſtand, war die Familie; und ebenſo bevor es zum ſtaatlichen 

Leben kommen kann, muß Erziehung irgendwie vorgearbeitet haben; bevor 

Geſetze binden können, muß ihnen ein Boden im geſetzlichen Sinne durch 

Gottesfurcht vorbereitet ſein. Muß der Staat dieſe phyſiſchen und mo⸗ 

raliſchen Vorausſetzungen ſeiner Exiſtenz erzeugen, um die Reputation 

zu haben, daß er wirklich Staat, ſich ſelbſt genügende Geſellſchaft ſei, 

ſo iſt er wahrhaft übel daran: denn er iſt dann in der Lage des Eies, 

das erſt die Henne ausbilden muß, um gelegt zu werden. Es wird alſo 

vor Allem zu unterſuchen ſein, ob nicht die Geſinnung, deren der Staat 

bedarf, oder die er in ſeinen Bürgern vorausſetzen muß, aus andern 

Quellen als ſeiner Gewalt ihr Leben ſchöpft und friſtet. Dieſes ſchließt 

nicht aus, daß ſtaatlicher Seits zur Erhaltung und Vervollkommnung 

dieſes moraliſchen Elementes etwas beigetragen werden kann. Hat der 

„Menſch im Großen“ den Boden nicht erzeugt, deſſen er bedarf, er kann 

ihn doch der cultivirenden Arbeit erobern und bewachen; und ebenſo iſt 

die Familie mit der Erziehung dem Staate vorangegangen und geht ſie 

der Natur der Sache nach allezeit dem öffentlichen Leben voran, der 

Staat kann doch als dankbarer Sohn der Mutter gute Tage bereiten 

und ihr zu Hilfe kommen, wo die Ruthe nicht ausreicht. Es iſt deßhalb 

keineswegs entwürdigend für den Staat, die Auctorität der Familie zu 

ehren und zu ſchützen und ebenſo wenig, wie Trendelenburg wähnt, 

widerſprechend, „daß der Staat kein Erzieher der Jugend ſein dürfe, 

aber Büttel der Erwachſenen ſein müſſe.“ Das Strafrecht macht 

keineswegs zum Büttel; das Schwert, das die Obrigkeit führt, iſt 

das Zeichen göttlicher Hoheit; eher dürfte man für ihre Würde fürch⸗ 

ten, wenn ſie die Ruthe ſchwingt, und leicht könnte ſie dann auf 
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den Abweg gerathen, ihre Unterthanen überhaupt als Unmündige zu 

behandeln. 
65. Unterſuchen wir zweitens die Annahme, daß dem Staate ein⸗ 

heitliche Geſinnung ſeiner Bürger zum moraliſchen Leben unerläßlich ſei. 

Hat man ſich auch eine klare Vorſtellung von dieſer Forderung gemacht, 

auf welche ein ſo weittragendes ſtaatliches Recht, die Geſinnung der 

Bürger zu regeln, gebaut wird? Welche Geſinnung ſoll dann Lebens⸗ 
bedingung für den Staat ſein? eine religiöſe? oder eine allgemein 

moraliſche? oder eine politiſche? Iſt es die religiöſe, ſo gehören alſo 

Aufklärungen über Gott und die Ewigkeit zum Leben des Staates; die 

Erziehung aber ſorgt dafür, dieſe Aufklärungen unter dem Nachwuchſe 

heimiſch zu machen und zu befeſtigen. Wir laſſen uns das gefallen, 

unter einer Vorausſetzung, daß es wirklich Aufklärungen, nicht Täuſchun⸗ 

gen, untrügliche verbürgte Wahrheiten, nicht menſchliche Einfälle ſeien, 

was zur geiſtigen Grundlage der ſtaatlichen Einheit dienen ſoll. Allein 

dann muß der Staat ſich um Erzieher erſt umſehen; oder welche 

weltliche Obrigkeit iſt in der angenehmen Lage, ihre Unterthanen guten 

Gewiſſens zu verſichern, daß ſie über Gott und das Seelenheil ſichere 
Auskunft ertheilen könne? Von der Kirche wiſſen wir, daß ihr der 

Geiſt der Wahrheit verheißen und gegeben worden iſt; von Staats- 
behörden kann ernſtlich nicht einmal ein Verſuch gemacht werden, den 

Beſitz der beſeligenden Wahrheit zu behaupten. Bilden alſo religiöſe 

Wahrheiten die Subſtanz der einheitlichen Geſinnung, fo hat die Staats- 

gewalt keinen Beruf, dieſe zu pflanzen, alſo auch kein Necht, das 

Hauptmittel, die öffentliche Erziehung ſelber in die Hand zu nehmen. 

Aber vielleicht wird heutzutage aus naheliegenden Gründen auf die 

Religion verzichtet, und es handelt ſich nur um eine allgemeine 

moraliſche Grundlage. Gut! aber um Grundlage einer einheitlichen 

Geſinnung zu ſein, muß dieſelbe in feſten, beſtimmten Grundſätzen ſich 

ausprägen. Unſere ſittliche Natur iſt Eine in Allen, aber verſchieden 

iſt ihre Auslegung; welche ſoll gelten? Wer ſoll den Vorzug unter 

den Bewerbern haben? Mazzini oder Fénélon? die Hegel'ſche Rechte oder 

die Linke? Ruge oder Stahl? Strauß oder Trendelenburg? Ariſtoteles 

oder die Senſualiſten? Einer Staatsregierung, die ſich um eine Staats⸗ 

philoſophie bemüht, geeignet, um moraliſche Geſinnung zu pflanzen, ohne 

durch Religion in Verlegenheit zu bringen, kann es wahrlich ob der 

Auswahl wind und wehe werden. Zumal wenn es ſich um etwas Be⸗ 

ſtändiges, Zukunftreiches handelt. Denn geſetzt auch, es gelänge, eine 
Encyclica XI. 6 
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Modephiloſophie ausfindig zu machen, wie lange wird fie der zukünftigen 

Generation imponiren? Ohne das verfehlt ſie ihren Zweck, denn der 

Nachwuchs ſoll durch ſie in Harmonie geſetzt werden mit der beſtehenden 

Geſellſchaft. Vor etwa dreißig Jahren war die kant'ſche Philoſophie 

längſt in Abgang, obwohl eben kaum ein Menſchenalter ſeit ihrem Auf⸗ 

kommen vorüber war; heute iſt es die hegel'ſche. Welche wird länger 

währen? Hier fehlt es alſo an dem, was zur geiſtigen Fortpflanzung, 

zur Herſtellung der Einheit in der Geſinnung geradezu Lebensbedingung 

iſt: an der Feſtigkeit, Beſtändigkeit und Beſtimmtheit der Grundſätze. 

Auch das franzöſiſche Direktorium machte darüber ſeine Erfahrungen. 

Mag alſo der Staat Beruf haben, zur allgemeinen Moral zu erziehen, 

wir haben nichts dagegen; aber wir behaupten, er wird ſeine liebe Noth 

haben, den Erziehungsberuf zu bethätigen. Für das laufende Bedürfniß 

müßte alſo einſtweilen anderswie Vorkehrung getroffen werden. Bliebe 

noch die Politik als Erziehungsſtoff, oder um die Waare beſſer zu em⸗ 
pfehlen, die nationale Geſinnung. Wo wird ſie untergebracht? Das iſt 

eine Vorfrage von nicht geringer Bedeutung; denn die Kinder der Feu⸗ 

dalen haben hier andere Bedürfniſſe, als Jene, deren Väter im Lager 

der Demokratie ſtehen. Ein Vaterland, Ein Staat, aber in der Er⸗ 

ziehung ſind beſtimmte Begriffe über den Staat nöthig, müſſen die 

Güter, welche im Vaterland geboten ſind, vor Augen ſtehen. Die Religion 

gebietet, im Staate eine göttliche Ordnung anzuerkennen, ob er feudale 

oder liberale Verfaſſung habe; der rechtmäßigen Obrigkeit zu gehorchen, 

ob fie genehm ſei oder nicht; für das Vaterland alles Zeitliche zu 

opfern, wenn ſeine Ehre und das öffentliche Wohl es erheiſcht, nicht um 

den Zwecken einer Partei, einer Idee, einem Idol, ſondern um Gott 

zu dienen und im Himmel den Lohn zu hoffen. Aber die Religion ſoll 

aus dem Spiele bleiben, damit Staatserziehung ſei, die Politik ſoll das 

große Wort führen. Die Politik, dieſes Gewimmel von Meinungen, 

von Intereſſen und Parteiſtrebungen, dieſes ſtets wechſelnde Chamäleon, 

und Ihr wolltet im Ernſte Geſinnung, ſogar was man patriotiſche 

Geſinnung heißt, durch ſie pflanzen? Welcher Vater, wie immer auch 

ſeine politiſche Geſinnung beſchaffen ſei, wäre gewiſſenlos genug, das 

Theuerſte, was er hat, einer ſolchen Dreſſur zu überlaſſen? — Doch 

zu lange ſchon haben wir uns bei dieſer Selbſttäuſchung aufgehalten: 

heutzutage hat es gar keinen Sinn mehr einheitliche Geſin⸗ 

nung zur Grundlage des öffentlichen Lebens zu machenz 
der Verſuch, im Namen von dieſer die Erziehung der kommenden Gene⸗ 
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ration als ein unveräußerliches Recht für den Staat anzuſprechen, ſchwebt 

völlig in der Luft. Kann ohne einheitliche Geſinnung ein öffentliches 

Gemeinweſen nicht leben, ſo iſt die heutige ſtaatliche Geſellſchaft ein 

Leichnam, weil es in ihr wohl Geſinnungen Einzelner gibt, ſie ſelber 

aber des einheitlichen Bandes derſelben, oder einer eigenen Seele ent— 

behrt. Iſt es aber ſo mit dem modernen Staate beſtellt, dann iſt 

wenigſtens ſein Beruf, ſich geiſtig fortzupflanzen, verfehlt; mit einer 

moraliſchen Leiche die kommenden Geſchlechter in Harmonie erhalten 

wollen, iſt ja widerſinnig; man müßte dieſelben vielmehr, um ſie beim 

moraliſchen Leben zu erhalten, zu der beſtehenden Geſellſchaft in das 

Verhältniß der Disharmonie verſetzen. Aber auch hiezu kann dieſe be- 

ſtehende Geſellſchaft keinen Beruf haben, da, wenn ſie einen Beruf hat, 

dieſer nur auf dem Rechte beruhen kann, ſich moraliſch ſelber zu erhalten; 

es ſoll aber vielmehr aus ihr herausgegangen werden. Kein Menſch 

kann ſich ſelber aus dem Sumpfe ziehen; aus der Zerfahrenheit der 

Meinungen, in denen die heutige Geſellſchaft gefangen iſt, kann ſie nicht 

ſelber ſich erlöſen. Die Forderung, daß Einheit der Geſinnung beſtehe 

— 5 

und erhalten werde im öffentlichen Leben, iſt genauer beſehen ein Todes— 

urtheil über den modernen Staat, iſt ein Aufruf, aus demſelben auszu— 

ziehen, ihn ganz und gar zu verlaſſen. Iſt Erziehung der kommenden 

Geſchlechter die Hand, welche das ausführt, ſo muß ſie von einem feſten 

Lande aus der beſtehenden Geſellſchaft gereicht werden; der Staat iſt 

dieſes feſte Land nicht, er vertritt die gegenwärtige Geſellſchaft, iſt ſie 

ſelber. Es bedarf alſo nur einigen Nachdenkens, um zu erkennen, daß 

der ſtaatliche Erziehungsberuf, wenn er auf die Forderung einheitlicher 

Geſinnung gebaut wird, vollkommen ins Waſſer fällt. 

66. Doch geſetzt auch, es wäre mit der heutigen Geſellſchaft beſſer 

beſtellt, und ſie beſäße in ſich eine zeugungsfähige moraliſche Einheit: 

ein Recht, durch ſtaatliche Gewalt dieſelbe unter den kommenden Ge— 

ſchlechtern mittelſt der Erziehung fortzupflanzen, ginge daraus noch lange 

nicht hervor. Der Staat erzieht nur mittelbar durch ſeine Geſetze; 

ſelbſt wenn dieſe zum Schutze von Religion und Schule erlaſſen ſind, 

muß es den Einzelnen für ſich oder in Verbindung mit Andern über⸗ 

laſſen bleiben, dieſe moraliſchen Güter durch Verkehr und Mittheilung 

ſich perſönlich anzueignen; ſein Schutz erklärt nur, daß er dieſelben als 

einen Beſtandtheil des Gemeinwohls anſehe und behandle. Die Erzie⸗ 

hung fällt als eines der Mittel perſönlicher Aneignung jenſeits ſeiner 

Einwirkung. Daß Religion, daß Sittlichkeit, daß Loyalität und patrio⸗ 
6 * 



84 

tiſche Geſinnung beſtehe unter den Bürgern und ſich erhalte unter ihren 

Nachkommen, iſt gewiß durch ein öffentliches Intereſſe gefordert; aber 

der Staat wirkt zu ihrer Erfüllung mit, einzig durch den geſetzlichen 

Schutz und Nachhülfe, keineswegs aber durch Erziehen. Auch deßhalb 

nicht, weil das Erziehen aufs Engſte mit der Bildung des Gewiſſens, 

über welches der Staat keine Auctorität hat, zuſammenhängt. Man 

kann ſagen, daß Erziehen die Kunſt ſei, in den Unmündigen den Richter⸗ 

ſtuhl des Gewiſſens zu befeſtigen und ihren Willen geneigt zu machen, 

daß er demſelben ſich füge. Im Gewiſſen aber wird göttliche, über 

Politik und Menſchenſatzung erhabene, ſie erſt begründende Wahrheit 

durch die individuelle, im Chriſten vom Glauben erleuchtete Vernunft 

promulgirt. Geſetzt auch, die Schule habe ſich nicht dieſes hoͤchſte Ziel 

geſtellt, fie muß ihm wenigſtens indirect dienen. Alle Lehren haben einen 

innern Zuſammenhang mit der göttlichen, ſei es natürlichen oder geoffen⸗ 

barten Wahrheit, alſo auch mit dem Gewiſſen; deßhalb widerſtrebt es 

der Natur der Sache, hier die ſtaatliche Auctorität einzumiſchen. Der 

Kern der Geſinnung muß alſo durch eine höhere Hand gepflanzt 

werden, dieſe hat aber hiezu nirgends die ſtaatliche Auctorität beſtellt. 

Daß dieſe Geſinnung ſich auch auf den Staat beziehe, Patriotismus 
enthalte, beweist noch nicht, daß der Staat ſie zu bilden den Beruf 

habe. — 

67. Kehren wir jetzt zurück zu Couſin! An ſeiner Beweisführung wären 

zuerſt mehrere formelle Mängel zu rügen. Daß die Geſellſchaft berech⸗ 

tigt iſt, Bürgſchaften von der Erziehung zu fordern, ſchließt noch keines⸗ 

wegs ein Recht in ſich, dieſe ſelber in die Hand zu nehmen; ebenſowenig 

beweist hiefür das aus der ſtaatlichen Hoheit fließende Recht zur Ueber⸗ 

wachung der elterlichen Gewalt, das wir nicht beſtreiten. Prüfen wir 

jedoch die Sätze, auf denen die ganze Schlußfolgerung ruht, einzeln! 

„Die Geſellſchaft hat ein Recht, ihr moraliſches Wohl den Einzelnen 

gegenüber ſicher zu ſtellen.“ Gewiß! und zwar auf allen ihren Stufen: 

als Familie, wie als bürgerliche Geſellſchaft; als Staat, wie als Kirche. 

Alſo hat auch im beſonderen der Staat das Recht, das Gemeinwohl 

durch ſeine Mittel, d. h. durch Geſetze zu ſchützen, und wer nachkommt, 

hat ſich nach dieſen Geſetzen zu richten. — „Das iſt aber nur möglich, 

wenn die Unmündigen zur Harmonie mit ihr erzogen werden.“ Hier 

iſt in mehrfacher Hinſicht Verwahrung nöthig. Fürs Erſte muß die 

beſtehende Geſellſchaft ſelber in Harmonie mit dem moraliſchen Wohle 

des Ganzen ſtehen, damit die Harmonie der Unmündigen mit ihr dem 
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letzteren zum Vortheil gereiche; wäre z. B. die beſtehende Geſellſchaft 

politiſch corrumpirt, unſittlich, frivol, ſkeptiſch, ungläubig, ſo würde die 

Harmonie mit ihr ſo viel heißen als: das Verderben muß aufrecht 

erhalten bleiben. Eben daſſelbe muß man ſagen, wenn die Forderung 

ſo ausgedrückt wird: der Staat iſt nur möglich, wenn das Volk ſich 

geiſtig fortpflanzt. Denn geſetzt, das, was Geiſt genannt wird im Volke, 

wäre ſittliche und religiöſe Auflöſung, ſo müßte man das directe Ge— 

gentheil der Forderung für berechtigt halten; der Menſch im Großen 

iſt nicht möglich, wenn ein ſolcher Geiſt im Volke ſich fortpflanzt. Dies 

wäre die erſte Verwahrung. Die zweite betrifft die Form. Nicht durch 

Harmonie mit der beſtehenden Geſellſchaft wird das moraliſche Wohl 

von dieſer geſchützt, ſondern durch Harmonie mit der ſittlichen Ordnung 

in ihr, dieſe iſt das Maß. Sie aber wird geſchützt von den Geſetzen 

und ſoll fortwährend actuirt, oder fortgepflanzt werden und die Indi⸗ 

viduen tragen hiezu bei, wenn ſie gut ſind. Aber nicht dieſer jeweilige 

Beitrag ſoll weitergepflanzt und vererbt werden, ſondern der Beitrag 

ſoll zur Weiterpflanzung der ſittlichen Geſinnung behülflich ſein. Alſo 

iſt es nicht die Harmonie mit den Inſtinkten der beſtehenden Geſellſchaft 

als ſolcher, worauf das Socialwohl beruht. Die dritte Verwahrung 

bezieht ſich darauf, daß die beſtehende Geſellſchaft das moraliſche Wohl 

ſelbſtſüchtig auslegt: ſie muß dasſelbe betrachten als Etwas ebenſowohl 

den Nachkommen als ſich ſelber zu Gute kommendes. Es ſteht über allen 

Einzelnen, woferne es gut beſorgt iſt. Und dieſem ſind die zukünftigen 

Generationen allerdings zu unterwerfen. D. h. es iſt Beruf des Staates, 

dafür zu ſorgen, daß ein geſetzlicher Sinn in den Unmündigen gepflanzt 

werde. So ausgelegt, wird kein Vernünftiger das Recht der ſtaatlichen 

Obſorge für Erziehung beſtreiten. — „Er kann dies aber wirkſam nur 

thun durch die oberſte Leitung der Schule.“ Hier liegt der Hauptfehler; 

würde geſagt: es kann dies wirkſam nur geſchehen durch gute Schulen, 

der Staat hat alſo den Beruf auf ſolche hinzuwirken, ſo wäre dagegen 

nichts einzuwenden. Aber es wäre damit noch gar nicht entſchieden, 

durch wen die Schulen zu Stande kommen oder geleitet werden müſſen, 

daß ſie dem Zwecke, geſetzlichen Sinn zu pflanzen, wirkſam genügen. 

Daß der Staat durch Gründung von Schulen einzugreifen hat, wo 

Andere nicht dafür ſorgen, beweist gleichfalls nichts für die ſtaatliche 

Leitung der öffentlichen Erziehung. 

68. Daß das Unvermögen des Staates in Sachen der öffentlichen 

Erziehung im Vaterlande Couſins erkannt iſt, haben wir ſchon im 1. § 
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ſattſam bewieſen. Selbſt die Liberalen haben die Hülfe der Kirche an⸗ 

gerufen, um aus der nachträglich evidenten Disharmonie der beſtehenden 

Geſellſchaft herauszukommen; ſo empfindlich wurde der Hochmuth be⸗ 

ſtraft, den modernen Zerfall durch Staatserziehung verewigen zu wollen. 

Die engliſche Nation beſitzt noch zu viel Erbſtücke aus der guten alten 

Zeit, um ſich in den ſtaatlichen Erziehungsberuf zu ſchicken. Sogar in 

Deutſchland ſtreben die Beſſern unter den Vertheidigern desſelben dar⸗ 

nach, der Kirche d. h. dem ihnen noch gebliebenen Reſte poſitiver Religion 

gewiſſe Rechte zu ſichern. Freilich iſt ſchwer abzuſehen, wie dieſe ſich 

mit der Anſicht, daß die letzte Entſcheidung ausſchließlich in die Hände 

der Staatsgewalt falle, ſollen vereinigen laſſen. Nehmen wir den heut⸗ 

zutage gewiß nicht metaphyſiſchen Fall, ein ungläubiger Miniſter ver⸗ 

füge über die Erziehung chriſtlicher Jugend nach feinem. Exmeſſen; 

er halte wie zu Conventszeiten die Kinder an, ſtatt des Katechismus 

ſich mit den Menſchenrechten vertraut zu machen, und laſſe ihnen unter 

dem ſchönen Titel von Patriotismus revolutionären Schwindel einimpfen. 

Welche Rechte hat nun die Kirche? Die Gewalthaber machen ja nur 

von dem ihrigen Gebrauch und dieſem weicht als einem ſtaatlichen Hoh⸗ 

heitsrecht jedes Privatrecht im Colliſionsfalle. Die Kirche hat aber auf 

dieſem Standpunkte kein höheres Recht als das der Corporationen im 

Staate. Sie ſoll nach Trendelenburg ſogar nur die Rechte der Familien 

vertreten! Zum Ueberfluſſe fügt er ausdrücklich bei, „durch dieſe Stell⸗ 

vertretung ... kann indeſſen die Pflicht und das Recht des Staates 

nicht erlöſchen Wie die Familien die Vollendung der religiöſen 

Erziehung bei der einzelnen Kirche ſuchen, ſo überträgt ebenſo der Staat 

den Kirchen dieſe Fürſorge; und es iſt dies eine Sache ſeines Vertrauens; 

denn auf der einen Seite kommt es dem Staate zu, daß er innerhalb 

feines Bereiches die Religionsgeſellſchaft anerkenne, ob fie mit dem ſitt— 

lichen Geiſte ſeiner Geſetze verträglich ſei oder nicht; und auf der an— 

dern Seite kann der Staat überhaupt nicht gegen die Religion gleich— 

giltig fein” . Allein wenn der Staat nun thatſächlich gleichgiltig iſt? Wenn 

er für Religion ausgibt, was Läugnung der Religion iſt; wenn er 

urtheilt, die Religion der Kirche ſtimme mit dem „ſittlichen“ Geiſte ſeiner 

Geſetze nicht überein; wenn er für gut findet, die Vollendung der Er⸗ 

ziehung bei der Kirche nicht zu ſuchen, ihr ſein Vertrauen nicht zu 3 

ſchenken, wo bleibt dann die Vertretung der chriſtlichen Familie, des 

A A. d. O. 476 — 77. 
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chriſtlichen Gewiſſens dem Staate gegenüber, dem in der Erziehung die 

ſouveräne Entſcheidung zuſtehen ſoll? Wer ſieht nicht ein, daß mit 
dieſer Theorie der bodenloſe Abgrund des Socialismus mit der exor⸗ 

bita nteſten Gewiſſensknechtung ſich öffnet? 

69. Dieſem ſucht ſich Dr. Stahl von der gleichen Grundlage aus 

zu entwinden; ſehen wir mit welchem Erfolge! Auch er nimmt kurz⸗ 

weg an, freilich ohne es weiter zu beweiſen: Nicht allein die väter⸗ 

liche Gewalt, auch „der Staat hat ſeinerſeits Beruf und Recht, Erzie— 

hung und Unterricht zu leiten. Dem Vater liegt die Erziehung und 

Bildung feines Kindes ob; aber dem Staate liegt es ob, der Nation 

reine Sitte zu ſichern und höhere Bildung zu gewinnen. So find Er- 

ziehung und Unterricht Ausfluß der väterlichen Gewalt und find Aus⸗ 
fluß der Staatsgewalt, jenes für die individuelle Erziehung, dieſes 

für die Nationalerziehung“ 1. Auf dieſe angeblichen Rechte der Staats- 

gewalt werden nun nicht allein ganz die Anſprüche der liberalen Franz 

zoſen für ihre Uebertreibung der napoleoniſchen Univerſität aufgebaut, 

ſondern noch viel mehr ſtaatliche Rechte fundirt als: das Recht, einen 

gewiſſen Grad der Bildung zu fordern, um den Schulzwang oder ſein 

Aequivalent zu rechtfertigen; Staatsprüfung für Alle, welche lehren 

wollen, mit Ausnahme der Hauslehrer, abzuhalten; den Beſuch beſtimm⸗ 

ter Anſtalten als Bedingung für gewiſſe höhere Berufsarten vorzu— 

ſchreiben. Dagegen wird das Dringen der Katholiken auf die Lehrfrei— 

heit, ſoferne es auf das natürliche, verfaſſungsmäßig verbürgte Recht 

ſich ſtützte, als Revolution? qualificirt. Und das Recht der väterlichen 

Gewalt? es ſoll ſich mit dieſem exorbitanten Rechte des Staates voll- 

kommen vertragen. Aber wenn es ſich nun eben nicht vertrug, wie die 

hinlänglich erörterten Thatſachen ausweiſen?? Dann freilich weiß auch 

Dr. Stahl, auf Seite des Gewiſſens tretend, keine andere Auskunft, 

Die Philoſ. des Rechts. 4. Auflage. II, 492. 
2 A. a. O. Wir können gegen dieſe Anklage, die auf einer der hiſtoriſchen 

Schule eigenen Verwechslung der „Menſchenrechte“ mit den wirklich natürlichen 

Reechten der Perſon, der Eltern u. f. w. beruht, auf unfere Darſtellung in $$. 1. 

2 verweiſen. Die Katholiken in Frankreich und in Belgien haben die unbeſchränkte 

ö 
’ 

Lehrfreiheit oder die politiſche Gleichſtellung der irreligiöſen Meinungen mit der 
göttlichen Offenbarung nicht an ſich vertheidigt, ſondern im Vergleich zum Staats⸗ 

monopol als das geringere Uebel hingenommen; hierin muß ihnen jeder Ver⸗ 

nünftige beipflichten. 
3 S. bezüglich dieſer an ſich evidenten Sache das, was wir unter . 1. n. 18 ff, 

beigebracht. 

* 
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als die Unterrichtsfreiheit. Hören wir dieſes ihn ehrende Zugeſtändniß: 

„Der Staat hat nur ein Recht darauf, daß jeder Vater ſeine Anſicht 

über Methode der Erziehung und des Unterrichts und über die DBefäht- 

gung beſtimmter Lehrer ihm unterordne für den Zweck des National⸗ 

unterrichts; allein er hat kein Recht darauf, daß der Vater ihm ſeinen 

religiöſen Glauben ſelbſt unterordne. Solche ausſchließliche und unein⸗ 

geſchränkte Gewalt des Staates über die Erziehung wäre antik, und 

dem tieferen Leben der germaniſchen Völker, wie den göttlichen Geboten 

des chriſtlichen Glaubens, die erhaben über dem Staate ſtehen, ent⸗ 

gegen“ !. Allein die Schwierigkeit iſt, wie das Recht der väterlichen 

Gewalt zur Geltung kommen ſoll, wenn ihm ein überwiegendes ſtaat⸗ 

liches Recht auf Leitung der Bildung und Erziehung gegenüberſteht? 
Geſetzt: die Methode einer auf Abwege gerathenen nationalen Erziehung 

ſei das Alles beherrſchende und der Lehrer entſpreche gar wohl den An⸗ 

forderungen des Staates, keineswegs aber denen des Gewiſſens, der 

Familie — wo ift dann Abhülfe durch das Recht? Das in der Colli⸗ 

ſion bei der Leitung der Erziehung entſcheidende Recht iſt ja auf Seite 

des Staates. Der Staat hat namentlich das Recht, wie Dr. Stahl 

will, den Beſuch feiner Anſtalten für gewiſſe höhere Berufsarten vorzu— 

ſchreiben. Das war ja die thatſächliche Wirkung des ftaatlihen Schul- 

monopols in Frankreich, das Dr. Stahl eher verſchärft als gemildert 

wiſſen will, daß die Gewiſſenhaftigkeit der Väter beſtraft wurde. Die 

Schwierigkeit iſt alſo zugeſtanden, aber nicht gelöſt; ſie iſt überhaupt 

nicht lösbar auf der Grundlage dieſer Theorie. 

70. Die Kirche iſt in keiner andern Lage als die väterliche Ge— 

walt. „Nicht minder“, ſagt Dr. Stahl weiter, „hat die im Staate an— 

erkannte Kirche ein Recht auf Antheil an der Volkserziehung. Es kömmt 

ihr zwar weder unmittelbar, noch mittelbar, durch die Freiheit der Fa— 

milienväter zu, den Unterricht und die Anſtalten für denſelben zu leiten, 

Maß und Art der intellectuellen Bildung zu beſtimmen. Wohl aber 
kommt es ihr zu, auf die Unterrichtsanſtalten inſoweit einzuwirken, daß 

die Zöglinge ihr nicht entfremdet, ſondern vielmehr enger angeſchloſſen 

werden.“ Das Wie? iſt die Frage. Zunächſt ſcheint Dr. Stahl die 

Nothwendigkeit ſelbſtändiger Theilnahme an der Leitung zuzugeſtehen, 

wenn er fortfährt: „die Unterrichtsanſtalten ſind ja nothwendig auch 

Erziehungsanſtalten, jeder Unterricht erzieht, und das Lehrſyſtem, wel⸗ 

1 A. a. O. S. 497. 
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chem der Zögling unterworfen wird, kann nicht ohne Einfluß auf ſeine 

religiöſe Geſinnung fein. Das beſchränkt ſich nicht auf den Religions- 

unterricht, auch der übrige Unterricht, z. B. in Geſchichte und Natur⸗ 

wiſſenſchaft, übt einen veligiöfen Einfluß, am meiſten übt ihn die Per⸗ 

ſönlichkeit des Lehrers.“ Man kann, will uns ſcheinen, die Verwerfung 

der ausſchließlich ſtaatlichen Leitung der Schule kaum bündiger begrün- 
den. Neben dem Staate hat die Kirche ein eigenes Recht, die Jugend 

im Glauben zu erhalten; und da auf dieſen nicht allein der Religions- 

unterricht, ſondern der geſammte Unterricht, ſelbſt die Perſönlichkeit des 

Lehrers von Einfluß iſt, ſo widerſpricht es der Natur der Sache, daß 

in einer chriſtlichen Schule, wie die Theſe 45 ſagt, die Geſammtleitung 

mit Ausſchluß jeglicher Auctorität, bezüglich der Schulzucht, der Leitung 

der Studien und der Beſtellung der Lehrer, der ſtaatlichen Gewalt allein 

zuerkannt werde. Haben wir die Stelle recht verſtanden? Dr. Stahl 

gibt alſo die dem Staate vindicirten oberſten Rechte über die Schule 

auf? er theilt die oberſte Leitung mit der Kirche? Es ſcheint wirklich 

der Fall; denn ausdrücklich ſagt er: „Wenn die Staatsſchule entchri⸗ 

ſtianiſirt, oder auch nur mit der betreffenden anerkannten Confeſſion in 

Gegenſatz geſtellt wird, dann iſt ihr Monopol oder ihre maßgebende 

Macht nicht mehr gerechtfertigt, weder in directer Weiſe bei der allge— 

meinen Volksſchule, noch auch in indirecter Weiſe bei den Bildungs— 

anſtalten für den Staatsdienſt. Dann gilt das Recht des Gewiſſens, 

man kann keinen Vater zwingen, ſein Kind einem ſeiner Religion feind— 

lichen Einfluß zu übergeben, und gilt nicht minder das Recht der Kirche 

ſelbſt, den Beruf zur Erziehung, den ſie hat, geſondert vom Staate zu 

verfolgen“ 1. Damit iſt doch anerkannt, daß das Recht des Staates auf 

die Leitung der chriſtlichen Schule an die Bedingung geknüpft iſt, daß er 

der Kirche gerecht werde; ſowie daß, ſobald er das Recht derſelben verletzt, 

ſeine Leitung die Berechtigung verliert? Folglich iſt er, wenn er ſich 

je in den ausſchließlichen Beſitz dieſer Leitung geſetzt hat, nach der re— 

ligiöſen Seite auch nach Stahl nur Sachwalter der Kirche und leitet in 

ihrem Namen. Deßhalb erliſcht ſein Auftrag, ſobald die Kirche ihn 

zurückzieht, weil ſie etwa findet, daß er nicht in ihrem Geiſte die Schule 

leitet. Und geſetzt, einer Confeſſion, wie dieß bei der katholiſchen wirk— 

lich der Fall iſt, widerſpräche es, den Staat zum Verwalter der re— 

ligiöſen Erziehung in der Schule zu machen, dann müßte ſie ſelber ihr 

1 A. a. O. 497 98. 
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Recht vertreten, d. h. die oberfte Leitung wäre dann nicht ausſchließlich 

ſtaatlich und dürfte es nimmermehr für Katholiken ſein. Geſetzt alſo, 

der Staat verſtehe ſich nicht zu einer ſolchen Theilung; geſetzt er ur⸗ 
theile, daß ſeine Schule dem chriſtlichen Gewiſſen zuſage, was immer 

die von Gott beſtellten Vertreter des chriſtlichen Gewiſſens, die Biſchöfe, 

dagegen einwenden — was bleibt dann bei dem zugeftandenermaßen un⸗ 

trennbaren Nexus von Unterricht und Erziehung der Kirche anders 

übrig, als unabhängig vom Staate voranzugehen und eigene Schulen 

zu gründen? Ja, ſoll die Kirche bei der ſtrengen Rechenſchaft für das 

Heil der Seelen erſt die Probe abwarten, bis das Verderben von Ge— 

nerationen conſtatirt iſt? Kurz, die Logik erzwingt die kirchliche Lehr⸗ 

freiheit als das Normale, ſobald die Rechte des Gewiſſens zugegeben 

ſind. 

71. Aber vor dieſer Forderung ſchrickt Dr. Stahl zurück. Nach 

ihm iſt es eine „Ueberſchreitung, wenn die Kirche grundſätzlich und deß— 

halb allgemein... für ſich ſelbſt geſondert, ja emancipirt vom Staate, 

den Nationalunterricht anſpricht.“ (Den Nationalunterricht hat fie be⸗ 

kanntlich auch in Frankreich nicht angeſprochen, obwohl er ſich in der 

alten Zeit allerdings in ihren Händen befand.) „Der Unterricht als 

ſolcher, die Bildung der Intelligenz und des Wiſſens, iſt Beruf 

des Staates und nicht der Kirche, und auch die Erziehung, die Bil- 

dung der Geſinnung hat eine Seite, welche der Staat nicht der Kirche 

allein überlaſſen kann.... Die Aufgabe iſt deßhalb, die Schule auf den 

chriſtlichen und je nach den Verhältniſſen den beſtimmt confeſſionellen 

Grundlagen zu erhalten und der Kirche den vollſten, wirkſamſten Antheil 

an derſelben zu gewähren, jedoch nicht die feſte Handhabe des Staates 

für die poſitive Leitung des Unterrichts und für die Ueberwachung der 

religiöfen Einflüſſe aufzugeben. Dagegen iſt keine Beſchwerde über Ge— 

wiſſensdruck und kein Emancipationsbeſtreben begründet.“ Man ſieht, 

es wird der Schwierigkeit nur ausgewichen. Die Kirche weist ja die 

Theilnahme des chriſtlichen Staates an der Schulleitung nicht zurück; 

die Frage aber iſt, was ſie dem von ihr getrennten Staate gegenüber, 

deſſen Grundſätze nicht die ihrigen find, zu handeln berechtigt, ja ver⸗ 

pflichtet iſt? Dr. Stahl will offenbar auch für dieſen Fall das ſtaat⸗ 

liche Erziehungsrecht unangetaſtet wiſſen, und muß dieſes, weil es nach 

ihm aus der Natur des Staates folgt. Dieſes Recht bleibt alſo dem 

Staate auch für den Fall, daß die Kirche gegen die „feſte Handhabe“ 

Grund zu Beſchwerden über Gewiſſensdruck hat. Es mögen alſo die 
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gewiſſenhaften Familienväter ſehen, wie ſie zu ihrem Rechte kommen; 

denn auch die Kirche kann ihnen nicht helfen. Sobald die Kirche 

Ernſt machen will, fährt der Staat mit ſeiner feſten Handhabe dazwi⸗ 

ſchen; nöthigenfalls wird er daran erinnern, daß alles Recht der Kirche 

nur von ſeiner Anerkennung ſtammt. Wie ſoll ſie auf dieſem Stand⸗ 

punkt gegen ihn aufzukommen vermögen? Wenn zum ſtaatlichen Beruf 

die Bildung der Intelligenz und des Wiſſens gehört, ſo iſt es in allen 

Fällen Anmaßung ſtaatlicher Rechte Seitens der Kirche, wann immer ſie 

dazu ſchreite, emancipirt vom Staate Intelligenz und Wiſſen zu bilden, 

ebenſowohl, wie wenn ſie die weltliche Gerichtsbarkeit an ſich zöge. Aber 

wo bleibt dann der „wirkſamſte Einfluß“ der Kirche, wenn die ſtaatliche 

Bildung irreligiös wird, die Staatsprofeſſoren den Unglauben pflanzen? 

„Wenn der Staat ein von den religiös⸗kirchlichen Grundlagen gelöstes 

oder gar ihnen widerſprechendes Erziehungsſyſtem aufrichtet, da iſt es 

nach dem Grade des Widerſpruchs wohl begründet, die Selbſtändigkeit 

des religiöfen Gewiſſens des Vaters und des Erziehungsberufs der 

Kirche geltend zu machen, bis zuletzt zur Forderung der Unterrichts— 

freiheit.“ Aber die Frage iſt nicht das Geltendmachen, ſondern die 

Realiſirung der Unterrichtsfreiheit. Durch die bloße Forderung wird 

dem Verderben der Jugend nicht geſteuert. Die Realiſirung aber iſt 

auf dem Boden dieſer abſolutiſtiſchen Theorie Uebergriff in die Gerecht— 

ſame des Staates. So erklärt es ſich auch warum Dr. Stahl das Vor⸗ 

gehen der Katholiken in Frankreich, obwohl ſich dieſelben genau an die 

vorgeſchriebene Linie gehalten und nichts als ihre Gewiſſensfreiheit, das 

Recht des Vaters und der Kirche vertheidigt haben, als revolutionär 

charakteriſirt. Gibt es aber in dieſem Falle ein Recht auf Revolution? 

Man kann nicht ausweichen, indem man ſagt, hier ſtütze ſich die For— 

derung auf das höhere Recht des Gewiſſens. Aber ſie geht ja bis zur 

Anmaßung angeblich ſtaatlicher Rechte, der Bildung der Intelligenz und 

des Wiſſens? Eines von Zweien: entweder iſt die Bildung der In— 

telligenz nicht an ſich ein ſtaatliches Recht, ſo daß auch die Kirche aus 

eigenem Rechte derſelben obliegen kann; und dann hat der Staat kein 

Recht dieſer zu wehren, wenn das chriſtliche Gewiſſen ſie zu eigenen 

Lehranſtalten drängt; oder aber dem Gewiſſen kann nur dadurch Genüge 

geſchehen, daß den Privaten für gewiſſe Fälle das Recht eingeräumt 

wird, ſich ſtaatlicher Befugniſſe zu bedienen, was Legitimirung der Anarchie 

wäre. Mit andern Worten, ſobald das Gewiſſen anerkannt iſt, bleibt 

dem von der Kirche getrennten Staate keine Wahl zwiſchen Lehrfreiheit 
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und Anarchie; mit dem erſtern gibt er dem abſolutiſtiſchen Grundſatz den 

Abſchied, daß nur er einen natürlichen Beruf zur Bildung der Intelligenz 

und des Wiſſens habe. Will er aber an dieſem Grundſatze feſthalten; ver⸗ 

weigert er alſo für alle Fälle die Lehrfreiheit, ſo bleibt ihm nur übrig, auch 

die Rechte des Gewiſſens zu opfern. Die Religion wird dann Sache der 

Politik, und der Abſolutismus vollendet ſich. Freilich iſt dann auch jede 

Wehr gegen den Socialismus gefallen, und die Einführung von dieſem 

bleibt nur eine Frage der Zeit. 

72. Verwandt mit dem von Couſin gebrauchten Beweisgange ſind 

die Gründe, deren Widerlegung der berühmte italieniſche Geſchichtſchrei⸗ 

ber Cantu in einer Preisſchrift über die Unterrichtsfrage! unternommen 

hat; die hauptſächlichſten derſelben lauten: „das höchſte Uebel für ein 

Volk iſt die Unwiſſenheit. Von der Jugendbildung hangen zum größten 

Theile die Lebensthätigkeit und das Wachsthum des Landes ab. Die 

nationale Ehre und die Elemente des öffentlichen Wohlſtandes ziehen 

daraus großen Vortheil. Die Bildung trägt zur Erhöhung der Sitt— 

lichkeit und zur Minderung der Verbrechen bei. Alſo muß der Staat 

den Unterricht als ſeine erſte Obliegenheit betrachten; dies um ſo mehr, 

als die Einzelnen für ſich in Sachen der Bildung keine guten Richter 

find, noch ſich die nöthige Mühe koſten laſſen, die Mittel dazu aufzu⸗ 

ſuchen. Alſo muß die Regierung auf die größtmögliche Verbreitung des 

Unterrichts bedacht ſein, Allen Schulen und Anſtalten öffnen; zum Be— 

ſuche derſelben verpflichten, ſei es mit Ueberbietung oder Ausſchluß der 

Privaten von ſolchen Unternehmungen; ſie muß Prämien und Strafen 

zur Ermunterung anwenden.“ Mit Anſchluß an das von uns oben zu 

Grund gelegte Princip des Ariſtoteles: nicht Alles was dem Staate 

nothwendig, iſt Sache des Staates (ſonſt müßte es auch die Religion 

ſein), bemerkt Cantu: die Vorderſätze von der Wichtigkeit des Unterrichts 

beweiſen nur, daß der Staat das höchſte Intereſſe an der Blüthe des- 

ſelben habe; ob aber dieſe zur Zuſtändigkeit des Staates gehöre, müſſe 

aus andern Geſichtspunkten: der Natur der Sache und der Ausdehnung 

der ſtaatlichen Gewalt entſchieden werden. Wäre die Regierung, für 

welche ohne Zweifel die Verbreitung der Bildung höchſt wünſchenswerth 

iſt, deßhalb verpflichtet, dieſelbe in die Hand zu nehmen, ſo wäre ſie 

1 Die Akademie in Modena hatte das Thema ausgeſchrieben: iſt die Lehr⸗ 
freiheit ein natürliches Recht, und wenn ja, in welchen Grenzen iſt es eingeſchloſſen? 

Die gekrönte Diſſertation von Cantu iſt aus dem Jahre 1863. S. Civilta, Jahr- 

gang 1865, II. Bd. p. 708. 
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zuvor noch anzuhalten, Allen den Lebensunterhalt zu fihern, was noch 

wichtiger iſt. Dies aber führt offen zum Socialismus. „Der Staat 

iſt eine Rechtsgeſellſchaft, er hat daher nichts mit dem Unterricht zu 

thun, welcher Sache moraliſcher, wiſſenſchaftlicher und religiöſer Geſell— 

ſchaften iſt“ . i 

73. Am kürzeſten freilich gehen Jene zu Werke, welche mit Roſſi? 

alſo das ſtaatliche Recht beweiſen: der Staat hat die Freiheit zu or⸗ 

ganiſiren für Alle, folglich auch die Lehrfreiheit; eine von ihm nicht ein⸗ 

geſchränkte, geregelte Freiheit ſoll es nicht geben, ſo fordert es die Pflicht 

des Geſetzgebers. Das heißt, wie Graf Montalembert treffend bemerkte: 

der Zuſtand der Knechtſchaft iſt das gemeine Recht, die Freiheit aber 

iſt die Ausnahme, die erſt zu beweiſen iſt. Dieſe Vorſtellung iſt nie 

maßloſer aufgetreten, als zur Zeit, wo die Revolution daran ging, ihr 

Befreiungswerk ins Leben zu führen. Damals verſtand man unter der 

ſchrankenloſen Freiheit nichts anderes als eine ſchrankenloſe Gewalt der 

herrſchenden Partei jedem beſtehenden Rechte, jeder organiſchen Freiheit 

gegenüber; und weil es wohlfeil iſt, glänzende Titel zu ſpenden, hieß 

man dieſe namenloſe Sklaverei die Herrſchaft der Freiheit, der ſich na— 

türlich Alles fügen mußte, weil es die Freiheit ſelber war. Damals 

entſtand auch an der Stelle der chriſtlichen Lehrcorporationen der omni⸗ 

potente lehrende Staat, der aus ſeinem Füllhorn ſeinen Parteigängern 

unter andern Gnaden die der ſogenannten Lehrfreiheit bewilligte, mit dem 

Vorbehalte, fie nach Gutdünken zu regeln. Die revolutionäre Staats- 

theorie, bemerkt die Civiltà 3, anerkennt in der Geſellſchaft nicht einen 

lebendigen Organismus, aus Vereinigungen gegliedert, von denen jede 

ihren eigenen Zweck, ihre eigene Bewegung, ihre eigenen Geſetze, deren 

ſie nicht beraubt werden darf, beſitzt; ſondern ſie faßt dieſelbe als einen 

lebloſen Mechanismus mit Hebeln und Rädern, die den Anſtoß zu ihrer 

Bewegung von außenher empfangen müſſen, von der Thätigkeit des 

politiſchen Staatslenkers. Für die Revolution iſt der Staat Alles, ver⸗ 

ſchlingt in ſich die Perſönlichkeit aller Bürger und das ſtaatliche Unter— 

richtsmonopol iſt nur eine der Folgerungen aus dieſem verderbenbrin— 

genden Syſtem. 

1 Dissertazione del Cav. Cesare Cantu. p. 10. 13 — 14. 
2 In der franzöſiſchen Paͤirskammer⸗Sitzung vom 24. April 1844. A. A. 3. 

Nr. 121. 
3 VI. II. p. 716. 
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§. 5. Fordert der heutige Stand der Wiſſenſchaft und 

Bil dung die ausſchließlich ſtaatliche Leitung der 

chriſtlichen Schule? | 

74. Die Lehre ift zwar von der Wiſſenſchaft! verſchieden, ſoferne 

ſie das Mittel iſt, durch welches die Früchte der Wiſſenſchaft Gemeingut 

einer größern oder geringeren Anzahl von Menſchen werden ſollen. 

Weil aber die Schule aus der Lehre unmittelbar entſpringt, indem ſie 

ein geordnetes geſellſchaftliches Verhältniß zwiſchen Lehrenden und Ler— 

nenden darſtellt, iſt ſie direct bei der Frage nicht betheiligt, aus welchen 

Quellen der Lehrer ſeine Wiſſenſchaft geſchöpft hat, ob dieſe ein Erzeugniß 

eigenen Nachdenkens, oder aber Reproduction eines überlieferten Inhaltes 

iſt. Aber dieſe Frage hat doch, wie leicht einzuſehen iſt, eine ſehr nahe 

Beziehung zu der andern: ob der Lehrer in ſeinem Vortrage an eine 

höhere Auctorität als controlirende Behörde gebunden ſei, oder aber 

ſeinem eigenen Gewiſſen überlaſſen bleibe. Daran ſchließen ſich die 

weiteren Fragen an: ob eine ſolche controlirende Aufſicht von der Kirche 

oder aber vom Staate ausgeübt werde, oder ob endlich ein gemiſchtes 

Verhältniß von Beidem ſtatt habe. Das aber hängt mit der Organi⸗ 

ſation der Schule aufs Innigſte zuſammen; hier eben liegt der tiefſte 

Grund für die Löſung der Frage, wem die oberſte Leitung der Schule 

zuſtehe. Man hat deßhalb mit Recht die letztere Controverſe auf jene 

Elemente zurückgeführt: wie ſtellt ſich die heutige Wiſſenſchaft und 

Bildung überhaupt zur Auctorität, ſowohl zur kirchlichen als zur ſtaat⸗ 

lichen? 

75. Mit einer gewiſſen Mäßigung hat Bluntſchli dieſe Grundfrage 

zu löſen verſucht; dieſes tritt ſogleich darin hervor, daß er (um mit ihm 

der Kürze halber eine hiſtoriſche Figur zu gebrauchen) das chineſiſche 

Syſtem, welches Bildung und Wiſſen ohne weitere Umſchweife als 

ſtaatliche Angelegenheit ordnet und die Erzeuger und Verbreiter wiffen- 

ſchaftlicher Früchte durch Aufnahme in den Mandarinenſtand ehrt, als 

der Natur der Wiſſenſchaft ſelber widerſtreitend und ihr Leben ertödtend 

verwirft. Ebenſo hält er feſt, daß ein ſolch es ſtaatliches Anſichnehmen 

von Wiſſen und Bildung (f. o. n. 51.) aus dem Rechte des Staates? 

1 Wir kommen im dritten Theil wie auf andere, fo auch auf dieſe techniſchen 

Ausdrücke erläuternd zurück. 10 
2 Allgemeines Staatsrecht. 2. Aufl. II. 330. 



95 

ſich nimmermehr begründen laſſe. Weder die zu ihr nöthige individuelle 

Freiheit, bemerkt er richtig, iſt Geſchenk oder Gebot des Staates, da ſie 

vielmehr Gabe Gottes iſt, noch iſt die Wiſſenſchaft eine Thätigkeit und 

Offenbarung des Staates, da ſie vielmehr „die Frucht der Arbeiten iſt, 

welche der unſterbliche Geiſt der Individuen von ſich aus, getrieben von 

dem Durſte der Wahrheit und im Bewußtſein ſeiner Abſtammung von 

Gott, der Quelle und Erfüllung aller Wahrheit, freien Muthes unter⸗ 

nimmt.“ Dieſe Grundlage hat guten Sinn, ſelbſt für den Fall, daß 

Gott ſich herabläßt, den Menſchen in die Schule zu nehmen, durch ſeine 

Offenbarung, denn auch unter dieſer Leitung noch und hingerichtet auf 

göttliche Gedanken wird der den Menſchen adelnde Drang nach Wahr— 

heit die eigentliche Sprungfeder wiſſenſchaftlicher Bethätigung bleiben. 

Sehen wir nur, ob Bluntſchli mit ſeinem Princip Ernſt macht. 

76. „Der Staat“, fährt er fort, „hat keine Macht und kein Recht, 

den Inhalt der Wiſſenſchaft zu beſtimmen, noch die mancherlei Wege, 

auf denen der Geiſt der Individuen ſich der Wahrheit zu nähern ver⸗ 

ſucht, abzuſperren.“ Verſtehen wir recht? Geſetzt, die forſchende Ver— 

nunft erkännte, daß der Inhalt des Trienter Concils in ganz rechtmäßiger 

Schlußreihe für Alle liegt, welche die Thatſache der Offenbarung als 

evident und glaubwürdig erkannt haben, der Staat hätte weder Macht 

noch Recht, der Wiſſenſchaft dieſen Inhalt zu entziehen? Dieſe Unab— 

hängigkeit der Wiſſenſchaft vom Staate wieſe dem letzteren noch keines— 

wegs eine indifferente Stellung, auch nicht der Theologie gegenüber, an. 

Es vertrüge ſich vielmehr mit der Freiheit recht wohl eine förderliche 

Theilnahme unterrichteter Staatsmänner; und die letztere hinwiederum 

ſchlöße keineswegs aus, daß auch die Kirche, wenn auch geſtützt auf 

ganz andere Titel, ſich der Wiſſenſchaft annähme. Beſtände aber zwiſchen 

Staat und Kirche eine feindſelige Entgegenſetzung, oder wollte der Staat 

nur eine beſtimmte Richtung der Wiſſenſchaft fördern, ſo müßte mit 

Grund gefürchtet werden, es handle ſich nicht um jene Wiſſenſchaft, 

welche eine Gabe Gottes, ein Erzeugniß der vorurtheilsfrei nach der 

Wahrheit ſuchenden Vernunft iſt. Begreiflicher Weiſe würde eine ſolche 

Parteifärbung ſofort auch das ſtaatliche Intereſſe für Wiſſenſchaft zu 

etwas ganz Anderem machen, als was es der Natur der Sache gemäß 

ſein fol. Ob ſich Bluntſchli auf dieſem Irrwege mit feinem Staats- 

intereſſe für die Wiſſenſchaft befindet? Der Leſer höre und entſcheide! 

77. „Der Staat hat eine dringende Veranlaſſung, die Wiſſenſchaft 

zu beachten, ihre Fortſchritte zu unterſtützen, ſie zu pflegen. Während 
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des Mittelalters hatte die Kirche dieſe Aufgabe übernommen. Die 
wiſſenſchaftlichen Anſtalten wurden größtentheils von ihr geſtiftet. Die 

Männer der Kirche waren es vorzüglich, welche wiſſenſchaftliche Werke 

ausführten und wiſſenſchaftliche Kenntniſſe verbreiteten. Auch die Schule 

war ihrer Sorge anheim gegeben. Aber ſo große Verdienſte ſie ſich 

immerhin dafür erworben hat, die volle Freiheit und Entfaltung der 

Wiſſenſchaft war unmöglich, ſo lange die Kirche das geſammte Gebiet 

des Wiſſens nur in dem beſchränkten Geſichtskreiſe ihrer religiöfen und, 

müſſen wir hinzuſetzen, ihrer hierarchiſchen Intereſſen gelten ließ und 

förderte, ſo lange ſie mit Mißgunſt jedem Verſuche entgegentrat, auf 

andern Bahnen nach Wahrheit zu ſuchen. Dieſe Lage der Dinge iſt 

vorzüglich ſeit der Reformation des ſechzehnten Jahrhunderts verändert 

worden .. . Hatte früher die Kirche in erſter, der Staat höchſtens in 

zweiter und entfernter Linie der Wiſſenſchaft ſeine Sorge und Pflege 

gewidmet, ſo iſt es nun ein anerkanntes Prineip, daß dem Staate 

voraus die Unterſtützung und Pflege der Wiſſenſchaft gebührt. Die Kirche 

iſt in dieſen Dingen in die zweite Linie zurückgetreten. Die kirchliche 

Bevormundung der Wiſſenſchaft iſt nun aufgegeben. Die ſtaatliche 

Aufſicht über dieſelbe iſt an ihre Stelle getreten“ . Wie viele Mißver⸗ 

ſtänd niſſe und Unrichtigkeiten ſind in dieſen wenigen Sätzen enthalten! 

Hätte ſich ihr Organ mit dem Ergebniſſe des Ganzen auf die proteſtan⸗ 

tiſche Religionsgenoſſenſchaft beſchränkt, ſo würden wir nicht mit ihm 

rechten; mögen Jene, die es angeht, ſich dabei beruhigen, daß der „Staat“ 

für die Wiſſenſchaft des Glaubens — Theologie iſt doch noch Wiſſen⸗ 

ſchaft? — an die Stelle der Kirche getreten iſt; aber wie man eine ſolche 

Behauptung ohne Weiteres auf die katholiſche Wiſſenſchaft ausdehnen 

kann, iſt uns geradezu unbegreiflich. Es mußte hier doch wenigſtens 

zwiſchen der Theologie und den profanen Wiſſenſchaften unterſchieden und 

die verſchiedene Stellung des Staates zu den beiden Gebieten beachtet 

werden, bevor eine Abgrenzung zwiſchen Staat und Kirche und eine Ver⸗ 

gleichung der Jetztzeit mit dem Mittelalter möglich war. Für den Katholiken 

verſteht ſich die oberſte Leitung, alſo die „Bevormundung“ der theologiſchen 

Wiſſenſchaft durch die Kirche ſo von ſelbſt, daß ein Gelehrter, der dieſem 

Grundſatze theoretiſche oder praktiſche Anerkennung verweigerte, eben 

damit aufhörte, innerhalb der Kirchengemeinſchaft ſich zu bewegen. Mit 

dieſer Vermengung der zwei Wiſſensgebiete hängt die von der Geſchichte 

1 A. a. O. 
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widerlegte Behauptung zuſammen, die Kirche habe im Mittelalter es 

dem Forſchungsgeiſte verwehrt, auf „andern Bahnen“ (außerhalb ihres 

Geſichtskreiſes) die Wahrheit zu ſuchen. Iſt denn das römiſche Recht, das 

die Kirche bekanntlich förderte, aus Concilienacten ſtudirt worden? oder hat 

man die Philoſophie nur bei den Kirchenvätern, mit Ausſchluß der Alten 

geholt? Mußten die claſſiſchen Schriftſteller ihren heidniſchen Urſprung 

verleugnen, um in chriſtlichen Schulen Zugang zu finden? Hatte man 

Bedenken dagegen, von den Arabern mediziniſche und mathematiſche 

Kenntniſſe anzunehmen? Man muß ſich faſt ſchämen, an dergleichen 

weltbekannte Dinge zu erinnern. Alſo ſo wenig die Reformation erſt 

für das natürliche Wiſſen außerkirchliche Bahnen zu erſchließen brauchte, 

ſo wenig hat ſie für die katholiſche Welt in die Stellung der Kirche zur 

Theologie eine Aenderung gebracht. Die Kirche hatte gar nicht nöthig, 

jene Bahnen einzuräumen, denn daß man ſie betrat, verſtand ſich alle— 

zeit von ſelber. Ebenſo aber verſteht es ſich von ſelber, daß ſich die 

Kirche im 19. Jahrhundert ſo wenig als im 13. oder 16. darauf ein⸗ 

läßt, in Dingen, welche den Glauben und die Sitten betreffen, mit einem 

Gelehrten ſich herumzuzanken. Ausdrücke wie: „beſchränkter Geſichtskreis 

hierarchiſcher Intereſſen,“ ſollte man aber ſchon deßhalb überall eher als 

in einem wiſſenſchaftlichen Werke ſuchen, weil dieſe hierarchiſche Auctorität 

für die Erhaltung von Bildung und Wiſſenſchaft überhaupt die höchſten 

Verdienſte aufzuweiſen hat. Wie wäre es auch ohne ſie möglich geweſen, die 

in den finſtern Häreſien des Mittelalters oder in den Angriffen des Islams 

auftauchenden Feinde der Bildung zurückzuweiſen? Was hat ſelbſt die Ge- 

genwart, Angeſichts der Wogen der Revolution, über deren Stellung zu 

Wiſſenſchaft und Bildung doch kein Zweifel mehr beſteht, dem „beſchränk— 

ten Geſichtskreis religiöſer oder hierarchiſcher Intereſſen“ zu danken? 

78. Wir haben die Frage zurückgeſtellt, ob die Kirche nicht wenig— 

ſtens für das natürliche Wiſſen die erſte Stelle an den Staat verloren 

habe. So lange nun, für den Katholiken, die Offenbarung den erſten 

Rang im Reiche des Geiſtes ſchlechtweg behauptet; ſo lange ferner für 

die Erkenntniß der Offenbarung die Auctorität der Kirche zu oberſt maß⸗ 

gebend iſt; ſo lange endlich die geoffenbarte Wahrheit für die geſammte 

natürliche Erkenntniß eine wohlthätige höchſte Norm enthält: ſo lange 

wird die Kirche nie ihren eigenthümlichen Primat in der Aufſicht über 

die Wiſſenſchaft an den Staat verlieren. Dies behaupten wir in ge— 

wiſſem Sinne ſelbſt für die untergeordneteren rein natürlichen Wiſſens— 

gebiete, obgleich wir gerne zugeben, daß ſich dieſe der heutigen Ent— 
Encyellea XI. 15 
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wickelungsſtufe der chriſtlichen Völker gemäß, in einem andern Verhältniß 

zur kirchlichen Auctorität befinden, als im Mittelalter. Bekanntlich hält die 

lateiniſche Kirche alle ihre Diener an, ſich eine gelehrte Vorbildung für die 

heiligen Weihen zu erwerben *. Dieſe Einrichtung wirkt nachhaltiger und 

ſicherer für die Erhaltung der Wiſſenſchaften jeder Art: der claſſiſchen 

Studien, der Geſchichtskenntniß, der philoſophiſchen Disciplinen von der 

Logik angefangen durch Ontologie und Metaphyſik bis zur Ethik und 

dem Naturrecht, ſowie der ſchulmäßigen Behandlung der mathematiſchen, 

aſtronomiſchen und phyſikaliſchen Disciplinen, als die wohlmeinendſten 

Regierungen und gelehrten Corporationen der Gegenwart zu thun ver— 

mögen. Wie viele Anſtalten verdanken nun ſchon ſeit vielen Jahrhun⸗ 

derten ihren Urſprung dem über die Erde zerſtreuten Episcopat? Wer 

weiß ferner nicht, daß alle die großen Thatſachen, von denen das ſpe⸗ 

cifiſche, der modernen Bildung eigenthümliche Leben zumeiſt bedingt iſt, 

die großen Entdeckungsreiſen zur See wie am geſtirnten Himmel; die 

höhere Belebung der claſſiſchen Studien; die regere Theilnahme an der 

Philoſophie, in die Zeit der noch ungetheilt katholiſchen Bildung, alſo 

vor die Reformation, fallen? Wie kommt es doch, daß die vom Geiſte 

dieſer Bildung abgeriſſene Philoſophie nahezu auf allen Gebieten und 

in allen Ländern in kläglichſten Verfall gerathen iſt? Daß heute wirklich 

ſchulmäßige philoſophiſche Curſe faſt allein noch bei Jenen ſich finden, 

die der Kirche den Vortritt nicht rauben laſſen? Iſt man ja doch, unter 

der Herrſchaft der Staatsaufklärung, in manchen Ländern vielfach dahin 

gekommen, die Krone aller allgemein wiſſenſchaftlichen Bildung, nämlich 

die Philoſophie, dem Brodſtudium zum Opfer zu bringen. So lange die 

Kirche ſich nicht entſchließt, in den ihr noch gebliebenen Lyeeen und 

Gymnaſien ein Gleiches zu thun, wird man ſich beſcheiden müſſen, dem 

Vortritte des Staates, wenigſtens auf dieſem höchſten Gebiete des natür⸗ 

lichen Wiſſens, engere Grenzen zu ziehen. 

79. Wir anerkennen gerne die erweiterte Sorgfalt des modernen 

Staates für die Wiſſenſchaft, aber deßhalb laſſen wir noch nicht von 

unſerer Behauptung, daß die Kirche den ihr eigenthümlichen Primat auf 

dem Wiſſensgebiet heute noch beſitze. Das Vorurtheil, das hiegegen 

ankämpft, überſieht die weſentliche Verſchiedenheit in den beiderſeitigen 

Beziehungen der Kirche und des Staates zur Wiſſenſchaft. Die Kirche 

iſt geboren zum Lehren, ihre Aufſicht fällt alſo in eine und dieſelbe 

1 Trid. Sess. XXIII. c. 13, 14. de ref. 
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Reihe mit der von Sachverſtändigen, welche, im Beſitze der wiſſenſchaft— 

lichen Grundſätze, die Fortſchritte in beſtimmten Fächern überwachen und 

beurtheilen. Die Kirche iſt durch ihr Amt, die Offenbarung auszulegen, 

der höchſten und lauterſten Grundſätze alles Wiſſens mächtig; ihre Organe 
ſind geſchult in einer das ganze natürliche und übernatürliche Geſetz mit 

den complieirteſten und mannigfachſten Anwendungen umfaſſenden Dis- 

ciplin. Wenn fie eine Lehre prüfen, ſo geſchieht es unter dem höͤchſten 

Geſichtspunkte der Wahrheit; das Wohl, welches ſie ſchützen, ſteht ebenſo 

hoch über dem Zeitlichen, als die Gemeinſchaft, für welche ſie es wahren, 

über dem Staate. Ganz anders die Stellung einer Regierung, deren 

Beruf es keineswegs iſt zu lehren, weshalb ſie auch zu der von uns nicht 

beſtrittenen Aufſicht Glieder des Gelehrtenſtandes herbeiziehen muß. 

Eben deßhalb bleibt ihre Aufſicht in einem gewiſſen äußerlichen Verhält⸗ 

niß zur Wiſſenſchaft, wenn ſie auch die fähigſten Gelehrten, wie wir 

vorausſetzen, zu Organen wählt. Ihre Thätigkeit fällt in den Bereich 

der Politik; beſteht je Einheit in den Grundſätzen und Geſichtspunkten 

ihrer Aufſichtsbeamten, ſo erheben ſich dieſelben doch nicht über den 

beſchränkten Horizont der herrſchenden Zeitmeinungen; ſie ſtehen nicht 

über, ſondern neben denjenigen, welche ſie beaufſichtigen, und gemeinhin 

ſind die leitenden Geſichtspunkte mehr von praktiſchen Bedürfniſſen, oft 

ephemerer Natur, entlehnt. Das Höchſte, was von dieſer Seite geſchehen 

kann, bezieht ſich auf die materielle Ausſtattung von Lehranſtalten, auf 

die Ausrüſtung der Univerſitäten mit tüchtigen Lehrkräften, auf wiſſen⸗ 

ſchaftliche Expeditionen, Errichtung und Begünſtigung von gelehrten 

Geſellſchaften u. ſ. w. So hoch nun auch dieſe materielle Hülfe anzu— 

ſchlagen iſt, einen Primat kann ſie nicht begründen, noch weniger kann 

ſie den kirchlichen verdrängen. Das Naturgemäße iſt das Zuſammen— 

wirken der beiden Kreiſe; und es bedarf nur eines flüchtigen Blickes 

auf die heutige Geſtalt der angeblich freien oder emaneipirten Wiſſen— 

ſchaft, um zu erkennen, daß auch ihr ſelber eine beſſere Stellung zur 

Offenbarung und deren von Gott beſtellten Hüterin recht zu gönnen 

wäre. 

80. Uebrigens wird das Ausgehobene unſere Bedenken, ob es Dr. 

Bluntſchli wirklich Ernſt ſei, mit dem „chineſiſchen“ Prinzip der Staats— 

wiſſenſchaftspflege zu brechen, bereits hinlänglich motiviren. Leider 

ſchwindet auch der letzte Zweifel, wenn wir die praktiſchen Folgerungen 

für die Schulleitung ins Auge faſſen. „Die Schule im Mittelalter, 

wieder eine Anſtalt der Kirche, iſt nun zunächſt auf ihren verſchiedenen 
7 * 

— 
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Stufen zur Staatsanſtalt geworden. Die Kirche hat es nicht verwehren 

können, daß der Staat durch ausgedehntere Sorge in dieſem Felde ihr 

den Vortritt abgewonnen hat. Aber noch legt ſie und mit Grund einen 

Werth darauf, daß ſie nicht ausgeſchloſſen werde“ 1. Noch! Geſchrieben 

1857! Wir leben ſchnell: heute ſoll bekanntlich in manchen Ländern 

bereits kein Grund mehr vorhanden ſein, ſich dieſes Ausſchluſſes zu 

erwehren. Wir haben es alſo hier mit einer ſich vollendenden That⸗ 

ſache zu thun. Beeilen wir uns deßhalb mit einigen Verwah⸗ 

rungen! „Die Schule im Mittelalter eine Anſtalt der Kirche“ — iſt 

ſo ausgedrückt, d. h. wenn unter Kirche die hierarchiſche Regierung 

dieſer öffentlichen Geſellſchaft verſtanden wird, nicht richtig. Sieht man 

ab von Seminarien und Pfarrſchulen, ſo war die Schule gehalten von 

geiſtlichen und weltlichen Corporationen, und wohl unter der oberſten 

Aufſicht der Kirche, aber erfreute ſich dieſer gegenüber einer bekanntlich 

ſehr ausgedehnten Autonomie. Sie iſt „auf ihren verſchiedenen Stufen 

Staatsanſtalt geworden“. Wo? und wann? Die Reformation hat 

ihr allerdings da und dort, jedoch keineswegs in allen proteſtantiſchen 

Reichen, ſtaatlichen Charakter verliehen; ob ohne Widerſpruch Einfichte- 

voller, ob zum Vortheil des Staates und der Wiſſenſchaft? ob mit 

Ausſicht auf Dauer und Beſtändigkeit? Erſt vor Kurzem hat ein dem 

proteſtantiſchen Bekenntniß angehöriger Geſchichtsforſcher in den Hiſtor.“ 

pol. Bl.? die Folgen dieſer Maßregel freimüthig als nachtheilige aner— 

kannt: „nach wenigen Jahrzehnten mußte in den Ländern des neuen 

Kirchenthums die Erinnerung an die alte Zeit völlig verſchwinden. Die 

neue Zeit konnte ſich nur noch verneinend, feindſelig gegen dieſelbe ver— 

halten. Eine wahre Freiheit der Erkenntniß wurde unter ſolchen Ver— 

hältniſſen ſehr ſchwer, vielfach unmöglich. Es bildete ſich demgemäß 

über jene Zeiten eine Tradition, deren Weſen nicht iſt die Gerechtigkeit.“ 

Allerdings iſt auch der Staat der Revolution in dieſe Wege einge— 

treten, aber die Revolution konnte wohl die chriſtliche Schule zerſtören, 

nicht fo aber etwas Gedeihliches an ihre Stelle ſetzen, das iſt die Wahr- 

heit. Haben nachher die Erben der Revolution da und dort Staats- 

ſchulen organiſirt, ſo haben ſie aus guten Gründen entweder ſofort, oder 

nach bitteren Erfahrungen, nicht allein die theologiſchen Seminarien der 

Kirche zurückgeſtellt, ſondern auch vieles Andere wieder freigegeben und 

1 A. a. O. S. 339. 
2 60. Bd. 6. H. 445 f. 
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damit ift die der Kirche gebührende maßgebende Stellung wenigſtens theil— 

weiſe wieder anerkannt worden. In manchen Ländern, unter denen Eng— 

land ſich auszeichnet, beſitzen die Schulen, wie gezeigt (§. 3), heute noch 

auf allen Stufen ihre ungeſtörte corporative Freiheit. Der Staat kann 

zudem auch hier der katholiſchen Kirche den „Vortritt“ gar nicht abge— 

winnen, denn er iſt der Schule etwas ganz Anderes als die Kirche, 

deren religiöſe Lehrauctorität nach dem ABC des Kirchenrechtes nie 

auf den Staat übergeht. 

81. Keine Phraſe iſt den Liberalen geläufiger als dieſe: der 

moderne Staat iſt der Schule gegenüber an die Stelle der Kirche ge— 

treten; freilich enthüllt auch kaum eine andere ſoſehr die Kurzſichtig— 

keit der Parteimänner, welche dieſelbe im Munde führen. „So unter— 

richtet die Geiſtlichkeit ſein mag“, ſagte einer der Vertheidiger der Uni— 

verſität in der franzöſiſchen Pairskammer, „ſo beſchäftigt ſie ſich mehr 

mit dem Himmel als mit der Erde. Wo die Induſtrie Aufſchwung 

nimmt, die Künſte“ (die ſich übrigens gegen dieſe Parallele wohlweis— 

lich verwahren) „ein Land ſchmücken, da herrſcht ſie nicht mehr! Als 

die Wiſſenſchaft die Schwelle der Klöſter überſchritten, hat ihr Reich auf— 

gehört“ 1. Je runder ſolche Verſicherungen auftreten, deſto günſtiger iſt 

die Aufnahme; ſie widerlegen verriethe Mangel an Lebensart. Etwas 

ernſter ſchon lautete es, wenn Guizot der Kirche von heute geradezu die 

Fähigkeit abſprach, die gebildete Geſellſchaft zu leiten und dieſe Kunſt 

dem Staate vorbehielt, der ſie mittelſt der Staatsſchule auszuüben habe. 

„Die große Schwierigkeit der Zeit iſt die Lenkung, die Regierung der 

Geiſter, die im Schoß der Freiheit ſelbſt dies Bedürfniß haben; die 

Geiſtlichkeit weiß doch ſelber, daß ſie dieſem Berufe nicht gewachſen 

iſt, ſondern daß eine große weltliche Genoſſenſchaft, mit der Geſellſchaft 

innigſt verbunden, ſie kennend, in ihrer Mitte lebend, mit dem Staat 

verbunden, vom Staat Gewalt und Richtung empfangend, Noth thut, 

die auf die Jugend einen moraliſchen Einfluß ausübe, der ſie zur Ord— 

nung, zur Regel gewöhne, und unter dem die Geiſter, wenn zum Alter 

der Reife gelangt, ſich frei aufſchwingen und entfalten mögen“ ?. Guizot 

iſt ſeitdem über den freien Aufſchwung der Geiſter auf den Fittichen 

des Staats mehrfach zu beſſerer Einſicht gelangt; es handelt ſich alſo 

hier mehr um eine hiſtoriſche Denkwürdigkeit, als um eine Charakteriſtik 

1 A. A. 3. 1844. Nr. 128. 
2 25. April 1844. A. A. 3. 122. 
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der Anfichten des berühmten Staatsmannes. Es kommen dabei haupt⸗ 

ſächlich zwei Fragen in Betracht: die Thatſache zugegeben, daß die 
heutige Geſellſchaft Geiſter beſitzt, welche für die Kirche unlenkbar ge⸗ 

worden ſind, iſt erſtens die Folgerung richtig, daß der Staat den Beruf 

habe, bei ihnen die Kirche zu erſetzen? Sie hängt in der Hauptſache 

von der zweiten ab: falls je ein ſolcher Erziehungsberuf vacant gewor⸗ 

den iſt, wie beweist der moderne Staat ſeine Tüchtigkeit, ihm zu 

genügen? Weitausſehende Probleme, zu deren Löſung wir uns die 

Geduld des freundlichen Leſers auf einige weitere Augenblicke erbitten. 

82. Man könnte zur Empfehlung der Schlußfolgerung von Guizot 

noch vorbringen: die Geſellſchaft könne allerdings von der Staatsgewalt ver- 

langen, daß fie jener Fraction, welche im Schoße der Freiheit das Be— 

dürfniß der Ordnung fühlt, hiezu verhelfe. Denn dieſelbe ſich überlaſſen, 

hieße die ganze Geſellſchaft der Laune eines maßloſen Libertinismus der 

Meinungen überliefern. Es iſt hiebei immer vorausgeſetzt, daß die 

Staatsgewalt Solches auszuführen vermöge, ohne näherliegende Pflichten 

zu verletzen. Die Katholiken, ſagte Guizot in dieſem Sinne, ſollten 

dem Staate dankbar dafür fein, daß er durch das Inſtitut der Staats- 

erziehung an der Stelle des Clerus für die Ordnung ſorge. Ganz gut! 

nehmen wir an, der Staat beſitze das Geheimniß, mit der Erbſchaft der 

ungläubigen Philoſophie auf dieſe Weiſe ins Reine zu kommen; aber was wir 

nicht einſehen, iſt die Forderung, daß die Katholiken mit Ungläubigen oder 

Unbändigen hierin auf gleichem Fuße behandelt werden ſollen. Mag 

der Staat, können die Katholiken mit Recht ſagen, Jenen die Kirche 

erſetzen, wir können und wollen es nicht hindern, vorausgeſetzt, daß das 

Staatswohl nicht leide; uns aber kann er nicht und darf er nicht einen 

ſolchen Erſatz bieten wollen. Und die Katholiken in Frankreich haben 

das geſagt. Aber gab es denn noch politiſch berechtigte Katholiken 

unter der Juliregierung? Katholiken, welche in der Kirche eine göttlich 

geordnete Anſtalt, im Clerus das Organ der höchſten Lehrauctorität 

anerkannten, heute ſo gut als zu den Zeiten des h. Ludwig? Und wenn 

der Clerus eine ſolche Auctorität öffentlich anſprach, verſtieß er nicht 

gegen das Grundgeſetz des Landes, welches die Gewiſſensfreiheit, die 

Gleichheit der religiöſen Meinungen, aufſtellt? Auf dieſen Punkt wurde 

die Frage getrieben. Guizot, ein Proteſtant mit dem ſcharfen calvini⸗ 

ſchen Accent, erklärte ungeſcheut, daß für ihn das Frankreich von 1789 

eine legitime Tochter der Reformation ſei, ſo gut als das England von 

1688. Dieſe beiden Revolutionen ſind nach ihm Erſcheinungen derſelben 
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Inſurrection, die es zuerſt auf den Sturz der geiſtlichen Herrſchaft über 

den Menſchengeiſt abgeſehen hatte, um ihm ſpäter den des abſoluten 

Königthums folgen zu laſſen. Daß die Reformation in Deutſchland 

die Religion dem Staate überlieferte und dadurch wie durch die ſtaat⸗ 

liche Pflege von Schule und Bildung den Abſolutismus befeſtigte, iſt 

nach ihm eine völlig abnorme Entwicklung jener Revolution. Dieſe 

hatte vielmehr den Beruf, der angeblich einſeitigen Geltendmachung der 

Auctorität die Freiheit entgegen zu ſtellen und zwar auf allen Gebieten 

des menſchlichen Lebens. 

83. In dieſem Sinne mußte ihm das Frankreich der Revolution, 

das ſich von der Leitung der Kirche ebenſowohl wie der des Königthums 

emaneipirte, das heute allein wahrhaft berechtigte fein, im Gegenſatz zu- 

jenem, das der Kirche treu blieb; und eben damit erhielt der ſtaatliche 

Beruf, ſich auf Seite des modernen gegen das alte zu ſtellen, eine 

geſchichts⸗philoſophiſche Grundlage !. Allein die Katholiken waren keines— 

wegs geneigt, einer geiſtreichen Theorie zu lieb ohne Weiteres auf eine 

wieder errungene politiſche Exiſtenz zu verzichten. Der Ruhm, als Söhne 

des modernen Frankreich von den Liberalen anerkannt zu werden, wog für 

ſie das Glück, unter der Leitung des Glaubens zu ſtehen, nicht auf. 

Montalembert erklärte in verſtändlicher Weiſe, daß ihn, als einen treuen 

Sohn der Kirche, in dieſer Frage der gehorſame Anſchluß an die lehrende 

Kirche, die Unterordnung des eignen Urtheils unter das unfehlbare Lehr— 

amt der Kirche von Guizot trenne. Auch der Erzbiſchof von Paris 

ergriff einen geſchickten Anlaß, um dem Miniſter zu bedeuten, daß der 

katholiſche Episcopat in Frankreich heute wie ehedem den Jugendunter— 

richt als ſein natürlichſtes und unveräußerliches Recht betrachte. Dies 

hindere nicht die Treue in der heiligſten Pflicht, der weltlichen Obrig— 

keit in der modernen Geſellſchaft ohne zeitliche Rückſicht in Allem, was 

ihr zuſtehe, zu gehorchen. Die Kirche ließ ſich alſo um der Liberalen 

willen vom Staate nicht ihres Berufes entkleiden; die Katholiken be— 

ſtritten dem Staate das Recht, ihnen ſeine Erziehung an der Stelle der 

Kirche aufzudrängen. Dieſe katholiſche Auslegung der verfaſſungsmäßi— 

gen Gewiſſensfreiheit war mindeſtens ſo berechtigt als die liberale. Der 

moderne Staat hat alſo keine Rechte über die Erziehung der Katholiken 

gewonnen, oder er iſt mit ſeiner Schulleitung nicht an die Stelle der 

Kirche getreten; er hat überhaupt nicht als Staat, ſondern höchſtens als 

1 S. Cours d'histoire moderne. Bruxelles. 1846. p. 290 sqq. 
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freigewählter Pontifer der Rationaliſten eine maßgebende Stellung in 

der Schule errungen; wer nicht Rationaliſt iſt, oder es werden will, den 

geht feine Schuldictatur rechtlich nichts an. 
84. Es iſt hiebei vorausgeſetzt worden, daß es dem Berufe des Staates 

an ſich nicht entgegen wäre, bei den Rationaliſten den Papſt zu ſpielen, oder 

daß er die unlenkſamen Geiſter zur Ordnung durch Staatserziehung zu führen 

vermöchte, und zwar ohne daß die ſtaatliche Ordnung, deren Beſorgung ihm 

zunächſt obliegt, leide. Hier hat man nun aber alle Gründe, Zweifel zu er⸗ 

heben, und das geſtützt nicht auf allgemeine Verſicherungen, an denen die 

Vertheidiger der ſtaatlichen Schulpflege es allerdings nicht ermangeln laſſen, 

ſondern auf ſchwerwiegende Thatſachen. Halten wir uns an das Urtheil 

unſeres Führers, des Migr. Pariſis, fo hat der ſtaatliche Charakter der Schule 

dieſelbe zu einem willenloſen Werkzeuge der Politik herabgewürdigt. Das 

heißt aber nichts anderes als: die ſtaatliche Erziehung iſt in die Corruption 

des öffentlichen Lebens hineingezogen, ja zu einem Haupthebel derſelben ge— 

macht worden, weit entfernt, daß ſie gegen dieſe Corruption, wie es doch 

verſprochen war, einen Damm aufgerichtet hätte. In Guizot's Sprache über⸗ 

ſetzt lautet das Ergebniß: der Staat hat durch ſeine Schule die unlenkſamen 

Geiſter im Schooße der Freiheit nicht zur Ordnung gebracht, ſondern er hat 

die Ordnung mittelſt feiner Schule dieſen Geiſtern dienſtbar, alſo die Uns 

ordnung allgemein und dauernd gemacht. Dieſe ſchwerwiegende Anklage 

geht von der Thatſache aus, daß durch die Staatspflege der Schule 

dem Miniſter eine durch das ganze Land vertheilte Armee von c. 50,000 

ganz von ihm abhängigen Perſonen! zur Verfügung geſtellt war. Ein⸗ 

geſtandenermaßen war der einzige Hebel, der dieſe Maſchine in Be— 

wegung ſetzte, die Ausſicht auf Beförderung mit Gehaltszulage; die 

Hauptbedingung aber hiefür war die politiſche Willfährigkeit; ſie hatte 

ſich bei den Wahlen der Deputirten zu erproben. Der mächtigſte Bun⸗ 

desgenoſſe für die Beförderung oder, das ordentliche Mittelglied zwiſchen 

Lehrer und Unterrichtsminiſter war dann eben der Deputirte, dem der 

ſtaatlich gepflegte Lehrer zur Erwählung verholfen hatte. „Um alſo Erfolg 

zu haben, muß der Lehrer ſich um die Wahl des Abgeordneten kümmern, 

der Abgeordnete aber miniſteriell ſein. Und was wird bei dieſem Ge— 

ſchäfte aus dem Gewiſſen des Lehrers? aus der Erziehung? aus dem 

1 Dieſe Zahl ergibt ſich, ſoferne die Volks ſchullehrer damals auf circa 32,000, 

die Profeſſoren an den 52 Staats- und 313 Gemeinde-Anſtalten auf 5—6000, die 

Graduirten für die Privatſchulen auf 6— 7000 ſich beliefen, wozu über 3000 Schul⸗ 

amtscandidaten und 3000 ſtaatlich angeſtellte Aerzte zu rechnen waren. a 
EN 
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öffentlichen Wohle? Iſt es nicht einleuchtend, daß das ganze Heer, 

alſo geleitet, die moraliſchen Geſichtspunkte aus dem Auge verlieren 

muß und zuletzt nur noch die politiſchen wahrnehmen wird?... Was 

anders iſt das, als über eine wohldiseiplinirte, von der Politik allein 
beſtellte, von der Politik überwachte, von der Politik beſtrafte, von der 

Politik belohnte Macht gebieten, um die jeweilige Regierungspolitik durch 

Dick und Dünn zu unterſtützen? ... Und welche Politik ſollen Jene 

unterſtützen, welche berufen find, vor Allem die Grundſätze der öffent- 

lichen Moralität unter dem Volke zu verbreiten? Die Wahlbeſtechungen 

des conſtitutionellen Syſtems geben allein ſchon eine genügende Antwort; 

ſie ſind nur eine der Wirkungen des Egoismus, der das ganze öffent— 

liche Leben unterwühlt.“ 

85. „Unſere Repräſentativregierung,“ ſagt der muthige Biſchof, 

ft zu einem Markte geworden, wo die öffentlichen Rechte feil geboten 
und verkauft werden von Denen, die fie zu ſchützen hätten, und erwor- 

ben von Jenen, welche ſie zu zerſtören beabſichtigen, um den Preis 

einiger vorübergehenden perſönlichen Gunſtbezeigungen.“ „Was iſt dieſer 

Handel anders, als der öffentliche Verrath der koſtbarſten Intereſſen, 

als ein amtliches Gewerbe von Ungerechtigkeiten zum vollen Verderben 

der Geſellſchaft?“ „Das Ziel iſt, daß Alles dieſer jeweils herrſchenden 

Gewalt zur Beute werde und Alles nach Willkür regiert werde in der 

Familie wie in der Gemeinde, im Unterricht wie in der Verwaltung, in 

der Religion wie in der Induſtrie, im Gewiſſen wie im öffentlichen 

Leben, in der Kirche wie im Staate. Der Abgeordnete ſagt zum Mi— 

niſter: geben Sie mir Stellen für meine Wähler. Der Miniſter ant— 

wortet: ſorgen Sie dafür, daß mir mehr Stellen zur Verfügung ſtehen, 

und der Abgeordnete ſtimmt für die Vermehrung der Beamten ins Un— 

gemeſſene. Der Abgeordnete ſagt: geben Sie mir Penſionen, Vorſchüſſe, 

Unterſtützungen, wie ich ſie bei meiner Wahl verſprochen habe. Der 

Miniſter antwortet: bewilligen Sie mir ein größeres Budget. Und der 

Abgeordnete ſtimmt für die immer ſteigende Steuererhöhung. So ſind 

unter dem liberalen Regime von 1830—46 die Steuern allmählig um 

eine halbe Milliarde Franken in Frankreich jährlich geſtiegen. Um aber 

das Reich auf dieſem Wege des Verderbens zu erhalten, ſind Men— 

ſchen ohne Gewiſſen vonnöthen, die alles ihrem Eigennutze opfern, 

und ſie zu erzielen, bedarf es einer Erziehung ohne Grundſätze. So 

wird Frankreich reif zu jeglichem Verderben.“ „Die Sittenlehre, die 

uns einprägt, daß man Gott mehr gehorchen muß als den Menſchen; 
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daß man lieber Alles verlieren, als ſeinem Gewiſſen untreu werden ſoll, 

daß weder der Vortheil noch der Genuß in Vergleich kommt mit der 

Pflicht; dieſe göttliche Sittenlehre ſoll einem Syſteme mit unberechen⸗ 

barer Macht unterworfen werden, wo die Religion dem menſchlichen 

Geſetze unterthan, das Gewiſſen der Begierlichkeit, die Pflicht der Selbſt⸗ 

ſucht weicht; und weil die reinen Grundſätze dieſer Moral insbeſondere 

durch den Unterricht und die Erziehung den Völkern zufließen, ſoll, 

gleichſam, um ihrem heilſamen Einfluſſe zuvorzukommen, die Corruption 

bis zu den Anfängen des Lebens vordringen; die Moral der Pflicht, des 

Opfers, der Liebe, vergiftet in den erſten Canälen, ſoll zur Seele des 

Kindes nur gelangen, nachdem dieſelbe mehr oder weniger mit dem Kothe 

der politiſchen Leidenſchaft in Berührung getreten iſt.“ Der Biſchof 

ſchrieb das vor dem Ausbruch der Revolution von 1848. Er warnte: 

nur eine ſtarke, auf religiöſer Grundlage erbaute Erziehung kann vor⸗ 

beugen. Dieſe verweigern, ruft er dem Unterrichtsminiſter zu, an den 

ſein Wort gerichtet it, heißt „der Dynaſtie ebenſoviel Uebel zufügen, 

als der Nation; indem Sie dieſe entſittlichen, wecken Sie gegen jene un⸗ 

berechenbare Stürme.“ Die Thatſachen haben ſeinen Commentar zur 

Genüge beleuchtet. 

§. 6. Iſt die ausſchließliche oberſte Leitung der Schule durch 

den Staat förderlich für das Gedeihen der Schule? 

86. Das Förderliche einer normalen Einwirkung des Staates auf 

die Schule zu beſtreiten, iſt nicht unſere Abſicht; als normal betrachten 

wir eben jene nicht, die eine ausſchließliche Leitung beanſprucht. Die 

chriſtliche Schule beſaß ehedem an der feſten Glaubenseinheit wie an. 

der fie ſchützenden kirchlichen Lehrauctorität ein überaus wohlthätiges 

Element; für ihr Ziel empfing fie davon die rechte Richtung, für ihre 

Methode Sicherheit und Stetigkeit. Was konnte der Staat dort, wo er 
die Kirche aus ihrer Stellung verdrängt, in dieſer Hinſicht als Erſatz, 

bieten? Im günſtigſten Falle, bezüglich des Geiſtes, eine herrſchende 

Philoſophie und bezüglich der Organiſation Einreihung der Lehrer in 

das Beamtenthum. Aber beides wechſelt fortwährend, zumal in einer 

1 Lettre de Mgr. l’&veque de Langres à Mr. le Comte de Salvandy, 

Min. de instruction publique a propos du projet de loi sur instruction 
secondaire, présenté à la chambre des députés le 12 avril 1847. Paris 1847. 
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Zeit, welche von ſo vielen Stürmen und Umwälzungen bewegt iſt. Es 

muß in der That mit Wehmuth erfüllen, wenn man auf der einen Seite 

den guten Willen, die vielen Mittel, geiſtige und materielle, und auf 

der andern die Rathloſigkeit, die vielen Experimente und die ſtete Uns 

ruhe auf dieſem der öffentlichen Wohlfahrt ſo wichtigen Gebiete in's 

Auge faßt! 

87. Statt vieler Worte mögen hier einige Thatſachen ſprechen. Als 

erſtes Beiſpiel wählen wir, was Thierſch! über Bayern zuſammen— 

geſtellt hat. Zwei Jahrhunderte hatte die feſte Schulorganiſation ge— 

währt, welche dieſes Land dem treuen Anſchluß an die Kirche zu ver— 

danken hatte, als mit den Präludien von Ickſtadts und der Illuminaten 

unter Churfürſt Max Joſeph II. eine neue Aera für das Schulweſen 

begann. Sie wurde eröffnet mit einer Verordnung vom 25. November 

1799, welche der katholiſchen Landesuniverſität „eine dem Geiſte der 

Zeit anpaſſende und mit den Bedürfniſſen des Staatsdienſtes überein— 

ſtimmende Einrichtung geben wollte“. Darin wurde den Profeſſoren eine 

Encyclopädie von nützlichen und nothwendigen Wiſſenſchaften vorgeſchrie— 

ben und ausdrücklich eingeſchärft, nicht über das Elementare und Prak— 

tiſche an den Wiſſenſchaften hinaus zu gehen. Das Leſen nach eigenen 

Heften wurde verboten. Die Profeſſoren wurden als Staatsdiener einer 

jährlichen Viſitation der Curatel unterſtellt und ſo mit der Aufräumung 

der corporativen Selbſtändigkeit ein unſanfter Anfang gemacht. Den 

Studenten gegenüber wurden ſie durch eigene Vorſchriften, welche von 

der Würde des akademiſchen Lehramtes Umgang nahmen, in die Stel- 

lung polizeilicher Ueberwachungsorgane verſetzt. Das war die Grund— 

lage, auf welcher die Reform Schritt für Schritt voranging. Nachdem 

die Univerſität nach Landshut übergeſiedelt war, wurde fie mit ſämmt— 

lichen aus der katholiſchen Zeit ererbten Lehranſtalten von der Elemen— 

tarſchule aufwärts in Eine zuſammenhängende Staatsanſtalt verſchmolzen. 

Eine neue Organiſation erfolgte unter dem 26. Juni 1804 für die 

Hochſchule; die Mittelſchulen aber, die Realſchule mit zwei, das Gymna— 

ſium mit fünf, das Lyceum mit zwei Claſſen, wurden dem Lehrplan vom 

5. September 1804 unterworfen. In ſeiner Ankündigung verſpricht der 

letztere „erſtens brauchbares Wiſſen fürs wirkliche Leben“, um dadurch 

„verſtändige Bürger und kluge wohlunterrichtete Geſchäftsmänner“ zu 

bilden; „zweitens aus den höheren Ständen den Sectengeiſt zu ver— 

1 In feiner Gelehrtenſchule mit beſonderer Rückſicht auf Bayern. II. 35 ff. 
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bannen,“ „und dafür den Geiſt wahrer Lebensweisheit vorzüglich mittelſt 

des Studiums der alten Claſſiker wieder in denſelben zurückkehren zu 

machen.“ Die um dieſe Zeit ſiegreichen Philanthropen und Realiſten 

luden alſo ihre Brüder unter den Humaniſten zu gemeinſamer Arbeit 

für allgemeine Aufklärung ein. 

88. Die Univerſität ſollte noch mehr von ihren „Mängeln“, worunter 

hauptſächlich die Reſte der alten Schulgelehrſamkeit und der corporativen 

Selbſtändigkeit zu verſtehen waren, geſäubert, folgende Geſtalt anneh— 

men: die Studien zerfallen nach den Lehrgegenftänden in zwei Haupt⸗ 

elaffen, die der allgemeinwiſſenſchaftlichen mit vier Seetionen, und die 

der beſondern, gleichfalls mit vier Sectionen, für die Studien, welche 

„zur Ausübung einer beſtimmten Function im Staate erfordert werden“, 

darunter die Section für die „Bildung der religiöſen Volkslehrer,“ wo— 

mit die theologiſche Facultät gemeint iſt. Die alten Facultäten ſollten 

überhaupt bis auf den Namen verſchwinden, an der Spitze der Seetio— 

nen Directoren, je auf ein Jahr ernannt, ſtehen. Man ſieht: überall 

überwogen die adminiſtrativen Geſichtspunkte. Der Senat wurde in 

ſeinen ſtändigen Mitgliedern von der Regierung beſetzt, die ſelbſtändige 

Vermögensverwaltung wurde gänzlich, die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen 

und polizeilichen Fällen entzogen, nur in peinlichen verblieb dem Senat 

die Inſtruction. Dieſe Univerſitätsreform hielt ſich bis zum 6. März 

1814, alſo ein volles Decennium, die der Mittelſchulen ging noch früher 

zu Grabe. Der „Lehrplan für alle churpfalzbayeriſchen Mittelſchulen“ 

von 1804, welcher die elaſſiſchen Studien beſchränkte, ohne den Realien 

aufzuhelfen und durch das Fachlehrerſyſtem den erziehlichen Charakter 

wie den religiöſen Einfluß hemmte, führte zu einem die Regierung be— 

unruhigenden Verfall des öffentlichen Unterrichts. Deßhalb wurde Aen— 

derung zu Gunſten der Humaniſten und des Klaſſenlehrerſyſtems von 

den Organiſateurs beſchloſſen. Ein „allgemeines Normativ der Einrich— 

tung der öffentlichen Unterrichtsanſtalten in Bayern“ von 1808 brachte 

eine neue Ordnung; doch mußte bald ein Erlaß von 1810 und ein ans 

derer von 1813 bezüglich der Methode nachhelfen. Ein Hauptgrund, 

warum dieſe Einrichtung nicht recht in Bewegung kam, lag in dem Um⸗ 

ſtand, daß es an Lehrern mit der gehörigen Elaſtizität des Geiſtes 

mangelte, um den Conceptionen des Bureau mit entſprechender Raſch— 

heit zu folgen. Man ſah ſich deßhalb in der Lage, 1816 aufs Neue 

ändern zu müſſen; doch mit dem Erfolg, daß 1824 abermals ein Schul⸗ 

plan nöthig wurde. Allein als der letztgenannte in's Leben geſetzt wurde, 

N 
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entftand große Noth; wie konnte anders abgeholfen werden als durch 

eine neue ſtaatliche Organiſation? König Ludwig I. war indeſſen auf 

den Thron gelangt, er wünſchte größere Einfachheit, Sicherung der intel— 

leetuellen Bildung und zugleich entſchiedenes Einſtehen für die Intereſſen 

der Religion. Ein neuer Schulplan von 1829, in welchem die junge 
Humaniſtenſchule über ihre Gegner, die Realiſten wie die Katholiken, 

einen Sieg erfocht, entſprach ſeinen Gedanken keineswegs ganz, er wurde 

nach kaum zwei Jahren durch eine Art Vergleich zwiſchen den kämpfen— 

den Richtungen verdrängt. Die Reform der indeſſen, 1826, nach Mün- 

chen verlegten Univerſität hielt ſo ziemlich gleichen Schritt. In dieſer 

Weiſe wurde in drei Decennien organiſirt, und das, obwohl Bayern 

mit einem Centralſitz der Wiſſenſchaft, einer Akademie in München, be— 

dacht war! Ein ſolches Schwanken, eine ſolche Unſicherheit im Ver— 

fahren, iſt doch gewiß kein gutes Zeichen für den ſtaatlichen Organi— 

ſationsberuf; iſt aber dieſer zweifelhaft, fo werden wahrlich ohne Noth 

große Güter unverantwortlicher Gefährdung ausgeſetzt. Was hätte nicht 

erreicht werden können, wenn auf der alten Grundlage die Entwicklung 

eine ruhige und ſtetige geblieben wäre; wenn die Staatsgewalt, ſtatt in 

abſolutiſtiſcher Manier ſich in neuen Schöpfungen zu verſuchen, mit 

zweckmäßiger Nachhülfe, wo ſie nöthig war, ſich zufrieden gegeben hätte! 

89. Man glaube aber nicht, daß der ſtaatliche Organiſationsſchwin— 

del nur auf dieſes oder jenes Land beſchränkt geblieben oder bloß von 

Ultramontanen übel vermerkt wäre 1. Ein Kind des ungläubigen Phi— 

loſophenthums des vorigen Jahrhunderts, zeigte er ſich als eine epide— 

miſche Erſcheinung nahezu in ganz Europa. Weniger bekannt mag der 

1 Statt vieler Bemerkungen, um die Parität nicht zu verletzen, möge hier 

ſeine Stelle finden, was der ſchon genannte preußiſche Schulmann Dr. Voigt in 

Halle in ſeinen Mittheilungen über engliſches Schulweſen anführt: „Allerdings führt 

das ſtrenge Feſthalten am Althergebrachten auch die Beibehaltung von manchem Ver— 

alteten und Verbrauchten in der Methode und in den Mitteln des Unterrichts mit 

ſich; indeſſen ſcheint dieß doch weniger nachtheilig zu wirken, als wenn 
auf der andern Seite allzuviel experimentirt und eine auf abſtracte Principien 

gebaute Einrichtung nach der andern verſucht wird, und gewiß iſt bei uns den 

Schulen nicht geringer Schaden dadurch zugefügt worden, daß man bald die Hegel’- 

ſche Philoſophie zum Mittelpunkte machte, bald die realiſtiſche Richtung in den 
Vordergrund treten ließ, bald einen eben beſchränkten Unterrichtszweig wieder hob, 

bald dieſe, bald jene Aenderung machte. Es mußte dadurch nothwendig Unſicherheit 
und Schwanken hervorgerufen werden, und gründliche Heilung der Gebrechen konnte 

ſo wenig die Folge davon ſein, als Geneſung bei einem Kranken, der ſich aus 
einem Zimmer in's andere tragen läßt.“ S. 99. 
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Verlauf der Krankheit in Rußland fein, er ſoll als Seitenſtück! hier 

ſkizzirt werden. In Kiew hatte ſich durch die ſegensvollen Bemühungen 

des mit dem lateiniſchen Ritus in inniger Freundſchaft ſtehenden Metro⸗ 

politen Peter Mogita (T 1646) das Licht der höheren Studien auf's 

Neue entzündet; der Fortſchritt dieſer Bemühungen hatte unter dem 

gleichfalls katholikenfreundlichen Patriarchen Joachim und bei günſtiger 

Stimmung am Hofe Jeſuiten nach Moskau gebracht, und auch dort 

wurden (um 1683) abendländiſche Schulen eingebürgert. Eine Revo⸗ 

lution (1689) änderte die Dinge, aber Peter I., der auf den Thron 

kam, berief Schüler von Kiew nach Moskau und förderte die dem katho⸗ 

liſchen Abendland nachgebildete gelehrte Schule; man ſah neben den 

Geiſtlichen Zöglinge aus allen Ständen. (Im Jahre 1736 traten 158 

Adelige in die Akademie ein.) Die Lehrer kamen meiſtens von Kiew. 

Nach der Liſte von 1703— 1774 ſind die Lehrer faſt durchgängig Mönche 

aus der Ukraine und aus Polen. Mit der Gründung der St. Alexan⸗ 

der⸗Newsky⸗Univerſität zu Petersburg, welche der Schule von Moskau 

die beſten Kräfte entzog, wurde ein neues Syſtem vorbereitet. Die 

Grundzüge desſelben waren: Einſchränkung der alten zu Gunſten der 

modernen Sprachen, der Literatur zu Gunſten der exacten Wiſſenſchaften, 

der geiſtlichen zu Gunſten der weltlichen Bildung. „Alle Schulen wur- 

den dem Syſteme unterworfen, dieſes ſelber aber befand ſich in ſteter 

Wandlung!“ Alſo ganz der Proceß der modernen ſtaatlichen Centrali⸗ 

ſation im Weſten! Vergebens ſträubten ſich die geiſtlichen Seminarien, 

auch ſie wurden gebeugt. Unter dem Namen Scholaſtik wurden die 

Reſte von katholiſchen Traditionen oder der chriſtlichen Schule immer 

mehr ausgemerzt, und während der Verſtand der Zöglinge durch eney— 

clopädiſche Vielwiſſerei niedergedrückt wurde, entſchwand mit der feſten 

Baſis der Tradition die Grundlage für eine ſolide Lehrerbildung. Der 

Hauptübelſtand blieb die Centraliſation der geiſtlichen Seminarien, die 

ſich unter Katharina II. vollendete. Joſeph II. nachahmend, erhob ſie 

die Alexander-Newsky-Akademie zum Generalſeminar, die Synode ging 

ihr dabei willfährig an die Hand. Unter Paul I. trat hiegegen zwar 

eine Reaction ein; der Monarch ordnete (1797) vier theologiſche Fa⸗ 

cultäten an und ſchrieb den Seminarien zwei Jahre Philoſophie und 

drei Jahre Theologie, und das Studium von Latein, Griechiſch und 

Hebräiſch vor; allein ſchon ein Jahr darauf wurde wieder geändert; 

1 Nach P. Gagarin in den Etudes 1867. n. 49. p. 52 sq. 

** r 
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in dem Plane von 1804 überwiegen die Realien 7. 1807 wurde Mi- 

chael Speransky, der Freund des Apoſtaten Feſſler, eines Illuminaten, 

(geb. 1772, + 1839) mit einer neuen Organiſation der Studien be⸗ 
traut. In dem Quodlibet von Theologie und Realien figuriren Lehr⸗ 

bücher von ſchismatiſchen, proteſtantiſchen und katholiſchen Theologen 

durcheinander! Die acht Stunden täglich für dieſe Koſt fehlen nicht. 

Feſſler der Illuminat wohnte als Profeſſor der Philoſophie mitten unter 

den Seminariſten. 1814 wurde die Studienordnung auf's Neue um⸗ 

geſtaltet und mehr vereinfacht. Die ſpätern Reformen nähern ſich 

mehr der von 1797. Das Jahr 1863 hat eine derſelben aufzuweiſen. 

P. Gagarin, als geborener Ruſſe mit den Verhältniſſen wohl vertraut, 

ſieht einzig Heil in der Einführung von Lehrcongregationen und in 

einer vollkommenen religiöſen Freiheit auch für die Katholiken und ihre 

religiöſen Orden. 

90. Italien iſt im Vergleich zu dem übrigen fortſchrittlichen Europa 

ſpät gekommen, aber es iſt gekommen. Als es daran ging, das Werk 

ſeiner Culturmiſſion auszuführen, durfte die ſtaatliche Centraliſation der 

Schule nebſt Allem, was ſich an den dem Fortſchritt huldigenden Völkern 

in der Eile abſehen ließ, nicht fehlen. Die Ueberladung mit Realien, 

das Ueberſchütten des Landes mit künſtlichen Culturwerkſtätten, ohne 

Rückſicht auf provinzielle Eigenthümlichkeiten und Bedürfniſſe, das Bil- 

dungmachenwollen nach adminiſtrativen Geſichtspunkten machte den Anfang 

der Reformen; die Gleichgiltigkeit gegen die religiöſe Zucht verſtand ſich 

ohnehin von ſelber. Vergebens warnten erfahrene Schulmänner gegen— 

über der Berufung auf ausländiſche, deutſche, belgiſche und franzöſiſche 

Muſter, daß das Kleid Dem anzupaſſen ſei, der es zu tragen habe. Mit 

gleichem Rechte konnten ſie ſich darüber luſtig machen, daß dieſe Herolde 

des Fortſchritts, die den italieniſchen Primat der Bildung immer im 

Munde führen, ſich mit dem begnügten, was anderwärts als Trödel 

längſt weggeworfen iſt?. Warnend rief ihnen der ſchon genannte italie- 

niſche Philolog A. Peyron über ihre Geringſchätzung der Religion zu?: 

1 Erſt im 7. Jahr tritt die Theologie auf als Kirchengeſchichte, Dogmatik, 

Archäologie, Moral, Hermeneutik, Kanzelberedſamkeit, neben Geometrie, Trigono— 

metrie, Phyſik, Griechiſch, Franzöſiſch, Deutſch, 8 Stunden täglich! 
2 Bezeichnend iſt, daß auf den italieniſchen Univerſitäten die Hegel'ſche Philo— 

ſophie ſeit der neuen Aera mit beſonderer Vorliebe gepflegt wird; in Deutſchland 

iſt ſie ſchon mehrere Decennien außer Curs! 

3 Sn feinem oben citirten Werkchen: dell’ istruzione secondaria in Piemonte. 
1851. Civilta 1. VIII. p. 323 sgg. 
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„Was iſt Wiſſenſchaft, wenn ihr nicht die Tugend zur Seite geht? 
Was iſt die Tugend ohne Religion als Grundlage? und welche Reli⸗ 
gion werdet Ihr lehren, Ihr, die Ihr nichts von derſelben übrig laſſet 

als die Exhortation am Sonntage, die nicht einmal obligatoriſch iſt? 
Die Religion muß die Luft ſein, welche die Jünglinge athmen; was 

werdet Ihr aus ihnen machen, wenn ſie nach einem halben Stündchen 

in dieſer Luft ſechs Tage lang die Ausdünſtungen des Indifferentismus 

einathmen? Ja religiöſe Gleichgiltigkeit und Rationalismus werdet Ihr 

in den Herzen pflanzen, Ihr, die Ihr Erziehung und Unterricht trennt 

und dieſen ungeſcheut Atheiſten anvertraut.“ Der wohlmeinende Mahner 

hätte noch etwas Anderes, das ſich noch immer mit der Vernachläßigung 

der religiöſen Zucht in den Schulen eingeſtellt hat, voraus ſagen können: 

nämlich den Verfall auch der intellectuellen Bildung, ſtatt deren Wieder⸗ 

geburt. 
91. Einen Beweis hiefür liefern folgende Thatſachen, die wir einer 

neueſten Zuſammenſtellung der Civilta entnehmen: „Im Jahre 1866 

wurde durch k. Verordnung beſtimmt, daß die Zöglinge des letzten Jahres vom 

Lycealeurſe ſich zu einem außerordentlichen Ehrenconcurs einſtellen könnten. 

Es ſollte eine Art Probe über die Studien und Prüfungen der Lyeeen 

ſein. Vom ganzen Königreiche fanden ſich nur 218 Jünglinge ein, und 

nicht eine goldene Medaille konnte verliehen werden: einzig drei filberne - 

für das Latein und drei andere für das Italieniſche gab es zu vertheilen. 

Wohl 27 Lyeeen ſtellten nicht einen einzigen Zögling zur Bewerbung! 

Im laufenden Jahre (1867) hat man die Schüler aller Lyceen des 

Königreichs eingeladen, zum Maturitäts-Examen ſich zu melden. 2325 

ließen ſich einſchreiben. Eine Prüfungscommiſſion ſah ſich genöthigt, 

auf Grundlage der Arbeiten 881 im Italieniſchen, d. h. 39 Proe., 

1272 im Latein, d. h. 55 Proc. und 1297 im Griechiſchen d. h. 56 

Proc. durchfallen zu laſſen. Das mündliche Examen war erſt noch zu 

beſtehen. Nach dem Diritto mußte ein Viertheil von den Candidaten 

völlig zurückgewieſen werden und von dem Reſte kamen nur 60 Proe. 

durch. Es iſt eine Kataſtrophe! jammert das Blatt. In Neapel haben 

im Laufe des Sommers von 720 bloß 25 dasſelbe Examen beſtanden, 

in Mailand mußten von 188 nicht weniger als 182 ausgeſchloſſen 

1 Aus dem auch ſonſt denkwürdige Daten enthaltenden Aufſatze: Italien, 

ſieben Jahre nach den Annexionen. In dem Hefte vom 19. October 1867. (Ser. 

VI. Vol. XII. p. 133 sqq.) | 
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werden .... Die Perſeveranza von Mailand bemerkt zu dieſem ſchreck— 

lichen Verfall: „die fortwährende Zuchtloſigkeit der Schulen; die Zer— 

ſtreuung der Jünglinge in dieſen ſieben Jahren; die vielfach unglückliche 

Wahl der Profeſſoren; die ſchlechte Beſchaffenheit der Schulbücher; die 

auf den Schein berechnete Menge der Unterrichtsgegenſtände; die ganz 

ſchlechten und verfehlten Methoden, und vor Allem der beſtändige 

Wechſel mit den Schulordnungenz; die beſtändige Drohung, 

daß jeden Tag Alles ſich ändere; der Mangel an aller Stetigkeit in 

Perſonen und Sachen; der Mangel an Rückſicht auf das Verdienſt neben 

der Rückſichtsnahme auf die Empfehlungen der Parteimänner und der 

Deputirten — das ſind im Ganzen die Urſachen, warum wir nunmehr 

ein ſo klägliches Schauſpiel der Welt darbieten.“ — 

92. Wollte man dieſes Ergebniß einer eminentſtaatlichen Schullei— 

tung — denn wie wir geſehen, hat Jungitalien alle Muſterbilder hierin 

hinter ſich gelaſſen — einzig auf die Rechnung der politiſchen Unord— 

nungen ſchreiben, ſo läßt ſich ein Seitenſtück an dem, was ſich in Belgien 

ereignet hat, entgegenſtellen. Auch dort hat eine Revolution ihre natür— 

lichen Wirkungen auf die Schule zu äußern nicht verfehlt; es kamen 

in der erſten Zeit mancherlei Störungen vor; aber wie geſchah es doch, 

daß ohne alles Dazwiſchentreten der politiſchen Auctorität die Studien, 

wie die geſammte Schulbildung, einen ungemein raſchen Aufſchwung 

nahmen? Es iſt eine bekannte, von den Gegnern der katholiſchen Kirche 

oft hervorgehobene Thatſache, daß der Klerus in Belgien gleich von 

Anfang an ein Uebergewicht hierin erlangte und die beliebte ſtaatliche 

Organiſation der Schule abdämmte 1. Es iſt allerdings von gegneriſcher 

Zwar wird behauptet: „Bloß die vom Klerus errichteten und geleiteten 

Schulen hätten ſich außer den ſtaatlichen Einfluß geſetzt; es ſei aber anzunehmen, 

daß, wenn in dieſen nicht ein allgemeiner Nachlaß der Studien eingetreten ſei, 

man es der Mitbewerbung der vom Staate geleiteten Anſtalten verdanke.“ (So 

Paſſy in der Sitzung vom 29. April 1844. A. A. Z. Nr. 128.) Ebenderſelbe 

machte noch, um die ſtaatliche Dazwiſchenkunft als nothwendig zu erweiſen, die 

Gleichgiltigkeit der Gemeindebehörden gegen Volks- und gelehrte Schulen namhaft; 
Einige hätten ſämmtliche Collegienlehrer verabſchiedet; viele Secundärſchulen ſich 

einzig durch die Hülfe des Staates gerettet; von 74 der letzteren beſtehen 25 nur 

durch Staatszuſchüſſe. — Die Thatſache, daß im erſten Verlaufe mehrere Gemeinden 
ihre Lehrer verabſchiedeten, iſt richtig (vergl. Nothomb, Etat de l'instruction 

pag. XL sq.); man braucht fie aber nur auf ihre Gründe zurückzuführen, um 

die Falſchheit der darauf geſtützten Folgerung zu erkennen. Dieſe Lehrer, oft durch 

Nationalität und Religion den Gemeinden entfremdet und von einer verhaßten 

Regierung aufgedrängt, hatten ihr Loos großentheils ihrer unnatürlichen Stellung 
Encycliea XI. 
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Seite die Beſchuldigung erhoben worden, der rege Antheil des Klerus 

in Belgien habe zum Verfall der allgemein wiſſenſchaftlichen Studien 

beigetragen. „Ein merkliches Sinken im Niveau der allgemeinen Studien“ 

ſei die Folge geweſen. Allein die Katholiken blieben den Beweis des 

Gegentheils nicht ſchuldig. Er langt bei unſerem Ergebniſſe an, daß 

die Unterrichtsfreiheit unter der Hut der Kirche ſehr wohlthätig auf die 

Entwicklung der Studien eingewirkt bat. 

zuzuſchreiben. Daß nicht Gleichgiltigkeit gegen den Unterricht hiebei leitete, hat 

der Erfolg bewieſen. Auch iſt nicht zu überſehen, daß die Ueberantwortung der 

chriſtlichen Schule an die politiſche Gemeinde auf einem falſchen Princip beruht; 

die kirchlich organiſirte Gemeinde iſt hierin natürlicher Vertreter der Familien. Die 

oben ausgehobenen ſtatiſtiſchen Thatſachen überheben uns der Widerlegung ähnlicher 
Behauptungen. Wird ſodann angenommen, der Klerus habe der ſtaatlichen Concurrenz 

den Aufſchwung ſeiner Schulen zu verdanken, ſo läßt ſich mit beſſerm Fug das 

Entgegengeſetzte ausſprechen, daß ſeine Concurrenz den Staats- (oder richtiger aus⸗ 
gedrückt, den Gemeinde-) Schulen genützt habe. 

1 Es war Graf von Montalembert, der St. Prieſt, dem Urheber der ausge⸗ 
hobenen Anſchuldigung, entgegnete: „Ich habe über dieſe Frage bei zwei Männern 
Erkundigungen eingezogen, deren Stellung der Art iſt, daß ſie die Wahrheit ganz 

genau wiſſen und bezeugen können, bei dem erſten Präſidenten des belgiſchen Caſſa⸗ 
tionshofes und dem Rector der Univerſität Löwen, beide find Mitglieder der Prü⸗ 
fungsjury, welche über die Verleihung der akademiſchen Grade entſcheidet. Und 

nun wünſchte ich, meine Herren, die parlamentariſchen Rückſichten vergönnten es 

mir, Ihnen hier auf dieſer Tribüne den ganzen Ausdruck der Ueberraſchung und 

des Unwillens mitzutheilen, womit dieſe fo competenten Richter die Anklage ver— 

nahmen. Sie haben mir erklärt und mich ermächtigt, es hier zu wiederholen, daß 

nach einer nunmehr zehnjährigen Erfahrung das Unterrichtsweſen in Belgien ſich ſtets 

gebeſſert hat und daß kein Menſch ſie darüber Lügen ſtrafen kann.“ (Rede vom 26. 

April 1844. Kirchheim in Mainz. S. 46 f.) In Uebereinſtimmung hiemit konnte 

der Biſchof von Langres in feinem offenen Sendſchrelben an den Herzog von Broglie 

folgende Wirkungen der Lehrfreiheit in Belgien namhaft machen: 1) die Zahl der 

Mittelſchulen hat ſich nahezu, 2) die Zahl der Zöglinge mehr als verdoppelt; 
3) die Staatsanſtalten haben durch die Concurrenz an Zahl und moraliſchem Ge- 

halt gewonnen; 4) die öffentliche Sittlichkeit hat ſich fo gebeſſert, daß von 1834—41 
die Verbrechen um 33 Procent abgenommen haben, während ſie in Frankreich in 

demſelben Zeitraum, unter der Herrſchaft der Univerſität, immer mehr ſtiegen. 

— Man kann dem beifügen, daß auch die ſehr lebhafte Debatte in den liberalen 

Blättern Deutſchlands wie Frankreichs keine Thatſache anzuführen vermochte, 

welche die Vertheidigung der Katholiken entkräftet hätte. Beiſpielsweiſe vergleiche 

man die Rundſchau der A. A. Z. 1844. Beil. 164. Auch der wohlunterrichtete 

Verfaſſer der belgiſchen Briefe in den Hiſtor.-pol. Bl. (VIII. 48 f.) erhärtet es als 
ſtatiſtiſche Thatſache, „daß ſowohl der Volks- als der Gymnaſialunterricht (1840) 

in einem bei weitem blühenderen Zuſtande ſich befindet, als er es vor dem Jahre 

1830 zu einer Zeit war, wo die holländiſche Regierung weder Mühe noch Geld 
ſcheute, um denſelben zu befördern.“ | 
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93. Vielleicht möchte man der Folgerung aus dieſen bhatſächlichen 

Ergebniſſen mit der Bemerkung ausweichen, der Aufſchwung des belgiſchen 

Unterrichts ſei mehr eine natürliche Wirkung der Zeit, als des kirchlichen 

Einfluſſes. Wir geben im Allgemeinen gerne zu, daß bei Vergleichungen 

aus verſchiedenen Perioden dieſer Factor mit in Betracht gezogen werden 

muß, namentlich wenn dieſelben weit auseinander liegen. Aber die 

Urheber der Ausrede mögen uns dann die Thatſache erklären, daß in 

Frankreich die mit der Revolution begonnene, ein halbes Jahrhundert 

währende Entwicklung des Schulweſens nicht im Stande war, den 

öffentlichen Unterricht auf die Stufe vor der Revolution emporzubringen. 

Iſt die Staatsleitung ein Vortheil für die Entwicklung der Schule, und 

war dieſer Vortheil von keiner Seite verkümmert; warum hat Frankreich 

weder unter der Republik, wo es in die tiefſte Barbarei zu verſinken 

drohte, noch unter dem Kaiſerreich oder unter Louis Philipp auch nur äußer— 

lich eine annähernde Gleichheit mit dem Stande der Bildungsanftalten 

vor 1789 zu erreichen vermocht? Daß ohnehin durch die Wucht der 

materialiſtiſchen Richtung, welche nach Paſſy die moderne Welt aus der 

Barbarei der chriſtlichen Schule und Künſte erlöſt haben ſoll, der feine 

Geſchmack für Kunſt und Literatur tödtliche Wunden empfangen hat, 

laſſen wir als allgemein zugeſtandene Thatſache bei Seite liegen. Frank— 

reich hat diesfalls, unter der Sonne chriſtlicher Schulbildung, ſein großes 

Jahrhundert gehabt, und wenn es ſich wieder zu gleicher Höhe erhebt, 

wird dieſes nicht der Induſtrie, ſondern der chriſtlichen Wiſſenſchaft zu 

danken ſein. Hier handelt es ſich um die Schule, und in dieſer Hinſicht 

ſteht es feſt, daß unter der unbeſtrittenen Herrſchaft der Kirche die 

Unterrichtsanſtalten an Zahl und Frequenz eine Zeit übertrafen, in 

welcher die Regierung alle Kräfte aufbot, „die Güter der freien Intelli— 

genz, der höhern Wiſſenſchaft und der nationalen Geſinnung“! den 

Franzoſen zu erhalten. Dieſes erhellt deutlich aus den nachſtehenden 

Ziffern?: um 1762 beſaß Frankreich (bei ungefähr 25 Millionen Ein— 

wohnern) 562 Collegien mit 72,747 Zöglingen; das um ½ ͤ in feiner 

1 Ausdrücke des obengenannten Rundſchauers der A. A. Z. in Beil. 164. 1844. 

2 Villemain, Bericht aus dem Jahre 1843. — Der neueſte Bericht im Moni— 

teur ſtellt, Dank dem Umſchwunge im Jahr 1850, für das Jahr 1865, außer den Zög— 

lingen in den Knabenſeminarien (c. 23,000) 140,253 3. der Mittelſchulen, alſo das 

Doppelte, auf, davon 29,852 an ſtaatlichen Lyceen, 32,465 an ſtädtiſchen, 34,897 
in geiſtlichen, der Reſt in Laienprivatanſtalten. Ganz beſonders haben die geiſtlichen 

Collegien zugenommen; die lehrenden Congregationen um 79 Proc. in ihrer Schüler— 

zahl ſeit 1854. Nach dem Weſtf. Kbl. 1868. Nr. 15. 
8 * 
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Bevölkerung geftiegene Frankreich von 1843 dagegen konnte nur 359 

öffentliche und private Inſtitute mit 69,341 Zöglingen aufweiſen, wovon 

noch dazu über die Hälfte meiſt kirchlichen Freianſtalten angehörte. Der 

wohlthätige Einfluß, den die Freigebung der kirchlichen Lehrthätigkeit auf 

dem Gebiete der Volksſchule (durch das Geſetz vom 15. März 1850) 

äußerte, bietet ein Gegenbild. Wer wird nicht durch dieſe und ähnliche 

Thatſachen zu der Vermuthung gebracht, daß es nicht Ueberfülle von 

innerer Lebenskraft iſt, wenn die Schule ſich unter den ſtaatlichen Schirm 

flüchtet? Daß alle Ruhmredigkeit über den Flor der modernen Schule 

einer nüchternen Prüfung das Altern und Hinſiechen der Bildungskraft 

auf die Dauer nicht verbergen wird? 

94. Das hier wirkende Geſetz aufzuhellen, ſind vielleicht gewiſſe 

regelmäßig wiederkehrende Erſcheinungen geeignet. Mit der Mechaniſi⸗ 

rung der Schule durch ſtaatliche Adminiſtration geht gewöhnlich parallel 

eine qualitative Verſchlechterung der Bildung bei quantitativer Ausbrei— 

tung des Wiſſensſtoffes. Es wird über die Geringſchätzung des formellen 

Elementes in den claſſiſchen Studien zu gleicher Zeit geklagt: der Adel 

dieſer Studien, die Schärfung des Urtheils, die Verfeinerung des Ge— 

ſchmackes, und eine wahrhaft liberale, für Höheres begeiſterte Geſinnung 

werde mißachtet; dagegen das Fachwiſſen vor der ihm beſtimmten Zeit 

übermäßig begünſtigt; die allgemeine, beſonders die philoſophiſche Vor— 

bildung werde verkürzt; eine frühreife Kritik gefördert und die Charakter: 

bildung vernachläſſigt über der die Jugendfriſche ertödtenden Vielwiſſerei. 

Wo ſollten wir enden, wenn wir die Klagen einſichtsvoller Schulmänner 

wie beſorgter Väter alle aufzählen wollten? Daß nun aber wenigſtens 

zwiſchen dieſer Mißgeſtaltung des Bildungsweſens und der ſtaatlich 

adminiſtrativen Mechaniſirung eine innere Wahlverwandtſchaft beſtehe, 

läßt ſich von vornherein annehmen. Wir können es dahingeſtellt ſein 

laſſen, ob hier das Verhältniß der Wechſelwirkung ſtattfinde, oder auf 

welcher Seite die Schuld vorwiege; wir dürfen aber nicht an der Frage 

vorübergehen, ob nicht bei der ganzen Verirrung eine tiefer liegende 

Verkehrung thätig ſei? oder worin der letzte Grund des ganzen Verderbens 

liege? Nur ſchüchtern berühren wir dieſe ebenſo heikle als ſchwierige ° 

Seite unſerer Frage; aber die Liebe zur Wahrheit, die uns über Allem 

ſteht, und das Verlangen, nach unſern ſchwachen Kräften durch Bloß— 

legung der tiefſten Wunde im öffentlichen Schulweſen zur Heilung bei⸗ 

zutragen, wird uns in den Augen Gutdenkender vertheidigen, wenn wir 

vielfach anſtoßende Wahrheiten ausſprechen. 1 
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§. 7. Die auschließlich ſtaatliche Leitung der chriſtlichen 

Schule, ſoferne ſie auf deren Trennung von der Kirche 

beruht und zum religiöſen Indifferentismus führt, 

wirkt tödtlih für das Lebensprincip der Erziehung und 

die Schule ſelber. 

95. Es iſt kaum nöthig, zu der Thatſache !, daß die vom Staate 

geleitete Schule, inwiefern ſie von der Kirche abgetrennt wird, zum 

religiöſen Indifferentismus führe, weitere Belege beizubringen. Zunächſt 

genügt ein Blick auf die Natur der Sache. Was iſt der eigenthümliche 

Charakter des modernen Staates? Offenbar die politiſche Gleichgiltigkeit 

gegen das Bekenntniß ſeiner Unterthanen, eine Gleichgiltigkeit, welche 

an ſich die treue Anhänglichkeit der loyalſten Bürger an Kirche und 

Religion nicht ausſchließt. Wenn nun dieſer Staat Lehrer wird und zugleich 

ſeinen Charakter behaupten will, alſo als religiös-indifferenter Staat 

ſich auf dieſes Gebiet begibt, dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als 

der Schule, ſoweit ſie ihm gehört, ſeinen Charakter aufzudrücken. Ginge 

er mit den einzelnen Bekenntniſſen beſondere Schulverträge ein, ſo läge 

unſer Fall eben nicht vor, dann hätte er der Kirche den ihr gebührenden 

Antheil an der Leitung eingeräumt, oder auf die ausſchließlich ſtaatliche 

Leitung verzichtet 2. Damit haben wir uns nicht zu befaſſen. Wir ſetzen 

1 Vergl. SS. 1. 5. 

2 Dies iſt das gegenwärtig von der engliſchen Regierung der katholiſchen 

Kirche gegenüber in England und Schottland eingehaltene Verfahren. Hiernach 

unterſtützt die engliſche Regierung, wie Cardinal Wiſeman (auf Anfrage des Herrn 
Ad. Dechamps in Belgien) mittheilte, „reichlich die Schulen der armen Katholiken 

in England und Schottland; in 15 Jahren hat ſie nicht weniger als 2,573,400 fl. 

aufgewendet. Dabei willigt die Regierung ein, daß die Schulen unter einem ka— 

tholiſchen Ortsſchulrath ſtehen, deſſen Vorſtand ſelbſtverſtändlich der Pfarrer iſt, dem 

auch ausſchließlich die Entſcheidung über Alles, was den guten Fortgang der Schule 

betrifft, ſowie ihre Ueberwachung zuſteht. Eine von der Regierung vorbehaltene 

periodiſche Einſichtsnahme iſt nur unter der Bedingung zugeſtanden worden, daß 

dieſelbe durch Staatskoſten beſtritten und durch katholiſche Inſpectoren, genommen 

Haus dem Allgemeinen Ausſchuſſe für Armenſchulen und genehmigt von den Biſchöfen, 

ausgeübt werde.“ De intervention du clerge dans l’enseignement primaire, 

par le baron Waha-Baillonville p. 8. Der Cardinal bemerkte ferner in An— 

ſehung der Anglikaner und Diſſenters: Das Syſtem einer religiös indifferenten 
Volkserziehung iſt eine in England völlig unbekannte Sache. „Das religiöſe Ge— 
fühl iſt zu tiefgewurzelt und ſelbſt die Sectenvorurtheile zu lebhaft und ausgeprägt, 

um ein gemiſchtes, verweltlichtes Syſtem zu ermöglichen.“ Ad. Dechamps. Lettres 

sur Pinstr. pr. p. p. 44. Daher iſt auch auf dieſer Seite bei den Anglikanern 
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voraus: der Staat anerkennt verſchiedene Religionen in feinem Gebiete 

als gleichberechtigt, aber er macht aus der Schule eine ſtaatliche Ange 

legenheit. Um nun in liberaler Weiſe die Gleichberechtigung aufrecht 

zu halten, wird er der Schule den religiöſen Charakter benehmen. Dieſes 

aber macht die Schule unfähig, zu erziehen, oder auch nur der Erziehung 

mitzuwirken, und zerſtört nicht allein die chriſtliche, ſondern die Schule 

ſchlechtweg, ſoferne, wie wir ſpäter beweiſen, die Erziehung zum Weſen 

der Schule gehört. 

96. Mit einer gewiſſen Reinheit und Vollkommenheit iſt in den 

Vereinigten Staaten, bezüglich der Volksſchule, jener Grundſatz durchge⸗ 

führt. Während nämlich die gelehrten Schulen den Privaten überlaſſen 

find, weßhalb ſich hier der natürliche Einfluß der kirchlichen Genoffen- 

ſchaften überwiegend geltend macht, hat die Geſetzgebung bezüglich der 

Volksſchule mit Energie eingegriffen und ein umfaſſendes Syſtem ſtaat⸗ 

licher Fürſorge für die Schule ins Leben gerufen . Zwar iſt der 

Grundſatz in Amerika nicht angenommen, daß den Eltern die Schulpflicht 

zwangsweiſe auferlegt werde, wohl aber wird durch zwangsweiſe vor— 

gehende Beſteurung allen Kindern ein beſtimmtes Maß von Schulbildung 

der Volksunterricht in den Händen der Pfarrſchulen, bei den Diſſenters in denen der 
Prediger. Reyntiens, L'enseignement primaire en Angleterre et Irlande. p. 165. 

Voigt. A. a. O. S. 368 ff. 
1 Nach dem von dem Baptiſtenprediger Rob. Baird 1856 zu Paris der Con⸗ 

ferenz des „Ev. Bundes“ erſtatteten Berichte hätte von den 6 Staaten New⸗Englands 

(Maine, New Hampfhire, Vermont, Rhode Island und Connecticut), ſowie von 

den Staaten New York, New Jerſey, Pennſylvanien, Delaware, Ohio, Michigan, 
Indiana, Illinois, Kentucki und Californien jeder ein Syſtem öffentlicher Schulen, 

in denen der geſammten Jugend, die daran Theil nimmt, wenn nicht unentgeltlich, 

ſo doch zu ermäßigten Preiſen Unterricht ertheilt wird. Die Koſten werden in 

mehreren Fällen durch Beſteurung, in andern aus dem Ertrage von geſammelten 
Capitalien, in den meiſten Fällen aus Beſteurung und Fonds beſtritten. In den 

andern Staaten gaben die Regierungen wenigſtens große Summen für die Schulen 

der Armen her. Nach dem Cenſus von 1850 belief ſich die Summe der vom 

Staate unterſtützten Schulen auf 80,978, die der Lehrer auf 91,966; der Schüler 

auf 3,354,011; der hiefür aufgewendeten Gelder: 9,529,242 Dollars, von denen 

4,655,096 durch Beſteurung, 2,552,402 durch öffentliche Fonds, 182,594 Doll. aus 

Stiftungen beſtritten wurden. — Die Zahl der ſog. Akademien und Privatelemen⸗ 

tarſchulen betrug 6,089 mit 263,096 Zöglingen, 12,230 Lehrern und 4,225,433 D. 

Aufwand, wovon 288,855 D. aus Fonds, 14,202 D. Steuerzuſchuß, der Reſt von 

Schülern. An Collegien gab es 119 Anſtalten mit 1,032 Profeſſoren und 11,903 

Studenten. Specialſchulen: 44 theologiſche Seminarien mit 127 Profeſſoren und 

1,351 Studenten; 36 medieiniſche mit 247 Profeſſoren, 4,947 Studenten und 16 

Rechtsſchulen mit 35 Profeſſoren und 532 Studenten. (Die Mehrzahl bei Advocaten.) 
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durch die Union angeboten 1. Selbſtverſtändlich ſtehen auch hier der 

privaten Lehrfreiheit keine Schranken im Wege. Statt nun aber, wie 

in England, mit den einzelnen kirchlichen Genoſſenſchaften zu verhandeln, 

greifen die Regierungen der verſchiedenen Staaten zu Miſchſchulen. Freilich 

ſtellt ſich hiebei ſogleich von vorneherein der Mißſtand heraus, daß Eltern 

gezwungen ſein können, doppelten und zwar hochgehenden Aufwand für 

ihre Kinder machen zu müſſen, z. B. wenn die Perſönlichkeit des Lehrers 

und ſeine Methode ihnen nicht zuſagt. Sonſt aber zeigt ſich nach allen 

Erfahrungen hier recht deutlich das Hauptübel aller confeſſionell 

gemiſchten Schulen: fie zerſtören den Glauben, und die ſittlichen Wir- 

kungen können nur betrübende ſein. Deßhalb dringt die katholiſche 

Kirche, die begreiflicher Weiſe am meiſten hierunter leidet, immer ent⸗ 

ſchiedener darauf, daß in der alten kirchlichen Weiſe Pfarrſchulen errichtet 

werden 2. 

1 Lehrreich find über den öffentlichen Schulunterricht die von den „Freunden 

der öffentlichen Erziehung“ (ſpäter „amerikaniſche Geſellſchaft für Verbeſſerung der 

Erziehung“ genannt), veröffentlichten Verhandlungen. (Es liegen uns ſolche vor aus den 

Jahren 184952. Proceedings of the first, second ete. Session of the National 

Convention of the friends of public Education. Philadelphia etc. 1849 etc.) 

Die Mängel des Schulweſens werden offen bloßgelegt und die nachtheiligſte ihrer 

Wirkungen, die Irreligiöſität und Verwilderung in den ſittlichen Grundſätzen ein- 

geſtanden. So bemerkte u. A. ein Herr Bates aus New-Jork: „Tauſende von 

Jünglingen in unſeren Städten (ich ſpreche aus Erfahrung) geſtehen offen, daß ſie 

nicht an die Wahrheiten der Bibel glauben.“ Ebenſo beklagt ſich derſelbe über die 

zunehmende Slloyalität und Unbotmäßigkeit. (Proceedings 1851. p. 38— 39.) Mangel 
an geeigneten Perſonen und die Haſt, die Alles durch Dampf betreiben will, wirkt 

mit der völlig verkehrten Methode, durch Bibelleſen (trotz Miſchſchule) die Religions- 

Kenntniſſe zu verbreiten, zu dieſem traurigen Ergebniſſe zuſammen. Ueber die 

Schulpflicht konnten Anſichten, die ſich der in Deutſchland herrſchenden Uebung 

nähern, nicht durchdringen. (A. a. O. S. 10.) 

2Nach einem Schreiben des Erzb. von Baltimore an Dr. Cullen, iſt es einſtimmige 
Anſicht des amerikaniſchen Episcopates, daß die Miſchſchulen Indifferentismus und 

Zügelloſigkeit begünſtigen. Ein anſchauliches Bild von den Nachtheilen der öffentlichen 

Miſchſchulen gab kürzlich in den Annalen der Gl. Verbr. (Köln. Dumont. 1867. I. S. 

48 f.) eine Notiz des Generalvicars Defouri aus Kanſas: „Unſer Grundſatz iſt 

der, daß, wo ſich eine Kirche erhebt, auch eine Schule errichtet werden muß.. 

Es gibt in Kanſas Schulen, welche von den Gemeinden mit großen Koſten unter- 

halten werden. Die Verfaſſung ſchließt die Katholiken von dieſen Anſtalten nicht 

aus, welche wir übrigens mit unterhalten müſſen. Aber können wir unſere Kinder 

mit gutem Gewiſſen dahin ſchicken? Das Geſetz verbannt ausdrücklich jede Art von 
Religionsunterricht aus denſelben. Da haben wir denn alſo Kinder, welche in der 

Unkenntniß Gottes, ihrer Pflichten, und alles deſſen, was zu wiſſen am nöthigſten 

iſt, erzogen werden. Und wie könnte dieſem Unglücke vorgebeugt werden, da wir 
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97. Man kann nicht fagen, daß anderwärts das Urtheil über die 

Miſchſchule günſtiger ausfiele; Holland hat ihr vor einem Jahrzehnt den 

Abſchied gegeben; in Preußen hat ein Verſuch im Jahre 1822 von der 

Weiterverfolgung abgeſchreckt; in der Schweiz beklagt man ſich ungeſcheut, 

daß die der Religion entfremdete Schule immer mehr auch ihren natür⸗ 

lichen Boden in Familie und Gemeinde verliere und unter ihrer Herr⸗ 

ſchaft Unſittlichkeit und Unwiſſenheit im Volke von Tag zu Tag zunehmen. 

Nur Eigenſinn kann ſich bei ſolchen Wahrnehmungen der an ſich klaren 

Wahrheit erwehren, daß die Religion wie das vornehmſte Bildungsmittel 

überhaupt, ſo auch die allezeit fruchtbare Mutter jeder geſunden kräftigen 

Volkserziehung ſei; daß alſo die Trennung von ihr nur zum Siechthum 

der Schule führen könne. Daß man in Deutſchland gleichwohl da und dort 

auf dieſe Bahn hindrängt, läßt ſich nur als ein ſchwerer Mißgriff beklagen. 

Es iſt dieſes um ſo mehr zu verwundern, als man ſonſt jene Staaten, 

wie Frankreich und Belgien, zum Muſter nimmt, in denen, wie gezeigt, 

die Miſchſchule zum höchſten Vortheil für das Volksſchulweſen verlaſſen 

worden iſt. Hier mag es genügen, die in Frankreich gemachten Erfah⸗ 

rungen an Ziffern zu veranſchaulichen: die Juliregierung behandelte, 

wie bekannt, die religiöfen Congregationen mit dem größten Mißtrauen, 

doch konnte ſie nicht umhin, den aus der napoleoniſchen Zeit noch be— 

ſtehenden Schulbrüdern , ſowie den Schulſchweſtern eine gewiſſe Ent⸗ 

dieſe Kinder kaum ein oder zwei Male des Monats zu Geſicht bekommen können? 
Die religiöfe Gleichgiltigkeit iſt indeſſen erſt die geringere Gefahr ... trotz des 
geſetzlichen Verbotes, ſich mit Religion abzugeben, nimmt eine große Anzahl von 

den Schullehrern gegen die katholiſche Religion eine feindſelige Haltung ein. An 

einigen Orten find ſolche Kinder Spötteleien und Schmähungen ausgeſetzt. ... 

Unſere Katholiken bezahlen ſchon von Geſetzeswegen ungeheure Summen, um An— 

ſtalten gründen zu helfen, die ſie nach ihrem Gewiſſen nicht benützen können, und 

ſind ſo in die Nothwendigkeit verſetzt, für ihre Kinder auf eigene Koſten noch andere 
Anſtalten zu gründen und zu unterhalten.“ — Wie daher ſchon das Plenarconeil 

von Baltimore von 1852 (Canon. 13. Baltimori. Murphy. 1853. p. 47.) vie. 

Biſchöfe aufs Dringendſte ermahnt, bei jeder Kirche Pfarrſchulen zu gründen, ſo 

wiederholt das von 1866 dieſe Mahnung mit dem Hinweis auf die Lehren einer 

tagtäglichen Erfahrung, „daß es ein grober Mißgriff gegen die Natur und das 
Ziel der Erziehung iſt, einzig an der Entwicklung und Bereicherung des Verſtandes 

zu arbeiten, ohne zugleich das Herz und feine Neigungen durch die religiöſen Grund— 
ſätze im Vereine mit religiöſen Uebungen zu regeln. Man legt ſo für die Eltern 
und die Kinder den Grund zu den grauſamſten Enttäuſchungen in der Zukunft und 

für die Geſellſchaft zu den furchtbarſten Verheerungen.“ Zugleich warnte es vor 

einer mehr auf den Schein als den Stand berechneten Schulbildung. . 

1 Villemain in feinem inſtruetiven „Tableau de l'état actuel de linstruction 
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faltung zu laſſen. Das Geſetz von 1850 hat die unnatürlichen Feſſeln 

geſprengt und Frankreich hatte es wahrhaft nicht zu bereuen. Nach einer 

Angabe war am 1. Januar 1864 die Zahl der die Volksſchule beſuchenden 

Kinder auf 3,736,946 (mit der Abendſchule für Erwachſene und den 

Kleinkinderbewahranſtalten auf 4,731,946), von 2,881,679 im Jahre 

1840 1 geſtiegen. Nach einer Schätzung des Unterrichtsminiſters Duruy 

blieben 1865 noch 400,000 Kinder zurück. Vermehrt ſich die Zahl in 

gleicher Progreſſion (alljährlich um 50 — 60,000), fo iſt erſichtlich, daß 

bald ganz Frankreich einen weniger auf den Druck des Geſetzes, als 

auf perſönliche Opfer gegründeten Unterricht haben wird. Daß derſelbe 

durch das Zuſammenwirken von geiſtlichen und weltlichen Lehrern weſentlich 

gefördert wird, iſt eine offenkundige Thatſache. In gleichem Verhältniß 

nun mit dieſem Zuwachs der Schülerzahl ſteht die Zunahme der Lehrer- 

congregationen. Gegenwärtig beträgt nach den angegebenen Quellen 

die Zahl der geiſtlichen Lehrer und Lehrerinnen: 46,840 gegen 40,137 

weltliche, wie ſie auch ca. 73% der Schulbevölkerung haben. Der 

Hauptgewinn aber iſt das Erſtarken des guten Geiſtes in dieſem Lande, 

die Harmonie von Lehre und Dis eiplin und der Wetteifer des weltlichen 

Lehrſtandes mit dem geiſtlichen. 

98. Iſt vielleicht in ſcientifiſcher Hinſicht ein Erſatz für die ange: 

gebenen nachtheiligen Wirkungen der Trennung von Schule und Kirche 

zu hoffen? Man hat das vielfach behauptet, zunächſt in Bezug auf die 

Volksſchule. So ein Abgeordneter in der Kammer der württembergiſchen 

Landſtände. Er führte England als Beiſpiel dafür an, „daß in Ländern, 

wo die Schule nicht unter der Aufſicht der Geiſtlichen ſtehe, der Jugend 

primaire en France“, Paris 1843 gibt S. 67 ff. außer den eigentlichen Freres 

des écoles chretiennes (Delasalle) noch 9 andere Congregationen, alle während 
der Reſtauration gegründet, an. Sie wurden ſowohl als Gemeinde- wie als Privat- 

lehrer dem gemeinen Recht unterworfen, und auch in Hinſicht ihrer Anſtellung von 

ihrem Gehorſam gegen ihre Obern Umgang genommen. Ihre Noviziate unterſtan— 

den der weltlichen Aufſicht. Sie lieferten ¼9 der Lehrer hauptſächlich für arme 
Gemeinden. Auf die Laienſchulen neben ihnen übten ſie den beſten Einfluß aus, 

indem dieſelben dadurch zum Wetteifer geſpornt wurden. A. a. O. S. 74 f. 

Unter den 62,859 Lehrern fanden ſich 1840 in 
5 ; 31,147 weltl. 1,590 geiſtl. Lehrer 5 > ’ ’ 3 

* 2.650 „ 5,356 „ Lehrerinnen. 

2 5 1 546 Lehrer 4 > 7 7 

r 9,334 „ 5,015 „ Lehrerinnen. 

1 Zu vergleichen mit Villemain S. 23. Monde. 1865. n. 91. 
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eine Maſſe von materiellen Kenntniſſen mitgetheilt werde“ 1. Man könnte 

zunächſt einwenden, es ſei noch nicht alles verloren, wenn die gewerb- 

lichen und techniſchen Kenntniſſe hinter den Anforderungen der menſch—⸗ 

lichen Bildung auf religiöſe Erziehung zurückſtehen müſſen. Allein die 

Vorausſetzung, daß das Eine dem Andern ſchade, iſt vollkommen irrig. 

Wenn aber England das Land iſt, worauf ſich, als ein Ideal, die obige 

Bemerkung bezieht, ſo iſt die Wahl ſchlecht getroffen, denn dort geht 

die ganze Entwicklung der Schule im Allgemeinen unter dem Einfluſſe 

der Religion vor ſich, und wo man von dieſem Grundſatze abging, wie 

in Irland, erſchallt die Klage, daß das nicht erreicht werde, was mit 

großen Koſten angeſtrebt wird. Gerade die von der Geiſtlichkeit eman⸗ 

cipirten Miſchſchulen hatte ein volkswirthſchaftlicher Congreß in Dublin 

unter Brougham (1861) im Auge, wenn er klagte, „daß trotz des unge— 

heuren Aufwandes für Schulen von 1 Million Pfund Sterling und der 

Hälfte für Schullehrerſeminarien man es dahin gebracht habe, daß die 

Mehrzahl der Schüler gar nicht oder nur ſehr unvollkommen leſen, 

ſchreiben, rechnen lerne“ 2. 

Indeſſen man blicke auf Belgien: wer will ſeinen induſtriellen Flor 

beſtreiten? Wer will eine Haupturſache in der Verallgemeinerung der 

realiſtiſchen Bildung verkennen? Man könnte eher den Vorwurf erheben, 

daß der öffentliche Geiſt in dieſer Richtung zu weit gehe, als daß er 

zurückbleibe. Nun, man muß es ja allezeit hören, daß in Belgien der 

Klerus allmächtig ſei, Dank der Lehrfreiheit, ſogar die Jeſuiten haben 

freie Hand: es muß alſo mit dem Ueberwiegen der Kirche im Felde der 

Schule nicht nothwendig eine Verkümmerung der gewerblichen Bildung 

gegeben ſein. Es iſt auch gar nicht abzuſehen, warum die Kirche der 

materiellen Volkswohlfahrt entgegen ſein ſollte, ſie, die im Mittelalter 

den bürgerlichen Stand zu Reichthum und Bildung emporgehoben, und 

deren Diener, Prieſter wie Biſchöfe, Gelehrte wie Seelſorger heute mehr 

als je, aus der Mitte des Volkes hervorgehen. Wird ſie nicht vielmehr 

auch dieſer Art von Bildung mit dem chriſtlichen Unterricht ein heilſames 

Ferment geben? In den Vereinigten Staaten ſcheint man das ſehr wohl 

zu begreifen. Die Gleichgiltigkeit der realiſtiſchen oder „engliſchen 

Schule“ gegen die Religion wird dort als ein Uebel empfunden, wie ſie 

auch an der annoch beſtehenden Verflachung die meiſte Schuld trägt. 

1 Nach der Denkſchrift des badiſchen Klerus von 1861. S. 64. 

2 Die oben angeführte Denkſchrift. A. a. O. 
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99. Läßt ſich nun auch über die Verwerflichkeit der Trennung 
leichter ein Einverſtändniß erhoffen, ſo lange es ſich um die Volksſchule 

handelt, ſo ſchwindet dagegen nahezu jede Ausſicht, ſobald die Frage 

bezüglich der gelehrten Schule erhoben wird. Dieſes gilt namentlich von 

Deutſchland, obwohl hier die beſſern Grundſätze bis gegen Ende des 

vorigen Jahrhunderts die herrſchenden waren. Forſchen wir nach dem 

letzten Grund der Abneigung gegen eine folgerichtige Durchführung der 

confeſſionellen Scheidung, jo dürfen wir an der geiſtigen Entwicklung 

des Jahrhunderts nicht vorübergehen. Es haben nämlich mehrere für 

die gelehrte Schule ſehr einflußreiche Potenzen, voran eine gewiſſe Rich— 

tung der Philologie und der Alterthumswiſſenſchaft, mit der rationaliſti⸗ 

ſchen Theologie und der ſkeptiſch⸗pantheiſtiſchen Philoſophie gewiſſermaßen 

einen Bund eingegangen. Die politiſchen Ereigniſſe haben ſodann mit— 

gewirkt, die eonfeſſionellen Verhältniſſe fo zu miſchen, daß der Liberalis— 

mus im gelehrten Schulweſen als eine Brücke erſcheinen mochte, um die 

ſpröden katholiſchen Elemente für eine Schmelzung zuzubereiten. Hier 

erſcheint dann der religiöſe Indifferentismus, das unfehlbare Product 

ſolcher Schulen, nicht etwa als ein Uebel, das hingenommen wird, ſon— 
dern vielmehr als die nothwendige Vorſtufe, um in den Claſſen der 

Gebildeten für die „freie Wiſſenſchaft“ die Herrſchaft vorzubereiten oder 

zu befeſtigen. 

100. Ueber dieſes wie ſo manches Andere hat das Jahr 1848 

Licht verbreitet; Vieles erhält erſt ſein Verſtändniß, wenn man die 

Tendenz, mit der dem Glauben dienenden Wiſſenſchaft und Schule auf— 

zuräumen, als Schlüſſel anſetzt. Wir rechnen dahin den Geiſt, welcher 

ſich in der Paulskirche, namentlich bei der Verhandlung der Grundrechte 

über Lehre, Erziehungsweſen und Schulen, offenbarte. Wenn die weiteſt— 

gehenden Anträge, welche auch die Volksſchule von der Kirche trennen 

wollten, verworfen wurden, ſo iſt es hauptſächlich durch die Bemühungen 

der Katholiken in der Verſammlung ? geſchehen. Aber im Ganzen hat 

doch die Aechtung der Kirche dem höhern Unterrichte gegenüber gewiſſe 

Siege gefeiert. Wir ſagen mit Bedacht: die Aechtung; denn ohne dieſen 

Hintergedanken wären mehrere Beſtimmungen, wie ſie vorliegen, ein 

unerklärliches Räthſel. Dahin gehört, daß zwar die Wiſſenſchaft und 

ihre Lehre für frei erklärt, dem Staate aber die Entſcheidung vorbehalten 

wird, welche Wiſſenſchaft gemeint ſei, wie viel Wiſſenſchaft nöthig ſei 

1 Geſammelte Schriften von J. v. Radowitz. III. 456. 
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zur Lehre, wer die Wiſſenſchaft befige “. So kann aber die Freiheit 
der Wiſſenſchaft z. B. in den theologiſchen Facultäten, die ja gleichfalls 

zu den ausſchließlich ſtaatlichen Lehranſtalten nach dem neuern Recht ge- 

zählt werden?, geradezu illuſoriſch gemacht werden. Es wäre ein Leichtes 

zu zeigen, daß dasſelbe bei der Beſtimmung über Erziehungs- oder 

Lernfreiheit wiederkehrte. Auf der Einen Seite wurde die Berufswahl 

und die Art der Vorbereitung dazu vollkommen freigegeben ?, auf der 

andern Seite aber ſollen nur jene Anſtalten für die Vorbereitung erlaubt 

fein, welche dem Staate genehm find 7. Das iſt unbegreiflich, fo lange 

man die katholiſche Religion als wirklich frei und ſelbſtändig in dem 

Staate der Grundrechte annimmt; ganz anders, wenn man dieſen Staat 

ſich als kirchenfeindlich denkt, oder wenn man vorausſetzt, daß der Zu— 

kunftsſtaat chriſtliche Erziehung und Wiſſenſchaft im katholiſchen Sinne 

als einen überwundenen Standpunkt behandelt. Wie ſich mit dieſer Vor— 

ausſetzung das ſcheinbar Widerſprechende in Harmonie auflöft, fo bleibt 

ohne ſie der grundrechtliche Apparat ein verſiegeltes Buch. 

101. Thun wir den deutſchen Liberalen mit der Annahme, daß ſie 

das Chriſtenthum in der Schule zu verwehren gedachten, Unrecht? 

O man blicke um ſich, mit welcher Haſt ſie jeden Anlaß benützen, um 

der Kirche die Lebensluft zu entziehen. Der „Staat“, den ſie vorſchieben, 

iſt die Herrſchaft der Partei, die Lehrfreiheit aber ihr Monopol. Genauer 

beſehen iſt ſchon das eine unerträgliche Anmaßung, dem Menſchen Rechte 

ſchenken zu wollen, die ihm von Gott durch die Natur bewilligt ſind 

und, recht verſtanden, von keiner menſchlichen Gewalt entzogen werden 

können. Wann hätte je die Kirche gewagt, das Recht auf Wiſſenſchaft, 

die Erkenntniß der Wahrheit und die Freiheit der Berufswahl als 

etwas von ſich Abhängiges zu behandeln? Die Wiſſenſchaft iſt aller— 

dings an Geſetze gebunden, aber wie verſchieden dieſelben auch der Natur 

ihres Gegenſtandes nach ſein mögen, darin ſtimmen ſie zuſammen, daß ſie 

über jede menſchliche Willkür erhaben ſind. Ueber ihre Einhaltung kann 

menſchliche Auctorität wachen; von dieſen Geſetzen befreien wollen, hieße 

ein Grundrecht auf Narrheit bewilligen; alſo iſt die Freiheit, und zwar 

innerhalb der Grenzen jener göttlichen Geſetze die unbeſchränkte Freiheit 

auf Wiſſenſchaft, ein göttliches Recht, das keine menſchliche Verſammlung 

1 Vergl. d. Grundrechte zweiter Leſung. §§. 152, 153. 156. 

2 Bluntſchli, Staatsrecht. A. a. O. II. 35455. 

5 f. 158. 
1 F. 154. 
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geben, am allerwenigſten aber, wie es die Liberalen beabſichtigen, in ihre 

Pfähle einbannen, oder gar von ihrem Belieben abhängig machen kann. 

Dieſelbe göttliche Wurzel hat die Wahl des Berufes und die ihr cor= 

relative Erziehungs- und Lehrfreiheit, obwohl bei der geſellſchaftlichen Seite 

dieſer Rechte ihre Ausübung an kirchliche und ſtaatliche Normen gebunden 

fein kann. Aber auch hier iſt es ein Ueberfluthen menſchlicher Willkür, den 

Staat zum allgemeinen Obererzieher zu machen, oder der Kirche ihr gött— 

liches Recht in dieſer Hinſicht, das höher und älter iſt als das des Staates 

und einer von dieſem unerreichbaren Ordnung angehört, beſtreiten zu wollen. 

Die Liberalen ſteuern offenbar darauf los, dem Chriſtenthum völlig ab— 

zuſagen, das Chriſtenthum aber iſt die ſtärkſte, iſt eine göttliche Hut der 

wahren Geiſtesfreiheit und Bildung unter uns Menſchen. Der eigent— 

liche Sturmbock nun, um dieſe Burg des Rechtes zu brechen, iſt bei den 

deutſchen Liberalen der lehrende Staat, wie bei ihren Geſinnungsgenoſſen 

in Belgien. Bedarf es weiterer Fingerzeige über dieſe Zielpunkte, mit 

denen es auf Vernichtung der chriſtlichen Erziehung, der Seele der chriſt— 

lichen Schule, abgeſehen iſt? 

102. Die langjährigen Bemühungen eines Schulmannes, die eben 

gegenwärtig ſich anſchicken, ihre Erfolge auf die Volksſchule überzuleiten, 

mögen uns die Ausſicht auf die Zukunft, wie fie ſich unter den Auſpicien 

der Liberalen geſtalten ſoll, eröffnen. Wir nehmen den ſchon genannten 

Fr. Thierſch, deſſen Bedeutſamkeit man in letzter Zeit die gehörige Auf— 

merkſamkeit geſchenkt hat!, zum Führer. „Umſonſt“ ruft er uns beim 

Empfange entgegen, „ſtrebſt Du in die Stunden der Düſterheit umzu— 

lenken, wenn die Nacht vergangen iſt, in den Froſt des Winters, wenn 

die Tage des Frühlings ſich über die Fluren verbreiten“?. Eben über 

dieſen Frühling möchten wir uns belehren laſſen, und das Verlangen 

iſt ſo lebhaft, daß uns die eigenthümliche Begrüßung nicht abhalten ſoll, 

uns weitere Aufſchlüſſe zu erbitten. So erfahren wir denn, wie die 

philologiſchen Seminarien in Norddeutſchland, als „die Pflanzſchulen 

der Gründlichkeit und Trefflichkeit im ganzen Gebiete dieſer Wiſſen— 

ſchaften“, von der Vorſehung den Beruf empfingen, den „arg zurückge— 

bliebenen“ bayeriſchen Univerſitäten durch einen Ableger neues Leben zu 

bringen. „Die Bedingung ihres Gedeihens“ aber war der Anſchluß 

u vergleichen Friedr. Thierſch's Leben, herausgegeben von (ſeinem Sohne) 

H. J. Thierſch. 2. Bd. Leipzig. 1866. und Hiſtor.⸗ polit. Blätter. Bd. 59. 

S. 33 ff. 

1 

W. 
33 
2 Gelehrte Schulen. I. 428. 
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„an eine alle Studien und Wiſſenſchaften umfaſſende große Lehrcorpora⸗ 

tion mit weiſer Lehre und Lernfreiheit“ . Dieſe große Lehreorporation, 

in deutſcher Art ein Abbild der franzöſiſchen Univerſität, gipfelt in einer 

Akademie der Wiſſenſchaften, und giebt uns den beſten Aufſchluß über 

die Lebensaufgabe des vielvermögenden Humaniſten, der als Präſident 

jener Akademie aus der Welt geſchieden iſt. Die Segnungen dieſer 

Erneuerung werden uns alſo geſchildert: „Sind die gelehrten Schulen 

im Stande, ihren Beruf,“ wie ihn Thierſch ſich denkt, daß ſie nämlich 

durch einen unabhängigen Lehrerſtand zur Humanität im alten Sinne 

des Wortes erziehen, „zu erfüllen, ſo werden wir aus ihnen eine Jugend 

hervorgehen ſehen, welche zu ihrer künftigen Beſtimmung die geübte 

Kraft des Wiſſenſchaftlichen, die Feſtigkeit des Rechtſchaffenen, das Urtheil 

des Gebildeten bringen wird, die den Geſchäften in der That gewachſen, 

dem König, dem Vaterlande zum Dienſte gewärtig, ſich ſelbſt ein Quell 

der Glückſeligkeit, Andern ein Muſter der Sittlichkeit und Frömmigkeit 

ſein wird“. 

103. Allein nicht blos der Beamtenſtand, ganz Bayern wird von 

der Fülle dieſer Segnungen ſein Theil haben; den Beweis holt Thierſch 

von England: „ein Wachsthum an Einſicht, an Reichthum und Macht, 

den Ihr umſonſt in allen Jahrhunderten der Weltgeſchichte im Gegen— 

bilde ſucht, iſt die Folge des Aufſchwungs freier Forſchung und unge- 

hemmter Bildung“ 2. Die Berufung auf England ſcheint nicht unpaſſend 

zu ſein; wie gezeigt, beſitzt dort die Hochkirche ihre von den Diſſenters 

verſchiedenen, confeſſionell getrennten Schulen, von der Pfarrſchule bis 

zu den Univerſitäten hinauf; nach dieſem Vorbilde ließ ſich in Bayern, 

nachdem es paritätiſch geworden, das Recht der Vergangenheit mit den 

politiſchen Forderungen der Gegenwart ausgleichen; es konnten die 

Stiftungen frommer Vorfahren erhalten werden, ohne zweckmäßige Neu— 

bildungen auszuſchließen. Haben wir recht verſtanden? Es ſcheint nicht, 

denn gerade die confeſſionelle Trennung der gelehrten 

Schulen, wie ſie in England beſteht, will Thierſch für ein paritätiſches 

Land, wenigſtens für Bayern nicht gelten laſſen. 
104. „Unſere Zeit“, wendet er ein, „denkt anders über die Religion 

als die früheren Jahrhunderte; was früher ſich feindſelig entgegenſtand, 

iſt jetzt in Einem und demſelben Gemeinweſen durch gemeinſames Recht, 
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durch gemeinſame Intereſſen verbunden“. Das heutige Bayern, durch 

Max Joſeph II. paritätiſch geworden, fordert eine Richtung des öffent— 

lichen Geiſtes, welche die confeſſionellen Gegenſätze verwiſcht, „jede An— 

ſtalt und Einrichtung, welche dazu beiträgt, dieſe Einung“, „den wahren 

Bund der Herzen für das Vaterland“, „über die kirchliche Trennung 

hinweg“ zu ſtiften, iſt „wohlthätig und nothwendig; eine jede Anſtalt, 

welche dieſe Bande nicht achtet, und dieſelben da, wo ſie gefunden wer— 

den, löſet, iſt dem Geiſte unſerer Geſetze zuwider und dem öffentlichen 

Wohle feindſelig, welches auch die innern Beweggründe ſein mögen, aus 

denen fie hervorgegangen“ !. Uns ſcheint, England mit feiner Loyalität 

und Vaterlandsliebe neben der ſtrengſten confeſſionellen Scheidung der 

gelehrten Schulen widerlegte alle dieſe Bedenken 2. Thierſch beruft ſich 

auf die Verfaſſung des Landes, als ob ſie einen Bund der Herzen 

vorſchriebe; geht denn dieſe Folgerung nicht weit über die Ver— 

faſſung und ihren Sinn hinaus? Denn wenn wir die Worte recht 
verſtehen, bliebe nichts anderes übrig, als die katholiſche Religion mit 

dem lutheriſchen Bekenntniß in Bayern zu beſeitigen, da ja beides 

Anſtalten find, welche der Einung über die confeſſionelle Trennung 

hinweg ihrer Natur nach widerſtreben. So wenig aber die Luthe— 

1 Thierſch. A. a. O. I. 2, 3, 421. 
2 In Kürze führen wir noch die hauptſächlichſten unter den andern Einreden 

an, die Thierſch für die Miſchung der gelehrten Anſtalten, oder dafür, daß die 

Religion nur mehr als Fachgegenſtand behandelt werde, ſtreiten ließ. Der Vater, 

lautet die erſte, welcher nicht der Kirche des Gymnaſiums folgt, wäre ſonſt in ſeinen 

Anſprüchen an die Schule ſeines Ortes widerrechtlich verletzt; und der Beamten— 

ſtand, ſagt ein anderer, der doch ohne Unterſchied der Confeſſionen zur Verwaltung 

gemeinſamer Güter berufen wird, erlitte eine Scheidung. Das Zuſammenleben 

verſchiedener Glaubensgenoſſen, fo werden Bedenken beſeitigt, ſtört nicht die Ent— 
ſchiedenheit für die eigene Religion. Der Geſchichtsunterricht läßt ſich auf die Zeit 
vor Chriſtus beſchränken und für die mittlere und neuere Zeit ein „tabellariſcher 

Vortrag“ einführen! (J. 418 ff.) Mit dem Letzten ſucht Thierſch einer der Unzu— 

träglichkeiten, aber man ſieht, wie ungenügend, zu begegnen. Alſo er geſteht zu, 

daß eigentlich der Geſchichtsunterricht unmöglich iſt. Tiefer geht aber, daß demſelben 

wie dem ganzen Unterricht die religiöſe Grundlage entzogen wird. Wie ſollten 

dagegen die angeblichen Rechtsanſprüche einzelner Privaten, die zudem nicht be— 

ſtehen, alſo einzelne Privatintereſſen etwas vermögen? Sollen ganze Generationen 

leiden, damit einige Bürger weniger für die Erziehung auszulegen haben? — Daß 

die bürgerliche Scheidung nicht erfolge, ſondern eher vermieden werde durch Gerech— 

tigkeit gegen das Recht der Religion, als durch ihr Gegentheil, iſt klar, und z. B. 
in England anerkannt. Endlich kommt hier nicht ein Particularintereſſe, ſondern 

das allgemeinſte, der öffentlichen Erziehung der gebildeten Stände, die ohne Neli- 
gion nicht gedeihen kann, in Betracht. 
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raner durch die Verfaſſung ſich angetrieben fühlen, katholiſch zu wer⸗ 

den, ſo wenig ſehen die Katholiken in ihr ein Verbot, nach ihrem alten 

Glauben zu leben; beide Theile glauben ſich im Gegentheil geſchützt durch 

die Verfaſſung. Zudem, wie will ungehemmte Freiheit der Forſchung 

auf dieſem höchſten Gebiete beſtehen, wenn man bei jedem loyalen Frei⸗ 

heitsgebrauch befürchten muß, als ein Feind des Vaterlandes betrachtet 

zu werden? Wie darf überhaupt der Staat hier hereingemiſcht werden, 

wenn eine Lehrfreiheit wie in England gepflanzt werden ſoll? Dort 

haben auch die Katholiken ſchon vor der Emaneipation ihre eigenen 

Schulen ferne von aller ſtaatlichen Einmiſchung beſeſſen, und noch mehr 

war dieſes nach derſelben der Fall, ſogar die Jeſuiten halten dort, nach 

dem Geſetze der Freiheit, blühende Schulen. 

105. Die Jeſuiten? Für Bayern? Nimmermehr! ſchon der Name 

bringt Thierſch außer Faſſung. Hört man ihn, ſo ſind gerade ſie es, 

welche das Morgenroth einer beſſern Zeit, da es zu den Zeiten Aventins 

über Bayern aufzugehen begann, zurückgedrängt haben. Als die Uni⸗ 

verſität Ingolſtadt, „gegründet auf ein unabhängiges Vermögen, mit 

voller Freiheit der Lehre, ſich durch die ihr innewohnende Kraft bes 

wegte“, ganz „im Geiſte jenes großen Jahrhunderts der auflebenden 

Bildung“, da waren es die Jeſuiten, welche die Hochſchule ihrer Lehr— 

freiheit beraubt, und durch ihre ganze Studieneinrichtung „jene Hem⸗ 

mung und Schwächung hervorgebracht haben, deren Natur und Folge 

vor aller Augen offen da liegt“ !. Es iſt nun freilich von alledem fo 

ziemlich das Gegentheil das richtige; denn als die erſten Jeſuiten, ge— 

führt von dem ſeligen Caniſius, nach Ingolſtadt kamen, war die Uni⸗ 

verſität ökonomiſch wie ſcientifiſch in einem bedenklichen Grade geſunken. 

Die Jeſuiten brachten ihr viele neue Lehrkräfte für die claſſiſchen eben— 

ſowohl als für die theologiſchen Studien; und während ſie ſelber lange 

Zeit unter wahrhaft kümmerlichen Verhältniſſen ihr Leben friſteten, 

wußten fie zu bewirken, daß die Herzöge die von den Päpſten bewillig- 

ten geiſtlichen Einkünfte wirklich zu Gunſten der Univerſität verwendeten. 

Ebenſo iſt es unrichtig, daß ſie der Univerſität eine von deren urſprüng⸗ 

licher Verfaſſung verſchiedene, die Lehrfreiheit beſchränkende Lebensform 

aufgedrängt hätten. Ihr Beſtreben ging vielmehr dahin, gegen den 

durch proteſtantiſche Invaſionen drohenden Verluſt des katholiſchen 

Charakters jene Verfaſſung aufrecht zu halten, worin ſie von den erſten 
— 

1 A. a. O. II. 25 ff. u. a. a. Stellen. 

n 
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Zierden der Univerfität unterftügt wurden, Das Jahrhundert, in welchem 

die Univerſität Ingolſtadt gegründet wurde, wußte bekanntlich Nichts 

von paritätiſchen Lehranſtalten; aber auch von den proteſtantiſchen Uni⸗ 

verſitäten der ſpäteren Zeit iſt nicht bekannt, daß ſie katholiſche Celebri⸗ 

täten berufen hätten; vielleicht wird es in den kommenden Jahrhunderten 

erlebt werden. Die Studieneinrichtung der Jeſuiten endlich war den 

beſten, die damals beſtanden, fo der Pariſer Univerſität, nachgebildet !. 

Doch wir beabſichtigen hier keineswegs, die allbekannten Verdienſte der 

Geſellſchaft Jeſu um Bayerns Studienweſen ins Licht zu ſetzen; nur 

eine Bemerkung noch, um eine leidenſchaftliche Voreingenommenheit zu⸗ 

rückzuweiſen. Angenommen, die alten Einrichtungen genügen der Ge— 

genwart nicht mehr, warum ſoll ein von der Kirche genehmigter 

Lehrorden, der in proteſtantiſchen Ländern der Jetztzeit den ausgezeich— 

neteren Anſtalten die Wage hält?, gehindert ſein, unter Katholiken ſein 

3. Der Kürze halber erlaube ich mir auf die auf Acten geſtützte Darſtellung 
der Studienverhältniſſe in Ingolſtadt und der Stellung der Jeſuiten zu denſelben, 

wie zu dem bayeriſchen Studienweſen in meinem Werke: „der, ſelige Caniſius aus 

der Geſellſchaft Jeſu. Freiburg. Herder. 1865“ S. 82 ff. und 142 ff., beſonders 

151 ff. zu verweiſen. 
2 Noch vor Kurzem errang ſich das Stonphurſt-⸗Colleg der Geſellſchaft Jeſu, 

wie die Pall Mall Gazette berichtet, für ſeine Zöglinge, bei den Baccal.-Prü⸗ 

fungen an der Londoner Univerſität vier Auszeichnungen von elf im Ganzen; 

nämlich eine unter vier in den mathematiſch phyſikaliſchen und drei unter ſieben in 

der Abtheilung für Latein. Von den vier übrigen Preisträgern für Latein hatten 
zwei an der Univerſität Cambridge ihre Studien gemacht, einer am Trinity College 

in Dublin und einer an der Londoner Univerſität. Nun blühen nach Thierſch in 

Englands Schulen die claſſiſchen Studien, und andererſeits werden die Jeſuiten— 

ſtudien in Stonyhurſt im Weſentlichen ebenſo wie in andern Ländern betrieben. 

Daraus iſt von ſelbſt zu entnehmen, ob letztere mit Schwäche und Hemmniß Einerlei 

find. Für Schulmänner geben wir aus den Preisbewerbungen von 1867 in Stony- 

hurſt nach den veröffentlichten Daten zur Vergleichung Folgendes. Für die ſchrift— 
liche Expoſition aus lateiniſchen und griechiſchen Proſaikern und Dichtern find 

je drei Stunden bewilligt; es waren den Rhetorikern nachſtehende Auctoren be— 

zeichnet (doch beſchränkte ſich die Prüfung nicht darauf): Lateiniſche Proſaiker: 

Caesar, de bello Gallico. — Sallust. Catilina. — Cicero, pro Milone; pro 

Archia; Philipp. II.; de orat. I. — Livius XXI. XXII. XXIII. — Tacitus, 

Agricola. — Dichter: Virgil. Horat. — Griech. Proſaiker: Herodot. VIII. 

— Thucydides II. — Xenophon, Anabasis. — Demosthenes, Olynthiac. — 

Dichter: Homer II. I- VI. Odyss. IX. X. XI. — Aeschyl. Prometheus Vinct. 

— Sophocles, Antigone. — Euripides, Medea. — Für latein. Compoſition Prof. 

und Verſe je zwei Stunden. — Die Aufgaben lauteten für latein. Prof. I. Cie. De 

orat. I. c. 29. n. 132: Ego neminem — assequetur. — II. Sallust. Cat. c. 22. 

Tuere — comperta est. — III. Livius XXIII. c. 22. Cum caetera — mentio est. 

Gneyelica XI. 9 
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Verſtändniß für die Forderungen der Gegenwart zu erproben? Warum 

ſoll dieſes Verdiet im Namen „ungehemmter“ Lehrfreiheit verhängt 

werden, ja obwohl Erfahrungen in katholiſchen Ländern der Gegenwart 

beweiſen, daß die Bewerbung auch auf die Staatsanſtalten einen ſehr 

wohlthätigen Einfluß ausübt?! Wer erkennt nicht auf den erſten Blick, 

daß hier mit der Gutmüthigkeit der Katholiken geſpielt wird? — Wenn 

man ſodann ein Bedürfniß fühlt, Vergleichungen anzuſtellen, ſo verlangt 

doch offenbar die Billigkeit, die Schulen der Jeſuiten vor der Revolution 

mit den Schulen aus jener Zeit; ihre Collegien in Italien nicht neben 

engliſche, ſondern italieniſche; ihre Erziehung für Belgier oder Franzoſen 

nicht neben deutſche Art und Weiſe zu ſtellen; denn man hat ja für ſolche 

Zuſammenſtellungen je in den betreffenden Ländern ſelber Collegien, die 

einen Vergleich nicht zu ſcheuen haben. Dann wird man freilich auf herz⸗ 

— IV. Tacitus, Agric. c. 3. Nunc demum . . . excusatus. (Dazu die Reihenfolge 
der Röm. Imperatoren von Auguſt bis Trajan. Anſtrengungen der Italtener, um 
das Römiſche Bürgerrecht. — Von den ſtpliſtiſchen Vortheilen der Metapher.) — 

Lat. Dichter: Virgil. Ecloge IX. 30 —55. (mit Erkl. von Cyrneas, Pierides. 
Dionaei.) — Aen. VII, 620—40 (Lage der Städte zu Rom) — Horat. Ode I, 
28 v. 1— 22. — Epist. II, 1 v. 182— 207. (Bedeutung der Nachahmung der Alten 
für die modernen Dichter. Aufzählung der röm. Dichter.) Griech. Proſaiker: 

Herod. VIII, 109 ös de e.. zwi Ioving. Thucydid. II. 89. O. ueregousr. — 

Demosth. Olynth. III. p. 37: K teure & EE) . . vuri yiyvaraı. — (Zeitliche 
und fiyliftifche Differenz zwiſchen Thuc. u. Demoſth.) Griech. Dichter: Homer 
II. IV, 433 - 55. Aeschyl. Agam. 264-81. Sophocl. Antig. 951-89. Eurip. 

Med. 1336—62. etc. — Für die lat. Verſe ein Gedicht von Herbert in alcäiſch. Versm. 
— Mathematik, Höhere und niedere Algebra mit Arithmetik, ebene und ſphär. 
Trigonometrie, analptiſche ebene Geometrie. Die erſten Preife für claſſ. wie für 

math. Aufgaben 25 Pf. Sterl. 
1 Von Belgien war oben die Rede; aus Frankreich ſind vor nicht langer Zeit 

u. A. die Erfolge des Collegiums St. Géneviève d. G. J. in der rue des postes 

zu Paris in deutſchen Blättern behandelt worden; in demſelben werden hauptſächlich 

für die erſten Specialſchulen, zu denen ein großer Zudrang iſt (St. Cyr, eine andere 

für die Marine), Zöglinge vorbereitet. Nur einige Daten: im Jahre 1864 erhielten 

zu Paris von 936 Candidaten 6 die Note ſehr gut, mit der man wie es ſcheint ſehr 

ſpärlich umgeht; 5 davon waren Zöglinge der Gef. Jeſu. Für St. Cyr ſtellte 

St. Genevieve 51 (von ganz Frankreich werden nur 250 aufgenommen); für die 

polytechniſche Schule 13 unter 28 Zugelaſſenen, für die Schule der Marine 14. 

(Nebenbei bemerkt zählte das Collegium 330 Penſionäre; Vaugirard 530 P., 60 Er- 
terne; Poitiers 305 Penſ. 80 Externe; Vannes 302 Penſ. 140 Ext. Der Zudrang 
iſt derart, daß Vaugtrard 400, St. Géneviève 150 Geſuche um Aufnahme zurück⸗ 

weiſen mußte. Die genannten Collegien gehören zur Province de France.) Der 

Unterrichtsminiſter, der 1866 am 22. October St. Géneviève einen Beſuch ab⸗ 
ſtattete, beſichtigte Alles mit dem Ausdrucke unumwundener Anerkennung. 
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brechende Contraſte verzichten müſſen, wie z. B. daß in den römiſchen Inſti⸗ 

tuten der Geſellſchaft Jeſu zwar „das Feuer der römiſchen Natur durch die 

Zucht gedämpft, aber auch die Schwächung der Kraft auf den bleichen 

Wangen abgedrückt“ ſei, währenddem in den Schulen Englands „die 

Bildung des Charakters und männlicher Stärke nicht gebrochen“ werde “. 

Nicht Alles iſt für Alle; das Birkenreis z. B., das noch heute wie im 

Mittelalter bei dem engliſchen Nachwuchſe Wunder von Geſchmeidigkeit 

wirken ſoll, würde wohl ſüdliche Naturen eher halsſtarrig und trotz⸗ 

köpfig machen. 

106. Hinter der Abneigung unſerer Humaniſten gegen die Jeſuiten 

der Vor⸗ und Jetztzeit müſſen wir alſo das eigentliche Motiv erſt ſuchen. 

Die Jeſuiten feinden heute ſo wenig wie ehedem die claſſiſchen Studien 

an, aber ſie ordnen dieſelben dem chriſtlichen Geiſte unter, wie alle 

chriſtlichen Humaniſten von den Zeiten eines hl. Baſilius an in der 

Kirche gethan haben. Die Bewunderung für die Schönheit der claſ— 

ſiſchen Form hat ſie nicht blind gemacht für die Zuchtloſigkeit und Ver— 

derbtheit des heidniſchen Geiſtes, deſſen ſchädliche Wirkungen auf die 

Erziehung mit ſchönen Redensarten nicht zu verhindern ſind. Deßhalb 

haben ſie durch eine männliche Zucht des Gedankens wie der Willens— 

regungen, jenes durch eine ſolide Philoſophie, dieſes durch gründliche 

Pflege der Religion, auf ein heilſames Gegengewicht gedacht. Hier liegt 

der tiefere Scheidungsgrund zwiſchen gläubigen und ungläubigen Hu- 

maniſten, zwiſchen Schulmännern, die eine claſſiſche Bildung unter dem 

milden belebenden Hauche der chriſtlichen Religion, und jenen, welche 

den claſſiſchen Geiſt mit allen Gefahren heidniſcher Zuchtloſigkeit für 

Intelligenz und Charakter fördern. Auf welcher Seite unſer Führer 

ſtand, darüber läßt er ſelber keinen Zweifel übrig. Allein ſchon ſein 

beharrliches Sturmlaufen gegen das den Fachſtudien in Bayern vor— 

angehende philoſophiſche Biennium gibt hinlängliches Licht darüber. Die 

Philoſophie nimmt bei ihm eine ganz andere Stellung zum Glauben 

ein, als es unterrichtete Chriſten zugeben können. Die Glaubenslehre 

und die chriſtliche Moral ſollen der Philoſophie vorangehen, und dieſe 

wie Krone und Abſchluß aller poſitiven ſo auch der theologiſchen Dis⸗ 

eiplinen werden. Die Philoſophie ſelber aber ſoll ſich, wie es ſcheint, 

in die Geſchichte philoſophiſcher Meinungen, mit dem claſſiſchen Alter- 

thum als höchſter Norm, auflöſen. Begreiflich rückt dann die Alterthums⸗ 

1 A. a. O. I, 433, 438. 
9 * 
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kunde an die erſte Stelle, und wenn die Akademie den gelehrten Olymp 

darſtellt, ſo wird der katholiſchen Theologie noch ein Pfädchen zu dieſer 
Höhe der Wiſſenſchaft nur dann offen ſtehen, wenn ſie ſich herbeiläßt, 

Dogmatik in Dogmengeſchichte, Exegeſe in Bibelkritik aufzulöſen 7. Wir 

1 Thierſch hat dieſe Ideen am deutlichſten an der Stelle entwickelt, wo er ſich 

über die Stellung der königlich bayerifchen Akademie der Wiſſenſchaften zu den Univer⸗ 

ſitätsfacultäten ausläßt. (II. 480 ff.) Jenes Inſtitut 1758 gegründet, „als ſich eine 
Anzahl gutgeſinnter Männer... zuſammenthaten, um die Wiedergeburt des Vater⸗ 

landes durch Bildung vorzubereiten,“ unter Carl Theodor aber unterdrückt, war 

unter Max Joſeph II. mit drei Abtheilungen, einer philoſophiſchen, philologiſchen, 

phyſikaliſch⸗mathematiſchen aufs Neue belebt und nach vielerlei Reformen, durch die 

Verlegung der Univerſität von Landshut nach München zu dieſer in ein engeres 

Verhältniß verſetzt worden. Thierſch befürwortete im „Intereſſe der Wiſſenſchaft“ 

eine Art Ueberordnung derſelben über die Univerſität (II, 556 ff.). Zunächſt aller⸗ 
dings, bemerkte er, iſt die Akademie nur für die philoſophiſche Facultät beſtimmt, 

dieſe aber zu ihrer „Würde und dem Umfange der in ihr begriffenen Wiſſenſchaften 

auszubilden und zu erheben“ iſt wie die ſchwierigſte ſo die koſtſpieligſte Aufgabe. 

Allein jede der übrigen vier Facultäten bietet eine Seite, wo ſie mit der Akademie 

der Wiſſenſchaften zuſammenhängt. Der Kirchenhiſtoriker und Exeget ſo 

gut, wie der Romaniſt und der Publiciſt, der Anatome ſo gut wie der Phyſiolog, 
wenn ſie in ihrem Fache hervorragen, erheben ſich über die engen 

Schranken des einzelnen Gebietes und treten mit der Geſchichte, den Alterthümern, 

der Philoſophie, der Philologie, der Naturkunde, welche der Akademie an- 

heimfallen, in einen unmittelbaren Verkehr.“ — „Wie,“ fragt Th. an einer 

andern Stelle, „wenn das, was man allgemeine Bildung nennt, nicht die Grund⸗ 

lage, ſondern ein Theil der ſpeciellen wäre, der ſich ebenſo ihrem Anfange, wie 

ihrer Mitte und ihrem Ende anſchließt? Wenn ſie nicht als eine Vorbildung, ſon⸗ 

dern als eine Vollendung der Bildung zu betrachten käme?“ (II. 204.) (Eine wich⸗ 

tige Frage für die neueſte Phaſe des Schulſtreites in Baden!) Die allgemeine 

Bildung, beweist Th., beſteht aus der philoſophiſchen, hiſtoriſchen, philologiſchen, 

mathematiſchen; nun aber iſt die philoſophiſche dieſelbe für den Theologen, den 

Rechtsgelehrten, den der Heilkunde Befliſſenen, alſo iſt fie über dieſen. Die philo⸗ 

ſophiſche Speculation ſchwebt über den poſitiven Wiſſenſchaften wie der Geiſt über 
den Gewäſſern und „artet in Luftgebilde, in Sophismen und hohle Formen aus, 
wenn jenes Reich der Stoffe, gleichſam die Gewäſſer der Schöpfung, ihr nicht 

untergeben find.” (II. 209 — 10.) (Der Beweis iſt nebenbei ebenſo gelungen wie 

der: die Luft iſt dieſelbe für Menſch, Thier und Pflanze, alſo iſt ſie über Menſch, 

Thier und Pflanze, und dieſe wie alle Materie ſind nur eine Modification der 
Luft, ſonſt würde die Luft etwas gar Dünnes und Gehaltloſes.) „So iſt es leicht, 

die Sittenlehre des Evangeliums zu faſſen ... erhebt ſich aber über dieſes Gegebene 

die Forſchung zu der Art und Natur des ſittlichen Handelns ... fo beginnen auch 

die Schwierigkeiten, die Zweifel. Eine geſunde, aus der Sache gegriffene Anſicht 

der Dinge wird alſo offenbar rathen, die chriſtliche Moral der Philoſophie voran⸗ 

zuſtellen“ (II. 211). (Geradezu umgekehrt, wird, wer von der Göttlichkeit jener 
Moral durchdrungen iſt, falls er es zu einem tiefern Verſtändniß bringen will, 

zuvor ſeine natürlichen Begriffe auch vom ſittlichen Handeln aufklären, um nicht 
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geben zu, daß zu einer ſolchen Freiheit der Wiſſenſchaft confeſſionelle 

Schulen nimmer taugen; die Trennung der Schule von der Kirche iſt 

für ihre Verwirklichung geradezu Vorbedingung; aber wer wird einer 

ſolchen Freiheit noch das Wort reden, zumal wenn er allbekannte traurige 

Erſcheinungen deutſchen Univerſitätslebens ins Auge faßt?! Oder darf 

eine Bildung, welche ſchließlich bei heidniſcher Zuchtloſigkeit anlangt, als 

der „Frühling“, als das Anbrechen eines neuen Tages verkündet wer— 

den? Oder endlich iſt es zweifelhaft, daß ein Staat, welcher zu einem 

ſolchen Beginnen die Hand reichte, einen Krieg gegen die Bildung, 

gegen das Leben der Schule unternähme? 

107. Bleibt das höchſte Ziel auch der gelehrten Schule, daß der 

Zögling für die dem Menſchen eigenthümliche, einzig durch Weisheit 

und Tugend erreichbare Glückſeligkeit befähigt werde, fo hat jede Schul— 

einrichtung, ſoferne ſie dieſem Ziel im Wege ſteht, den Anſpruch auf 

Beſtand verwirkt. Die genannte Vorausſetzung trifft aber überall zu, 

wo die Bildung von der Religion abgelöst, oder gar feindſelig gegen 

hinterher Schaden zu leiden. Reinigt ja auch derjenige, welcher koſtbaren Wein 

faßt, zuvor das Gefäß, damit ihm nicht ſein Inhalt abſtehe.) So verſteht man 
auch, wie Thierſch will, daß an den Gypmnaſien der Religionsunterricht in den 

beiden untern Klaſſen mehr dogmatiſch ſei, in den beiden höhern aber eregetifch 
und hiſtoriſch begründet werde; und nach dem gleichen Geſetze ſoll im theologiſchen 

Lehreurſe der Univerſität das Dogma in die Dogmengeſchichte ſich erheben. (II, 
77. III, 53.) 

1 Das Stärkſte hierüber iſt von Dieſterweg ſeiner Zeit gegen die Univerſitäten 

geſchleudert worden, als die revolutionären Bewegungen von 1830 fo viele Stu— 
dirende an Hochſchulen in ihren Strudel zogen und zahlloſe Familien unglücklich 

machten. Wenn aber Dieſterweg durch Demokratiſirung der Univerſität helfen zu 

können glaubte, ſo hat er weit vom Ziele geſchoſſen. Das Uebel liegt viel tiefer 

als in Organiſationen. Die Wiener Lit. Bl. (1836 Nro. 6) bemerkten, Diefter- 

weg in der Anklage beipflichtend: „Wer wollte nicht die Ausbreitung und die An« 

ſteckung jener verpeſteten Dünſte erkennen, welche die Jugend in den Pfuhlen des 

Verderbens einathmet, zu welchen unſere deutſchen Univerſitäten herabgeſunken ſind? 
Verderben der Lehrer, Verderben der Sitten, Verderben in den Geſinnungen, Ver— 

derben endlich im öffentlichen wie im Privatleben.“ Iſt es ſeitdem beſſer geworden? 

Den Katholiken geben die edlen Anſtrengungen zur Herſtellung einer freien Uni⸗ 

verſität in Deutſchland die beſte Antwort. In ſeiner Rede über die Univerſitäten 

S. 31 berührt auch Stiftspropſt von Döllinger die Wunde, wenn er zu Gunſten 

der Burſen auf den Univerſitäten fragt: „Warum verzichten wir Deutſchen denn 

ſo ganz auf eine Einrichtung, welche Vernunft und Erfahrung gleichmäßig empfehlen, 
welche Tauſende von Vätern und Müttern von ſchlafloſen Nächten, von nagen- 

dem Kummer und peinigender Angſt erlöſen und zahlreiche Jünglinge 

vom Untergange retten, andere vor lebenslänglicher Reue bewahren 
würde?“ 
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dieſelbe iſt. Eine religiösindifferente Schule ift unfähig, das genannte 

Ziel zu erreichen. In Wirklichkeit gibt es, genauer beſehen, ſo wenig 

eine religiösindifferente Bildung als eine ſittlichindifferente Handlungs⸗ 

weiſe; deßhalb wird eine ſolche Schule in Wahrheit allzeit aus ihrer 

Indifferenz zum Schaden für die Religion heraustreten. Man ſtelle ſich 

nur einige Seiten der gelehrten Bildung vor Augen, um dieſes ſofort 

zu erkennen. Wie von den Gegnern ſelber zugeſtanden iſt, kann der 

Geſchichtslehrer mit ſeinem Urtheile nicht indifferent bleiben. Ein glei⸗ 

ches iſt in der Philoſophie bezüglich der Grundprobleme der Theodicee, 

ſowie der Stellung zur Apologetik des Chriſtenthums der Fall. Wenn 

Lehrbücher eingeführt find, iſt die religiöfe Anſchauungsweiſe des Schrift— 

ſtellers gleichgiltig für feine Behandlung ſolcher Materien? Man hat 

in Frankreich ſich durch das eklektiſche Syſtem zu helfen geſucht; man 

nahm alſo Schriftſteller der verſchiedenſten Richtung. Die thatſächliche 

und zugeſtandene Wirkung war Skepticismus, und mehr oder weniger 

wird ſie es nothwendig ſein; die Unwiſſenheit geht zur Seite. Denn 

wird die jugendliche Intelligenz in dieſer höheren Region des Wiſſens, 

ſtatt von einer ſichern Hand geführt zu werden, rathlos ſich ſelber über- 

laſſen, oder vor widerſprechende Lehrmeinungen geſtellt: ſo wird nicht 

die Wahrheit ergriffen, ſondern es bleibt die Unentſchiedenheit, ſie wird 

nicht herausgeführt zur Gewißheit, ſondern in ſich zurückgetrieben. Alſo 

Unſicherheit, Unluſt, Unwiſſenheit ſind die gewöhnlichen Früchte; und 

doch ſind dieſes noch die geringeren Uebel. In der Regel wird bei Be— 

gabteren der Zweifel ein bleibendes Uebergewicht erhalten. Die er- 

wachende Leidenſchaft wirkt in der gleichen Richtung; von außen fehlt 

der nöthige Halt. Wie Viele leiden dann am Glauben Schiffbruch; 

wie Viele kommen in ungelöste Widerſprüche zwiſchen ihrem Glauben 

und ihrer wiſſenſchaftlichen Richtung? Ja ſie kommen ſo weit, daß 

ihnen die Ueberzeugung überhaupt unmöglich wird. Ein Schulſyſtem, 

das hiezu führte, wäre ſo weit entfernt von der Beſtimmung der Schule, 

daß es vielmehr ein Frevel an der menſchlichen Natur genannt werden 

müßte. Daß Jemand nicht aus Vorurtheil, ſondern gefliſſentlich dieſem 

Ziele entgegenſteuere, wollen wir als moraliſch unmöglich annehmen, 

weil es ihn zum Seelenmörder an Jünglingen machte, gegen welche die 

Pietät wie die Gerechtigkeit die größte Sorgfalt auferlegt. 

108. Dem Verderben entrinnt man keineswegs mit der Aufſtellung 

einer ſogenannten natürlichen Religion. Denn was iſt dieſelbe heut⸗ 

zutage? eine mehr oder weniger willkürliche Abftraction von der poſitiven 
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Religion. Früher oder fpäter kommt dem Schüler dieſer ſubjective Ur⸗ 

ſprung zum Bewußtſein. Hat nun der Lehrer ſeine eigene Auctorität 

über die Offenbarung geſtellt, warum ſoll ihm der Schüler nicht folgen? 

Alſo weit entfernt, der Skepſis einen Damm aufzurichten, wird durch 

ſolche allgemeine Religion, welche die poſitive erſetzen ſoll, der Zweifel 

erſt recht befeſtigt. Der Grund hiefür liegt in den Geſetzen der gött— 

lichen Heilsordnung, welche über menſchliches Belieben erhaben ſind. 

Was auf dem Stande der Natur als eine Wohlthat erſchien, das Phi⸗ 

loſophiren über göttliche Dinge, hat im Reiche der Gnade nurmehr als 

Vorſtufe der tieferen gläubigen Erkenntniß Bedeutung und kann dieſe in 

keiner Weiſe, für keine Bildungsſtufe erſetzen. Wer die Philoſophie aus 
dieſer Stellung im Erziehungsplane reißt, wird nicht einmal jene Voll- 

kommenheit der Erkenntniß erreichen, welche ſich die Vernunft vor dem 

Chriſtenthum durch rein natürliche Anſtrengung errungen hat. Es iſt ja 

auch eine allbekannte Sache, daß die heutigen Naturaliſten im Punkte 

der Religion und Moral viel tiefer ſtehen, als ſelbſt die Ausgearteten 

unter den Heiden. Welche von ihnen erſchwingen ſich noch zur ſichern 

Ueberzeugung von der Perſönlichkeit Gottes und ſeiner Weltregierung? 

zur Anerkennung der Unerbittlichkeit des Sittengeſetzes? Heißt nun 
aber ſich mit der Moral und natürlichen Religion in der gelehrten Schule 

begnügen, nichts Anderes, als ſich dieſem Strome des Zweifels überant⸗ 

worten; und zerſtört dieſer mit dem Glauben das höhere, auf der Ueber- 

zeugung beruhende Leben der Intelligenz ſchlechtweg, ſo iſt die Folgerung 

wie ſich die Gelehrtenſchule zu Religion und Kirche zu ſtellen habe, 

leicht zu ziehen. 

III. Grundzüge. 

§. 8. Die Familie und die Schule. 

Die Erziehung iſt in der natürlichen Ordnung Sache der Samilie, und die Schule 

infofern Hülfsanſtalt der Familie. 

109. Der Menſch iſt von Natur verpflichtet, die Kräfte, welche ihm 

der Schöpfer verliehen hat, ſo zu entwickeln und zu vervollkommnen, 

daß er befähigt werde, mittelſt ihres Gebrauches ſeine Beſtimmung zu 

erreichen. Dieſe Forderung erhellt nicht allein aus dem höchſten Gebote 

der Religion, Gott durch Erkenntniß und Tugend über Alles zu lieben, 

was vorausſetzt, daß die Anlage zur Erkenntniß und zum Wollen des 
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Guten in Bewegung geſetzt werde: ſondern fie entſpringt ſchon aus der 

Pflicht der Selbſterhaltung. Dieſe ſchließt beim Menſchen eine doppelte 

Art von Thätigkeit in ſich, weil er nicht bloß ein animaliſches, ſondern 

auch ein geiſtiges Leben zu ſchützen hat. Für jedes beſteht eine beſondere 

Ordnung, eine beſondere Reihe von Gütern, deren Beſitz dem Menſchen 

vonnöthen iſt, um ein menſchliches Leben, wie es ſein Urheber gewollt 

hat, zu fördern. Iſt nun ſchon das animaliſche Leben, um menſchlich zu 

ſein, nicht denkbar ohne Entwicklung der Intelligenz und Uebung des 

Willens: ſo iſt dieſes noch vielmehr beim ſittlichvernünftigen oder jenem 

Leben der Fall, das den Menſchen vom Thiere unterſcheidet. Es be⸗ 

ruht wie auf zwei Grundpfeilern auf der Erkenntniß der Wahrheit und 

der Liebe zur Ordnung. Thue das Gute, meide das Böſe, dieſes erſte 

Geſetz unſerer Natur!, gleichſam unſerer Selbſterhaltung als ſittlichfreier 

Weſen, iſt nicht erfüllbar ohne Entwicklung, Ausbildung und Uebung 

unſerer Seelenkräfte. Inſofern bildet dieſe einen weſentlichen Beſtand— 

theil der vernünftigen Selbſtliebe. Iſt aber die Selbſtliebe ein Gebot 

der Natur, oder was dasſelbe iſt, ein göttliches Gebot, ſo iſt es auch 

von Gott geboten, daß der Menſch feine Seelenkräfte entwickle und aus⸗ 

bilde, und damit ſind nach einer allgemeinen Regel göttliche Rechte auf 

alle unerläßlichen Bedingungen zur Erfüllung dieſes Gebotes gegeben. 

110. Unter dieſen Bedingungen nimmt die geſellſchaftliche 

Hülfe, im ordentlichen Laufe der Dinge, die erſte Stelle ein. Um zum 

ſelbſtthätigen und freien Vernunftgebrauch zu gelangen, muß der Menſch 

von Seinesgleichen angeregt werden. Dieſe von Außen her auf die 

Seele, zum Behufe ihrer Entwicklung einwirkende Thätigkeit bezeichnen 

wir mit dem Worte Erziehen. Die menſchliche Erziehung ſchließt die 

Sorge für das animaliſche Leben des Zöglings nicht aus, aber ſpecifiſch 

menſchlich iſt ſie durch die Richtung auf das geiſtige Leben, oder durch 

das Ziel: eine Perſon zum ſelbſteigenen Gebrauche ihrer Kräfte zu be— 

fähigen. Nach dem Geſagten hat der Menſch ein natürliches oder gött⸗ 

liches Recht auf Erziehung. Denn ſie iſt ein unerläßliches Mittel ſeiner 

Selbſterhaltung. Oder er iſt von Gott verpflichtet, ſich erziehen zu laſſen, 

1 S. Thomas 1. 2. q. 94. a. 2. Er ſubſumirt alle, auch die dem rein phy⸗ 

ſiſchen Selbſterhaltungs⸗, wie dem animaliſchen Triebe entſprechenden Güter unter 

dieſes erſte Gebot des natürlichen Geſetzes; insbeſondere aber das Gut der ver- 
nünftigen Natur, das dem Verlangen nach Wahrheit und ſittlicher Ordnung ent⸗ 

ſpricht; Unwiſſenheit, Beleidigung des Nächſten nennt er beiſpielsweiſe als ent⸗ 

gegengeſetzte Uebel. E 
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alſo hat er auch, ſofern er dieſes nicht allein ausführen kann, mit 

feinem menſchlichen Daſein einen Wechſel auf Erziehung, eine Anwei— 

fung auf Erziehung empfangen. Dieſes oberſte Grundrecht des Men- 

ſchen iſt ein natürliches Recht, weil es durch ſeine Natur ſelber unmittel⸗ 

bar offenbar iſt; ein göttliches, weil dieſe Natur mit ihren Forderungen 

nichts anders als Ausdruck des göttlichen Willens iſt; ein perſönliches 

Recht, weil es jedem einzelnen Menſchen als ſolchen innewohnt, da der 

Beruf, Gott zu lieben, jedem Weſen eigen iſt, das eine unſterbliche Seele 

empfangen hat. Es iſt eben damit auch ein unveräußerliches Recht, 

denn ſo wenig ein Menſch darauf verzichten kann, ein Menſch zu ſein, 

ſo wenig kann er darauf verzichten, als Menſch erzogen zu werden, 

weßhalb ein Eingriff in dieſes Recht mit Fug als ein ſchwerer Frevel 

an der Menſchheit verabſcheut wird. 

111. Das Recht auf Erziehung ſchwebte aber in der Luft, wenn 

ihm nicht in andern Perſonen die Pflicht entſpräche, zu erziehen; und 

von der Weisheit des Schöpfers iſt zum Voraus anzunehmen, daß Er, 

nachdem Er unſere Natur mit der unerläßlichen Forderung, erzogen zu 

werden, ins Daſein gerufen, auch für die Erfüllung dieſer Forderung 

Sorge getragen habe. Hätte Er dieſes natürliche Bedürfniß des Men: 
ſchen an die allgemeine Menſchenliebe, zu der wir uns allerdings auch 

von Natur verpflichtet wiſſen, gerichtet, ſo wäre die Hülfe dem bloßen 

Zufall überantwortet, weil das Menſchenweſen, wie es zur Welt kommt, 

nicht im Stande iſt, ſeine Hülfe zu ſuchen, oder ſich ſeinen Erzieher aus— 

zuwählen. In der That iſt es zunächſt der Mutter, den Eltern des 

Kindes in's Herz gegeben, für deſſen leibliches und geiſtiges Leben zu 

ſorgen; nach der allgemeinen Erfahrung, nach der Stimme der Natur, 

nach der Lehre aller Weiſen und Geſetzgeber, iſt das Kind mit ſeinem 

Rechte auf Erziehung an die Eltern gewieſen. Die beſondere Gewalt 

der Eltern über das Kind iſt eingeräumt überall, wo menſchliche Ge— 

ſittung herrſcht, iſt ihrem Weſen nach das Recht zur Erziehung des 

Kindes“, verliehen von Gott ſelber, von demſelben Gotte, welcher dem 

1 Bei den Alten wurde allerdings die Zeugung als die Grundlage dieſer Ge— 

walt angeſehen; aber richtiger iſt, was die Spätern, unter der Herrſchaft des chriſt⸗ 

lichen Geſetzes, aufgeſtellt, daß es die Pflicht der Erziehung ſei. Dies ſchließt nicht 

aus, daß die Zeugung zur Conſtituirung der Gewalt ähnlich mitwirke, wie der 

Schutz des Schwächeren zur Bildung der obrigkeitlichen Gewalt, deren Seele das 

Recht iſt. Vrgl. Thesaurus Juris Ecelesiastici potissimum Germanici sive Dis- 
sertationes selectae. tom. VI. Anton Schmidt de patria potestate p. 674 sqq. 



138 

Kinde das Recht erzogen zu werden mitgegeben hat. Selbſt die Ehe 

wird zum Mittel, daß das menſchliche Geſchlecht zunächſt allerdings 

phyſiſch, aber auch mittelſt der Erziehungsgewalt, moraliſch ſich fort⸗ 

pflanze und erhalte. 

112. Die Ordnung, deren Grundwurzel die eheliche Gemeinſchaft 

bildet, deren unmittelbarer Zweck die Selbſterhaltung des Geſchlechtes 

iſt, und die ein unerläßliches Mittel in der elterlichen Auctorität beſitzt, 

heißen wir Familie, oder häusliche Geſellſchaft (societas domestica). 

Darnach iſt klar, daß das natürliche Recht zur Erziehung bei der Fa⸗ 

milie ift ’. Daß die Familie den Auftrag zur Erziehung empfangen hat, 

wird nicht beſtritten; aber iſt er ihr von Gott zugegangen? hat ſie allein 

ihn von Gott empfangen? Das wird bezweifelt. Es genügt aber vor- 

erſt, die Ausdrücke zu erklären, um den Widerſpruch verſtummen zu 

machen. Um im Streitfalle ein göttliches Recht behaupten zu können, 

muß man die Quelle nachweiſen, wie bei andern Rechten; wer alſo ein 

göttliches Recht, andere Menſchen zu erziehen, vorgibt, muß nachweiſen, 

wann und wie er es empfangen habe. Die Eltern vermögen es, und 

nur ſie allein vermögen es; folglich haben ſie und nur ſie allein ein 

göttliches Recht empfangen. Die Eltern vermögen es, wie ſo? So- 

bald ſich Mann und Weib als Eltern eines Menſchen ausweiſen, räumt 

ihnen jeder Vernünftige elterliche Gewalt ein als Etwas, was ſich von 

ſelbſt verſteht. Ein Recht aber, das der Vernunft unmittelbar durch ſich 

ſelber evident erſcheint, iſt ein natürliches oder göttliches Recht, ihm iſt 

es eigen, durch die Natur eines Dinges geoffenbart zu ſein, während 

menſchliche Rechte auf poſitive Thatſachen zurückgeführt werden. In— 

direct erhellt dies auch daraus, daß, wer ſich der elterlichen Gewalt nicht 

von Natur erfreut, einen beſonderen Rechtstitel für ihren Gebrauch auf— 

weiſen muß; er kann alſo das Recht beſitzen, weil die Eltern z. B. es 

ihm übertragen haben, aber es iſt eben deßhalb nicht ein göttliches, ſon— 

1 Dieſe von Natur einleuchtende Wahrheit ſtrahlt wieder aus der vielgerühmten 

Vorſchrift Solons, daß Eltern, welche die Erziehung ihrer Kinder vernachläſſigen, 

des Anſpruchs, im Alter von dieſen Pflege zu empfangen, verluſtig gehen ſollten. 

(S. Joannis Meursii Solon. In Graec. Antiqu. V, 2030.) Viel deutlicher freilich 

ſpricht das göttliche Geſetz mit ſeiner Strenge gegen Kinder, welche den Eltern die 

gebührende Ehrfurcht nicht erzeigen (Exod. 21, 17. Lev. 20, 7.). Denn „warum 

anders, wie der hl. Chryſoſtomus bemerkt, wird die ſtrenge Strafe den Kindern 

angedroht, als um Dir die Herrſchaft über Deine Kinder zu erleichtern?“ — Das 

Gleiche läßt ſich aus den wiederholten Einſchärfungen des Neuen Teta 

(Matth. 15, 4. Marc. 7, 10. Epheſ. 6, 1 ff. Col. 3, 20.) ableiten. 



139 

dern ein menſchliches Recht. Daraus erhellt, daß der Socialismus, fo 

ferne er dieſes nicht ableitbare, ſondern göttliche, unantaſtbare, höchſte 

Recht der Familie beſtreitet, ein Angriff auf die menſchliche Natur ge— 

nannt werden muß; man muß nämlich die ſittliche Natur leugnen, um 

leugnen zu können, daß es ein natürliches Recht auf Erziehung gebe; 

oder man muß den Menſchen mit dem Thiere gleichſtellen, um Alles, 

was die Natur heiſcht, auf animaliſchen Inſtinct, ſtatt auf ein ſittliches 

Gebot zu gründen. Der Beweis liegt in dem bisher Dargeſtellten. 

Sobald ich eine ſittliche Natur, d. i. göttliche Beſtimmung für Gott und 

ſeine Ordnung annehme, räume ich ein göttliches Recht auf Erziehung 

ein, dem von Natur eine entſprechende Pflicht geordnet ſein muß, ich 

poſtulire alſo ein göttliches Erziehungsrecht der Familie. Beſtreite ich 

aber dieſes, ſo muß ich zugleich jene Grundlage umſtoßen, ſonſt könnte 

ich meine Oppoſition nicht aufrecht halten. Alſo muß ich, wenn ich das 

göttliche Recht der Eltern auf Erziehung leugne, den Menſchen zum 

Thiere degradiren. In der That iſt, auch geſchichtlich, der Materialis⸗ 

mus die Vorausſetzung der ſocialiſtiſchen Lehren. 

113. Löſen wir die Erziehung ab von den natürlichen Trägern 

derſelben und betrachten wir ſie als ein Geſchäft für ſich; ſo zerfällt ſie 

ihrem Ziele, dem geiſtigen Leben, gemäß in eine doppelte Thätigkeit: 

die Lehre, gerichtet auf die Erkenntniß, und die Zucht, betraut mit der 

Uebung des Willens. Mit dem Ausdruck „lehren“ verbinden wir im 

Unterſchiede von „unterrichten“ eine planmäßig vorangehende Mittheilung 

von Kenntniſſen, die in ſich ſelber zu einem gewiſſen Ganzen verbunden 

ſind. Soferne nun ein ſolches Vorgehen nicht ohne Ordnung und 

Stetigkeit denkbar iſt, jede Ordnung aber Auctorität und durch fie Ein⸗ 

heit unter Vielen erzeugt, inſoferne wird das Lehren die natürliche 

Quelle eines geſellſchaftlichen Verhältniſſes, das wir Schule heißen. 

Die Schule iſt alſo, wo immer ſie ſich finde, ihrer einfachen Natur nach, 

eine geſellſchaftlich organiſirte Lehrthätigkeit. Zur Geſellſchaft gehören 

vernunftbegabte Weſen; eine Auetorität muß vorhanden fein, um dieſe 

zum Verfolgen des Zweckes durch geeignete Mittel anzuhalten; die 
Mitglieder müſſen ſich zu gegenſeitigen Leiſtungen verſtehen. Fehlt es 

etwa der Schule an einem dieſer Merkmale? Ihre Seele hat ſie am 
Lehrziel; an der Hand, die das Scepter der Herrſchaft führe, gebricht 

es nicht; die Unterthanen werden, willig oder nicht, zum Ziele bewegt; 

die unerläßlichen Mittel dieſer Bewegung, die Methode und die Dis— 

eiplin, ſtehen zur Verfügung des Regenten. Willſt du aber, lieber Leſer, 
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wiſſen, ob die Schule zu den unvollkommenen oder vollkommenen Ge⸗ 

ſellſchaften gehöre, ob ſie eine gleiche oder ungleiche, eine öffentliche oder 

private, eine nothwendige oder freiwillige Geſellſchaft ſei, ſo rathe ich 

die Lehrbücher des Naturrechtes nachzuſchlagen ; eine Anfrage bei den 

Gliedern des Reichs würde ſchwerlich zum Ziele führen. Mir iſt es 

nicht zweifelhaft, daß ſie den unvollkommenen, ungleichen, privaten und 

freiwilligen zugezählt werden muß. Den unvollkommenen: denn ſie iſt 

weit entfernt, ſich zu ihrem Zwecke ſelbſt zu genügen; bei den Alten 

wurde dem Jungen zum Zeichen deſſen gemeiniglich ein eigener Wächter 

im Pädagogen mit auf die Schulbank geſchickt; heute muß das elterliche 

Haus oder das Penſionat, die Kirche dazu, nachhelfen. Daß der Einſatz 

ein ungleicher ſei, ſelbſt auf den Hochſchulen, geſetzt auch ſie würden zu 

freieſter Converſationsform greifen, iſt ohnehin klar. Auch geht das 

Schulhalten unmittelbar nicht darauf, das öffentliche Wohl zu wirken, 

etwa Staatsmänner der Republik zu geben, oder ſich ſonſtwie des 

Vaterlandes zu erbarmen; nach dieſer Seite leiſtet es ſchon viel, wenn 

es zu einem guten Examen verhilft. (Dieſe heute vielverkannte Wahr⸗ 

heit haben wir oben durch die Examina der jungitaliſchen Studienwelt 

zu veranſchaulichen uns die Freiheit genommen.) Endlich treibt zwar 

die Natur die Jungen zum Lernen, damit ſie im Alter etwas wiſſen, 

allein daß das gerade mittelſt der Schule zu geſchehen habe, iſt nicht 

ebenſo deutlich von der Natur angezeigt, beruht vielmehr überall auf 

menſchlichem Uebereinkommen. Aus alledem geht auch hervor, daß die 

Schule ſich an andere Geſellſchaften anlehnen muß und nicht auf eigenen 

Füßen ſtehen kann. Dies führt uns auf die Frage, woher die Schule 

ihre oft ſo beſtrittene Gewalt ableite? 

114. Wer das Weſen und die Grenzen der Auctorität in der Schule 

erkennen will, muß auf ihren Urſprung zurückgehen. Mag dieſer in 

manchen Geſtalten dieſer kleinen Republiken verdeckt ſein: es liegen 

Beweiſe genug vor, daß der natürliche Ausgang jener Gewalt von der 

Familie if. Wo die Familie ſich auf ſich beſchränkt, ſei es durch Noth— 

verhältniſſe gedrängt, oder weil ſie ſich im Beſitze reicher Mittel findet, 

bleibt die Schule im häuslichen Kreiſe; iſt der Vater im Stande ſich 

durch einen Hauslehrer Unterſtützung zu verſchaffen, ſo reicht die Gewalt 

dieſes Gehülfen ſoweit, als der Wille des Familienhauptes es beſtimmt. 

Aber kann denn der Vater ſeine Erziehungsgewalt mit einem Fremden 

1 S. Taparelli Naturrecht 1 §. 462. (Deutſche Ausgabe S. 197 ff.) 
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theilen, ſie übertragen? Zunächſt weist der allgemeine Gebrauch auf 

die Stimme der Natur. Sodann wäre in der That nicht gut geſorgt, 

wenn eine ſolche Freiheit nicht beſtände, weil manche Begabung der 

Beſchränktheit des Vaters zum Opfer fiele. Die Uebertragbarkeit kommt 

der Erziehung ſelber zu Statten, um derentwillen die elterliche Gewalt 

gegeben worden, ſie iſt ſogar oft nothwendig, alſo iſt ſie von Gott 

verwilligt 1. Unter dieſer elterlichen Aufſicht alfo übt der Hauslehrer 

ſein Amt, wie er auch vor dem Träger der elterlichen Gewalt ſeine 

Prüfung über wiſſenſchaftliche und moraliſche Tauglichkeit zu beſtehen 

hat, bevor derſelbe ihn zur Theilnahme an ſeiner heiligſten Obliegenheit 

emporhebt. — Iſt eine Familie nicht im Stande, für ſich allein einen 

ſolchen Lehrer zu beſtellen, ſo iſt es ein natürlicher Fortſchritt, daß 

mehrere ſich hiezu vereinigen; damit aber befreit ſich der Hauslehrer 

von der Abhängigkeit, in welcher er zur Familie geſtanden; er kann 

nun ſeinerſeits weiter gehen und eine eigene (künſtliche) Familie mit 

den ihm anvertrauten Zöglingen bilden. Ob nun aber dieſe ihm ganz 

zur Erziehung übergeben werden, oder nur für gewiſſe Stunden des 

Tages und nur zur Ausbildung ihres Verſtandes, in beiden Fällen muß 

ihm die Gewalt, welche er über ſie erlangt hat, von den Eltern über— 

tragen worden fein. Offenbar ſtellt dieſe Uebertragung ein Vertrags— 

verhältniß dar, in welchem der eine Theil, die Eltern, nebſt der üblichen 

materiellen Entſchädigung, Rechte abtritt, der andere ſich zu gewiſſen, 

der Natur dieſer Rechte entſprechenden Leiſtungen, zu einer Art Stell— 

vertretung nämlich verſteht. Ein Beiſpiel ſolcher Ablöſung und Selb— 

ſtändigwerdung von häuslichen Functionen bieten im wirthſchaftlichen 

Leben manche Gewerbe, die urſprünglich Verrichtungen der Hausfrau 

und ihrer Gehülfinnen, der Töchter und Mägde waren. Noch in den 

Zeiten Karls des Großen gereichte es den Fürſtinnen nicht zur Unehre, 

das Linnen zu bereiten und die Gewandung des Mannes zu weben; 

ſeitdem iſt daraus längſt ein ſelbſtändiger Betrieb geworden. Aber 

hört deßhalb der Handwerker oder der Fabrikherr auf, von der Familie 

abhängig zu ſein, ihr zu dienen, weil er in ſeinem Gewerbe zu großer 

Vollkommenheit und Selbſtändigkeit ſich emporgeſchwungen? Muß doch 

die edelſte Kunſt ruhen, wenn es ihrem Beſitzer an Arbeitgebern mangelt. 

So hat ähnlich die Pflege der Wiſſenſchaft auf gelehrten Schulen die 

1 Zallinger. Institutionum Juris Nat. et Eccl. publ. Libri V. Aug. Vin- 

delic. 1786. p. 384. 
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Meifter zu gebührender Ehre emporgehoben; aber gleichwohl bleiben auch 

ſie, wenn ſie Schule halten, Gehülfen der Eltern und haben von dieſen 

ihre Gewalt, wie ſie ihre Verantwortung theilen. Alſo iſt die Schule 

ſchlechtweg Hülfsanſtalt der Familie. ö 

115. Wird die alſo aus der Familie herausgetretene Schule in 
öffentlichen, d. h. unter gewiſſen Bedingungen allgemein zugänglichen 

Räumen abgehalten, ſo iſt fie die öffentliche Schule (schola publica); 

mag ſie ſich beſonderer Auszeichnungen von Seite der ſtaatlichen Gewalt 

erfreuen oder nicht . Die Lehrgewalt in ihr geht von der elterlichen 

Gewalt aus und iſt an deren Grenzen gebunden, wie ſie nur unter 

gewiſſen Bedingungen, unter denen die wiſſenſchaftliche und moraliſche 

Tüchtigkeit des Lehrers voranſteht, für dieſen erworben wird. Ueber 

das Vorhandenſein dieſer Bedingungen zu urtheilen, ſteht eben deß⸗ 

halb dem Träger der elterlichen Gewalt zu, wie es nach dem gleichen 

Rechte der Natur bei ihm ſteht zu erkennen, ob die Leiſtungen der 

Schule entſprechen oder nicht. Freilich die Art der Vergewiſſerung über 

das Vorhandenſein dieſer Eigenſchaften wird eine ganz andere ſein bei 

der öffentlichen Schule, als bei dem Hauslehrer. Ein gutes erprobtes 

Geſchäft ſtellt feine Waare als Legitimationskarte aus; der Künſtler bes 

ruft ſich auf ſeine Werke; die Schule, die Zöglinge anlocken will, muß 

bei Kundigen einen Namen haben. Zeichnen ſich die Zöglinge aus 

durch ihre Kenntniſſe bei öffentlichen Bewerbungen; iſt ihr Betragen 

eingezogen, beſcheiden; verräth ihr Aeußeres die Geſundheit, Jugendfriſche 

und Unverdorbenheit der Seele; wer will verkennen, daß das die beſten 

Wahrzeichen einer guten Schule für das prüfende Auge des Vaters 

ſind? Allein die Lehrer wechſeln; bleibt der Geiſt einer erprobten Schule 

am Gebäude haften, oder bedarf er anderer Bürgſchaften? Wir ſetzen 

alſo, wenn wir von einer guten Schule, die ſich als ſolche durch lange 

Zeiträume bewährt und das Vertrauen der Eltern verdient hat, voraus, 

So wurden in dem Geſetze, das Theodoſius i. J. 425 für die Akademie zu 
Conſtantinopel gegeben hat, die Lehrvorträge in öffentlichen, d. h. Jedermann zu⸗ 
gänglichen Räumen („in publicis magistrationibus cellulisque“) unterſchieden 
einerſeits von den Vorleſungen, die auf Staatskoſten in den Hallen der capitoli⸗ 
niſchen Säulengänge („intra capitolii Auditorium“) ertheilt wurden; andererſeits 
von dem Unterrichte in den Privatwohnungen der Lehrer, beziehungsweiſe der 

Schüler („intra parietes domesticos“). Zu Rom gab es in der beſten Zeit keine 
andern öffentlichen Schulen als die erſtgenannten. Vergl. die Bemerkungen Gotho⸗ 
freds im Codex Theodosianus zu De stud. liberal. Urbis Romae. (XIV, 9.) 
— S. oben Einl. n. 5 und $. 1 n. 18 Anm. 

= r 
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daß dieſelbe in ſich felber als eine moraliſche Perſon beharre, daß ſich 

der gute Geiſt in Jüngern erhalte und fortpflanze. Der natürlichſte 

Haltpunkt mit andern Worten, um für die Einzelnprüfung durch die 

Eltern einen Erſatz zu bieten, iſt eine beſtändige Lehrkörperſchaft, 

durch welche die nöthige Bürgſchaft für die moraliſche Selbſterhaltung 

der Schule gegeben iſt. Ueber die wiſſenſchaftliche und moraliſche Taug— 

lichkeit eines Lehramtscandidaten zu erkennen, iſt Niemand mehr geeignet 

als der Lehrer deſſelben, und ſind es Mehrere, d. h. iſt es ein gelehrter 

Senat, der hier entſcheidet, um ſo beſſer. So erbaut ſich die Lehre 

ihren Leib in der corporativen Autonomie, und wer die Geſchichte der 

alten Rhetoren⸗ und Philoſophenſchulen, oder der Kloſterſchulen und 

Univerſitäten des Mittelalters, oder bedeutenderer Schulen der ſpäteren 

Zeit bis auf ihre Anfänge verfolgt, wird immer erkennen, daß einzelne 

hervorragende Männer in ihrem Nachwuchs, den ſie durch ihre moraliſche 

Ueberlegenheit zu erzeugen fähig waren, den eigentlichen Grund zur 

Blüthe der Schule gelegt haben. Später ſind dann äußere Hülfsmittel 

dazu getreten; aber durch ſolche die eigenthümliche Lebenskraft der Schule 

erſetzen wollen, etwa von adminiſtrativen Normen und Vorſchriften ihr 

Gedeihen erwarten, heißt die Natur der Schule völlig mißkennen. 

116. Das Ziel aller Erziehung iſt, dem Verſtande des Unmündigen 

das Gut der Wahrheit, dem Willen das der Ordnung zu eigen zu 

machen. Hebt man das vornehmſte Stück heraus, ſo kann man die 

Aufgabe auch ſo beſtimmen: es iſt die Herrſchaft der Vernunft im Zög— 

linge zu ſichern, damit er ſich ſelber einſt anheim gegeben, die ihm von 

Gott beſtimmte menſchliche Glückſeligkeit, fein höchſtes Gut, auf menſch— 

liche Weiſe als ein ſittlich freies Weſen ergreifen und beſitzen könne. 

Das iſt der Erziehungsplan, der durch Gott ſelber vorgeſchrieben und 

mit unſerer ſittlichen Natur promulgirt iſt. An ihn ſind die Eltern 

ſchon gebunden; ſie können nicht von ihm weichen, ohne ſich ſchwerer 

Pflichtverletzung ſchuldig zu machen; an ihn ſind alſo überhaupt alle 

Lehrer und Erzieher gebunden. Mag das nächſte Ziel, das ihnen geſteckt 

iſt, auch nicht auf das Höchſte gehen, nur untergeordnete Güter der 

Intelligenz oder praktiſchen Geſchicklichkeit im Auge haben: die Harmonie 

des Ganzen iſt ihr oberſtes Geſetz, das ſie nicht verletzen dürfen, das 

ſie an ihrer Stelle fördern müſſen. Denn die Eltern können ihnen keine 

weitere Gewalt übertragen, als die ſie ſelber vom Urheber der Menſchen— 

natur empfangen haben. Anderſeits müffen fie, wie immer dieſe Ueber— 

tragung zu Stande komme, ob durch einen ſtillſchweigenden oder öffentlichen 
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Vertrag, vorausſetzen, daß ihre Aufgabe durch ihre Stellvertreter gelöft 

werde. Daraus folgt, daß jede Schule für Unmündige in ihrer Art 

und in ihrem Umfange zugleich der Erziehung dienen muß, wenigſtens 

nichts enthalten darf, was dem Erziehungszwecke hinderlich im Wege ſteht. 

117. Eine andere, äußere Schranke für die elterliche Gewalt iſt das 

Eintreten der Mündigkeit, beziehungsweiſe die Freiheit des Unmündigen 

in der Wahl ſeines Berufes. Für die Schule tritt aber dieſe Grenze 

inſoferne zurück, als es für den Lehrer an ſich gleichgiltig iſt, ob ſein 

Schüler kraft eigener Selbſtbeſtimmung ſich ſeiner Leitung unterſtellt, 

oder ihm von ſtellvertretender Gewalt übergeben iſt; ob derſelbe mehr 

oder weniger ſelbſtändig ſeine Berufswahl getroffen hat. Allerdings 

aber erlangt die Schule, im Falle ſie Mündige zu Untergebenen hat, 

den höchſten Grad äußerer Vollkommenheit und Selbſtändigkeit; die 

Auctorität ruht in dieſem Falle ganz auf dem moraliſchen Gewichte der 

Weisheit und Tugend des Lehrers. Die Form der Geſellſchaft gewinnt 

dann die Vollkommenheit des väterlichen und freundſchaftlichen Verhält⸗ 

niſſes, ohne doch auf den Banden des Blutes zu beruhen, oder ſo lange 

es rein iſt, in ſectiſche Parteibildung auszuarten. Mit Recht ſtrebt die 

gelehrte Schule, ihrer Ausdehnung entſprechend, dieſer würdigen Geſtalt 

der Schule, der beſten Vorbereitung auf die Selbſtändigkeit im Leben, 

entgegen. Aber wie ſie nur die Vollendung der jugendlichen Bildungs⸗ 

laufbahn ſein kann, ſo wäre es auch verkehrt, die in ihr eingetretene 

Befreiung der Lehrgewalt von der elterlichen als das Normale für die 

vorausgehenden Stufen anzuſehen. Daran lehnen ſich zuletzt alle jene 

Verirrungen der Jetztzeit an, welche dem Lehrſtande von Haufe aus 

einen öffentlichen Charakter neben der Familie vindiciren. Um dieſen 

Irrthum noch mehr zu erkennen, faſſen wir die Lehrgewalt für ſich 

genommen etwas näher ins Auge. 

118. Der letzte Titel, auf welchem das natürliche Recht zu lehren 

beruht, iſt der Beſitz der Fähigkeit, zu lehren, alſo eine perſönliche 

Tüchtigkeit, die durch Nichts, auch nicht die glänzendſten Diplome ge⸗ 

lehrter Corporationen, noch weniger womöglich, durch eine von öffent— 

licher Gewalt verliehene Auctorität erſetzt werden kann. Ein Soldat 

z. B. kann durch ſeine natürliche Begabung den Beruf zum Feldherrn 

auf dem Schlachtfelde erproben, und dennoch unfähig ſein, die einfachen 

Elemente der Kriegswiſſenſchaft Andere zu lehren. Um Lehrer nach dem 

Rechte der Natur ſein zu können, muß die Kraft, durch Gründe zu 

überzeugen, vorhanden ſein, und dieſes ſchließt Kenntniß durch Gründe 

3 
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oder Wiſſenſchaft im allgemeinſten Sinne des Wortes ein; Wiſſenſchaft 

aber iſt Sache perſönlicher Begabung und Arbeit, ähnlich wie der Beſitz 

einer künſtleriſchen Fertigkeit. Daraus folgt von ſelber, daß, allenfalls 

von ganz niederen Stufen der Lehre abgeſehen, denen mechaniſch genügt 

werden kann, die Lehrmethode wie auch die zu ihrer Handhabung nöthige 

disciplinäre Fähigkeit gleichfalls Eigenthum des Lehrenden ſein muß. 

Anderer Seits kann das Urtheil darüber, ob der Betreffende eine be— 

ſtimmte Wiſſenſchaft beſitze und die Kunſt ſie überzuleiten verſtehe, 

wiederum nur von Solchen gefällt werden, welche dieſer Wiſſenſchaft 

und ihrer praktiſchen Gehilfin mächtig ſind. Daher iſt der Titel, auf 

welchem die Giltigkeit ihres Urtheils ruht, abermals nicht äußere Be— 

glaubigung, ſondern der perſönliche Beſitz. Daß alſo die Prüfungen 

zum Lehramt (wohin z. B. die Ertheilung der akademiſchen Grade 

gehört) ebenſo wie Beſtimmung der Lehrmethode und der Schuldiseiplin 

dem lehrenden Körper überwieſen werden, daß die Lehrer in dieſer 

Hinſicht frei, autonom auf ſich geſtellt ſeien, einzig von den inneren 

Bedingungen ihrer Wiſſenſchaft abhängig, ſcheint in der Natur der Sache 

begründet. Faſſen wir das Geſagte zuſammen, um unſere Schlußfol— 

gerung zu ziehen! Die Lehrfähigkeit iſt eine natürliche Gabe Gottes, 

wie andere Talente von Gott geſchenkt und entwickelt durch perſönliches 

Verdienſt; über ihr Vorhandenſein erkennt naturgemäß eine Lehrcorpo— 

ration. Sie hat in der übernatürlichen Ordnung an der Weihegewalt 

(ordo sacer) ein Gleichniß. Aber wie dieſe in Aetivität nicht geſetzt 

wird ohne die Sendung, oder ohne die poſitiv zu erwerbende Juris— 

diction, ſo bedarf auch die Lehrbefähigung, damit ſie in Activität über— 

gehe, einer Sendung. Ihre Jurisdietion entſpringt der elterlichen 

Gewalt oder der Selbſtübergabe von Mündigen. Alſo auch ſie ſtammt 

keineswegs von einer öffentlichen Vollmacht; ihre Quelle iſt der freie 

Gebrauch eines natürlichen göttlichen Rechtes, des Rechtes nämlich, die 
. Kinder ſelber oder durch Andere zu erziehen, ſich unterrichten zu laſſen 

5 oder nicht. Das zweite begründet ein rein ſittliches Privatverhältniß 

zwiſchen Lehrer und Lernenden; zu dem Erſteren aber hat die Familie 

allein von der Natur ein Entſcheidungsrecht empfangen. (S. o.) Somit 
iſt es ein Irrthum, in der natürlichen Ordnung einen öffentlichen 

Beruf zum Lehren anzunehmen. 

119. Kehren wir nunmehr zu unſerm Ausgangspunkte zurück, ſo 

müſſen wir ganz allgemein den Satz aufſtellen: derſelbe Urheber unſerer 

Natur, welcher einem Jeden aus uns das Gebot gegeben hat, unſere 
Eneyelica XI. 10 

* 
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Seelenkräfte zu entwickeln, er hat auch reichlich für Mittel vorgeſorgt, 

ſeinem Gebote zu genügen. Denn nicht allein, daß er eine natürliche 

Erziehungsgewalt in der Familienvormundſchaft gegründet, hat er auch 

zu ihrer Hülfe die nöthigen Talente an andere Menſchen vertheilt. Wie 

er alſo von Natur das Recht zu lernen gegeben, ſo hat er auch von 

Natur das Recht zu lehren zubereitet, aber die Ausübung des Rechtes 

an die gleichfalls natürliche Freiheit jener Lehrer, ihr Talent zu ver⸗ 

werthen, beziehungsweiſe der Lernenden, von dieſem Talente Gebrauch 

zu machen, gebunden. Der Erwerb zeitlicher Güter iſt auf Grund des 

perſönlichen Eigenthums- und Vertragsrechtes ein natürliches Freiheits⸗ 

gebiet, das vor aller ſtagtlichen Geſetzgebung beſteht; ebendasſelbe gilt 

vom Lernen, oder dem Erwerbe geiſtiger Güter. Dieſes iſt ſammt der 

elterlichen Lehrgewalt und der allgemein menſchlichen Lehrfreiheit, in den 

angegebenen Grenzen und Bedingungen, ein aller poſitiven Geſetzgebung 

der Natur der Sache nach vorangehendes Rechtsgebiet. Da nun hier 

die eigentliche Wurzel der Schule zu ſuchen iſt, ſo erbellt, daß die Schule 

kein Erzeugniß des ſtaatlichen Lebens iſt. Dieſelbe hat eine mittelbar 

göttliche Grundlage in der elterlichen Gewalt, wie in der vernünftigen 

Selbſtliebe des Menſchen, eine Grundlage, durch welche ſie, wie die 

Familie und die perſönliche Selbſtliebe jeder anderweitigen Geſellſchafts— 

ordnung, ſei ſie natürlichen oder poſitiven Urſprungs, vorausgeht. 

120. Aus dem Geſagten läßt ſich, ſoweit dieſes auf dem Stand- 

punkte der Natur überhaupt möglich iſt, die Frage beantworten: wer 

der Herr der Schule ſei? Es kommt hier nur darauf an, zu wiſſen, 

wie die Frage gemeint ſei; verſteht man darunter Denjenigen, welcher 

die Schule auf dem ihr eigenthümlichen Gebiete leitet, zu dem Ziele, 

das ihr beſtimmt iſt, oder den Träger der Auctorität in der Schule, ſo 

wäre es der Lehrer. Allein da er nicht das Ziel beſtimmt, von dem 

er ganz und gar abhängt, ſondern der Träger der elterlichen Gewalt; 

da ferner der letztere als Gründer der Schule und materieller Erhalter 

derſelben ordentlicher Weiſe anzuſehen iſt, ſo ſcheint es richtiger, den 

Träger der elterlichen Gewalt als den Herrn anzuſehen, den Lehrer 

aber nur als ſeinen Geſchäftsführer. Und dennoch iſt auch dieſes noch 

nicht die letzte genügende Antwort. Das ganze Erziehungsgeſchaͤft läßt 

ſich vergleichen der Bebauung eines Bodens; iſt der Eigenthümer des 

Ackers der eigentliche Herr, dem mit der Cultur gedient wird, ſo müſſen 

wir ſagen: der eigentliche Herr der Schule iſt der Zögling. Iſt es 

nicht fein perſönliches-Eigenthum, das in ihr bebaut wird? Nicht allein 
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vom Lehrer, ſondern auch von den Eltern wird dem Kinde. zu deſſen 

perſönlicher Bereicherung gedient. Damit ſtimmt zuſammen, daß alle 

Erziehungsgewalt blos um des Zöglings willen von Gott verliehen 

wird. Daher iſt es auch zuletzt der perſönliche Beruf des Zöglings, 

welcher die Verfaſſung der Schule beſtimmt; nun hängt aber die Wahl 

jenes Berufes, wenigſtens überall da, wo die Rechte der Perſönlichkeit 

ſich zur Anerkennung durchgerungen haben, von der freien Selbſtbeſtim— 

mung des Kindes ab. Wehe darum dem Erzieher, der im Kinde einen 

Rohſtoff für willkürliche Culturexperimente ſieht; frevelhaft verkehrt er 

die von Gott geſetzte Ordnung und tritt die Menſchenwürde, zu deren 

Schutz Gott ſo wunderbar vorgeſorgt hat, mit Füßen! 

§. 9. Die Schule und die Kirche. 

In der chriſtlichen Ordnung iſt die Schule, kraft göttlichen Rechtes, zugleich eine 

kirchliche Anſtalt; ſie ſchließt deßhalb die Trennung von der Kirche aus. 

121. Wer hat den erſten Menſchen erzogen? Die Vernunft wird 

zwar auf dieſe Frage unausweichlich geführt, aber eben ſo unvermeidlich 

die Antwort ſchuldig bleiben. Wie ein aufrichtiger deutſcher Philoſoph 

der Neuzeit zugeſtanden hat!, kann allein die Religion über die Anfänge 

unſeres Geſchlechtes Auskunft geben. Die Erzählung der heiligen Schrift, 

daß Gott ſelber die Erziehung des erſten Menſchenpaares auf ſich ge— 

nommen, wird uns indirect durch die Erfahrung beſtätigt, daß kein 

Menſch, ſich ſelbſt überlaſſen, fo weit wir wiſſen, zum Vernunftgebrauch 

gekommen iſt. Die Uroffenbarung ruht wie die Wahrhaftigkeit der hei— 

ligen Schrift auf feſten Gründen; aber ſie erhält eine Art Bekräf— 

tigung darin, daß ſie die tiefſten Geheimniſſe unſeres Weſens und der 

Geſchichte unſeres Geſchlechtes aufſchließt. Gott hat das erſte Menfchen- 

weſen erzogen, nicht bloß durch eine natürliche Providenz, ſondern durch 

perſönliches, übernatürliches Eingreifen, indem er die Augen ſeiner Seele 

auf Sich hinlenkte und das Herz mit Liebe zu Sich erfüllte. Was in 

der jetzigen Ordnung gemeiniglich am Ende unſeres Ringens liegt, die 

perſönliche Lebensgemeinſchaft mit Gott, bildete am Schöpfungsmorgen 

des menſchlichen Geiſtes, wie es Gottes würdig iſt, den Anfang. Im 
Stande der Heiligkeit und Gerechtigkeit, d. h. zuerſt zur göttlichen und 

dann erſt zur menſchlichen Geſellſchaft, iſt der Menſch geſchaffen und ſein 

1 J. G. Fichte in feinem Werke über die Beſtimmung des Menſchen. 

10 * 
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äußeres Leben ſeiner Würde gleichgeſtaltet worden, um ſich, wenn der 

ſittliche Freiheitsgebrauch die Probe beſtand, ohne das Mittel des Todes, 

im unſterblichen Leben zu befeſtigen. Wie die Seele Gott, ſo war der 

Leib der Seele, die ſichtbare Schöpfung dem Menſchen als ihrem Kö⸗ 

nige unterthan. In dieſer uranfänglichen Einwirkung auf den Menſchen 

ſteht Gott als das Urbild aller Erziehungsthätigkeit vor uns. Die 

Natur ſeines Zöglings vollkommen durchſchauend, nimmt Er die damit 

gegebene Beſtimmung für den freien Beſitz Gottes zum Zielpunkte ſeiner 

Einwirkung; an der von ihm ausſtrahlenden Erleuchtung und Erwär⸗ 

mung des Menſchengeiſtes beſitzt Er die wirkſamſten Erziehungsmittel, 

ohne daß die freie Selbſtbeſtimmung des Menſchen gehemmt würde. 

122. Die göttliche Erziehungsſorgfalt hat ſich vom Menſchen kei⸗ 

neswegs zurückgezogen, obwohl fie nach dem Falle andere Wege ein: 

geſchlagen hat, als die des erſten unmittelbaren Verkehrs. Die Heils— 

ökonomie zeigt uns, daß die Erziehung zur göttlichen Lebensgemeinſchaft 

nach wie vor das höchſte Ziel der Wege Gottes mit dem Menſchen ge— 

blieben iſt, und nachdem Gott in den Patriarchen das Familienhaupt 
zugleich zum Stellvertreter ſeiner göttlichen Erziehung gemacht, hat Er 

ſpäter in dem altteſtamentlichen Prieſter- und Prophetenthum eigene or⸗ 

dentliche und außerordentliche Organe dafür eingeſetzt. In der von 

Seinem Sohne gegründeten Kirche iſt der Urſtand unter der durch die 

Sünde gebotenen Modification wiederhergeſtellt; die Kirche iſt nach ihrem 

innerſten Weſen Stellvertreterin Chriſti in der Erziehung des gefallenen 

Geſchlechtes zur ewigen Gottesgemeinſchaft. Durch das ihr anvertraute 

göttliche Wort iſt ſie im Beſitze der hiezu nöthigen Lehre und Zucht; 

an den heiligen Sacramenten hat fie eine dem übernatürlichen Ziele ent- 

ſprechende Hülfe, in ihrem ununterbrochen von den Apoſteln ſich vererben— 

den Prieſterthume eine mit göttlicher Sendung ausgerüſtete lebendige 

Auctorität. Was die Familie in der Ordnung der Natur an ſich ſelber 

darſtellt: Schule und Erziehung für ein menſchliches Leben durch Wahr⸗ 

heit und Ordnung, das iſt die Kirche, dieſe geiſtliche Menſchenfamilie! 

1 Es liegt hier nahe, an die ſchöne Parallele des Apoſtels im Hebräerbrief 

(12, 5 ff.) zu erinnern. Das geiſtliche Leben iſt ein Leben unter der väterlichen 

Zucht Gottes, als deſſen ſichtbare Stellvertreter für dieſen Zweck geiſtliche Vor⸗ 

ſteher beſtellt ſind, verantwortlich dem unſichtbaren Haupte der Kirche für das Heil 

der ihnen anvertrauten Seelen. „Beharret unter der Zucht! Gleich als Söhnen 

erzeigt ſich euch Gott. Welcher Sohn wird nicht von feinem Vater gezüchtigt? ... 
An unſern Vätern dem Fleiſche nach hatten wir Erzieher und wir erzeigten ihnen 
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in der höchſten Actualität für die Vollendung aller menſchlichen Glück— 

ſeligkeit, den Beſitz Gottes in der Ewigkeit. Und wenn die natürliche 

Schule, in ihrer Vollkommenheit gedacht, auf ſich ſelber ruht, d. h. inner- 

lich auf der Auctorität, die der Weisheit innewohnt, und äußerlich auf 

den Anſichten eines Lehrkörpers, der von ſich aus ſich zu dauerndem Leben ent— 

faltet; fo hat die Kirche mit dieſer Vollkommenheit begonnen. Alle Ger 

ſchichte der Kirche iſt eigentlich nichts anderes, als ein Emporführen des 

Geſchlechtes zu der Höhe, wo der apoſtoliſche Lehrquell entſprungen iſt. 

Chriſtus ſammelt Jünger um ſich, denen Er Seine in ſich ſelber als göttlich 

beglaubigte Lehre anvertraut, indem Er ihnen in Einem aufträgt, dieſe 

Lehre unter allen Völkern zu verbreiten, und ſich ſelber durch Fortpflanzung 

ihres Lehrkörpers unter göttlichem Beiſtande, bis zum Ende der Zeiten 

zu erhalten. Die alſo entſtandene Geſellſchaft inmitten unſeres Ge— 

ſchlechtes, die heute als ein Verein von Gläubigen unter dem Biſchofe 

von Rom und den mit ihm geeinigten Biſchöfen des Erdkreiſes, als den 

Nachfolgern Petri und der Apoſtel, geeinigt durch das Band Eines Glau— 

bens und Einer Liebe vor uns ſteht — das iſt die chriſtliche Kirche. 

123. Wenn mit dieſem Lichtſtrom aus der Höhe das Beſte an 

Bildung, was der Menſchengeiſt aus ſeinem Schooße zu Tage gefördert 

hat, ſich vereinigte, dann entſtand die chriſtliche Schule. Die Vor— 

ſehung handelt überall mit weiſer Abſicht; ſie hat die Fülle der Offen— 
barung dem jüdiſchen Volke in dem Momente anvertraut, in dem das 

Gefäß ſeiner Nationalität zerbrochen werden ſollte. Das Gefäß war 

zu enge geworden, bereits harrte des jungen Weines ein neuer Schlauch; 

die apoſtoliſche Kirche ſollte die elaſſiſche Welt durchdringen, das Beſte 

aus ihr an ſich ziehen und mit einem Scheidungsproceß die faulenden 

Elemente vernichten. Das Homogene am Heidenthum konnte aber nur 

gerettet und bewahrt werden, wenn es ſich durch Unterordnung in die 

Einigung fügte; was ſich hochmüthig in ſich ſelber dagegen abſchloß, 

Ehrfurcht, ſollen wir nicht viel mehr noch dem Vater der Geiſter uns unterwerfen, 

auf daß wir leben? Jene übten die Zucht an uns in der Zeitfriſt weniger Tage, 

nach ihrem Gutdünken, dieſer aber in dem, was uns zum Frommen, zur Empfang— 

nahme ſeiner Heiligung dient. ... Denn ihr ſeid herangetreten zu der Stadt des 

lebendigen Gottes, der Kirche der Erſtlinge, dem himmliſchen Jeruſalem, ... zu 

dem Mittler des neuen Bundes Jeſus ... Gedenket eurer Vorſteher, die euch das 

Wort Gottes verkündet haben... durch mannigfaltige fremdartige Lehren laßt euch 
nicht verführen... gehorcht euren Vorſtehern und ſeid ihnen unterthan. Denn fie 

| wachen als ſolche, die Rechenſchaft für eure Seelen ablegen werden.“ Hebr. 12, 7. 

9. 10. 22 ff. — 13, 7. 17. 

Pa, ei 
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war dem Verderben geweiht. In dem gewaltigen Rieſenkampfe der 

Elemente, in dem die gefallene, der Erlöſung oder Verdemüthigung 

ſich erwehrende ſtolze Natur mit dem im Kreuze das Heil ergreifenden 

Bruchtheile rang, nahmen die Gelehrten (Sophiſten) neben dem Götzen⸗ 

prieſterthum mit ſeinem Anhange und den Kaiſern mit ihren politiſchen 

Conſervativen eine hervorragende Stelle ein. Bevor wir einige der 

auffallendſten Züge dieſes Bildungsproceſſes ins Auge faſſen, verweilen 

wir noch einige Augenblicke bei dem ebenerwähnten Grundgeſetze der 

chriſtlichen Schule, inſofern es ſich aus der Natur der Sache ergibt. 

124. Obwohl die chriſtliche Weisheit an ſich ſelber zur Lehre be⸗ 

ſtimmt war, alſo zur Schule führen mußte, ſetzte ſie doch ſowohl für 

ihre Aufnahme als für ihre Verbreitung die natürliche Menſchenbildung, 

alſo die Familie mit der Schule im bisher betrachteten Sinne voraus. 

Denn Chriſtus iſt nicht gekommen, um die Menſchen in die ihrer Natur 

wohlanſtehenden Wiſſenſchaften und Künſte tiefer einzuführen, ſondern 

um uns die Wahrheit und den Weg zum Leben zu bringen. Auf der 

andern Seite wollte Er die Menſchen überhaupt ebenſowenig zu Theo— 

ſophen oder Einſiedlern machen; Er hat daher die beſtehende zeitliche Ord— 

nung der Dinge nicht aufgehoben. Wohl aber mußte Seine Lehre nicht 

allein die einzelnen Perſonen aus dem Irrthum herausführen, ſondern 

als Sauerteig, der die ganze Maſſe durchdringt, auch die ſocialen In⸗ 

ſtitute von dieſen Elementen des Verderbens zu befreien ſuchen. Hier 

aber kam eher als der Staat, mit der Familie die Schule vornehmlich in 

Betracht. Sie durfte unter Chriſten nicht länger ein Verführungs⸗ 

mittel bleiben; ſie mußte alſo vom chriſtlichen Glauben Maß und Regel 

empfangen. Wie konnte das anders geſchehen, als durch das Ver— 

hältniß der Unterordnung? Die chriſtliche Wahrheit ſtellt ſich als 

göttliche Lehre von ſelber über jeden menſchlichen, wenn auch noch ſo 

vollkommenen Unterricht; dieſer mußte in allen Berührungspunkten mit 

ihr in Harmonie ſtehen: wie iſt dieſes anders denkbar als durch Unter- 

ordnung? Das Niedere wird mit dem Höhern, das Menſchliche mit 

dem Göttlichen, das Bewegte mit dem Bewegenden nicht anders in 

Einheit und Harmonie gebracht, als durch Unterordnung. Sollte alſo 

chriſtliche, d. h. mit dem chriſtlichen Glauben und ſeiner Lehre in Har⸗ 
monie ſtehende Schule ſich bilden, ſo mußte dieſelbe in allen das Heil 

berührenden Stücken der chriſtlichen Lehre und Digeiplin ſich unterordnen. 

Da nun beides einem eigenen Lehrſtande anvertraut iſt, ſo mußte eben 

damit die Schule dem Lehrſtand der Kirche unterworfen werden. War 
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fie in ihrem vornehmſten Beſtandtheile, als Erziehungsanftalt dem chriſt⸗ 

lichen Lehrſtand nothwendig unterthan, ſo konnte fie ſich auch als Ganzes, 

als ein einheitlicher Organismus der Unterordnung überhaupt nicht auf 

die Dauer erwehren. Denn als ſolcher Organismus wird die Schule 

ganz und gar von ihrer Aufgabe, zu erziehen, beſtimmt, dieſer aber ge=. 

nügt die chriſtliche Schule, wie gezeigt, nur durch Eingliederung in das 

kirchliche Lehramt. 

125. Dieſes Geſetz erhellt auch, wenn wir von der Stellung der 

chriſtlichen Familie zur Kirche ausgehen. Nach der Natur der Sache 

blieb die Verantwortung für die Erziehung der Kinder, auch für ihre 

Schulbildung der elterlichen Gewalt; war dieſe bei Chriſten, ſo mußten 

dieſelben auf eine chriſtliche Erziehung bedacht ſein; es wurden auch die 

chriſtlichen Eltern ſchon frühzeitig durch die Vorſteher der Kirche hiezu 

ſtrenge verpflichtet“. Waren fie ſelber nicht im Stande, in dieſer Hin— 

ſicht die Schulen zu beurtheilen, ſo war für ſie der zuſtändige Richter 

bei der Kirche, was dieſe verbot, blieb auch ihr verboten. Hat nun die 

Schule ihre Gewalt von der elterlichen, ſo hat ſie auch von dieſer ihre 

Grenzen, ſie iſt alſo mit der chriſtlichen Familie der Kirche unterthan. 

— Der Herr der Schule, haben wir oben geſehen, iſt der Zögling; iſt 

alſo der Zögling ein Chriſt, ſo muß die Schule chriſtliche Verfaſſung 

annehmen, d. h. nicht die Vernunft iſt bei der Beſtimmung des Lehr— 

zieles, der Diseiplin und Methode das allein maßgebende, ſondern als 

höchſte Norm ſteht über dem Lehrgange der Glaube. Ohnehin ſteht auch 

der Zögling bleibend unter der kirchlichen Gewalt. Endlich wird das 

kirchliche Hirtenamt von ſich aus allezeit über die chriſtliche Jugend die 

Rechte ausüben, die es kraft des göttlichen Lehrauftrages über alle 

Mitglieder der Kirche beſitzt. Freilich mit dem Unterſchiede, daß die 

Schuljugend der Ausübung dieſer Rechte mehr als jeder andere Stand 

bedürftig iſt. In dieſer Hinſicht iſt auch die Sprache der Kirche immer 

dieſelbe geblieben; ſind in einer Schule Kinder katholiſcher Eltern, ſo iſt 

dieſelbe in jo weit in Hinſicht auf Religionsunterricht und religiöſe Er— 

1 Schon Tertullian ſpielt hierauf an, wenn er (De baptismo adv. Quin- 
tillam. cp. 18.) fragt: Quid enim necesse est, sponsores etiam periculo 

ingeri? quia et ipsi per mortalitatem destituere promissiones suas possunt 

et proventu malae indolis falli. Er will irrigerweiſe die Verſchiebung der Taufe 
empfehlen; die „Bürgen“ (Pathen), ſagt er, werden nur mit einer ſchweren Ver⸗ 

antwortung beladen und bieten doch nicht die nöthige Bürgſchaft für Rap Erziehung 
des Kindes, weil fie ſterben oder getäuſcht werden können. 



152 

ziehung der Aufſicht und Leitung der biſchöflichen Gewalt unterworfen. 
In Amerika ſo gut wie in Frankreich, im 19. Jahrhundert wie in den 

Zeiten des grauen Alterthums wird die Regel gelten, die vor andert⸗ 

halb Jahrzehnten eine päpſtliche Allocution über das ſpaniſche Concor⸗ 

dat! alſo ausgedrückt hat: „daß die Unterrichts- und Lehrweiſe an allen 

Univerſitäten, Collegien, Seminarien, ſowohl öffentlichen als privaten 

Schulen mit der Lehre der katholiſchen Religion vollkommen übereinzu⸗ 

ſtimmen habe und die Biſchöfe und Düöceſanvorſtände, welche kraft des 

ihnen eigenen Amtes gehalten ſind, aus allen Kräften die Reinheit der 

katholiſchen Lehre zu ſchützen und dieſe zu verbreiten, ſowie auf eine 

chriſtliche Jugenderziehung bedacht zu fein, durch kein Hinderniß je ab- 

gehalten werden dürfen, die öffentlichen Schulen fleißig zu überwachen 

und bezüglich derſelben ihr Hirtenamt frei auszuüben.“ 

127. Die geſchichtliche Ausbildung der chriſtlichen Schule hat das 

eben entwickelte Geſetz nach ſeinen verſchiedenen Seiten ins Licht geſtellt. 

Einen muſtergiltigen Vorgang hatte dieſelbe in den Einrichtungen der 

Synagoge. Das jüdiſche Volk umfaßte in ſeinem göttlichen Geſetze einen 

Führer für geradezu alle Lebensverhältniſſe?, an die Kenntniß dieſes 

Führers mußte ſich deßhalb auch alle ſeine Bildung anlehnen. Welche 

Geſtalt die Schule hiernach allein annehmen konnte, läßt ſich ermeſſen. 

Die deutlicheren Nachrichten aus der Zeit nach dem Exil zeigen uns 

zwei Arten ſolcher Anſtalten: eine höhere, Beth Midraſch, Haus der 

(Schrift-) Erklärung, für die Geſetzesgelehrten, und eine niedere, Beth 

Sopher, Haus des Schreibers, um dem Volke den Elementarunterricht 

zu geben 3. Beiſpiele von Schülern erſter Art bieten uns die in der 

heiligen Schrift fo oft genannten Schreiber, Geſetzeskundige und Geſetzes— 

gelehrte, wie auch der hl. Apoſtel Paulus, der zu den Füßen Gamaliels 

ſaß. Nach Maimonides hat eine alte Vorſchrift für jeden einigermaßen 

bedeutenden Flecken die Errichtung einer Schule der zweiten Art vor- 

geſchrieben; die bedeutenderen Städte erhielten gelehrte Schulen. Der 

Unterricht im Geſetze Gottes begann innerhalb der Familie mit dem 

Erwachen der Vernunft; hatte der Knabe das ſechste, ſiebente Jahr er- 

reicht, ſo führte ihn der Vater zur Schule, wo ihn der Lehrer mit 

1 Omnibus luctuosissimis, vom 5. Sept. 1851. (Acta p. 99.) 

2 Deut, 6, 6 sqgq. 

3 R. Jarchi bei G. Ursin. Antiquitates Hebraicae. In Ugolini Thesaurus 

Antiqu. Saerar. XXI. p. 804. Heubner, de academiis Hebraeorum, ibidem 

p. 1071 sqgq. ** 
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Händeauflegung empfing. Dem Lehrer wurde die höchſte Ehrfurcht be— 

zeigt. Schulen beider Arten waren häufig mit Synagogen verbunden, 

und ſolcher Geſtalt mögen auch jene Synagogen zu Jeruſalem geweſen 

ſein, deren in der Geſchichte des hl. Stephanus (Act. 6, 9.) Erwähnung 

geſchieht. | 

127. Das vollkommenſte Vorbild deſſen aber, was ſpäter in theo— 

logiſche und katechetiſche Schule auseinander trat, wie der Asceten- oder 

Kloſterſchule, bildet das Verfahren des Herrn in den Unterweiſungen 

des Volkes im Beiſein der Apoſtel und Jünger 1. Dieſe ſind Zeugen 

Seiner Lehrvorträge und empfangen ſo mit dem Inhalt zugleich die Me— 

thode aus erſter Hand. Hat ſich die Menge entfernt, ſo beginnt das 

Fragen, und es ſchließt ſich öfters ein beſonderer Unterricht für die 

einſtigen Verkündiger des Evangeliums und Lehrer des neuen Geſetzes 

an. Der Herr hat z. B. vom Schifflein aus das Gleichniß vom Säemann 

vorgetragen. Darauf traten die Jünger zu Ihm und ſprachen: warum 

redeſt Du in Gleichniſſen zu ihnen? Der Herr antwortet mit einer 

Belehrung über die Erhabenheit ihres Berufes, der ſich nicht allein über 

die ins Irdiſche verſunkenen Weltmenſchen erhebe, denen ein tieferes 

Verſtändniß der Wahrheit nicht gegeben wird, ſondern auch über die 

Gerechten und Propheten des alten Bundes. — Ein anderes Mal hat 

Sich der göttliche Lehrer, nach Entlaſſung der Schaaren, in ein Haus 

zurückgezogen, als die Jünger Ihm nahen, um Ihn zu bitten: erkläre 

uns das Gleichniß! (Vom Unkraut unter dem Weizen.) Er entſpricht 

ihrer Bitte, indem Er verwandte Gleichniſſe beifügt; darauf fragt Er 

ſie: Habt ihr das Alles verſtanden? Sie antworteten Ihm: Ja! Er 

ſchließt abermals mit einer Hinweiſung auf ihren eigenen Beruf: „Darum 

1 Schön ſagt das dritte Provincialconcil von Weſtminſter, gehalten im Juli 
1859 unter dem Vorſitz des Cardinals Wiſeman: „Redemptor noster quos voluit 

et designavit sui sublimis ministerii successores, hos primo quidem a mon- 

danis occupationibus, ac a paterna etiam domo ad se vocavit, sibi aggre- 

gavit et suo consortio condecoravit. Sic seorsim non solum a turba, sed 

ab ipsis discipulis, eos quos ad Apostolatum appetlavit, instruebat ac in- 

formabat. Illis, quae ad populum obscurius praedicaverat, clarius expli- 

cabat... Eos solabatur, erigebat, reprehendebat et objurgabat: quid plura? 

Se magistrum, illos discipulos appellabat. Erant etenim. Erat igitur hoc 

primum totius Ecclesiae seminarium... Perfectissimi seminarii hic formam 

habemus in quo futuri custodes gregis a bono pastore instruuntur.* Ete. 
(Acta et Decreta tertii Concilii provincialis Westmonasteriensis Londini: 

typis Thomae Jonis 1864. p. 28 sq.) 
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ift jeder Schriftgelehrte im Himmelreich dem Hausva ter gleich, wel 

cher aus feinem Schatze Neues und Altes hervorzieht.“ Der Schrift 

gelehrte im Himmelreich ſteht dem Schriftgelehrten der Synagoge gegen- 

über, es werden alſo hier die Apoſtel und Jünger an ihre künftige 

Stellung in der Kirche erinnert 1. Bei andern Anläſſen ſtellt Er Proben 
mit ihnen an, wie weit ſie im Verſtändniſſe Seiner göttlichen Lehre ge⸗ 

diehen, wie dort, wo Er die Jünger fragt: für wen halten die Leute 

den Menſchenſohn — und ihr, wofür haltet ihr ihn? Oder Er 

legt ihnen einen Gewiſſensfall vor, wie den vom Zinsgroſchen; oder Er 

ertheilt ihnen Verweiſe, daß ſie eine hinlänglich erklärte Sache noch nicht 

begriffen; oder Er beſchämt ſie ob der Schwäche ihres Glaubens an Seine 

Gottheit, ſie zugleich belehrend, was ſie einſt durch einen ſtarken Glau⸗ 

ben zu wirken im Stande ſein werden. Auch an Anleitungen, wie ſie 

Jene zu prüfen haben, welche ſich um das apoſtoliſche Amt bewerben, 

fehlt es nicht. Nehmen wir zu dieſer Ausbildung für ihr Amt die 

Evangeliſchen Räthe, das Beiſpiel der Heiligkeit des Erlöſers, die fort— 

währende Leitung, Ueberwachung und Beſtrafung der Fehler an den 

Jüngern, ſo iſt kein Zweifel, daß die Schule des Herrn der Kirche die 

vollkommenſte Norm für ihre geiſtliche Lehrthätigkeit gegeben hat. 

128. Was konnten die Apoſtel und Jünger beſſeres thun, als für 

die Bedürfniſſe der werdenden Kirche in die Fußſtapfen des Meiſters 

einzutreten? Sie werden alſo auch ihrer Seits Jünger um ſich geſammelt 

haben, um ſie ebenſo durch ihr Beiſpiel, wie durch einen ſtetigen Unter 

richt und ascetiſche Uebungen für das hohe Amt, dem ſie zu gleicher 

Zeit in Werken oblagen, zu befähigen. Von dieſen Schülern begleiteten 

fie Einige auf ihren Reiſen; in der Geſellſchaft Petri erſcheint Marcus, 

den Apoſtel Paulus umgibt außer Lucas, Titus, Timotheus und Clemens 

eine Reihe von apoſtoliſchen Männern 2. An Orten, wo die Kirche 

feſtbegründet war und eine größere Anzahl von Jüngern ſich auf längere 

Zeit vereinigen ließ, wie Jeruſalem, Antiochien (Act. 13, 1.), Rom und 

Epheſus, iſt der frühzeitige Anſatz von mehr eigentlichen theologiſchen 

Schulen innerlich wahrſcheinlich. Vom hl. Evangeliſten Johannes wird 

wenigſtens berichtet ?, daß er mit feinen Jüngern in vertrautem Verkehr 

lebte, ſo oft er von ſeinen Miſſionsreiſen in die letztgenannte Stadt 

1 Vergl. Cornelius a Lapide zur Stelle. (Matth. 13, 52.) 
2 Tillemont Memoires. I. 312 sq. 

3 Eusebius III, 23. 
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zurück kam. Auf einen ſtetigeren Unterricht zu den Zeiten der Apoſtel 

laſſen auch die hohen Anforderungen an einen Biſchof ſchließen. Timo— 

theus wird vom hl. Apoſtel Paulus ermahnt, die Lehre, welche er von 

ihm empfangen, wohl zu bewahren und ſie in gleicher Weiſe zuverläſſigen 

Männern anzuvertrauen, die vermögend wären, auch Andere zu unter— 

weiſen 1. Durch ſie ſoll er auch in den Stand geſetzt ſein, den verkehrten 

Lehren, welche von Ebioniten und judaiſirenden wie doketiſchen Gnoſtikern 

auf die apoſtoliſche Kirche eindrangen, entgegen zu treten 2. Ein Biſchof 

überhaupt ſoll die geſunde Lehre beſitzen und zwar in dem Maße, daß 

er die Gegner widerlegen könne. Er mußte die falſchen Lehren auszu⸗ 

ſcheiden wiſſen, wenn er ſeine Gläubigen dagegen zu ſchützen hatte. 

Auch die Presbyter und Diaconen ſollten in dieſer Hinſicht erprobt 

ſein 3. Aus ähnlichen Gründen dürfen wir wohl in jenen größeren 

Gem einden, in denen jüdiſche wie heidniſche Gelehrſamkeit dem Glauben 

beſondere Gefahren bereiteten, eine ſtetige katechetiſche Unterweiſung 

vorausſetzen; und dieſes um ſo eher, je mehr ſich ſolche Gemeinden be— 

feſtigten und der Häreſie und Spaltung zu erwehren hatten. 

129. Wie dem immer ſei, bis zu welchem Grade der Beſtändigkeit 

in den erſten Jahrhunderten die theologiſchen wie katechetiſchen Schulen 

unter den Schlägen der Verfolgung gediehen ſein mögen: als das 

Chriſtenthum ſich öffentlich zeigen darf, beſitzt es bereits in innigſter 

Verbindung mit ſeinen Kirchen einen höhern und niedern Unterricht in 

den Geheimniſſen der Religion. Mit Staunen ſahen ſich die Heiden 

allenthalben“ durch eine neue Art von kirchlicher Schule überflügelt. 

1 II. Tim. 2, 2; 1, 14. 
2 J. Tim. 6, 20. — II. 3, 13. 14. — Apocal. 2, 2. 6. 15. 20. II. Petr. 2, 

1 sqq. — S. Ignat. M. ad Magnesios cp. 8 sqq. — Ad Trallianos cp. 9 sqq. Ad 

Philadelphios cp. 6 sqq. Ad Smyrnenses cp: 2 sqq. 

3 Tit. 1, 9. — J. Tim. 5, 17. 22. — 3, 9. 10. — Ephes. 4, 11. 14. Mit 
welcher Sorgfalt die erſte Zeit über die Reinerhaltung der von Anfang über- 

lieferten Lehre wachte, davon gibt auch Clemens von Alexandrien in dem bei Euſe— 

bius V. 11 bewahrten Bruchſtücke über ſeine Lehrer ein anſchauliches Beiſpiel. 

* Außer der vielbeſprochenen Katechetenſchule von Alexandrien, welche vom 

hl. Hieronymus auf den Apoſtel Alexandriens, den hl. Marcus, zurückgeführt wird 
und die nach Euſebius (V. 10.) ſchon in den erſten Zeiten beſtand, finden wir die 

Spuren ſolcher Schulen vor Conſtantin d. Gr. zu Rom, zu Carthago, zu Lyon; 

im Orient zu Antiochien, Berytus, Cäſarea, Edeſſa, Niſibis; in Pontus und Klein— 
aſien zu Neocäſarea, Nicomedien, Nazianz, Smyrna; zu Byzanz, Corinth, Athen. 

Siehe einige Beweiſe hiefür bei Langemack. Historia catecheseos p. 86. p. 103 
etc. Keuffel. Historia Originis ac progressus scholarum inter Christianos. 
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Als fie unter Julian dem Apoſtaten für eine kurze Zeit wieder die 

Herrſchaft gewannen, nimmt unter den Mitteln, womit ſie dem Heiden⸗ 

thume aufzuhelfen ſuchen, die Nachäffung der Katechetenſchulen und der 

ſtehenden Lehrvorträge über die Glaubensgeheimniſſe eine bevorzugte 

Stelle ein. Ausdrücklich bezeugt dieſes der hl. Gregor von Nazianz. 

„Ebenderſelbe“, es iſt Julian gemeint, ſagt er, „gedachte in allen 

Städten Schulen zu errichten und Heiligthümer und theils mehr er— 

habene, theils niedere Sitze in ihnen, auch Vorleſungen und Erklärungen 

ihrer profanen Lehrſätze einzurichten, ſowohl um die Sitten zu verbeſſern, 

als um in abſtracte Wahrheiten einzuführen; ſodann Wechſelgeſang 

und Bußgericht für die Sünder, kurz Alles was zu unſe rer Dis—⸗ 

ciplin gehört!.“ Man ſieht hieraus, daß es ſich um rein kirchliche 

Schulen handelte, deren Nachahmung Julian ſich zur Aufgabe machte. 

Zur chriſtlichen Diseiplin gehörten alſo beſondere Schulen, im Unter— 

ſchiede von den Vorleſungen und Erklärungen der chriſtlichen (nicht 

profanen) Lehrſätze. Von den letzteren, und zwar im Gegenſatze zur 

Erklärung claſſiſcher Schriftſteller, ſpricht Julian ſpöttiſch an einer Stelle, 

wo er den chriſtlichen Lehrern räth, in ihre Kirchen zu gehen und 

den Lucas und Matthäus, ſtatt der heidniſchen Claſſiker auszulegen. 

Dieſe Lehrvorträge nahmen, wie wir aus dem Leben des hl. Baſilius 

erſehen, für die Studirenden in Athen die Stelle von theologiſchen 

Vorleſungen ein, was nicht hindert, daß ſie zugleich Predigten waren. 

130. Im Unterſchiede von dieſer eſoteriſchen, oder nach heutigem 

Sprachgebrauch geiſtlichen Schule, zu welcher in der chriſtlichen Familie 

vorbereitet wurde, befand ſich während der erſten Jahrhunderte die 

exoteriſche oder weltliche, d. h. die elaſſiſche Bildung durchgängig, mit 

wenigen Ausnahmen, in den Händen heidniſcher Rhetoren, Sophiſten 

und Philoſophen. Was ſpäter in der Gymnaſial- und allgemeinen 

Univerſitätsbildung der chriſtlichen Völker als ein geordneter Studien— 

curſus auftritt, hat ſich in feinen verſchiedenen Stufen vom Elementar- 

bis zum philoſophiſchen Unterricht aufwärts, unter den Griechen organiſch 

durch verſchiedene Zeitläufte entwickelt. Vor dem peloponneſiſchen Kriege 

(d. h. in dem Zeitraume von 600 —400 vor Chriſtus) geſtaltet ſich 

neben der Schule des öffentlichen Lebens die Jugendbildung als Muſik 

(Bei Wiltſch, Kirchl. Geogr. u. Statiſtik I, 43 ff. S. 90 ff.) A. Theiner, Geſchichte 
der Geiſtl. Seminarien S. 22 ff. — Thomassin., vetus et nova Ecelesiae dis- 
ciplina. Moguntiae 1787. Il, I cp. 92 sqq. (p. 581 sqq.) 

1 In der erſten Rede gegen Julian. Opp. ed. Par. 1778. J, p. 138. 
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(Poeſie, geiftiges Element überhaupt) und Gymnaſtik, mit der Vorbe— 

reitung im Unterrichte des „Grammatiſten“, der Leſen und Schreiben, 

auch Zeichnen einübte . Wie bei den Joniern die Muſik, fo über— 

wog die Gymnaſtik bei den Doriern; außer dem pädagogiſchen Zwecke, 

welcher vorherrſchte, legte ſich die Beziehung zu den öffentlichen Feſtſpielen, 

zum Theater, zum Opfer: und Kriegsdienſte von ſelber nahe 2. Erſt 

ſpäter bildete ſich das aus, was wir als Gymnaſialbildung kennen, und 

noch ſpäter der Curſus der Philoſophie und die ſpecielle Rechtskunde. 

Die Sophiſten gaben zum erſteren in der Zeit des Verfalles des öffent— 

lichen Lebens den Anſtoß durch ihre Sprachkunde und Rhetorik. Durch 

Alexander den Großen verpflanzten ſich im Orient mit der Bildung 

Griechenlands feine Gymnaſien, Tempel und Theater in die eroberten 

Städte. Jeruſalem bietet ein Beiſpiel 3. Unter allen helleniſtiſchen 

Colonieen zeichnete ſich bald Alexandrien durch Schulen jeglicher Art 
aus; die Anhäufung literariſcher Schätze ermöglichte die eigentliche 

Gelehrſamkeit: geographiſche, aſtronomiſche und medieiniſche Werke, 

unter dem freigebigen Schutze der Ptolemäer. Die Römer haben dieſe 

Erbſchaft durch die ihnen eigene lateiniſche Cultur erweitert und in die 

von ihnen neu eroberten Provinzen übergeleitet. So geſchah es, daß 

um dieſelbe Zeit, als die chriſtliche Kirche durch das römiſche Reich ſich 

auszubreiten begann, auch die griechiſch-römiſche Schule ihre Ableger 

nach allen Seiten entſandte. Schon vor jener Zeit empfing Afrika zu 

Carthago, Madaura, den beiden Hippo, in Thebaſte u. a. O. ſeine 

Rhetoren und Sophiſten; ebenſo Spanien zu Hiſpalis, Corduba, das 

unter Auguſtus mater studioram heißt; zu Maſſilia in Gallien, einer 

griechiſchen Colonie, nahmen die Schulen einen ſolchen Aufſchwung, daß 

ſelbſt Römer ihre Söhne dorthin zur Ausbildung ſandten; im vierten Jahr— 

hundert n. Chr. blühen Gymnaſien zu Lugdunum, Burdegala, Auguſtodunum, 

Treviris, Colonia Agrippina, Moguntiacum u. ſ. w.“ Ein berühmtes 

1 Ariſtoteles ſpielt hierauf als auf die unter den Griechen herrſchende Sitte 

im VIII. Buche cp. 2 feiner Politik an; er nennt, die gewöhnliche Ordnung um— 

kehrend, vier Erziehungsmittel, nachdem die häusliche Erziehung den Grund gelegt: 

das Leſen, die Gymnaſtik, die Mufik und das Zeichnen. 

2 S. G. Bernhardy, Grundriß der griechiſchen Literatur. 3. Aufl. Halle. 

1861. 1, S. 80 ff. 

3 JJ. Machab. 4, 12 ff. vgl. J. Mach. 1, 46 ff. 

4 Cellarius. De studiis Romanorum litterariis in Urbe et Provinclis. 

Nov. Thesaur. Antiqu. Romanor. ed. Salengre Tom. III, 1249 84. 
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Edict von Gratian (376), durch feinen Lehrer Auſonius veranlaßt “ 

befiehlt dem Präfectus prätorio von Gallien, durch die ganze Diöcefe 

Gallien in den volkreichſten Städten Rhetoren, Sophiſten und Gramma⸗ 

tiker einzuführen. Wollten nun die chriſtlichen Apoſtel und Katecheten 

aus den alſo gebildeten Ständen und ihren Führern, den Gelehrten, 

ſich Anhang verſchaffen, ſo mußten ſie ſich mit ihrer Anſchauungsweiſe 

vertraut machen 2. 

131. Lehrreich für die Art, wie ſich die Chriſten zu dieſer beid- 

niſchen Schule ſtellten, iſt Origenes aus dem dritten und die Lebensge— 

ſchichte des hl. Baſilius aus dem vierten Jahrhundert. Von jenem 

berichtet Euſebius, daß er durch feinen frommen Vater, der ſpäter als 

Martyrer ſtarb, von früheſter Jugend auf, bevor er die griechiſche 

Sprache erlernte, in der Religion täglich unterrichtet wurde. Nach des 

Vaters Tod ergab er ſich mit Leidenſchaft dem Studium und erwarb 

ſich und den Seinigen durch Unterricht in der Grammatik den Lebens⸗ 

unterhalt. Erſt 18 Jahre alt, wurde er von feinem Biſchofe zum 

Katecheten beſtellt, und weil philoſophiſch gebildete Heiden ſeine Schüler 

wurden, betrieb er mit großer Emſigkeit das Studium der alten Philo⸗ 

ſophie. So war er im Stande, die Fähigeren unter ſeinen Schülern 

in dieſe einzuführen, nachdem er fie zuvor durch die Vorbereitungs- 

wiſſenſchaften geſchult; die weniger Fähigen beließ er beim Studium 

der claſſiſchen Literatur s. Hier haben wir alſo aus der erſten Zeit 

der Kirche ein Beiſpiel, wie mit einer rein geiſtlichen Schule durch einen 

chriſtlichen Lehrer die weltliche und zwar die claſſiſche wie die philo— 

ſophiſche Bildung vereinigt wurde. Das Geiſtliche behauptete hiebei 

ſeine erſte Stelle, und es blieb für Origenes die oberſte Aufgabe, Heiden 

zu bekehren; nur um dieſem Zwecke vollkommen zu genügen, erweiterte 

er ſeine Schule in angegebener Weiſe. Dieſelbe bleibt auch eine rein 

kirchliche Schule (denn die Katechetenſchule ſtand unter dem Biſchofe), 

in welcher das weltliche vom geiſtlichen Element beherrſcht iſt. Uebrigens 

ſcheinen drei Stufen unterſchieden werden zu müſſen: die einfache 

1 Cod. Theodos. I. 11. De medicis et professoribus. (XIII, 3.) 
2 Wie weit nach dieſer Seite die Forderungen gingen, zeigt eine Ermahnung 

des hl. Auguſtin (De catechizandis rudibus cp. 8. 9.); ein Diacon von Carthago, 

der mit dem katechetiſchen Amte in dieſer Metropole betraut war, hatte den hei⸗ 
ligen Kirchenlehrer um eine Anweiſung gebeten und ſo das genannte Werk ver⸗ 
anlaßt. 

3 Euseb. VI, 18. 
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Katecheſe, ſodann die mit gelehrter Bildung vereinigte tiefere Erkenntniß, 

welche ſelbſt wieder in einen claſſiſch-philologiſchen und einen philo— 

ſophiſchen Curs zerfiel. Auch Clemens, der Vorgänger von Origenes, 

überließ ſeinem Gehülfen Heraclas die Anfänger, während er ſich die 
Fortgeſchrittenen vorbehielt . Der Erfolg zeigte die Richtigkeit von 

Origenes' Verfahren; aus ſeiner Schule gingen bedeutende Lehrer hervor, 

die zum Theil durch das Martyrium den Glauben verherrlichten. Freilich 

bewies auch er ſelber, wie noch mehr ſpätere Zöglinge der alexandriniſchen 

Schule, welch' große Gefahren der Kirche von dieſer Seite drohten, 

wenn Geiſter, die noch nicht hinlänglich in der chriſtlichen Lehre erſtarkt 

waren, ohne eine feſte Leitung ſich dem Strome der heidniſchen Bildung 

anvertrauten. 

132. Zu dieſer traurigen Erfahrung bietet die Jugendgeſchichte 

des hl. Baſilius, des großen Erzbiſchofs von Cäſarea in Cappadocien, 

ein wohlthuendes Gegenbild. Wie Origenes von hl. Eltern, dem hl. 

Bekenner Baſilius und der hl. Emelia, abſtammend, empfing auch er 

im Schooße der Familie den erſten chriſtlichen Unterricht. Darauf nahm 

ihn ſein Vater, ſelbſt ein berühmter Lehrer der Beredtſamkeit, in die 

Schule, indem er ihn durch die Anfangsgründe (S/Eπiιẽ/n sreidevom) 

führte und zu gleicher Zeit in der Religion weiter bildete. So ausge— 

rüſtet bezog der Jüngling das berühmte Gymnaſium zu Cäſarea, wo er 

bald alle ſeine Mitſchüler übertraf und ſeinen Lehrern es gleichthat: 

„ein Rhetor, bevor er die Lehrkanzel beſtieg; ein Philoſoph, bevor er 

die Lehrſätze der Philoſophie vernahm; was aber das Höchſte iſt, den 

Chriſten ein Prieſter vor dem Empfang der hl. Weihe, ſo groß war 

allſeitig ſein Anſehen bereits geworden,“ ſagt ſein Lobredner der hl. 

Gregor von Nazianz?. Bedeutſam fügt er bei: „ihm war die Beredt— 

famfeit ein Beiwerk, indem er von ihr nur eben ſo viel in ſich auf 

nahm, als ihm für unſere Lebensweisheit dienlich wars.“ Das Maß— 

gebende war ihm alſo ſein chriſtliches Lebensziel. Dieſe Regel, bei 

welcher ſich ſeine wiſſenſchaftliche Ausbildung nach dem Geſagten ſehr 

wohl befand, leitete ihn auch, wie wir annehmen müſſen, zu Conſtanti⸗ 

nopel, das durch ſeine Sophiſten ihn angelockt hatte, insbeſondere aber, 

als ihn Athen mit ſeiner weltberühmten Hochſchule in ſeine Mauern 

1 Eusebius VI, 15. 

2 Opp. Paris. 1778. I. p. 778 seqq. 
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aufnahm. Hier vereinigte ihn das Band innigſter Freundſchaft und 

Geſinnungsgleichheit mit dem ſchon genannten hl. Gregor, und dieſe 

heiligen Jünglinge, weit entfernt, inmitten des heidniſchen Verderbens der 

Muſenſtadt, „in der es ſchwer war nicht fortgeriſſen zu werden,“ ihre 

Sitten und Glaubensreinheit einzubüßen, erlangten daſelbſt „im Gegen⸗ 

theil für ihren Glauben größere Stärke“. „Wir lernten die Dämonen 

eben da verachten, wo ſie ihre Bewunderer haben.“ „Wir kannten nur 

zwei Wege, die uns keineswegs gleich hoch ſtanden: der erſte führte 

zu unſeren heiligen Orten und den Lehrern daſelbſt; der andere zu den 

exoteriſchen (d. i. weltlichen) Profeſſoren 1. Die anderen Wege zu den 

Aufzügen, Schauſpielen, Feſtreden und Gelagen überließen wir gerne 

Jenen, die an Solchem Geſchmack fanden. Wir ſetzten unſere Aufgabe und 

unſern Ruhm darein, Chriſten zu ſein und dafür zu gelten.“ Die 

Tugend erkieſend, den „jenſeitigen Lohn“ einzig im Auge, ſchälten ſie 

ſich los von der Welt und ihren Lüſten und richteten, wie die Wahl 

der Studien, ſo auch ihrer Genoſſen ganz nach den Forderungen des 

chriſtlichen Geſetzes ein. Zu ihrer Freude bildete ſich bald ein Kreis 

gleichgeſinnter Jünglinge um ſie, zu gemeinſamer Lebensweiſe; der hl. 

Baſilius führte die Leitung. Verloren ſie deshalb an Achtung vor ihren 

Lehrern oder Studiengenoſſen oder an wiſſenſchaftlicher Gediegenheit? 

Keineswegs! Als der hl. Baſilius ſich von Athen zu entfernen gedachte, 

beſtürmten ihn die Lehrer und akademiſchen Genoſſen, bei ihnen zu 

verbleiben, freilich vergebens; ſeinen Geiſt aber ſchmückten außer der 

Beredtſamkeit, der Dichtkunſt und Sprachenkunde, umfaſſende Kenntniſſe 

in allen Wiſſenſchaften, wie ſie damals im Mittelpunkte der höhern Bil— 

dung gelehrt wurden, in der Philoſophie, in der Mathematik und in 

den Naturwiſſenſchaften. „Und wie bedeutend das Alles auch war, wie 

weit blieb es zurück hinter der Bildung des Charakters!“ 

133. Was aber ſo der Heilige an ſich ſelber zuerſt in Ausführung 

brachte, das hat er ſpäter in ſeine goldene Anweiſung, wie chriſtliche 

Jünglinge ſich zu den claſſiſchen Studien verhalten ſollen, niedergelegt ?. 

Der oberſte Grundſatz muß fein, im Verkehr mit den heidniſchen Auctos 

ren das Steuerruder der Ueberlegung nicht aus der Hand zu geben, wir 

würden ſagen, eine kritiſche Auswahl zu treffen, um ſich nicht willenlos 

1 Avo utv Eyvwoisorro Tui cqdͤ ol... ½ te n 1s Legs Tucv ohe zei 
5 ii > 7 5 5 7 
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2 Opp. ed. Garnier. Paris. 1721. II. 173 sag. 
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vom Auctor, wohin es ihm gefällt, führen zu laſſen. Die Norm aber, 

welche bei dieſer Sichtung leiten müſſe, ſei einzig der chriſtliche Glaube 

oder die höhere Weisheit. „Denn wir Chriſten,“ redet er die Studi⸗ 

renden an, „halten dieſes Leben für eitel, und ſchlechterdings Nichts 

ſcheint uns gut zu ſein oder dieſen Namen zu verdienen, wofern es uns 

allein für dieſe Welt Nutzen bringt. Unſere Hoffnung geht höher: das 

jenſeitige Leben zu gewinnen, darauf iſt all' unſer Trachten gerichtet.“ 

Zu dieſem erhabenen Ziele führt nun unmittelbar allein die hl. Wiſſen⸗ 

ſchaft, „die durch Geheimniſſe belehrt.“ Aber deßhalb ſind die weltlichen 

Wiſſenſchaften keineswegs zu verachten; ſie dienen dem Geiſte als Vor— 

bereitungsſtufen zu jener und laſſen ſich der Zubereitung vergleichen, 

welche die Färber mit ihrem Stoffe vornehmen, bevor ſie den Purpur 

auftragen. „Wir dürfen nicht vergeſſen, daß unſer ein Streit wartet, 

entſcheidungsvoller als alle Kämpfe, ein Streit, bei dem wir alles 

einſetzen müſſen, zu dem wir, um gehörig gerüſtet zu ſein, die Dichter, 

die Geſchichtſchreiber und Redner, ſowie überhaupt alle Menſchen ins 

Intereſſe ziehen müſſen, von denen wir Nutzen für die Heilung der 

Seele hoffen.“ Wie wir die Sonne, bevor wir zu ihr unmittelbar den 

Blick erheben, im Waſſerſpiegel zu ſchauen uns gewöhnen; oder wie 

der Baum, deſſen Beſtimmung es iſt, Frucht zu tragen, deßhalb den 

Schmuck der Blätter nicht verſchmäht: ſo ſteht auch der Seele, die durch 

die hh. Geheimn iſſe in das Schauen der Wahrheit eingeführt wird, das 

Gewand der weltlichen Wiſſenſchaften wohl an. Hienach kommt der h. 

Kirchenlehrer zu der Mahnung, von dieſen natürlichen Wiſſenſchaften 

das innerlich dem Glauben Verwandte ſich anzueignen, das Fremdartige 

aber auszuſcheiden; an den Dichtern, Geſchichtsſchreibern und Rhetoren 

zu lieben, was fie Rühmenswerthes von tugendhaften Männern vor— 

bringen; an dem Verlockenden, Lügenhaften dagegen, wie Ulyſſes am 

Geſange der Sirenen vorüberzugehen. — Kann man das Grundgeſetz der 

chriſtlichen Schule beſtimmter, ich möchte ſagen, rückſichtsloſer ausſprechen? 

134. Aber eben dieſes kritiſche Sicherheben der Chriſten über die 
claſſiſchen Schriftſteller (obwohl es Seitenſtücke auch unter heidniſchen 

Pädagogen gab) war es, was Julian und ſeine Anhänger oder vielmehr 

Verführer, die ungläubigen Sophiſten und theurgiſchen Philoſophen oder. 

Magier am meiſten verdroß . Wolle man bei Jenen in die Schule 

1 In den Martyrerarten des hl. Artemius wird erzählt: zu Antiochien habe 

N Julian über die ausgezeichnete Beredtſamkeit des Prieſters Eugenius und deſſen 
Eneyelica XI. 8 11 
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gehen, fo ſolle man auch ihrem Geiſte, ihrer Religion, ihrer Art, über 

Göttliches und Menſchliches zu philoſophiren, ſich ergeben. Es verletzte 

die Sophiſten am meiſten, ihre claſſiſchen Meiſter zu der beſcheidenen 

Stellung von Formenlehrern herabgeſetzt zu ſehen, von Denen, über 

welche ſie ſich in ihrem Dünkel hoch erhaben glaubten, und vollends er⸗ 

bitterte ſie der Spott über ihren Götterglauben. Das bekannte Verbot 

Julians, welches claſſiſche Bildung zu einem Vorrechte für die Bekenner 

dieſes alten Götterglaubens machen ſollte, war ſo recht gegen dieſe ver— 

meintliche Entwürdigung oder die eingeleitete Verſchmelzung von geift- 

licher und weltlicher Bildung gerichtet. Man kann es als den erſten 

größeren Verſuch betrachten, die gelehrte Schule von der chriſtlichen Re⸗ 

ligion und Kirche wieder zu trennen. „Uns“, höhnte Julian, „gehören die 

Wiſſenſchaft und helleniſche Bildung, die wir die Götter ehren; euch aber 

thörichtes und ungebildetes Weſen, da ja bei eurer Weisheit Nichts über 

das: glaube! geht“ 1. Als ob es uns unbekannt wäre, erwiederten die 

Chriſten, daß es ſich nicht ſo ſehr darum handelt, uns ein Gut zu 

rauben, als vielmehr die heidniſche Gottloſigkeit gegen die Pfeile unſerer 

Widerlegungen zu ſchützen! als ob dieſe ihre Stärke im Schmucke der 

Rede und nicht vielmehr in der Erkenntniß der Wahrheit und in den 

Beweiſen hätten?. Daß hiemit der rechte Punkt berührt war, wird durch 

die ironiſche Bemerkung Julians: warum denn die Chriſten nicht ſelber 

ihre Angehörigen von den claſſiſchen Studien abhalten, da dieſelben 

ihnen mehr ſchaden, als die Götteropfer?, nicht entkräftet; denn wäre 

Julian wirklich überzeugt geweſen, daß die claſſiſchen Studien die Ge— 

bildeten unter den Chriſten auf Seite des Götzendienſtes ziehen, ſo hätte 

er ihnen dieſes ihm und ſeinen Freunden ſo nützliche Studium nicht ver— 

boten. Deßhalb hat auch der hl. Cyrill die wunde Stelle mehr bloß— 

gelegt, wenn er über das Verhalten der Chriſten zu den claſſiſchen 

Bildungsmitteln bemerkt: um uns weiſe, rechtſchaffen und einſichtsvoll 

zu machen, dazu bedürfen wir der fremden Lehren nicht, dazu genügen 

uns die hl. Schriften. „Weil es aber angenehm iſt, Alles kennen zu 

Gewandtheit in Widerlegung des Heidenthums großen Aerger geſchöpft und bei dem 

Sonnenlicht geſchworen, er werde das gottlofe Geſchlecht der Chriſten fürder nicht 

mehr in den griechiſchen Wiſſenſchaften ſich ausbilden laſſen. Baron. ad annum 

362. n. 292. (Bei ihm f. auch die Acten zum julianiſchen Verbot n. 287 ff.) 

1 S. Greg. Naz. I. 132 8. s 
2 S. Greg. Naz. a. a. O. 1, 79 sd. 132 sqq. 
3 Oyrillus adversus Julianum ed. Migne VII. p. 850. 
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lernen, deßhalb erforſchen wir ganz abſichtlich die Meinungen der Griechen 

über alles Mögliche, beſonders aber über Gott. Dadurch erlangen wir 

Mittel, ihre Thorheiten aufzudecken... Und wenn wir fo den mannig⸗ 

fachen Betrug gezeigt haben, bewundern wir nur um ſo mehr die hl. 

Schriften ... Iſt die Sprache der Griechen ſchön und wohllautend, fo 

fehlt es ihr dafür an ſittlicher Würde und Wahrheit ... Wenn wir 

uns alſo mit den Schriften der Griechen beſchäftigen, loben wir die 

Verbindung der Ausdrücke, den harmoniſchen Fluß der Rede, wenden 

uns aber weg von ihren Lehren zu den heiligen Schriften ... Hier 

werden wir in jeder Art von Tugend unterwieſen, die Werke der 

Griechen aber dienen uns nur als eine Art Vorſchule zur wahren 

Lehre“ 1. a 
135. Eine Analyſe des julianiſchen Verbotes? beſtätigt dieſe Auf— 

faſſung. Es war zunächſt an die Lehrer in den claſſiſchen Fächern ge— 

richtet, mochten dieſelben Heiden oder Chriſten ſein; mittelbar aber ging 

die Abſicht des Verbotes auch auf die Schüler. Dasſelbe hat drei Theile: 
zuerſt ſchreibt es vor, daß diejenigen, welche in den claſſiſchen Auctoren 

etwas Gutes anerkennen, auch den Glauben derſelben annehmen ſollen. 

Sodann zweitens: diejenigen, welche denſelben Irrthümer über die Gott— 

heit zur Laſt legen, ſollen ſich vom Lehramte ferne halten. Drittens: 

den chriſtlichen Schülern, welche zu bleiben gedenken, ſoll es nicht 

weiter freigeſtellt ſein, ſich des Götteropfers zu enthalten 3. Zur 

Begründung dieſer Vorſchrift geht Julian von dem Satze aus, daß 

die elaſſiſche Bildung nicht allein in einer formellen Ausrüſtung des 

Geiſtes beſtehe, ſondern vornehmlich in der mit den claſſiſchen Schrift— 

ſtellern harmonirenden Geſinnung 7. Julian verſtand aber unter dieſer 

Geſinnung nicht den Sinn für das Rechte und Schöne, den die Chriſten 

ehrten, ſondern die Andacht zur Frau des Jupiter und zum Gott der 

1 A. a. O. p. 851 sqq. 

2 Seine Ep. 42. in den Opp. ed. E. Petav. II. p. 192. 

3 Man hat geſtritten, ob das Verbot nur die Lehrer oder auch die Schüler 

anging; allein da das ſelbe es dieſen moraliſch unmöglich machte, den claſſiſchen Unter 
richt, der mit dem Götzendienſt als Ein unzertrennliches Ganze behandelt werden 

ſollte, zu beſuchen, fo iſt die Abficht des Geſetzes deutlich. Julian wollte, daß die 

gebildeten Stände als Feinde des Glaubens erzogen würden. 
“„Die rechte Lehre beſteht unſeres Dafürhaltens nicht im prachtvollen und 

ausgeſuchten Schwall von Worten, ſondern in der geſunden Richtung eines wohl— 

gearteten Gemüthes, in wahren und ſichern Anſichten über das Gute und Böſe.“ 

4% 
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Schelme; und für dieſen närriſchen Einfall ſetzte der Bethörte feine 
kaiſerliche Auctorität ein! Er argumentirte nämlich alſo: da dieſe 

claſſiſchen Schriftſteller fromme Heiden geweſen, iſt das zugeſtandene 

Gute an ihnen Eigenthum des Götterglaubens, alſo muß wer das Eine 

will, auch das Andere mit in den Kauf nehmen; wer dieſes nicht will, 

ſoll ſich auf chriſtliche Auetoren beſchränken 1. Auch wähnt er, die chriſt⸗ 

lichen, wie die indifferenten heidniſchen Sophiſten begingen durch ihren 

Mangel an beſagter Frömmigkeit gegen die „heiligſten Götter“ ein doppel⸗ 

tes Unrecht: an den Schülern, weil ſie denſelben, unter dem äußern 

Scheine der Verehrung der Alten eine andere als die zur claſſiſchen 

Bildung gehörige Geſinnung beibrächten, oder gar ſie zum Chriſten⸗ 

thume zu verleiten beabſichtigten; gegen die Claſſiker aber, ſofern ſie 

dieſelben der Gottloſigkeit beſchuldigten, obwohl ſie ihre Vortrefflichkeit 

anerkennen müßten und ſogar von ihnen ihren Unterhalt bezögen 2. 

Wollten ſie Lehrer bleiben, ſo ſollten ſie aufhören, die Claſſiker des 

Unſinns zu beſchuldigen. — 

136. Alles ruht auf der Vorausſetzung, daß die Trennung des 

Wirklichguten von der Superſtition der Alten unſtatthaft ſei. Die Richtig⸗ 

keit dieſer Vorausſetzung zu zeigen, die gegen das Geſetz der Natur 

verſtößt, iſt Julian begreiflich nicht gelungen. Denn was das Erſte, 

den Geiſt der Claſſiker, betrifft, ſo konnten die Chriſten vor der Vernunft 

nur dann demſelben unterworfen werden, wenn er und ſoweit er mit 

dem Naturgeſetz harmonirte; deſſen haben ſie ſich nicht geweigert. Eben 

dieſes Naturgeſetz aber verbot ihnen den Götterglauben. Aber auch ab- 

geſehen hievon hat wohl ein lebender Lehrer es in ſeiner Gewalt, für 

1 „Wenn ſie“ (die Sophiſten, an welche das Geſetz ging) „der Ueberzeugung 

find, in Demjenigen, was fie lehren und wofür fie als Ausleger beſtellt find, ſei 

irgendwelche Weisheit, ſo mögen ſie ſich vorerſt beſtreben, die Frömmigkeit Jener 
gegen die Götter nachzuahmen. Meinen ſie aber, es haben ſich jene Schriftſteller 

gegen die heiligſten Götter verfehlt, ſo mögen ſie in die Kirchen der Galiläer gehen 
und dort den Matthäus und Lucas erklären, deren Anhänger (unter den Schülern) 
ihr vom Götterdienſte ſich enthalten laſſet.“ 

2 „Wenn irgendwer anders feine Schüler lehrt, als er innerlich geſinnt iſt, fo 

iſt er ebenſoferne von der Wiſſenſchaft als der Rechtſchaffenheit ... Denn fie lehren 

was ſie für ganz ſchlecht halten, indem ſie Diejenigen hintergehen und durch ihr 4 

Lob ködern, denen fie, wie ich denke, ihre Schlechtigkeiten beibringen wollen“ u. ſ. w. 

„Wie? Homer, Heſiod, Demoſthenes, Herodot, Thueydides, Iſokrates haben an 
den Göttern Führer und Urheber ihrer Lehre; glauben nicht die Einen ſich dem 

Mercur, die Andern den Muſen geweiht? Es iſt alſo widerſinnig, daß die Aus- 

leger ihrer Werke die Götter tadeln, welche jene verehrten“ u. ſ. w. 

4 
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die Mittheilung feiner Lehre Bedingungen vorzuſchreiben, nicht aber ein 

todter, der nur in ſeinem Werke noch lebt. Wäre der Grundſatz Julians 

richtig, ſo könnte ſich kein gewiſſenhafter Mann mit Alterthümern, oder 

mit philoſophiſchen Schriften abgeben, er müßte jeden Augenblick be- 

fürchten, auf eine ſeinem Gewiſſen widerſprechende Bahn geführt zu 

werden. Ja, die Vorſchrift Julians machte die claſſiſche Bildung ſelber 

geradezu unmöglich; denn welcher Sophiſt jener Zeit konnte ernſtlich an 

die Götterfabeln glauben? legte er ſie aber vernünftig aus, ſo ſtand 

er den Claſſikern gegenüber mit den Chriſten auf gleichem Boden und 

war mit dieſen von ihrem Gebrauche ausgeſchloſſen. Ebenſo war es 

eine Lächerlichkeit, dem Heidenthum Privatanſprüche auf die claſſiſche 

Bildung, die Dichter und Rhetoren beizulegen, es wäre geradeſoviel als 

die den Menſchen gemeinſame Luft zu Gunſten eines Staates confiseiren 

wollen. Aber eine gefährlichere Seite an dem julianiſchen Vorgehen, auf 

die wir ausführlicher im folgenden §. zurückkommen, war, daß bei dem 

Mangel innerer Berechtigung an die Gewalt appellirt wurde; Julian 

erinnerte die Profeſſoren, daß ſie keine der Staatsmeinung entgegenge— 

ſetzte Anſicht haben dürften 1. Hier vertrat der Stimmführer der Chriſten 

bereits das Recht der Natur gegen den gefährlichſten Abſolutismus. 

Wie willſt du, fragt der hl. Gregor Julian, beweiſen, daß die Reden 

(elaſſiſchen Studien) dir gehören? Er drängt ihn ſodann durch folgen— 

des Dilemma: entweder gehört die griechiſche Bildung einer Religion 

an, oder aber einem Volke und Denen, welche ihre Urheber find Cift 

veligiöfen oder ſtaatlichen Rechtes). Zur Religion gehört fie nicht, denn 

ſie iſt keine religiöſe Vorſchrift, und geſetzt auch, die Vorſteher der Heiden 

machten eine ſolche aus ihr, ſo würde das ihren Charakter als Gemein— 

gut nicht aufheben, wie die Beſtimmung der Thiere für die Opfer den 

gemeinen Gebrauch derſelben nicht beſeitigt. Aber auch den Urhebern 

gehört ſie nicht. Denn keines ihrer Beſtandtheile, weder die Sprache, 

noch irgend eine Kunſt oder ſociale Einrichtung iſt das Privateigenthum 

eines Volkes oder ſeiner Erfinder. „Vielmehr wie in einem Concert 

Alles, welches immer auch die Töne der einzelnen Saiten ſein mögen, 

zum Ganzen zuſammenſtimmt, ebenſo hat auch das ſchöpferiſche Wort 

in dieſen Dingen, mag es auch den Einen für Dieſes, den Andern für 

1 „Die Lehrer, zu welcher Art ſie immerhin gehören, müſſen gute Sitten 
haben und dürfen nicht neuen Lehren, die denen des Staates entgegengeſetzt find, 

anhangen.“ A. a. O. 
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Jenes zum Erfinder erwählt haben, Alles für Alle beſtimmt, um näm⸗ 
lich durch die Geſellſchaft und den Austauſch, wie durch gewiſſe Bande 

unfer Leben zu umſchlingen und zu erheitern“ . Mit andern Worten: 

die Bildung, wer immer ſie errungen, iſt Gemeingut der Menſchheit, 

die als ſolche unter der Herrſchaft Gottes ſteht, der in Chriſtus uns 

vollkommen offenbar geworden; ſie kann alſo nimmermehr als Eigen⸗ 

thum eines Volkes oder der es vertretenden Staatsgewalt behandelt 

werden. 

137. Die kurzwährende julianiſche Reaction gegen die chriſtliche 

Schule und Bildung diente dieſer zur Erſtarkung, wie der Sturm⸗ 

wind das junge Bäumchen nur ſcheinbar erſchüttert, in Wahrheit aber 

ſeinen Wurzeln tiefere Kraft verleiht. Weit entfernt alſo, daß die 

chriſtliche Durchſäuerung durch den unnatürlichen Wiederbelebungsverſuch 

Julians gehemmt worden wäre, diente dieſer letztere vielmehr dazu, die 

innere Hohlheit und moraliſche Fäulniß des alten Götterglaubens mehr 

ans Licht zu ziehen. Außerdem gab er den Chriſten die Waffen, die 

gegen ſie mißbraucht worden waren, um mit den morſchen Trümmern 

aufzuräumen. Zum Hauptorgan für die organiſche Durchdringung der 

alten Bildung mit dem neuen chriſtlichen Geiſte erwählte die Vorſehung 

die Klöſter. Im erſten Zeitalter der Kirche werden uns mehrere Bei— 

ſpiele vorgeführt, wie chriſtliche Jünglinge, nachdem ſie in den weltlichen 

Anſtalten ſich elaffiihe Bildung geholt, in Klöftern ihren gründlicheren 

Religionsunterricht erhalten; ſo der hl. Hieronymus und Rufinus? in 

einem Klofter zu Aquileja, das dem hl. Athanaſius ſeine Entſtehung vers 

dankte. Vom hl. Fulgentius wird berichtet, daß er nach einer ſorg— 

fältigen häuslichen, ſowohl chriſtlichen, als claſſiſchen Erziehung eine 

öffentliche Anſtalt beſuchte, um ſpäter, da er ſich in ein Kloſter zurüd- 

zog, Lehrer für Andere zu werden. Als derſelbe beim Einbruch der 

Vandalen ſich auf die Inſel Sardinien flüchtete, verſammelte er zwei 

Biſchöfe, viele Cleriker und Mönche um ſich, um mit ihnen gemeinſam 

dem Gebete, der Leſung der hl. Schrift und dem Studium obzuliegen ?. 

Ein Vorbild hierfür bot das Verfahren des hl. Auguſtin“, der nach dem 

1 A. a. O. J, 138. 
2 Vita ed. Migne. tom. XXI. Ser. I. p. 81. 
3 Vita cp. 4. cp. 20. 

Vita, Cp. 3. 11. Nach Thomassin, Vetus et nova Ecclesiae disciplina I. III. 

cp. 2. 3 war mit dem „monasterium“ nicht fo faſt das klöſterliche als daß ca- 

noniſche Leben begründet. 1 
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Bericht feines Lebensbeſchreibers Poſſidius feinem Seminar, ſowie dem 

Leben feiner Kleriker in der biſchöflichen Reſidenz Hippo die Form des 

gemeinſamen Lebens gab, was im Abendland, in Afrika, Italien und 

Gallien viel nachgeahmt wurde. Andere dagegen, wie der hl. Euſebius 

von Vercelli, wählten nach dem Beiſpiele des Orients geradezu die klöſter— 

liche Form!. Mehr unabhängig von dem kirchlichen Bedürfniſſe in den 

biſchöflichen Seminarien nahm der hl. Benediet die chriſtliche Schule in 
ſeinen Plan auf. Er hatte zwar, wie der hl. Gregor von ihm ſagt, mit 

Verachtung der weltlichen Wiſſenſchaften ſich in die Einſamkeit zurückge— 

zogen, um einzig für Gott zu leben; aber er griff zu den Studien, theils der 

Erziehung der chriſtlichen Jugend, die ihm alsbald anvertraut wurde, ob⸗ 

zuliegen, theils die von ſeiner Regel vorgeſchriebene Leſung in den hl. 

Schriften zu ermöglichen 2. Schon dieſer Urſprung beweist, wie ſtrenge 

bei der Kloſterſchule der Grundſatz des hl. Baſilius, von der Unterord— 

nung der claſſiſchen Bildung unter die Forderung des chriſtlichen Glau— 

bens und Lebens eingehalten wurde. Naturgemäß führte gleichſam der 

Inſtinet der Selbſterhaltung zu einer Art von Gegenſatz gegen die welt— 

liche heidniſche Bildung, ſobald dieſelbe einmal ihrem Beruf, als Borbe- 

reitung zur geiſtlichen zu dienen, genügt hatte. Die rein geiſtliche eſo— 

teriſche Bildung, die h. Leſung im Vereine mit Conferenzen und Diſputa⸗ 

tionen, geſtaltete ſich von ſelber zur theologiſchen Schule?, aus ihr ſoll— 

ten die öffentlichen Lehrer hervorgehen; ſie war die fruchtbare Mutter 

der Scholaſtik. 

138. Die Fortpflanzung der apoſtoliſchen Lehre, die Kenntniß der 

Väter, die Nothwendigkeit, ſich der Irrlehren zu erwehren, der aſeetiſche 

Geiſt, all dies und die Forderung für den öffentlichen Dienſt der Kirche 

durch den Nachwuchs eines tugendhaften Klerus zu ſorgen waren eben— 
ſoviele Lebenselemente, aus denen ſelbſt unter den ungünſtigſten äußeren 

Verhältniſſen die chriſtliche Schule immer neue Nahrung zog. Eben 

daher ſtammte auch die reiche organiſche Gliederung, die fie im Mittel 

alter erlangen ſollte; denn dieſelbe lehnte ſich ganz an die drei Stände 

der Kirche an: von der Pfarrſchule aufſteigend bis zu der öffentlichen 

| Schule, in welcher ſich die Dom- und Kloſterſchule vereinigten, um ſich 

S. Ambrosius, Ep. 63 ed. B. e C. S. Mauri III. p- 1128. 
2 S. Gregor. Dial. I. II praef. et cap. 3. Vgl. Baron. ad ann. 562, n. 

8 sqg. über Caſſiodor, den Mitbegründer der chriſtlichen Schule im Mittelalter. 

Ein anſchauliches Bild aus der Zeit des in bietet der h. Iſidor 
Sententiae. III. cp. 8. 9. 36. 
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dann zur Univerſität, oder zur kirchlichen Weltſchule, unter der Hut des 

höchſten geiſtlichen Hirten, zu erweitern. Den Grundſtock bildet die 

geiſtliche Schule, die kirchliche Hausſchule, die ſich, für Gläubige, Prieſter 

und Ordensleute, in die Katecheſe, das Seminar und die Aſeetenſchule 

gliedert. An ſie rankt ſich der weltliche Unterricht an. Dasſelbe wieder⸗ 

holt ſich in ſeiner Art im Abſchluſſe an der Univerſität, ſoferne an ihr 

die Theologie, unter die höchſte Lehrauctorität geſtellt, an der Spitze der 

Facultäten ſteht und die geſammte Lehrkörperſchaft ihren öffentlichen 

Charakter zunächſt von der Kirche empfängt. — Da der geiſtliche Charakter 

der Schule im zweiten Zeitalter der Kirche eine allbekannte Sache iſt, 

ſcheint es überflüſſig, hier das Grundgeſetz der Unterordnung des Welt⸗ 

lichen unter das Geiſtliche nachzuweiſen. Das dritte Zeitalter dagegen, 

eingeleitet durch die Renaiſſance, empfing mit dieſer ein gährendes 

Element, aus welchem ſich im Verlaufe, durch die Einwirkung der Glau— 

bensſpaltung, die Tendenz zur Trennung entwickelt hat, eine Tendenz, 

welche ſeit einem Jahrhundert offen auf die völlige Beſeitigung des 

Geiſtlichen hinarbeitet. 

139. Gegen dieſe Richtung behauptete die Kirche vor Allem ihr 

göttliches Recht auf die geiſtliche Schule, indem ſie im Tridentinum die 

biſchöflichen Seminarien anordnete und den katechetiſchen Unterricht energiſch 

belebte. Hieher gehörte auch das raſche Aufblühen neuer Ordensinſtitute, 

wie die Verjüngung der ältern Orden nach dem Tridentinum, ſoferne 

fie die aſcetiſche Schule darſtellen. Von dieſer centralen Wiederbelebung 

der Schule konnte die gemiſchte oder die chriſtliche Schule im weitern 

Sinne nicht unberührt bleiben; ſie erneuerte ſich auch allenthalben in 

katholiſchen Ländern, den verſchiedenen Forderungen der Zeit entſprechend, 

unter denen die höhere Würdigung der claſſiſchen Studien voranſteht. Hier 

empfing die Geſellſchaft Jeſu eine providentielle Miſſion zur fruchtbarſten 

Pflege der chriſtlichen Schule; die Grundſätze, auf welche ſie dieſelbe 

baute, find keine anderen, als jene, welche der hl. Baſilius im Morgen-, 

der hl. Benediet im Abendlande ſich zur Norm genommen haben . Denn 

1 Bezüglich des Nähern müſſen wir den Leſer auf das Werk: Des études 

classiques dans la Société chretienne par le R. P. Daniel de la Compagnie 
de Jesus. Paris. Julien, Lanier et Ce. 1853. (von Prof. Gaiſer in's Deutſche 
überſetzt) verweiſen. Dieſer Schriftſteller weist überzeugend die innere Einheit des j 

chriſtlichen Schulſyſtems auf, wie es fih an die Einheit des Glaubens anlehnt. 

Er nimmt fünf Perioden der chriſtlichen Schule an: die der heiligen Väter, die 1 

benedictiniſche, die der Univerſität, die der Renaiſſance, und die des Tridentinum 4 | 
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wie das Rundſchreiben des Ordensgenerals P. Roothaan vom Jahre 

1832 ſagte, „der Zweck, um deſſentwillen ſich die Geſellſchaft Jeſu zu 

den mühſeligen Arbeiten der Schule verſteht, iſt keineswegs im wiffen- 

ſchaftlichen Unterrichte allein zu ſuchen, ſondern hat vielmehr und haupt— 

ſächlich die chriſtliche Erziehung im Auge.“ In gleicher Weiſe drücken 

ſich die Conſtitutionen des hl. Ignatius aus: die wiſſenſchaftlichen 

Studien ſollen ſo eingerichtet werden, daß die Zöglinge dadurch „zur 

Erkenntniß und Liebe unſeres Schöpfers und Erlöſers angeleitet werden“. 

Das iſt aber, wie wir oben geſehen, der Grundſatz, welcher die Studien 

der Väter beſeelte, dem die chriſtliche Schule überhaupt nach ihrer fperift- 

ſchen Eigenthümlichkeit ihren Beſtand und ihre Erhaltung verdankte. 

Die alſo vom chriſtlichen Geiſte erzeugte Schule, als Ein Organismus 

aufgefaßt, wird weſentlich die chriſtliche Religion an die Spitze ſtellen 

und die Erziehung zum chriſtlichen Leben als das oberſte Ziel feſthalten 1. 

140. Mit dieſem Ernſte, der die Durchdringung der Schule mit 

dem Geiſte des poſitiven Chriſtenthums zur That werden läßt, iſt die 

Fähigkeit, allen gerechten Anforderungen bezüglich des Wiffens zu ent— 

ſprechen, nicht gemindert, ſondern vielmehr erhöht. Nach der vorange— 

gangenen hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Darſtellung wird dieſe Behauptung nicht 

wohl angetaſtet werden können. Nehmen wir an, die liberalen Gegner 

der chriſtlichen Schule prägen ihre Eigenthümlichkeit in der Forderung 

(p. 12 sq.). Für unſern Zweck find von beſonderm Belange die ſchätzbaren Zuſam- 

menſtellungen, wie viel nach dem Tridentiner Concil für den chriſtlichen Unterricht 

geſchehen iſt, und daß hierin die Geſellſchaft Jeſu, durch ihre katechetiſchen Leiſtungen 

nur dem Geiſte der Kirche, wie er ſich zu allen Zeiten auf dem Felde der Schule 

offenbarte, dienſtbar wurde. (A. a. O. p. 233 sqq. 285 sq. 414 8.) 
1 Lichtvoll hat in neueſter Zeit die Provinzialſynode von Rheims zu Amiens, 

deren Beſchlüſſe ſich der Durchſicht und Genehmigung des hl. Stuhles erfreuten, die 

Grundſätze über die chriſtliche Schule entwickelt. (Acta et decreta Concilii Pro— 
vinciae Remensis in civitate Ambianensi. a. D. 1853 celebrati a sancta sede 

revisa et recognita. Ambiani 1853. cp. 16: Directorium pro scholis et edu- 

catione.) Hier einige Sätze: „In regimine scholarum haec primaria lex esto: 
Educationis scopus est, adolescentes informare praecipue ad vitam christia- 

nam ac simul ad vitam civilem et disciplinas quae ad eam pertinent. Huic 

officio gymnasia, quae pro pueris instar familiae sunt, non minus perfecte 

debent satisfacere quam ipsa educatio domestica, cujus vices explent.“ p. 53. 

„Ut disciplinae (literaturae, historiae et philosophiae) sapienter disponantur, 
professores in primis meditentur veritatem hanc, totius educationis chri- 

stianae cardinem, scilicet ordinem naturalem et ordinem supernaturalem, ets 
essentialiter distinctos, ita apud christianos conjungi, ut per istam unionem 

ordo naturalis in se ab altero suscipiat superiores illustrationes, quibus 

diversimode perficitur.“ 
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aus, daß dem natürlichen Wiſſensgebiete, und zwar vornehmlich den 

Naturwiſſenſchaften und der Philoſophie ein größerer Spielraum einge⸗ | 

räumt werde; fo iſt die Kirche weit davon entfernt, das Berechtigte an 

dieſer Forderung zu verkennen. Sie führt dieſelbe nur auf ihr gerechtes 

Maß zurück, indem fie einerſeits das höhere Recht der claſſiſchen Studien 

nicht unterdrücken läßt, andererſeits über Beide, die Humaniſten und 

Realiſten, die ewigen Grundſätze der Religion und der Moral, die 

unerbittlichen Forderungen einer poſitiven chriſtlichen Erziehung ſtellt. 

Dieſe Erhabenheit über die einſeitigen Richtungen der Neuzeit iſt das 

Große an der heutigen Stellung der katholiſchen Kirche zur Schulfrage, 

und es darf uns wohl vergönnt werden, wenn wir hier unſerer Bes 

wunderung und Liebe zur Kirche, angeſichts ihrer ſtandhaften Vertheidi⸗ 

gung der höchſten Güter des Geſchlechts, freien Lauf laſſen. Haben 

wir doch in nächſter Nähe ihren edeln Wettkampf ſchauen können, als 

der deutſche Episcopat in jener denkwürdigen Anſprache der Würzburger 

Synode das Räthſel, das die Zeit erfaßt hatte, durch die Forderung, 

zur chriſtlichen Schule unſerer Väter zurückzukehren, der Mitwelt erſchloß: 

„Die Kirche kann nimmer ſich trennen von dem Bewußtſein des ihr 

gegebenen Auftrages: Gehet hin, lehret alle Völker, taufet ſie im Namen 

des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geiſtes und lehret ſie 

Alles halten, was ich euch geſagt habe. — Sie kann ebenſo wenig 

ſich trennen von dem Bewußtſein der Freiheit in Erfüllung dieſer Mif- 

ſion ... Mochte Beſitzthum und Glanz und Ehre, mochte Alles ihr 

genommen werden: das Recht, das von Gott empfangene, zu lehren, 

zu erziehen, zu ſittigen die Völker des Erdkreiſes, hat die Kirche nimmer 

preisgegeben. Und indem ſie den Menſchen erfaßt, um ihn lehrend und 

erziehend ſeiner höhern Beſtimmung zuzuführen, erfaßt ſie denſelben und 

begleitet ihn in der Entwicklung aller feiner geiſtigen Kräfte ... Wie 

der Menſch nicht getrennt gedacht werden kann in einen für ſeine irdiſchen 

Bedürfniſſe arbeitenden Leib und einen ſeine höhere Beſtimmung anſtre⸗ 

benden Geiſt, ſo weiß auch die Kirche, daß der menſchliche Geiſt nimmer 

zerſpaltet gedacht werden kann in zwei geſonderte Richtungen. Und 

eben darin bekundet ſie ihr göttliches Recht zur Erziehung des 

Menſchengeſchlechtes, daß ſie den Geiſt des Menſchen in der Totalität 

aller ſeiner Kräfte und Thätigkeiten erfaßt und entwickelt und durch⸗ 

bildet zu der höhern ewigen Beſtimmung der Menſchheit ... Es iſt 
nur eine naturnothwen dige Folge dieſes ihres Rechtes, daß fie alle zur 

Ausübung deſſelben erforderlichen Mittel, die zum Lehren und Erziehen 

D 
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beſtimmten Individuen und Corporationen ſowohl, als die Lehrbücher 

frei zu wählen und zu beſtimmen, — daß ſie insbeſondere in der 

Heranbildung und Reiferklärung der Träger und Sendboten ihres großen 

Erziehungswerkes gänzlich und vollkommen freie Hand haben, und daß 

ebenſo die Beſtimmung darüber, welche Vereine und Corporationen etwa 

hiefür zu erhalten oder zu errichten, und welche nicht mehr nützlich oder 

zuläſſig find, der Kirche zuſtehen muß .... Die verſammelten Biſchöfe 

erkennen deßhalb und ſprechen es aus: Die Kirche, durch die Kraft des 

Wortes unter dreihundertjähriger blutigen Verfolgung begründet, nimmt 

jetzt wie früher die unbeſchränkte Freiheit der Lehre und des Unterrichts; 

ſowie die Errichtung und Leitung eigener Erziehungs- und Unterrichts- 

anſtalten im ausgedehnteſten Sinne als dasjenige Mittel in Anſpruch, 

ohne welches ſie ihre göttliche Sendung wahrhaft und in vollem Umfange 

zu erfüllen außer Stand ſein würde, und ſie muß jede einengende 

Maßregel auf dieſem Gebiete als nicht vereinbar mit den gerechten 

Anſprüchen der Katholiken deutſcher Nation anſehen !.“ Wie hieraus 

erhellt, begnügt ſich der deutſche Episcopat nicht mit dem Nothrecht 

auf die birtenamtliche Leitung der religiöſen Lehre und Erziehung, ſondern 

er fordert von dem von der Kirche ſich trennenden Staate die Freiheit 

der chriſtlichen Schule zurück, für welche er das von uns oben ent— 

wickelte Grundgeſetz an die Spitze ſtellt. 

141. Naturgemäß macht ſich dieſe Forderung, daß die Kirche die 

Freiheit habe, ihre Schule herzuſtellen, zuhöchſt bei den geiſtlichen Anſtalten 

für den Klerus geltend. Sie bilden gleichſam den Grundſtock der chriſt— 

lichen Schule und zugleich jenen Beſtandtheil, deſſen kirchliche Natur am 

wenigſten beanſtandet iſt. Bei ihnen handelt es ſich, wie jeder billig Urthei— 

lende zugeben muß, um eine Familien-Angelegenheit der Kirche; man kann 

nicht ohne Verletzung des Hausrechtes in dieſelben ſich einmiſchen. „Der 

Biſchof hat die ausſchließliche Pflicht, die Geiſtlichen zu erziehen und 

ſich die vollkommenſte Sicherheit bezüglich ihrer Würdigung zu verſchaffen;“ 

„durch die Weihe knüpft ſich ein väterliches Verhältniß zu ihnen. Einen hei— 

ligeren Rechtstitel als die Pflicht gibt es nicht. Die höchſte Pflicht des Biſchofs 

aber iſt, würdige Subjecte auszuſuchen, ihren Beruf zu erproben, durch 

treueſte Sorge ſie auf das Prieſterthum vorzubereiten, um ſie dann zu wei— 

hen und dem Volk als Seelenhirten vorzuſetzen. Von dieſer Pflicht kann 

1 Aus der Denkſchrift der in Würzburg verſammelten Erzbiſchöfe und Biſchöfe 
Deutſchlands. 1848. 
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ihn Niemand entbinden, darum kann und wird auch Niemand ihm das 

Recht rauben, dieſe Pflicht zu erfüllen... Dem Wunſche und Willen 

der Kirche gemäß aber kann er ſie nur erfüllen, wenn er unter ſeiner 

eigenſten und unmittelbarſten Leitung die Zöglinge des Prieſterthums in 

einem Seminar erzieht. Dazu hat er ein ſo natürliches und heiliges 

Recht, wie ein Vater zur Erziehung feiner Kinder 1.“ Wird gegen 

dieſes Hausrecht der Biſchöfe das „lebhafte Intereſſe, welches die Re- 

gierung an einer gediegenen Ausbildung der Candidaten für den geiſt⸗ 

lichen Stand und für Kirchenämter zu nehmen nie aufhören kann?,“ 

eingewendet, jo kann man dieſes Intereſſe katholiſcher Seits unbedenklich 

zugeben? und ſelbſt dankbar dafür fein *, ohne in die praktiſche Folge- 

rung einzuſtimmen. Es paßt hieher, was die eben genannte Denkſchrift? 

an anderer Stelle geltend macht: „Daraus, daß Jemand bei der Aus⸗ 

übung eines fremden Rechtes irgendwie ein Intereſſe hat, folgt nimmer⸗ 

mehr, daß er nun dieſes fremde Recht dem Berechtigten nehmen und 

ſelbſt an ſich ziehen, oder auch nur den Berechtigten an der freien 

Ausübung ſeines Rechtes irgendwie behindern oder eine Betheiligung 

dabei in Anſpruch nehmen darf. Die Kirche hat ein großes Intereſſe 

dabei, was für Männer als weltliche Beamten angeſtellt werden, wollte 

ſie daraus ein Recht zur Mitwirkung ableiten, würde ſie nicht ohne 

Bedenken zurückgewieſen? Das Volk hat ein großes Intereſſe, was für 

Beamte es bekommt, folgt daraus, daß das ausſchließliche Recht des 

Souveräns auf Anſtellung der Beamten ganz oder theilweiſe auf das 

Volk zu übertragen ſei? Der Staat hat das größte Intereſſe, daß die 

Eltern ihre väterliche Gewalt gut ausüben und die Eigenthümer ihr 

Vermögen gut verwalten; folgt daraus, daß die Ausübung der väter- 

lichen und häuslichen Gewalt und die Vermögensverwaltung der Privaten 

ganz oder theilweiſe vom Staate darf in die Hände genommen werden? 

Gewiß nicht, wenn man nicht durch den entſetzlichſten Staatsabſolutismus 

geraden Weges zum abſoluten Staatscommunismus fortſchreiten will.“ 

142. Die übrigen Einwürfe gegen die kirchliche Erziehungsweiſe 

1 Denkſchrift des Episcopates der oberrheiniſchen Kirchenprovinz. Freiburg. 

Herder. 1853. S. 69. 

2 Entſchließung der oberrheiniſchen Regierungen v. 5. März 1853. | 
3 ©. Cenſuren über die Abweiſung des Biſchofs von Rottenburg durch die 

württembergiſche Abgeordnetenkammer. S. 14. 

* Eingabe des Biſchofes von Rottenburg an das k. württemberg. Miniſterium 
vom 16. Juli 1853. S. 4. 

5 S. 35 ff. Vergl. oben §. 4. n. 64. 
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des Klerus beruhen entweder auf einer außerhalb der Kirche entftandenen 

Abneigung gegen kirchliches Weſen überhaupt, oder auf der Verkennung 

der Hauptaufgabe jener Erziehung. Dahin rechnen wir ohne Bedenken 

das Vorurtheil, als ſei ein finſteres weltſcheues Weſen die Frucht der 

Seminarbildung; als mache dieſe unbrauchbar für das Leben, oder als 

entfremde ſie einem berechtigten wiſſenſchaftlichen Streben des Klerus. Wie 

iſt auch nur von der katholiſchen Kirche, deren Klugheit und Welterfah— 

rung ſelbſt von den Feinden zugeſtanden wird, anzunehmen, daß ſie ein 

der ſocialen Stellung der Weltgeiſtlichkeit ſo nachtheiliges Syſtem ange— 

nommen und mit ſo großer Vorliebe allenthalben bevorzugt haben ſollte? 

Für den treuen Sohn der Kirche entkräften ſich jene Einwürfe auch ſchon 

durch den Umſtand, daß ſich die Kirche in ſo feierlicher Weiſe, durch ein 

allgemeines Coneil, und ſeitdem, wie bekannt, durch die erleuchtetſten und 

heiligſten Kirchenfürſten, nicht etwa blos bei dieſer oder jener Nation“, 

ſondern überall für die Seminarien erklärt hat. Dieſelben ſollen vers 

möge ihrer beſondern Einrichtung den Jünglingen, welche ſich für den 

geiſtlichen Stand entſchieden haben, durch eine Art Erſatz für die Familien— 

obhut die Studien erleichtern und frühzeitig zu den ihrem Berufe nöthigen 

Tugenden den Grund legen. Wer erkennt nicht darin eine äußerſt wohl— 

thätige Förderung der wiſſenſchaftlichen Ausbildung des Geiſtes, zu deren 

größten Feinden die mit dem gewöhnlichen Studentenleben verbundenen 

Gefahren gehören? Daß die Studien in Harmonie mit den Grundſätzen 

des Glaubens über den prieſterlichen Beruf gebracht und nach Maßgabe 

deſſelben ausgewählt ſind, iſt ja nur eine beſondere, ſich von ſelber ver— 

ſtehende Anwendung des Grundgeſetzes der chriſtlichen Schule. Wie 

hierunter die dem Prieſter geziemende Wiſſenſchaft leiden ſolle, iſt nicht 

wohl einzuſehen. Die am meiſten hervorragenden Leuchten der Kirche, 

von den Zeiten der Väter angefangen, haben meiſt unter klöſterlicher 

1 Wir haben hiemit einen in früherer Zeit öfters gehörten Einwurf im Auge, 
als ſagen die Seminarien dem deutſchen Charakter weniger zu. Daß das Beiſpiel 

des hl. Carl Borromäus in Deutſchland nicht ſo eifrige Nachfolge fand, als an— 

derswo, erklärt ſich, wie mit Recht bemerkt worden iſt, zum Theil aus dem Reichthum 

an anderweitigen, althergebrachten kirchlichen Erziehungsmitteln. Allein man möge 

doch nicht überſehen, daß der Cardinal Raynald Pole, welcher die Einrichtung zuerſt 

anregte, ein Engländer war, alſo mit den Deutſchen ſtammverwandt; daß die erſte 

Geſtalt derſelben im Germaniſchen Colleg zu Rom für Deutſche beſtimmt war, und 

daß abermals germaniſche Provinzen der Kirche dies- und jenſeits des Oceans die 

Seminarien als ein unerläßliches Mittel der kirchlichen Erziehung gebrauchen. Vgl. 

beiſpielsweiſe das 3. Provincialconcil von Weſtminſter unter Cardinal Wiſeman, 

aus dem J. 1859. Acta et decreta. Londini. 1864. p. 28 sqgq. 
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Zucht ſich in die hh. Wiſſenſchaften eingelebt. Wie viele Kräfte ſind 

der Kirche verloren gegangen; wie viele haben unheilbare Wunden 

empfangen, weil ſie der Wohlthat einer kirchlichen Heranbildung für 

ihren Beruf entbehrten? Wenn aber je dieſe Vorſchriften der Kirche ſich 

als weiſe erprobten, ſo muß es von unſerer Zeit gelten 1. Das Prieſter⸗ 

thum ſoll dem großen Verfall chriſtlichen Glaubens und Lebens wirkſam 

begegnen, darf es ſich die nöthige Stärke hiezu verſprechen, wenn die 

Candidaten des geiſtlichen Standes ſelber dieſem Verfalle von Jugend 

auf ſchutzlos ausgeſetzt werden und dieſes trotz der Warnung der Kirche? 

Daß die Seminarien, hauptſächlich für die Armen berechnet, der Kirche 

ſchon deßhalb, weil ſie dem Prieſtermangel wirkſam ſteuern, unberechen⸗ 

baren Vortheil bringen, iſt leicht einzuſehen; ebenſo daß ein opferwilliger, 

demüthiger, mit Standestugenden und einer ſoliden Berufsbildung ge- 

ſchmückter Klerus, auf den die kirchliche Erziehung ihr Hauptaugen⸗ 

merk gerichtet hält, dem Staate und der Geſellſchaft überhaupt, wie 

immer dieſe geſtaltet ſein möge, die beſten Bürgſchaften bietet. Hätte das 

Tridentinum nicht ſchon vor dreihundert Jahren, unter der Einwirkung 

eines höhern Lichtes, dieſen Weg eingeſchlagen, man dürfte wohl ſeine 

Maßregel als die Aufgabe des nächſten Concils anſehen. 

143. Der Gegenſtand iſt ſo reiflich und allſeitig erörtert, auch die 

Rechtsgrundſätze nahezu allgemein eingeräumt ?, daß wir mehr nur der 

Vollſtändigkeit wegen noch einige Geſichtspunkte beifügen. Das Cha— 

rakteriſtiſche der kirchlichen Erziehungsweiſe iſt die vollſtändige Uebergabe 

an die Kirche; ſie prägt ſich in der tridentiniſchen Vorſchrift aus, daß 

Als ſeiner Zeit die oberrheiniſchen Regierungen in ihren Declarationen an den 

heiligen Stuhl mit dem Vorſchlage herausrückten, das Studium der theologiſchen Wiſ— 

ſenſchaften auf ihren Hochſchulen einzurichten, ließ ihnen der heilige Vater erklären: 

„Der Zuſtand des Verfalls im deutſchen Klerus“ (1819) „wird ſowohl von Seiner 

Heiligkeit als von den Biſchöfen hauptſächlich den Mißbräuchen an den Seminarien 

und insbeſondere dem Umſtande zugeſchrieben, daß in dieſelben nur erwachſene 

Jünglinge aufgenommen werden, nachdem fie ihren Studiencurs auf den Univer⸗ 

fitäten vollendet und im Genuſſe einer zu großen Freiheit die ſchädlichſten Grund- 

ſätze eingeſogen haben.“ Esposizione dei Sentimenti di sua santita. Die neueſten 
Grundlagen der deutſchkatholiſchen Kirchenverfaſſung. Stuttgart. Metzler. 1821. S. 1 
349 ff. Deßhalb wahrt auch der heilige Stuhl ſtandhaft in allen neuern C n⸗ 

cordaten die kirchliche Erziehung. S. Schrader, Der Papſt und die modernen 9 deen. 

IIl. Heft S. 68 — 70. 4 
2 Dies letztere erhellt namentlich aus dem Umſtand, daß ſelbſt jene Regie⸗ 9 

rungen, welche eine Art Mittelweg zwiſchen der klericalen Bildung an reinen 

Staatsanſtalten und der an Seminarien zugeſtanden erhielten, dennoch im Preiß * 
die letztere zugegeben haben. Vgl. Württemb. e Art. 8. 9 

Wenn ch de Un ua u nn an u 2, 
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die Candidaten des geiftlihen Standes vom Knabenalter an und unter 
den Augen des Biſchofs erzogen werden ſollen. Die Vollkommenheit der 

prieſterlichen Tugend, jene Reinheit der Sitten, ohne welche die Geiſt— 

lichen ſich ſelber wie den ihnen anvertrauten Gläubigen zum größten 

Verderben gereichen können, fordert nach dem Urtheil der Kirche ordent— 

licher Weiſe dieſe frühzeitige Grundlegung. Denn, „wenn das jugendliche 

Alter,“ ſagt die unſterblichen Ruhmes würdige Verordnung des Trienter 

Coneils, „nicht die rechte Erziehung empfängt, fo neigt es zu den Wol— 

lüſten hin, und wenn es nicht vom zarten Alter an in Frömmigkeit und 

Religion herangebildet wird, bevor der Hang zum Laſter den Menſchen 

ganz in Beſitz nimmt, ſo wird es niemals ohne eine ganz ausgezeichnete 

und faſt außerordentliche Hülfe zu einer vollkommenen, beharrlichen Zucht 

gelangen 1.“ Das Coneil hat ſich damit der Strenge des erſten kirch— 

lichen Zeitalters genähert, ohne dieſelbe jedoch ganz herſtellen zu wollen. 

Daß aber die Kirche zu allen Zeiten die Erziehung ihres Klerus für 

ſich in Anſpruch nahm, und zwar eine Erziehung ganz in ihrem Geiſte, 

wäre leicht zu zeigen 2. Eine ſolche Uebereinſtimmung aber, in einem 

jo wichtigen Punkte der Diseiplin, muß der gläubige Katholik einem 

höhern Lichte, dem göttlichen Geiſte, der die Kirche leitet, beimeſſen. 

Die Gegner der Kirche ſelber geben der Nothwendigkeit dieſer Forderung 

1 Trid. S. XXIII. cp. 18. de ref. 

2 Welch hohe Anforderung die Kirche in der alten Zeit an die Erziehung der 

Geiſtlichen ſtellte, erhellt ſchon aus der Länge der Vorbereitungszeit für die höhern 

Weihen. Wer ſich zum geiſtlichen Stande in der Jugend beſtimmt hatte, der mußte, 

wie Papſt Siricius (385) dem ſpaniſcheu Biſchofe Himerius von Tarracon als 

Gebot für alle Kirchen einſchärft (Coustant. Epp. Rom. Pontif. p. 633 sq. cf. 

Zosimus. Ep. IX. p. 969 sq.), als Acolyth und Subdiacon 10 Jahre lang, vom 

20-30. Jahre nämlich, Proben feiner Enthaltſamkeit ablegen, um im 30. Jahre 

zum Diaconat aufſteigen zu können. Hatte er in dieſem fünf Jahre mit Lob ge⸗ 

dient, dann konnte er zur prieſterlichen Würde gelangen. Eine weitere Erprobung 

von zehn Jahren befähigte zum biſchöflichen Amte. Nachdrücklich forderte auch der 
hl. Leo, mit Berufung auf die Väter, daß der Kirchendienſt vom Knabenalter an 

reegelmäßig und zur Zufriedenheit durchlaufen fein ſollte, damit Einer zu den höhern 

Stufen aufſteige („eos demum idoneos sacris administrationibus censuerunt, 
quorum omnis aetas a puerilibus exordiis usque ad provectiores annos per 
diseiplinae ecclesiasticae stipendia cucurrisset, ut unicuique testimonium prior 

vita praeberet.“ Ep. XII. ed. Ball. I, 673.). Das II. Concil von Toledo will, 
daß die Kinder, welche dem Klerus dargebracht werden, in einem eigenen Haufe, 

unter biſchöflicher Aufſicht, ihre Erziehung empfangen. Aehnliche Beſtimmungen 

enthalten das I. Lateranconcil cp. 11; das VI. Toletan. can. 24, und andere Con- 

cilien. (Bei Labbeus, V, 878. VI, 1478. IX, 360. 537. X, 130—31 ete.) 
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Zeugniß. Denn warum gehen fie, namentlich in unferer Zeit, fo beharr⸗ 

lich darauf aus, wenigſtens die erſten Jahre der geiſtlichen Erziehung 

in ihrer Gewalt zu haben? Dringen ſie mit ihren Abſichten durch, ſo 

werden die Jünglinge in einer Zeit, in welcher der Geiſt am empfäng⸗ 

lichſten iſt für äußere Einwirkung, den größten Gefahren für die Haupt⸗ 

tugend ihres Berufes, oft ſelbſt für die Reinheit ihres Glaubens ausgeſetzt. 
Die Beſchaffenheit der von der kirchlichen Aufſicht entwöhnten Lehran⸗ 

ſtalten enthebt der Nothwendigkeit des Beweiſes. Daß aber mit einem 

alſo geſchwächten Klerus die Kirche der nöthigen Widerſtandskraft gegen 

ihre Feinde beraubt würde, iſt leicht einzuſehen. Es iſt alſo nach der 

Natur der Sache, nach dem Zugeſtändniſſe der Gegner, wie nach dem 

Urtheil der höchſten Lehrauctorität zum Leben der Kirche nothwendig, 

daß der Klerus von ihr ganz und ungetheilt ſeine Erziehung empfange. 

Geht hieraus nicht deutlich hervor, daß es ſich hier um eine Einrichtung 

handelt, auf welche der göttliche Stifter der Kirche ſelber ein Recht 

einräumen wollte? Als ein ihr vollkommen eigenes Recht ſpricht denn 

auch die Kirche die freie Erziehung ihres Klerus an !. 

$. 10. Die ſchriſtliche Schule und der Staat. 

Als kirchliche Anſtalt unterſteht die chriſtliche Schule dem kirchlichen Lehramte: 

hiemit unverträglich iſt ihre ausſchließlich Raatliche Leitung. 

144. Der Staat iſt wie die Familie eine nicht von Menſchen er⸗ 

dachte, ſondern vom Urheber unſerer Natur ſelber vorgeſehene Ordnung, 

wenn auch bei der Ausführung des Planes der Menſch zur Mitwirkung 

berufen wird. Auch der Staat dient der Erhaltung unſeres Geſchlechtes; 

er erhebt ſich gleichſam als ſchützende Halle über den zeitlichen Gütern, 
um dieſen jenen Schutz zu gewähren, den die Einzelnen, die Familie 

und die Geſchlechter, ſich ſelber zu leiſten nicht im Stande ſind. Seine 

beſondere Beſtimmung iſt das zeitliche Wohl der Gemeinſchaft als ſolcher, 

durch Einrichtungen, welche dieſem Zwecke entſprechen, wie Sicherheits⸗ 

und Rechtspflege ?. Das letzte Ziel iſt allerdings das Wohl des Ein⸗ r 

Noch vor Kurzem hat das venetianiſche Provincialconeil, deſſen Decrete die 
Genehmigung des heiligen Stuhles erlangten, es als ein ſolches Recht der Kirche 

reclamirt (Acta 1863. p. 58 sq), „daß die biſchöfliche Auctorität in den Semi⸗ 
narien vollkommen frei bleibe, nicht allein in den theologiſchen, ſondern auch in 

den elaſſiſchen und philoſophiſchen Studien.“ — In derſelben Weiſe hat Leo XII., aus 
Anlaß der Juliordonnanzen, der franzöſiſchen Regierung jedes Aufſichtsrecht über 

die Seminarien abgeſprochen. Rohrbacher a. a. O. S. 367. 
2 Finis civitatis est hujus vitae temporalis conservatio in exteriori pace 
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zelnen; aber die Staatsgewalt dient dieſem nur durch das Mittel ihrer 

öffentlichen Vorkehrungen, ihre Sorge iſt unmittelbar auf dieſe und die 

Pflege des Gemeinwohles gerichtet. Deßhalb iſt ihre Stellung zu dem 

Einzelnen eine weſentlich andere als bei der elterlichen Gewalt. Denn 
dieſe faßt das Wohl ihrer Untergebenen unmittelbar ins Auge und iſt 

von Gott eben dazu geordnet, dieſes Wohl den einzelnen für ſich hülf— 

loſen Weſen zu wirken, bis fie im Stande find, ſelber für ſich zu ſor— 

gen. Daraus erhellt auch, daß die Erziehung ihrer Weſenheit nach nicht 

eine ſtaatliche Verrichtung ſein kann, weil fie nach dieſer ihrer innerſten 

Natur Sorge für die Einzelwohlfahrt iſt. Iſt aber die Schule nichts 

anderes als eine geſellſchaftliche Organiſation der Erziehungs- und Lehr⸗ 

thätigkeit :, fo ſchließt auch fie ihrem innern Weſen nach die ſtaatliche 

Natur aus. Dieſe Ausſchließlichkeit erhöht ſich, wenn ſie von der 

geoffenbarten, ganz autonomen Religion Geſetz und Regel für ihre 

Organiſation, wie für ihren Geiſt empfängt. Verleibt ſie ſich hiemit, 

wie ihre Mutter, die chriſtliche Familie, der Kirche ein, ſo nimmt ſie 

unter deren Leitung auch an der Prärogative Theil, zwar geſchützt vom 

ſtarken Arme des Staates, aber ſelbſtändig ihres erhabenen Amtes, der 

moraliſchen Erhaltung des Geſchlechtes, zu walten. Unſere Väter haben 

alſo nur die einfache Natur der Dinge in Worte gefaßt, wenn ſie bis 

zum Ende des vorigen Jahrhunderts die chriſtliche Schule als ein an- 

nexum religionis, als ein Zubehör zur Religion, bezeichnet und be— 

handelt haben 2. Bevor wir nun die verſchiedenen Bezüge des Staates 

zur chriſtlichen Schule, die auf der Grundlage der Selbſtändigkeit 

der letztern ſich ergeben, ins Auge faſſen, verweilen wir noch Etwas bei 

der Begründung der Selbſtändigkeit. | 

145. Dieſelbe erhellt zunächſt aus dem, daß es ein Widerſpruch 

wäre, wenn die Staatsgewalt ein Recht auf Erziehung und Bildung 

ihrer Untergebenen empfangen hätte. Denn es würden über Eine und 
dieſelbe Sache, in Einer und derſelben Ordnung, von Einer und der— 
ſelben maßgebenden Auctorität zwei oberſte Gewalten eingeſetzt; der Ur— 

heber der Natur hätte zuerſt in der Familie eine Gewalt, deren recht— 

mäßige Entſcheidungen endgiltig ſind, und dann eine gleiche im Staate 
über die Erziehung der Unmündigen angeordnet. Man kann dem Wider— 

ac Justitia. P. Suarez. De Deo legislatore. I. cp. 13. n. 2. S. Ariſtoteles Po- 
litik I. 2. — Civilta a. a. O. 

Vrgl. oben n. 111. 

2 Prgl. oben n. 138. 140. 
Encyeltea RT, 

12 
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ſpruch nicht entrinnen, wie Couſin wollte, durch Theilung oder Aufein⸗ 

anderfolge, denn die elterliche Gewalt dehnt ſich über die ganze Zeit der 

Unmündigkeit aus!, und zunächſt nur von dieſer iſt hier die Rede. Man 

kann ebenſowenig die Sompetenzen theilen, indem man eine Erziehung 

für den Staat von der für Geſittung und bürgerliches Leben ſchiede, 

wie Trendelenburg u. A. vorauszuſetzen ſcheinen?; denn ſobald hierauf 

ſtaatlicher Seits das ſelbſteigene Recht der Leitung oder Einmiſchung in 

die Erziehung gegründet würde, wäre die elterliche Gewalt nicht mehr die 

entſcheidende im Familienkreiſe und wir befänden uns am Abhange des 

Socialismus. Man darf ſich auch nicht auf die Kirche berufen, als ob 
mit ihr Gott ſelber ſeine erſte Verfaſſung in der Familie nach Art der 

Menſchen umgeſtoßen oder corrigirt hätte; denn die kirchliche Gewalt 

über die Erziehung iſt zwar eine unmittelbare, ſelbſteigene, höchſte, gött- 

liche Gewalt, aber ſie gehört einer andern Ordnung an, als die Fa⸗ 

milie, während der Staat mit dieſer in Einer und derſelben Ord— 

nung der Natur ſteht. Während darum die Kirche mit eigenthümlichen 

Mitteln wirkt und ſich der Familie zur Seite ſtellt, müßte der Staat, 

falls er zu erziehen hätte, dieſelben Mittel wie die Familie gebrauchen, 

Ammen beſtellen, Kindswärterinnen beſolden, Lehrer und Zuchtmeiſter 

halten u. ſ. w., wie dies auch nicht allein aus den Reformvorſchlägen 

der Communiſten, ſondern aus den ſtaatlichen Nothanſtalten für Sol⸗ 

datenkinder u. ſ. w. zur Genüge erhellt. 

163. Auf dasſelbe Ergebniß werden wir geführt, wenn wir, den 

Kreis der Familie wie der Unmündigen überhaupt verlaſſend, von der 

vollkommenſten Geſtalt der Schule ausgehen. Dieſe erreicht ſie dort, wo 

ſie ſich der Gelehrten-Republik von Gleichen nähert; ihre Glieder nehmen 

dann eine Mittelſtellung zwiſchen Freundſchaft und Pietät ein. Die 

Wiſſenſchaft kann fo wenig vom Staate gegeben, auf fein Geheiß er- 

zeugt werden, als die Kunſt s. Nun aber wird die Wiſſenſchaft dem 

1 Drgl. Zallinger. Institutionum Juris Nat. et Ecel. publ. libri V. Aug. 
Vind. 1786. De ambitu patriae potestatis. (Mit den Abſtufungen) p. 383. — 
C. F. v. Gerber. Syſtem des d. Privatrechts. Jena. Mauke. 1860. S. 83. 

2 S. $. 4. n. 60 und n. 68. k 
Walter. Naturrecht und Politik im Lichte der Gegenwart. Bonn. Marcus. 

1862. — „Der ſtaatlichen Einwirkung auf die Wiſſenſchaften ſtellt die Natur des 

Gegenſtandes wichtige Schranken entgegen. Die Werkſtätte der wiſſenſchaftlichen 
Thätigkeit iſt das innerſte Geiſtesleben, ihr Sporn der dem Geiſte eingeborene 

Drang nach Wahrheit, ihr Ziel und ihre Befriedigung eine auf innere von ihr als 

P 
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Menſchen gegeben zugleich als ein Gut für Andere zum Beſten der 

menſchlichen Vervollkommnung !; würde der Staat ſich das Recht bei- 

legen, zu dieſer Mittheilung zu ermächtigen, ſo würde er über die 

Wiſſenſchaft ſelber, in wie fern fie ein Gut der menſchlichen Geſell— 

ſchaft iſt, verfügen, wozu ihm die Befugniß abgeht. Wie alſo der Ur- 

ſprung der höheren Schule jenſeits der ſtaatlichen Fürſorge liegt, ſo 

auch ihre Hülle, die geſellſchaftliche Form der Lehrthätigkeit; ſie erſcheint 

deßhalb auch als ein weſentlich ſittliches, von der Natur dem öffentlichen 

Leben vorangeſtelltes Geſellſchaftsverhältniß. Kann dem Staate das 

Recht nicht verſagt werden zu wachen, daß dieſe edelſten Functionen und 

Organismen nicht zu Werkzeugen verbrecheriſcher Handlungen oder daß 
nicht Grundſätze gelehrt werden, welche die ſittliche Ordnung unter— 

graben, ſo wird ihm ja eine ſolche Aufſicht auch nicht verſagt in andern 

Dingen, die unſtreitig an und für ſich nicht unter ſeiner Gewalt ſtehen. 

Kein Vernünftiger beſtreitet ein ſolches ſtaatliches Aufſichtsrecht bezüglich 

der Familie, wird deßhalb das eheliche Leben im Namen der öffentlichen 

Auctorität gepflogen, oder werden die Eheleute durch das Eheband 

Staatsdiener? Den Socialiſten mag man ſolchen Unſinn hingehen 

laſſen; aber die z. B. von den deutſchen Grundrechten geſtellte For— 

derung, daß die öffentlichen Pfleger der Lehre als ſolche Staatsdiener 

ſeien, liegt auf demſelben Abwege. Iſt die Freiheit der Wiſſenſchaft und 

der Lehre, d. h. die Freiheit derjenigen, welche die Wahrheit wiſſenſchaft— 

lich lehren, eine berechtigte Forderung, ſo iſt die natürliche Stellung der 
Lehrer als ſolcher neben oder wenn man will über der Politik, nicht 

aber unter den jeweiligen Functionären der öffentlichen Gewalt. Denn 

einmal verhalten ſie ſich zu dieſen wie die geiſtigen Väter zu ihren 

Söhnen; ſodann bilden ſie einen Areopag moraliſcher Art in der Geſell— 
ſchaft, um zur Erhaltung und Verbreitung der Wahrheit, inſonderheit 

der höchſten, wirkſam beizutragen; fie nehmen wohl oder übel, als Or— 

gane der Wahrheit, ſofern von ihnen die legitime Regelung der öffent— 

lichen Meinung ausgeht, eine geiſtig herrſchende Stellung zu ihren Mit— 

menſchen ein. Deßhalb hat auch die heutige Geſellſchaft nur die Wahl, 

entweder durch das Mittel der Kirche und ihrer untrüglichen oberſten 

el 

unwiderleglich anerkannte Gründe geſtützte Gewißheit. Die Staatsgewalt kann 
daher auf dieſem Gebiete nicht als Auctorität, ſondern nur zur Unterſtützung und 

Pflege des ſeinen Antrieben und Anſtrengungen frei überlaſſenen wiſſenſchaftlichen 

Geiſtes thätig fein.” S. 432. Vrgl. oben $, 5. n. 75. 

1 Vergl. §. 9. n. 136. 

12" 
U 
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Lehrgewalt eine Alle ſchützende Rechtsordnung und Hüterin für dieſe 

geiſtige Herrſchaft der Wiſſenden aufzuſtellen, in welcher zuletzt nicht die 

natürliche Begabung, ſondern das ſittliche Verdienſt mit göͤttlichem 

Berufe den Ausſchlag gibt; oder aber die Beute einer übermüthigen, 

den Staat mißbrauchenden, die Wahrheit ihrem Egoismus beugenden 

Braminenkaſte zu werden. Auf welchen Wegen aber immer die Geſell⸗ 

ſchaft von ungläubiger Wiſſenſchaft, mit Hülfe radicaler Schulmeiſter 

geführt werde: die chriſtliche Schule entſtammt der hehren chriſtlichen 

Weisheit und ſteht mit dieſer unter einer höchſten Lehrauctorität, welche 

als ſolche keine Weiſung von irdiſchen Gewalthabern annehmen darf. 

Sie iſt alſo keine ſtaatliche Verrichtung, und vollends Lehrer an theo⸗ 

logiſchen Schulen oder Religionslehrer an Gymnaſien, welche wie in 

Jungitalien von der Staatsgewalt ihre Auctorität herleiteten oder an 

ſie ſich anlehnten, gehören zu den beſondern Abnormitäten unſerer Zeit, 

deren Verſchwinden zu hoffen iſt. 

147. Mit alledem iſt nicht ausgeſchloſſen, daß der chriſtlichen Schule 

in jeglicher Geſtalt der ſtaatliche Schutz von höchſter Bedeutung ſei. 

Schon daraus erhellt dieſes, daß zu ihrem Gedeihen öffentliche Sicher- 

heit und wo möglich eine ſorgenfreie Stellung der Lehrer gehört. Ebenſo 

daraus, daß ſtaatliche Nachhülfe da nöthig wird, wo die Bermögeng- 

verhältniſſe der Einzelnen, der Corporationen, der Gemeinden nicht aus⸗ 

reichen. In dieſem Sinne haben wir Nichts dagegen, wenn man mit 

neueren Staatsrechtslehrern die Obſorge für das Schulweſen als eine 

ſtaatspolizeiliche Angelegenheit bezeichnet. Nur können wir die Folgerung 

nicht zugeben, die gegen die chriſtliche, katholiſche Schule gezogen wird, 

als ſtehe dieſelbe in allweg unter der ſtaatlichen Leitung !. Die Nach— 

1 Diefes geſchah feiner Zeit in der württemberg. Abgeordnetenkammer gegen 
die biſchöfliche Motion von 1841, welche die Forderung enthielt, daß die ſittlich⸗ 
religtöfe Bildung und Erziehung in allen Schulen der biſchöflichen Leitung unter⸗ 
ſtellt werde. „Die geſammte Obſorge über das Unterrichtsweſen,“ bemerkte hiezu 

der Berichterſtatter der Commiſſionsmehrheit, welche für Ablehnung der Motion 

ſtimmte, „iſt eine weſentlich ſtaatspolizeiliche und muß daher dem Staate zufallen. 

Wenn es in den allgemeinen Intereſſen des Staates gelegen iſt, daß Jeder ſich, je 

nach feinen Verhältniſſen und nach feinem Stande, möglichſt gute Kenntniſſe er⸗ 

werbe, ſo wird auch Niemand als der Staat berufen ſein, eine Aushülfe zu ge⸗ 

währen, welche durch die Unzureichenheit der Privatmittel, in Beziehung auf die 
Art und den Grad der intellectuellen Ausbildung, welche zu fordern er ſich ver- 

anlaßt findet, nöthig wird. Es wäre überall nicht abzuſehen, warum gerade dieſe 

Art der Unterſtützung des Bürgers in ſeiner Verfolgung eines vernünftigen Zweckes 
nicht weſentliche Sache des Staates, ſondern etwa der Kirche ſein ſollte. Wo re⸗ 

. 
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hülfe tritt erſt ein, wenn nicht durch die zunächſt berufenen Organe ge⸗ 

ſorgt iſt, und ſoweit nicht geſorgt iſt. Bei katholiſchen Schulen fällt 

alſo allezeit die ſtaatliche Fürſorge für die religiöſe Erziehung weg, weil 

dafür das biſchöfliche Amt allein einzutreten das unveräußerliche Recht 

hat; ebenſo iſt durch die kirchliche Aufſicht dafür geſorgt, daß keine ſtaats— 

gefährlichen Grundſätze gelehrt werden. Beſtehen bereits dotirte katholiſche 

Schulen, ſo ſchließt die ſtaatliche Obſorge in ſich, daß ſie in ihrem Be— 

ſtande geſchützt werden; ihrer Bedürftigkeit aber beizuſpringen gehört 

gewiß zur edelſten Art ſtaatlicher Obſorge. Eine Analogie bildet die 

Dankbarkeit der Kirche gegen wohlthätige Fürſten, wo es ſich um Do— 

tirungen von Seelſorgerſtellen handelt. Es wäre ſeltſam, wollte eine 

ſolche freigebige Hand im Namen der Unabhängigkeit zurückgeſtoßen 

werden. Allezeit werden als Wohlthäter der Menſchheit jene Fürſten 

oder Magiſtrate gerühmt werden, die ihren Ruhm in die Pflege der 

Künſte und Wiſſenſchaften ſetzten, vorausgeſetzt, daß die Grundlage eine 

geſunde war, daß dem Verderbniß, zu welchem der Menſch in allem 

Freiheitsgebrauche hinneigt, die ſtarken Schranken der öffentlichen Zucht, 

die Pflege der Religion ein Gegengewicht boten. Sonſt freilich werden 

Künſte und Wiſſenſchaften ein mächtiges Werkzeug ſittlichen Verderbens 

fein. Ebenſo preiswürdig find öffentliche Auszeichnungen der Lehrer, 

ligiöſe Bildung mit der intellectuellen organiſch verbunden fein ſoll, da iſt hierüber 

allerdings den betreffenden kirchlichen Stellen eine Einwirkung zu geſtatten, ohne 

daß jedoch die geſammte Obſorge aufhörte, eine weſentlich ſtaatspolizeiliche zu ſein.“ 

(Actenmäßige Darſtellung der Verhandlungen der Württemberg. Kammer der 

Abgeordneten über die Angelegenheiten der katholiſchen Kirche in Württemberg auf 
dem Landtag von 1841 —42. Stuttgart bei Metzler. 1842. S. 85. 137.) Wir 
geben alſo hier die Vorderſätze zu, ſoweit ſie ſich auf das Staatsintereſſe und die 

ſtaatliche Leiſtung der geſellſchaftlichen Hülfe, wo fie nöthig iſt, bezieht, aber wir 

beſtreiten, daß hieraus ein ſtaatliches Recht entſpringe, die Schulen ausſchließlich zu 

gründen und das Schulweſen in Geſammtleitung zu nehmen. Die Kirche kann 
und will die ſtaatspolizeiliche Obſorge nicht auf ſich nehmen, aber dieſe wird in⸗ 

ſoweit überflüſſig, als durch Familien, Corporationen u. ſ. w. bereits geſorgt iſt. 
Daß endlich die kirchliche Seite an der chriſtlichen Schule unter der Staatspolizei 

ſtehen ſoll, hat für Katholiken keinen Sinn; denn das Hirtenamt der Kirche hat ein 
eigenes göttliches Recht, die Religion zu leiten. Bekanntlich iſt der Grundſatz 

der Kirche, freilich mit mannigfachen, für die Verwirklichung desſelben nachtheiligen 

Einſchränkungen, in den jüngfter Zeit abgeſchloſſenen Conventionen zur Anerken- 

nung gelangt. 

1 S. die ſchönen Bemerkungen von Graf Clemente Solaro della Margarita, 
in: L’uomo di Stato indirizzato al Governo della cosa pubblica. Torino. 
Giulio Speirani. 1864. II. p. 192 sqq. | 
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Begünſtigung von Preisbewerbungen und all der legitimen Mittel, wo⸗ 

durch nach dem Urtheil Sachverſtändiger der Flor der Schule gefördert 
wird. Die Träger der öffentlichen Gewalt benützen hierin ihre hervor— 

ragende und einflußreiche Stellung in der Geſellſchaft auf eine höchſt 

wohlthuende Weiſe. Bedenklicher iſt es, wenn ſie im Namen der ſtaat⸗ 

lichen Ordnung mit wiſſenſchaftlichen oder religiöſen Corporationen in 

Concurrenz treten, weil hiemit ähnlich, wie im induſtriellen Leben durch 

Staatsinduſtrie, ein ungleicher Kampf auf Koſten der zunächſt Berech⸗ 

tigten, und mit der Gefahr der Lähmung für die wiſſenſchaftliche Streb⸗ 

ſamkeit, geführt wird. Dieſer Abweg iſt heutzutage, wo ſocialiſtiſche 

Irrthümer die geſammte Cultur bedrohen, mehr als je zu vermeiden. 

Oder iſt es nicht eine der erſten Aufgaben gewiſſenhafter und weiſer 

Regierungen, alle Heilmittel gegen das Verderben aufzubieten, anderer⸗ 

ſeits aber alles dieſem innerlich Verwandte, wohin die Staatsſchule 9” 

hört, auszuſcheiden? 

148. Iſt alſo keinerlei directe oder innerliche Berührung zwiſchen 

dem Staate und der Schule zuläſſig? Doch! ſofern der Stand der 

Beamten in ſeinen verſchiedenen Zweigen ſich zu Corporationen gliedert, 

welche die Selbſtergänzung, der fie bedürfen, ohne Schule nicht voll⸗ 

ziehen können, inſoferne hat es einen guten Sinn, daß Schulen be— 

ſtehen, deren Lehrziel, Methode und Diseiplin von den fachkundigen 

Staatsdienern beſtimmt werde. Ein nahe liegendes Beiſpiel bietet die 

Kriegsſchule. Es iſt aber auch leicht erſichtlich, daß hier der Staat nicht 

nach ſeiner Hoheit, ſondern vielmehr nach jener Seite in Betracht kommt, 

nach welcher er dem allgemeinen Geſetze der Menſchlichkeit unterliegt, 

ſterblichen und erziehungsbedürftigen Individuen anvertraut zu ſein. 

Ebenſo ſind auch in dieſem Falle die Lehrer dieſer Schulen ſolche durch 

den Beſitz ihrer Fachkenntniſſe, nicht durch ihre öffentliche Stellung, wie 

ihre Auctorität vornehmlich in moraliſchen Potenzen ruht. Deßhalb 

hindert nichts, daß der Staat als ſolcher, wie es bis zu einem gewiſſen 

Grade in Belgien, vollkommener in England und Nordamerika geſchieht, 

ohne daß der öffentliche Dienſt litte, die Vorbereitung ſeiner Diener ihnen 

ſelber überlaffe und nur indirect durch die Präcifirung feiner Anforderun⸗ 

gen auf ihre Erziehung einwirke. Um jede Verwiſchung der von der 

Natur gezogenen Grenzen zwiſchen öffentlicher und privater Gewalt zu 

verhüten und die Rechte der Familie zu wahren, muß dieſe Regel ent⸗ 

ſchieden für jenes Maß allgemeiner Kenntniſſe aufgeſtellt werden, das von 

den Staatsbürgern im Intereſſe z. B. des Kriegsdienſtes oder der Wahl⸗ 
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fähigkeit zu öffentlichen Aemtern verlangt zu werden pflegt. Wenn die 

indireete Einwirkung durch öffentliche Prämien oder Nachtheile ausreicht, 

die Einzelnen, beziehungsweiſe die Eltern, zur Erfüllung ihrer Pflicht 

anzutreiben, warum ſoll deren freie Selbſtbeſtimmung, beziehungsweiſe die 

elterliche Auctorität, durch den Zwang verkümmert werden? Oder wie 

könnte gar die Schule deßhalb zur Staatsanſtalt werden, weil ſie unter 

Anderem auch den öffentlichen Intereſſen dient? Wie immer aber nach 

Maßgabe der beſondern Verfaſſungen und Culturſtufen dieſen Anfor⸗ 

derungen Genüge geſchehe, in keinem Falle wird dadurch der chriſtliche 

Charakter einer Schule unmöglich gemacht, weil alle irdiſchen Zielpunkte 

der Erziehung ſich aufs Beſte unter den höchſten des chriſtlichen Lebens 

und des Seelenheils unterordnen laſſen. Es kann alſo die chriſtliche 

Schule ſehr wohl, unter den angegebenen Schranken, mit der kirchlichen 

Leitung einen mehr oder weniger ſtaatlichen Charakter vereinigen. 

149. Die geſchichtliche Geſtaltung des Verhältniſſes von Staat und 

Schule beſtätigt in mehrfacher Richtung dieſe Geſichtspunkte. Wenn von 

ihrer Linie gewichen wurde, war es nicht ſo faſt die öffentliche Gewalt 

an ſich, als die einer beſtimmten Religionspartei dienſtbare Gewalt, die 

ſich auf den Abweg begab; nicht das allgemeine, ſondern das Privat— 

wohl einer Secte oder Partei verführte dazu auf Koften des Gemein- 

wohles. Unter dem Volke, in welchem unſere Schule nach ihrer rein 

weltlichen Seite ihre erſte Mutterſtätte hatte, war die Staatsſchule un⸗ | 

bekannt. „Oeffentliche Lehranſtalten! kannte das freie Hellas nicht. Alle 

Mittel des Unterrichts waren gemeinſchaftlich, Lehrer aber nach den 

Ordnungen und der obern Aufſicht des Staates konnte ſein wer wollte.“ 

Dieſes ſchloß nicht aus, daß die Beſten unter den Griechen, ihre Geſetz— 

geber wie ihre Philoſophen, z. B. Solon, noch mehr aber die Lace⸗ 

dämonier, die Erziehung als eine politiſche Angelegenheit behandelten. 

Man darf ſich nur erinnern, daß auch die Opfer eine Staatsſache waren. 

Ueberſchritt der Staat hierin die ihm von der Natur gewieſene Grenze, ſo 
hängt das mit der Unentwickeltheit der Geſellſchaft nach der Seite des 

Gewiſſens zuſammen. Er mußte ſelber thun, was Familie und Religion 

im Bunde zu thun berufen ſind, denn dieſe wurde ſelbſtändig eben 
* 

b Bernhardy. Griechiſche Literatur. I, 81. Dieſer Alterthumsforſcher verlegt 
die nähere Betheiligung des antiken Staates am Gelehrtenweſen in die Zeit der 
Ptolemäer, als die Studien auf großem Büchervorrath zu ruhen begannen und 
5 3 erſtenmal die Gunſt und kräftige Mitwirkung des Staates forderten.“ 

J, 505 sq. 
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nur durch göttliche Erziehung, die den Heiden mangelte. Genauer be- 

ſehen kommt alſo hier der Staat nicht als ſolcher, ſondern als Vormund 

des Gewiſſens und der Religion ſeiner Bürger in Betracht 1. Sobald 

dieſe im Stande war ſelbſtändig die Erziehung der Bürger zur Weig- 

heit und Tugend in die Hand zu nehmen, mußte auch die Stellung 

des Staates zur Erziehung eine andere werden. Bei den Griechen kam 

noch dazu, daß auch die Familie nicht gehörig erſtarkt war, alſo der 

Nachhülfe von Seiten des Staates mehr bedürftig erſcheinen konnte. 

150. Unter den Römern, die nach dieſer Richtung höher ſtehen, 

tritt die öffentliche Hülfe für die Schule erſt in der Zeit des Verfalls 

deutlicher hervor und ſchreitet auch hier noch keineswegs zur Staats- 

ſchule fort. Die Lehre war, unter der Vorausſetzung der Uebereinſtim⸗ 

mung mit der heidniſchen Staatsreligion, freigegeben; neben den, in der 

Regel von den ſtädtiſchen Magiſtraten berufenen Profeſſoren gab es, 

nach Art der Schauſpielerbanden, wandernde Sophiſten, die vorüber⸗ 

gehend, und Andere, die ſtändig auf eigene Fauſt hin in volkreichen 

Städten das Lehramt ausübten. Bloß ausnahmsweiſe griffen die Kaiſer 

ein. Die chriſtlichen aber ſetzten nur in größerem Maßſtabe, mehr und 

mehr unter Zugrundlegung der chriſtlichen Religion fort, was ihre heid— 

niſchen Vorfahren, wie Veſpaſian, Hadrian, Antoninus Pius u. A. theils 

durch öffentliche Gehalte, theils durch Immunitäten von Staatslaſten 

und öffentliche Ehren bewilligt hatten. 

151. Hierin zeichneten ſich eben Jene am meiſten aus, welche zu— 

gleich das Meiſte für den Schutz und die Forderung der Kirche gethan 

haben, insbeſondere Conſtantin d. Gr., Theodoſius der Jüngere, wie 

ein Blick auf die noch vorhandenen Geſetze zeigt 2. Mochten die Städte 

1 Wenn man die verſchiedenen Stellen, in denen Ariſtoteles über den Antheil 

des Staates an der Erziehung handelt, mit einander vergleicht (Ethic. Nicom. J, 

u a 

a A 

13; II, 1; X, 10; politic. IM, S; VII, 13. 14. 15; VIII, 1.), fo gehen fie von 
dem oberſten Grundſatze aus: ein guter Staat ift jener, welcher die Bürger durch 

gute Geſetze tugendhaft macht, denn die Tugend der Bürger iſt das ſicherſte Mittel 

der Wohlfahrt; nun aber iſt die Willigkeit gegen die Geſetze nicht zu hoffen, 
wenn nicht durch vorhergehende Erziehung ein guter Grund gelegt iſt; es iſt alſo 

überaus wünſchenswerth, daß der Staat durch ſeine Geſetze nachhelfe, die Erziehung 

zum Gegenſtand öffentlicher Fürſorge mache, wie die Lacedämonier gethan. — Die 

Vorderſätze find allgemein vollkommen richtig; der Schluß aber ruht auf den be- 

ſondern Verhältniſſen der noch unmündigen Familie und der religiöſen Hülfloſigkeit 

bei den Griechen. 
2 Codex Theodosian. 1. 2. 3. 16. 17. 18. 19, De medicis et professori- 
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oder die Kaiſer gelehrte Schulen gründen: die Auswahl, Prüfung und 

Anſtellung war beim Magiſtrate und den Optimaten. Bei großen Ce— 

lebritäten wurde Ehrenhalber dem Kaiſer die Wahl übertragen. Das 

Collegium der römiſchen Aerzte, die nach Analogie der Profeſſoren be— 

handelt wurden, ergänzte ſich ſelber durch Cooptation. Die Schüler 

blieben unter gemeinem Rechte, wenn ſich auch in einzelnen Fällen eine 

einläßliche Sorgfalt bethätigt, die Ausſchweifungen wie die Mißbräuche 

des akademiſchen Lebens zu verhüten, eine Sorgfalt, welcher Rom die 

von dem hl. Auguſtinus gerühmte Ordnung unter ſeinen akademiſchen 

Bürgern verdankte 1. Die fpätern durch ihre Gunſt gegen die Schulen 

ausgezeichneten chriſtlichen Monarchen haben ſich an dieſe ihre Vorbilder 

im Alterthum angeſchloſſen. Darin muß man im Allgemeinen das nor— 

male Zuſammenwirken der beiden öffentlichen Gewalten mit Familie und 

Schule anerkennen, ein Zuſammenwirken, das nicht allein der Kirche 

vollkommen freie Entfaltung in ihren Pfarr-, Dom- und Kloſterſchulen 

gewährte, ſondern auch jede Lehrkraft nach Gebühr ehrte und förderte?. 

152. Dagegen bildet einen ſchreienden Mißton der Verſuch Julian's, 

die chriſtliche Lehrfreiheit im Intereſſe ſeines unſeligen Abfalls zu be— 

ſeitigen. Sein bereits beſprochenes Verbot leitete er durch eine Ver— 

ordnung (aus Spoleto vom 17. Juni und 29. Juli 362) ein, worin 

er für die den Magiſtraten empfohlene Prüfung? der Lehramtscandidaten 

ſich ſelber ein Beſtätigungsrecht vorbehielt, offenbar um die chriſtlichen 

Profeſſoren ſicherer ausſchließen zu können “. Sodann ſchrieb er in 

ſeinem kaiſerlichen Verbote die Geſinnung vor, von welcher für die heid— 

bus. (XIII, 3) — 3. De studiis liberalibus urbis Romae et Ctp. (XIV. 9). 

Vrgl. Codex Justiniani. De professoribus et medicis. (X, 52.) — Euſebius 
rühmt in ſeiner Lobrede auf Conſtantin d. Gr., daß derſelbe gottgeweihten Männern 

in ſeinem Palaſte eine eigene Stätte bereitete, in deren Mitte er ſelber öfters 

verweilte; daraus wohl hat ſich die berühmte Palaſtſchule entwickelt, die Leo der 

Iſaurier zerſtörte, indem er die ſeiner Häreſie widerſtrebenden Mitglieder ſammt 

ihrer Bibliothek, wie glaubhaft berichtet wird, den Flammen übergab. 
1 H. Conring. Diss. de studiis lib. U. R. et Ctp. Im Nov. thes. Antiqu. 

Rom. III, 1199 sqq. N 

2 Prgl. Thomaſſin. A. a. O. 
3 Codex Theodos. 5. De med. et professoribus (XIII, 3): „Quia singulis 

eivitatibus adesse ipse non possum, jubeo, quisque docere vult... judicio 

Ordinis probatus decretum Curialium mereatur, optimorum conspirante con- 

sensu.“ 

. . . „Hoc enim decretum ad me tractandum referetur, ut altiore quo- 

dam honore nostro judicio studiis Civitatum accedat.“ 



186 

nischen Indifferentiſten wie für die Chriſten das Verbleiben im Lehramte, 

die Ausübung desſelben ſchlechtweg, ſowohl in öffentlicher als privater 

Stellung abhängig wurde . Das that er zu gleicher Zeit, als er ſich 

die Wiederherſtellung der Gewiſſensfreiheit als beſonderes Verdienſt an⸗ 

rechnete 2. Drittens ſollte die fo organiſirte Schule eine Propaganda 

für ſeine Staatsreligion und jeder Jüngling, der ſeinem Gewiſſen treu 

blieb, von der Wohlthat der allgemeinen Bildung wie jeder öffentlichen 

Anſtellung ausgeſchloſſen ſein. Die Mitwelt hat dieſes Verfahren ge— 

ächtet; ſelbſt ein heidniſcher Schriftſteller nannte es unmenſchlich? und 

ewiger Vergeſſenheit würdig; der hl. Gregor ſah in ihm eine Verfol⸗ 
gung, welche alle früheren an Grauſamkeit übertreffe; die Nachfolger 

von Julian aber vernichteten fein Geſetz und unterwarfen die morali⸗ 

ſchen Urheber desſelben, die theurgiſchen Philoſophen oder Magier 

ſchweren Strafen. 

153. Erſt der modernen Schule blieb es vorbehalten, den juliani- 

ſchen Fund wieder aus dem Grabe hervorzuholen und wenn möglich zu 

überbieten. Denn fie will nicht allein die gelehrte, ſondern alle Schul- 

Bildung von der chriſtlichen Religion trennen und zu ihrem Monopol 

machen; und auch ihr ſoll der Staat hiebei hülfreich zur Seite ſtehen, 
der Staat, der heute viel tiefer in das Leben eingreift, als zu Zeiten 

Julians. Und das Verderben dieſer Verfolgung, welche ſich wie bei 

Julian in das Intereſſe für Bildung und Wiſſenſchaft kleidet, wird noch 

erhöht durch den Umſtand, daß das Heidenthum dieſes Apoſtaten nicht 

ſo giftig iſt, als die völlige Religionsloſigkeit, welche von den Neuheiden 

an die Stelle der Kirche, des chriſtlichen Staates, der chriſtlichen 

Familie und der ganzen beſtehenden Geſellſchaft geſetzt werden will. 

Die Schule im Dienſte dieſes rationaliſtiſchen Abfalls vom chriſtlichen 

Glauben heißen wir der Kürze halber, zuſammenfaſſend, die liberale 

Schule. Zwiſchen ihr und der chriſtlichen Schule beſteht ein unverſöhn⸗ 

licher Gegenſatz. 

1 S. den vorangehenden §. n. 136. 

2 „Nun aber, da wir durch das Geſchenk und die Bewilligung der Götter die 
Freiheit beſitzen, ſcheint es mir widerfinnig, im Widerſpruch mit feiner Ueberzeugung 
zu lehren.“ 

3 „Illud autem erat inclemens obruendum perenni silentio, quod arcebat 

docere magistros rhethoricos et grammaticos ritus christiani cultores.“ 
Ammian. Marcellin. XXII, 10. 
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$ 11. Die chriſtliche und die liberale Schule. 

154. Wie die chriſtliche Erziehung auf der Wahrheit ruht, daß 

der Menſch zur übernatürlichen Lebensgemeinſchaft mit Gott beſtimmt 

iſt, zu welcher ſich das Leben nach dem Glauben in der ſtreitenden 

Kirche als Vorbereitung verhält, ſo gehen alle Irrwege auf dieſem Felde 

aus von der Verkennung, Entſtellung oder Läugnung dieſer Wahrheit. 

Einer dieſer Irrwege iſt der Liberalismus, und als Lehrkanzel, von welcher 

herab er feine neue Religion, wenn man die Abkehr von der Dffenba- 

rung Gottes noch ſo nennen kann, zu verbreiten ſucht, dient ihm die 

von der Kirche emaneipirte, oder die liberale Schule. Wie bei allen 

Irrlehren mehr der Gegenſatz gegen die katholiſche Wahrheit charak— 

teriſtiſch iſt, als eine poſitive Aufſtellung, ſo kann man auch vom Libe— 

ralismus weniger ſagen, was er über die Beſtimmung des Menſchen 

feſthält, als was er beſtreitet. Seine Forderungen bezüglich der Schule 

find indeß ein Fingerzeig über feinen Lehr-Gegenſtand. Da wir dieſe For⸗ 

derungen hinlänglich ins Licht geſetzt“, können wir uns kurz faſſen. Im 

Vordergrunde ſteht, daß die chriſtliche Religion zuerſt die ihr gebührende 

Herrſchaft verliere und als ein Fach für Private, ähnlich wie die frei— 

geſtellten Unterrichtsgegenſtände, behandelt werde. Wie das weltliche, 

auf die natürlichen Kenntniſſe gerichtete Wiſſen von der Leitung der 

Offenbarung, jo werden die irdiſchen Socialzwecke von ihrer Unterord— 

nung unter das Seelenheil getrennt und in die erſte Stelle gerückt. 

Der Geiſt der Schule wird rationaliſtiſch, ihr Ziel rein menſchlich, natür— 

lich, irdiſch. Setzt dieſes die Läugnung der Unſterblichkeit, der Beſtim— 

mung des Menſchen für Gott voraus? Nicht nothwendig, wohl aber 

die Freiſtellung des Glaubens an die übernatürliche Lebensgemeinſchaft 

mit Gott und die Beſtreitung der Wahrheit, daß die kirchlichen Heils— 

Vgl. oben n. 14. 17. 18. 21. 24 f. 29. 37—44 f. Das ausgeprägteſte Bild der libe— 
ralen Schule, das in Belgien, in Deutſchland und Italien nur copirt wird, bleibt 

die franzöſiſche Univerſität. Ihren Charakter können wir nicht prägnanter als mit 
den Worten des Biſchofs von Langres ſchildern: „was ſich in ihren Satzungen, 
Studien, Programmen und Lehrbüchern offenbart, iſt das Syſtem der Miſchung 

aller Culte ... . die Beſchränkung der Religion auf eine allgemeine Moral... ſelbſt 

unter dem Deckmantel der Hochachtung gegen die Religion verbirgt ſich die unaus— 

geſetzte Arbeit des Rationalismus ... Die jungen Franzoſen ſollen ein getreues 

Abbild des Staates, gläubig wie er, tolerant wie er, religiös wie der Staat 

werden“ u. ſ. w. Des gouvernements rationalistes. p. 33 sq. 
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mittel unerläßlich zur Seligkeit find. Die Liberalen können ſogar recht 

ſalbungsvoll über die Religion und die Erwärmung des Herzens reden; 

ſie meinen aber nur jene Religion, welche uns von der Natur ſelber 

in die Seele geſchrieben, alſo den Zufällen unſerer Irrfahrten preisge⸗ 

geben iſt, nicht jene, welche Gott in dem irrthumsloſen Heilsweg uns 

zur Führerin beſtimmt hat. Wenn ſie ſodann die Trennung der Schule 

von der Kirche fordern, um jene an den Staat, in größerer oder ge— 

ringerer Selbſtändigkeit anzulehnen, ſo iſt das keineswegs bloß ein 

praktiſches Auskunftsmittel. Es hängt vielmehr aufs Genaueſte mit 
ihrer Beſtreitung der Göttlichkeit der Kirche zuſammen. Für ſie iſt die 
chriſtliche Kirche ein menſchliches Werk wie die Secten, die ſich von ihr ab— 

gelöst haben, und wie alles Menſchliche für ſich der Auflöſung, für 

Andere der freien Wahl, ob ſie ſich anſchließen wollen oder nicht, über⸗ 

antwortet. Dagegen das Naturnothwendige, Bleibende, Göttliche iſt 

allein die ſtaatliche Geſellſchaft; in ihr zu leben, iſt die höchſte Beſtim⸗ 

mung des Menſchen hienieden; die geſelligen Tugenden ſind die echt— 

menſchlichen Tugenden, und wie die Erziehung für den Staat die höchſte 

Aufgabe der Schule, ſo iſt auch ihre Stellung unter dem Staat ihr 

höchſtes Recht. Es iſt alſo leicht einzuſehen, warum ſich die chriſtliche 

Schule ſowohl in Beziehung auf ihren Geiſt, der in der Richtung auf 

Gott beſteht, als in ihrer Verfaſſung, für welche die oberſte Leitung 

der kirchlichen Lehrauctorität unerläßlich iſt, in einem unverſöhnlichen 

Streite mit der liberalen Richtung befindet. Die liberale Schule iſt, 

— den folgerichtigen, auf kirchenfeindliche Grundlage geſtellten Liberalis— 

mus vorausgeſetzt — vom höchſten Geſichtspunkte aus betrachtet, die 

vom lebendigen Gott abgefallene Schule. Sofern ſie ge— 

ſchichtlich als Entartung der chriſtlichen auftritt, an dieſer aber das 

Leben aus dem Glauben in der Kirche die herrſchende Stelle einnimmt, 

können wir ſie bezeichnen als die enthauptete, und damit der ſittlichen 

Verweſung überantwortete, chriſtliche Schule; als die Schule, die den Staat 

und die Familie in das Verderben zieht, die Lehre wie die Wiſſenſchaft 

verwildert, und ihres innern Haltes beraubt, an die Politik ſich preis gibt. 

155. Die liberale Schule hängt zwar mit dem, was die Nefor- 

matoren des 16. Jahrhunderts aus der chriſtlichen Erziehung gemacht 

haben, zuſammen, aber ſie iſt auch wohl davon zu unterſcheiden. Man 

muß nämlich einerſeits Guizot zugeben, daß der Liberalismus ein legi- 

timer Sprößling der Reformation iſt, und dem Verfaſſer des Emil das 

Recht, ſich auf Calvin als ſeinen Vorläufer zu berufen, einräumen; und 
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dennoch wäre es ein Unrecht, über der innern Verwandtſchaft weſent⸗ 

liche Gegenſätze zu überſehen. Das Gemeinſame liegt zunächſt in der 

Feindſeligkeit gegen jene große Glaubensgemeinſchaft, die bis zum 

16. Jahrhundert, von den Zeiten der Apoſtel herab, ſich gegen jeden 

Widerſpruch ſiegreich als die Kirche Chriſti behauptet hat. Was die 

Reformatoren für ſich und ihre Anhänger an deren Stelle festen, war 

allerdings nichts als ein freiwilliger Verein dieſer Bekenner, er beſaß 

kein höheres Recht, als die ſpäter daraus hervorgegangenen religiöſen 

Genoſſenſchaften, die der Liberalen oder Rationaliſten. Auch ſetzte nicht 

erſt der Rationalismus den Staat zum Erben der Kirchenhoheit ein 

mit der unvermeidlichen Folge, daß demſelben auch die ausſchließliche 

Schulleitung zufiel. Schon die Reformatoren find auf dieſem Wege !. 

Allein anderer Seits haben die proteſtantiſchen Bekenntniſſe, indem ſie 

den Glauben an die Offenbarung wie immer noch bewahrten, eben da— 

mit im Gegenſatz zu den Liberalen, am Hauptſtück der chriſtlichen Schule 

noch nicht Schiffbruch gelitten. 

156. Wollten wir auf dieſe hiſtoriſche Seite des Gegenſatzes 

tiefer eingehen, fo müßten wir freilich einen Anſtoß zu dem rationaliſti— 

ſchen Abfall von der übernatürlichen Ordnung in der ſupranaturaliſtiſchen 

Ueberſpannung ſuchen, durch welche bereits die Trennung des Geiſt— 
lichen vom Weltlichen bewirkt wurde. In den Lehren, daß der 

Glaube allein rechtfertige, daß die Werke nicht nothwendig ſeien zur 

Seligkeit, daß das Geſetz nicht in die Kirche, ſondern auf das Rath— 

haus gehöre, oder wie der Eſel Abrahams am Fuße des Berges bleibe, 

den der Glaube allein beſteige; iſt der Anſatz zur Trennung bereits 

gegeben. Die übernatürliche oder geiſtliche Ordnung, in welcher der 

Glaube herrſcht, hat nichts zu thun mit der natürlichen ſittlichen, in welcher 

das Geſetz gebietet; das Jenſeits, für welches der Erlöſer geſorgt, hat 

Nichts gemein mit dem Diesſeits, in welchem der ſündige Menſch wirth— 

ſchaftet; das Geiſtliche ſchwindet zu einer unſichtbaren Gemeinſchaft von 

Auserwählten, während ſich der Staat im Reiche des Sichtbaren mit 

unumſchränkter Gewalt feſtſetzt. Wohin wird ſich die Schule mit der 

Erziehung geflüchtet haben? mit den Pfarrherren und ihren Familien 

mußte ſie ſich an das Sichtbare halten und ſich im Weltlichen einrichten. 

Zuletzt kamen die Liberalen mit der Behauptung, das auf die Seite 

geſtellte Geiſtliche, das Uebernatürliche, der Erlöſer, Himmel und Hölle 

1 Bezüglich Luthers ſ. den Nachweis bei Trendelenburg a. a. O. 
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ſeien veligiöjfe Vorſtellungen, die nicht mehr Bedeutung haben, als andere 

menſchliche Vorſtellungen und Meinungen. Oder der Glaube habe nur 

ſoviel Berechtigung, als die menſchliche Vernunft ihm einräume; das 

Echte, Wahre ſei das Natürliche: das Geſetz und der Staat; alles 

Andere ergab ſich dann von ſelbſt. 

157. Haben die Liberalen das letzte Wort in der Schulentwicklung 

geſprochen? Mit nichten! Man kann von ihnen ſagen, was Petrus 

Saphira zugerufen: „ſiehe die Füße Derjenigen, welche Deinen Mann 

begraben, ſind vor der Thüre, ſie werden auch Dich hinaustragen.“ 

(Act. 5, 9.) Wie ſie an dem Reſte von poſitivem Chriſtenthum im 

Proteſtantismus gethan, ſo wird auch ihnen, oder dem Reſte von Ver— 

nunft, Recht und Sittlichkeit, den fie noch haben, geſchehen. Die Tren- 

nung von der chriſtlichen Kirche und ihrer übernatürlichen Ordnung iſt 

nicht der Weg zum Leben; nicht zum geiſtlichen übernatürlichen Leben 

aus dem Glauben, aber auch nicht zum moraliſchen ſittlichen Leben; die 

Auflöſung der Kirche dient nicht zur Erhaltung von Staat und Familie. 

Es iſt allbekannt wie in der Gegenwart bereits auch die Trennung vom 

alten Staate, von der alten Geſellſchaft und ibren Einrichtungen in 

Angriff genommen iſt. Der Neubau, den die Erben der Liberalen auf- 

zuführen gedenken, ſoll von der Ehe und dem Eigenthum, dem Sitten— 

geſetz überhaupt, als einem überwundenen Standpunkt abſehen. Als 

Brücke in dieſe neue Ordnung ſoll das offene ungeſcheute Bekenntniß 

des Atheismus dienen. Denn der ſtärkſte Halt des alten Geſellſchafts— 

gebäudes, das wiſſen die Socialiſten wohl, iſt die Religion. Oder wie 

Pius IX. uns allein richtig ſagt, die Grundlage der Gerechtigkeit iſt 

die Religion, die Gerechtigkeit aber iſt die Grundlage der Geſellſchaft. 

Von ihr ſoll die Wiſſenſchaft befreien, d. h. eine Weltanſchauung welche 

nicht allein mit dem Glauben, ſondern auch mit den erſten Wahrheiten 

der Vernunft gebrochen hat. Iſt dieſes Wiſſen zur Herrſchaft gelangt, 

dann wird die Schule Alles in Allem ſein, die Schule, die ſich getrennt 

hat von der lebendigen Quelle der Wahrheit; die Schule, welche mit 

der Gottesfurcht die Scham ausgezogen hat und wie ſie die geſellſchaft— 

liche Ordnung in das Chaos auflöste, ſo ſelber auch die Brücke zur 

Barbarei und Verthierung zu werden ſich anſchickt; die Schule, d. h. um 

es mit Einem Worte zu ſagen, der geſellſchaftlich organiſirte Krieg gegen 

die Wahrheit, der reine Gegenſatz zu der in der apoſtoliſchen N 

organiſirten untrüglichen Lehre. — 

158. Ueberſchaut man dieſen Verfall der chriſtlichen Schule, der | 
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ſich in drei großen Abſtufungen vollzieht, ſo zeigt er uns ſelbſt in ſeiner 

Verkehrung das oberſte Geſetz, das nicht ungeſtraft verletzt wird, das 

Geſetz nämlich von der Unterwerfung des menſchlichen Geiſtes unter die 

geoffenbarte Wahrheit und die zu ihrem Schutze eingeſetzte Lehrauctorität. 

Im 16. Jahrhundert wird der ſtärkſte Anſtoß zur Zertrümmerung der 

chriſtlichen Schule mit der Losſagung der Gelehrtenſchule von der kirch— 

lichen Auctorität gegeben. Welche Wirkung zeigt ſich für den Geiſt der 

Schule? Welche für ihre Organiſation? Aeußerlich bleibt zwar noch die 

Erziehung eine chriſtliche, aber ihr Ziel, ihre Mittel ſind weſentlich ver— 

ändert. Die frommgläubige, gerade der Jugend ſo wohlthätige Weiſe 

des Mittelalters, der Gebrauch der Sakramente, die kirchlichen Feſtzeiten, 

die Verehrung der allerſeligſten Jungfrau und der Heiligen, all' das 

verſchwindet aus den Erziehungsmitteln. Die leere Stelle muß ausge- 

füllt werden; die Bibelleſung kann nicht Alles erſetzen. Die Natur wird 

ihre Rechte geltend machen und die nüchterne, weltliche Richtung im 

jugendlichen Geiſte die Herrſchaft gewinnen; wie lange wird daneben 

der noch gerettete chriſtliche Hausſchatz der Familie währen? Die Schule 

ſcheint zwar damit, daß ſie von der kirchlichen Auctorität ſich frei gemacht 

hat, an Freiheit gewonnen zu haben; auch die Familie und der Staat 

ſcheinen durch die Trümmer kirchlicher Hoheit bereichert. Aber wer ſieht 

nicht vielmehr bereits eine viel drückendere Abhängigkeit der Lehre, der 

Schule und auch der Familie dem Staate gegenüber eintreten? Was 

ſoll geſchehen, wenn dieſer als Haupterbe es für gerathen hält, ſich mit 

dem Rationalismus gegen das Chriſtenthum zu verbinden? Das iſt in 

der That durch den Liberalismus im Werk. Die Staatserziehung ſorgt 

nun dafür, mit einer gewiſſen Schonung deſſen, was Kirche heißt, daß 

der Familie der Gebrauch ihrer heiligſten Gewalt entwunden werde. Alle 

Stände müſſen mit ihren Kindern anfangen laſſen, in Beziehung auf Ge— 

ſinnung und Glaube, was der Schule beliebt, wollen ſie denſelben ein ge— 

nügendes Maaß von Bildung zuwenden, oder das Auskommen je nach den 

Standesverhältniſſen ſichern. Die Schulherrn ſelber aber, oder die Lehrer 

müſſen jenen Geiſt annehmen, der ihnen vom „Staate“ dietirt wird. Aber 

auch das iſt nicht das Letzte. Die Erziehungsgewalt der Familie ſoll ganz 

verſchwinden in der öffentlichen Schule, und die Schule ſoll ganz auf— 

gehen im Staate. Oder vielmehr der Staat ſoll ſich in die Schule auf— 

löſen, und dieſes Ziel dann erreicht werden, wenn mit den letzten Erin— 

nerungen an das Chriſtenthum und mit den natürlichen Religionswahr— 

heiten vollkommen gebrochen iſt. Dann alſo wird die Trennung vom 
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chriſtlichen Geiſte und von der Lehrauctorität ihr Werk vollendet, die Schule, 

eine neue Herrſcherkaſte, wird mit der Kirche den Staat und die Familie 

verſchlungen haben. Was kann dieſem Ausgang ſteuern? Die Schule, 

und nichts als die Schule; aber die der Trennung entgegenwirkende, 

die dem Glauben ſich fügende, an ſeine Auctorität ſich anlehnende, mit 

Einem Wort die chriſtliche Schule. Die Trennung iſt das Aufbrechen 

eines Geſchwürs, das vielleicht zum Heilungsproceſſe nöthig wurde; ſie 

darf noch nicht muthlos machen; aber es iſt die höchſte Anſtrengung 

aller gefunden Kräfte nöthig, um das Socialgift zu iſoliren, damit es 

nicht den ganzen Blutumlauf ergreife! — 

§. 12. Schluß: Trennung von der liberalen, Freiheit 

für die chriſtliche Schule! 

159. Durch Gottes Zulaſſung iſt es geſchehen, daß ein ſtarker 

Bruchtheil der heutigen Geſellſchaft ſich von der Leitung der Kirche 

abgeſondert hat. Wir rechten nicht über dieſe Thatſache; auch nicht 

darüber, daß Jene, die dieſe Wege einſchlagen, die Erziehung ihrer 

Nachkommen in ihrem Geiſte einzurichten ſuchen. Daß ſie des ſtaat⸗ 

lichen Schutzes für ihre Beſtrebungen ſich zu verſichern wußten, mag 

uns als unheilvoll erſcheinen, aber wir müſſen die Thatſachen nehmen, 

wie ſie liegen. Allein wenn dieſer ſtaatliche Schutz nun ſo viel hieße, 

als: es ſoll eine Propaganda der Trennung durch Staatsſchutz einge- 

richtet werden; die liberale oder getrennte Schule ſoll mit ſtaatlichem 

Anſehen bekleidet werden, um ihr den vollen Sieg über die Kirche zu 

ſichern und dauernd zu machen: dann wäre es Zeit ſich zu erinnern, 

daß die ſtaatliche Auctorität zu einem frevelhaften Angriff auf die Ge— 

wiſſensfreiheit und die Rechte der treugebliebenen Katholiken mißbraucht 

wird. Dieſe Katholiken machen nur von ihrem Rechte Gebrauch, wenn 

ſie für ſich, ihre Angehörigen und Glaubensgenoſſen keineswegs gewillt 

ſind, ſich von der Kirche, der untrüglichen Führerin zum Heile, abſcheiden 

zu laſſen. Iſt aber die confeſſionsloſe Staatsſchule das Werkzeug, um 

einen ſolchen Angriff auf die Gewiſſensrechte der Katholiken auszuführen, 

ſo bleibt dieſen nichts anderes übrig, als ſich der Einwirkung dieſer 

Schule zu entziehen. Sagt ihnen doch ihr Gewiſſen, daß ſie um keinen 

Preis der Welt zu dem Verrathe der höchſten Güter für ſich und ihre 

Nachkommen mitwirken dürfen. Verſagte ihnen die öffentliche Gewalt 

hiebei die Gleichberechtigung mit den Liberalen, denen es geſtattet iſt, 

ſich von der Kirche und ihrer Schule loszuſagen; würde den katholiſchen 
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Eltern und Seelſorgern die Erziehungsfreiheit verkümmert, ſo wären 

beide darauf angewieſen, ſich ſelber gegen ihre Feinde zu ſchützen und 

von ihren unveräußerlichen Rechten auch ohne öffentlichen Schutz, mit 
allen vom Rechte erlaubten Mitteln Gebrauch zu machen. Sie müßten 

mit andern Worten durch eigene Anſtrengung Schulen einrichten, die 

dem chriſtlichen Gewiſſen für die Erhaltung des Glaubens Bürgſchaft 

bieten und dürften durch keinerlei zeitliche Vortheile oder Nachtheile ſich 

bewegen laſſen, von dieſem Wege abzugehen. 
160. Die Thatſachen find übergenug ins Licht geſtellt, welche be- 

weiſen, daß die zur Trennung vorſchreitende und den Staat voran⸗ 

ſchiebende Schule nichts anders iſt, als der Weg, der Abſage vom 

chriſtlichen Glauben öffentliche Geltung zu erwirken, geſetzt auch, Die—⸗ 

jenigen, welche die Sache begünſtigen, ſeien für ihre Perſon keineswegs 

für dieſen Ausgang; ebenſo ſind die Gründe für und gegen hinlänglich 

abgewogen worden. Nunmehr faſſen wir einzig noch überſichtlich die 

Beweggründe zuſammen, welche die Trennung von der liberalen oder 

confeſſionsloſen Staatsſchule, der höhern ebenſowohl als der niedern, zur 

Pflicht machen. Die Thatſachen, ſagen wir, liegen Jedem, der noch 

ſehen will, klar: die Geſtändniſſe derer, welche die Trennung anſtreben, 

und ihre ganze Geiſtesrichtung läßt über das Ziel, die Entchriſtlichung 

der Jugend, keinen vernünftigen Zweifel aufkommen; die einſichtsvollſten 

Männer geiſtlichen und weltlichen Standes, denen das Urtheil der 

Biſchöfe voranleuchtet, zeigen dieſe Wirkung aus der Erfahrung; die 

Natur der Sache ſpricht vernehmlich: die Erziehung iſt weſentlich an der 

Schule, zur Erziehung aber gehört Religion; iſt nicht mehr die chriſtliche 

maßgebend, ſo iſt es eine von ihr verworfene; eine vom Chriſtenthum 
abſtehende Schule iſt nothwendig eine demſelben feindſelige; eine nicht 

religiöſe iſt immer irgendwie eine religionsfeindliche Schule. 

161. Dem zu wehren, betrachten ſich vor Allen die chriſtlichen 

Seelenhirten verpflichtet, Zeuge deſſen iſt das ruhmreiche Vorgehen des 

deutſchen Episcopates, von der Nationalſynode von Würzburg, bis zu 

den neueſten Denkſchriften des bayriſchen und öſterreichiſchen Episcopates 

herab. Es find nun auch in der That zuerſt die Biſchöfe an der Er- 

haltung der chriſtlichen Schule betheiligt. Woher wollten ſie künftig 

ihren Klerus beziehen, wenn die ganze öffentliche Schule gleichgiltig oder 

feindſelig gegen die Religion und zugleich ausſchließlich in den Händen 

ihrer Feinde wäre? Ohne Wunder läßt ſich aus ſolchen Schulen Nichts 

für den öffentlichen t der Kirche hoffen, und was noch abfällt, 
Ancyelica XI. 13 
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wird ſchwächlich und verderbt fein. Die Grundlage für die geiſtliche 

Erziehung bildet die häusliche, die chriſtliche Familie und die chriſtliche 
Schule ihr zur Seite. Der Herrſchaft der liberalen Schule läßt ſich 

aber nur durch Trennung von ihr vorbeugen. Dieſe iſt alſo für die 

Erhaltung der Kirche geboten. Aber das Uebel wird ſelbſt nicht bei dem 

Verderbniß der weltlichen Schule ſtehen bleiben; mit innerer Nothwendigkeit, 

wie auch Thatſachen beſtätigen, wird die privilegirte liberale Schule in 

das Hausrecht der Kirche verletzend eingreifen. Würden alſo die Biſchöfe 

je die chriſtlichen Familienväter ſich ſelber wehrlos überlaſſen, ſo würden 

ſie ihre eigenſte Aufgabe, die geiſtliche Erziehung der Candidaten des 

Prieſterthums gegen den Andrang des unchriſtlichen Geiſtes ſicher zu ſtellen, 

ſich erſchweren. Dazu kommt, daß es eine der erſten Obliegenheiten des 

oberſten Hirtenamtes iſt, die chriſtliche Erziehung der Jugend zu ſchützen 

gegen ihre Feinde. Das katholiſche Gewiſſen wird ſich alſo mit ſeiner 

Forderung, daß die chriſtliche Erziehung gerettet werde, allezeit naturgemäß 

zuerſt unter die ſchirmende Hut ſeiner von Gott beſtellten Führer flüchten. 

162. Als Katholiken ſchon haben die chriſtlichen Familienväter ihre 

oberſten Seelenhirten, auch mit Darangabe aller zeitlichen Güter, wenn 

es nöthig würde, zu unterſtützen. In der Kirche gilt ſeit den Zeiten 

des hl. Ignatius des Apoſtelſchülers die Regel: wer dem Biſchofe nicht 

geeinigt iſt, iſt Gott nicht unterworfen 1. Allein die Familienväter haben 

hier auch ein eigenes Recht zu vertreten, für deſſen Verwaltung ſie 

Gott einſt Rechenſchaft ablegen werden. Niemand kann dort für ſie 

einſtehen; ſie ſind perſönlich dafür haftbar, daß ſie ihre väterliche Gewalt 

zum Heile Derjenigen gebrauchen, welche derſelben von Gott unterſtellt 

ſind. Als Katholiken aber ſind ſie hinlänglich darüber unterrichtet, daß 

ohne chriſtliche Erziehung für dieſes Heil nicht geſorgt wird, und ebenſo 

daß die liberal organiſirte Staatsſchule für dieſe chriſtliche Erziehung 

keine Bürgſchaft mehr bietet. Mag alſo ſelbſt Schaden für das zeitliche 

Auskommen der Eltern wie der Kinder zu befürchten ſein: das Ewige 

geht über das Zeitliche, und näher als die Gunſt irdiſcher Machthaber 

oder Parteien ſteht uns die lebendige Gemeinſchaft mit der Kirche und 

ihrem unſichtbaren Haupte, das einſt unſer Richter ſein wird. 

163. Iſt damit etwa die Pflicht gegen die ſtaatliche Ordnung und 

die Mitbürger unvereinbar? Im Gegentheil! Indem die chriſtlichen 

Seelſorger und Familienväter einträchtig ihre unveräußerlichen Gewiſſens⸗ 

1 Ad Ephesios cp. 4. 
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rechte wahren, erleichtern ſie der öffentlichen Gewalt den Schutz dieſer 

Rechte, wozu ſie verpflichtet iſt, und tragen ſehr wirkſam dazu bei, einen 

tödtlichen Angriff auf das Gemeinwohl, welcher in der abſolutiſtiſchen 

Gewiſſensbedrückung durch die liberale Staatsſchule immer offener her— 

vortritt, zu vereiteln. Sie fügen Niemanden ein Unrecht zu, weil ſie 

nur ihr gutes Recht vertheidigen, und fördern auf dem höchſten Gebiete 

des Gewiſſens die Rechtsſicherheit, die Allen zu Statten kommt. 

164. Oder wird mit der Vertheidigung der chriſtlichen Erziehung 

der Bildung, der wahrhaft freien, weil in der Wahrheit gegründeten 

Wiſſenſchaft ein Krieg angekündigt? Wird das Aufblühen der Schule 

unmöglich gemacht, wenn ihr die oberſte Herrſchaft des chriſtlichen Geiſtes 

geſichert wird? Das Gegentheil iſt ſattſam bewieſen. Heute iſt nur mehr 

die chriſtliche Schule wahrhaft lebens fähige Schule; wie die von Gott 

abfallende Wiſſenſchaft ſelbſt die Leuchte der natürlichen Vernunft ver— 

liert und im Zweifel verendet, ſo wird die dem Glauben abſagende Schule 

unfähig, ihre höchſte Aufgabe zu erfüllen oder zu erziehen. 

165. An die Chriſten ergeht ſo in heutiger Zeit die providentielle 

Mahnung, im lebendigen Anſchluß an ihre Kirche, die Braut Chriſti, 

für die höchſten Güter der Geſittung einzuſtehen, dadurch, daß ſie ge— 
wiſſenhaft ihre Pflicht als Hirten und Väter erfüllen. Können ſie Jene, 

die auf ihre Rechnung dieſer Pflicht ſich entſchlagen und von der Quelle 

des Lebens ſich abwenden, hievon nicht zurückbringen, ſo dürfen ſie ihnen 

doch auf keinen Fall folgen, ſondern müſſen ſich ſtandhaft an Jenen 

anſchließen, der ihnen geboten hat: laſſet die Kleinen zu Mir kommen! 

Wer weiß, ob nicht eine ſolche Standhaftigkeit das Verwerfungsurtheil 

aufhalte, als deſſen Gerichtsvollſtreckerin die Revolution ſeit bald einem 

Jahrhundert thätig iſt. Selbſt die Hoffnung dürfen wir faſſen, daß ſie 

die geſunde, normale Stellung der Schule wie zur Kirche ſo zur öffent— 

lichen Gewalt wiederbringen werde. Wer wollte ſich nicht einer folcheu 

frohen Ausſicht getröſten, wenn er hinblickt auf die Kräfte, welche überall, 

wo die Chriſten muthig für ihre Sache einſtanden, wie durch ein Zauber- 
wort emporſproßten? Kämpfen ſie doch unter dem Beiſtande einer höhern 

Weisheit; und vertheidigen ſie in der chriſtlichen Schule das Palladium 

der Gewiſſensfreiheit, die Bürgſchaft einer beſſern Zukunft, die treueſte 

Freundin der ſtaatlichen Ordnung und Wohlfahrt! Ihrer Sache würdig 

iſt es, eben Jenen die größten Güter zuzuwenden, welche zur Zeit ver— 

blendet genug ſind, ihre Feinde zu unterſtützen. 

13 * 



Beilagen. 

I. Zur Statiſtik des Unterrichtsweſens in Belgien. 

166. Die belgiſche Regierung läßt ſich eine genaue Statiſtik des 

Schulweſens beſonders angelegen ſein. Es erſcheinen daher in der 

Regel alle drei Jahre ſtatiſtiſche Ausweiſe über den Stand des öffent⸗ 

lichen, d. h. des vom Staate unterſtützten und geleiteten Unterrichts 

nach feinen drei Abtheilungen: Volksſchule, Gymnaſium und Realſchule, 

Hochſchule (Ecole primaire: Volksſchule; college und Ecole moyenne: 

Gymnaſium mit Realſchule; endlich universits. Die école moyenne 

kann ebenſowohl mit den höhern Bürgerſchulen, als Real- und Latein⸗ 

ſchulen in Deutſchland verglichen werden. Es ſcheint ſich dieſelbe erſt 

in Folge des Geſetzes vom 1. Juni 1850, Art. 1, vom collége einer⸗ 

und der Ecole primaire in Städten anderſeits ſchärfer abgegrenzt zu 

haben). Der freie Unterricht, wohin der kirchliche gehört, iſt in dieſen 

ſtatiſtiſchen Mittheilungen freilich nur dürftig bedacht. Vielleicht ſind 

manchen Leſern zu den officiellen einige Daten erwünſcht, die wir zum 

Theil aus einer größern Sammlung von Programmen (im Beſitze eines 

P. Bollandiſten) geſchöpft haben. 

167. Der Studienplan an den Collegien, ſowohl unter der hollän⸗ 

diſchen als der belgiſchen Verwaltung, an den Staatsgymnaſien wie an 

den biſchöflichen Seminarien iſt im Weſentlichen derſelbe geblieben, wie 

er ſich nach der Aufhebung der Geſellſchaft Jeſu erhalten hatte und in 

der Kaiſerzeit wieder aufgelebt war. Doch nehmen die Realien, das 

Franzöſiſche und die Mathematik einen größeren Spielraum ein. Die 

Hauptänderung iſt den Gymnaſialanſtalten der alten Zeit gegenüber, 

wie überall, mit der Erweiterung der realiſtiſchen Studien bis zu deren 

ſelbſtändiger Stellung eingetreten. Die Kirche blieb keineswegs apathiſch 

hiegegen, ſondern nahm ſich in ihrer Weiſe auch dieſes Bildungsſtoffes 

an. Als Vorbild ſcheint den erſten Unternehmern die katholiſche St. 

Louis Univerſität zu Miſſouri, welche 1832 incorporirt, d. h. von der 

Staatsregierung öffentlich anerkannt wurde, vorgeſchwebt zu haben. Ihr 

„Plan of Instruction“ beſagt: the course of Education embraces 

two Departments, the classical and the mercantile, but so 

conducted, that the student may apply himself to either or both. 
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The merc. Dep. embraces Reading, Writing, the English and 

French Languages, Poetry, Rhetoric, History, Geography, Mytho- 

logy, Bookkeeping, Arithmetic, Algebra, Geometry, the use of 

the Globes, Trigonometry, Mensuration and Surveying. The classi- 

cal Departement, besides the above specified subjects, comprises 

ihe Latin and Greek Languages, Logic, Metaphysic, Moral and 

Natural Philosophy and the higher branches of the Mathematics. 

Diefer Anlage nähern fih die heutigen Collegien in Belgien; 

ſie vereinigen alſo die Lyceen mit Oberrealſchulen. Das St. Louis 

Colleg zu Menin (Diöz. Brügge), gegründet 1832, wird in der officiellen 

Statiſtik von 1861 als ein biſchöfliches vollkommen unabhängiges Colleg 

aufgeführt. Nach ſeinem erſten Programm war es als biſchöfliche niedere 

Realſchule mit Penſionat angelegt. Als Hauptzweck ſchwebte dem Gründer 

vor: „die Kinder vor dem Verderbniß der Welt zu bewahren, ihr Herz 

zur Tugend zu bilden, ihren Geiſt durch das Studium der ſchönen 

Wiſſenſchaften zu veredeln und ſie ſo auf die Erfüllung ihrer Pflichten 

vorzubereiten.“ Für das Scientifiſche werden zwei Curſe aufgeführt, ein 

lateiniſcher und ein franzöſiſcher, je von den Elementen bis zur Rhetorik. 

Der erſtere hat neben dem Latein die neueren Sprachen, Realien und 

Handelskunde, was mit Auswahl von den Zöglingen des franzöſiſchen 

oder niedern Curſes frequentirt werden kann. — Aehnliche kirchliche 

Realſchulen mit Penſionaten ſind meiſt neben Gymnaſien im Laufe der 

Zeit zu Brüſſel, Mecheln, Tournay u. ſ. w. entſtanden. 

168. Die Collegien der Geſellſchaft Jeſu fo gut wie die k. Athenäen! 

1 Der Name „Athenäum“ iſt von der holländiſchen Regierung den königlichen 
Collegien erſten Ranges gegeben worden, als fie bald nach der Beſitzergreifung des 

Landes, durch ihre königliche Verordnung vom 25. September 1816 den mittlern 

und höhern Unterricht organiſirte. Es wurde hierin beſtimmt, daß in jeder der 

belgiſchen Provinzen, wo keine Univerſität ſich befinde, eines aus der Reihe der 

ſtädtiſchen Collegien durch Erweiterung des Unterrichts und Errichtung öffentlicher 

Lehreurſe für exacte Wiſſenſchaften zum Range eines „Athenäums“ erhoben werde. 

Dieſes kam ſofort für Brüſſel (Brabant), Maſtricht (Limburg), Brügge (Weſt⸗ 

flandern), Tournay (Hennegau), Namur (gl. N.), Antwerpen (gl. N.) und Luxem⸗ 

burg (gl. N.) in Ausführung. So wurde zu Namur eine Lehrkanzel für Minera- 

logie, in Luxemburg (neben der für Philoſophie) eine andere für die mathematiſch⸗ 

phyſikaliſchen Wiſſenſchaften errichtet. In der belgiſchen Revolution erhielten ſich 

dieſe Athenäen als Staatsanſtalten, aber während die Profeſſorenzahl erhöht wurde, 

gingen die öffentlichen Lehreurſe ein; Maſtricht und Luxemburg fielen weg, an ihre 

Stelle traten Haſſelt, Arlon; hinzu kam: Gent (Oſtflandern). In Gemäßheit des 

Geſetzes vom 1. Juni 1850 beſitzt Belgien folgende 10 Athenäen: Antwerpen, 
Brüſſel, Brügge, Gent, Bergen (Mons), Tournap, Lüttich, Haſſelt, Arlon, Namur. 
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und ſtädtiſchen Gymnaſien haben 2 Abtheilungen: 1) die section 

des humanites (der elaffifchen Studien) mit 6 Claſſen nach der alt⸗ 

hergebrachten Weiſe, worin chriſtlicher Unterricht, Latein, Griechiſch, 

Franzöſiſch, auch Flamiſch, Mathematik neben Geſchichte und Geographie 

und dieſes in allen, ſowie Kosmographie und Phyſik in den beiden 

letzten Claſſen gelehrt wird; 2) die section professionnelle (Realſchule). 

In dem Programm von St. Michel in Brüſſel z. B. nimmt die letztere 

5 Claſſen ein; Lehrgegenſtände ſind: chriſtlicher Unterricht (der hier wie 

überall feine herrſchende erſte Stellung behauptet); Franzöſiſch, Deutſch, 

Engliſch, Flämiſch, Geſchichte und Geographie. Handelsgeographie (in 

den drei), Handelswiſſenſchaft (in den vier untern Claſſen); Verfaſſungs⸗ 

und Handelsrecht (in den mittlern); Nationalökonomie, Phyſik und Chemie 

(in den beiden letzten Claſſen); Botanik und Aſtronomie (in der letzten 

Claſſe). Die Mathematik geht durch alle Claſſen bis zur Trigonometrie. 

Für die Vorbereitung auf die Specialſchulen (Genie, Bergbau, Kriegs- 

weſen) iſt ein beſonderer Curs in den exacten Wiſſenſchaften, in der 

Mathematik bis zur analytiſchen Geometrie, eingerichtet; ein anderer 

Curs repetirt die Mathematik; wieder ein anderer hat die neueren 

Sprachen (Flämiſch, Deutſch, Engliſch) zum beſondern Gegenſtand und 

wird, nach freier Auswahl, auch von den Zöglingen des Gymnaſiums 

frequentirt. Ein Vorbereitungscurs in zwei Claſſen mit chriſtlichem 

Unterricht, Franzöſiſch, Rechnen, Geſchichte und Geographie eröffnet die 

Studien. Ein Penſionat beſorgt die Erziehung der Zöglinge, die nicht 

in Familien untergebracht ſind. Im October 1861 zählte die Geſellſchaft 

Jeſu im Ganzen 10 Collegien, zu Antwerpen, Turnhout, in St. Michel 

zu Brüſſel, zu Aloſt, Gent, Mons, Tournay, Lüttich, Verviers, Namur. 

Namur beſitzt außer den claſſiſchen Studien einen vollen philoſophiſchen 

Curs, bei welchem auch Phyſik, Chemie und Naturgeſchichte vertreten ſind. 

169. Für die untern Realclaſſen, die Elemente der Sprachen, der 

Wiſſenſchaften und der ſchönen Künſte haben die Joſephiten ihre 

Inſtitute zu Melle, für eine vollkommenere Realbildung zu Grammont 

und Tirlemont; zu Löwen nehmen ſie ſich auch der Univerſitätsſtudenten 

an. — Andere kirchliche Realſchulen in den Händen von religiöſen 

Congregationen finden ſich zu Audenaarden und Termonde; biſchöfliche 

zu Brül (Mecheln), St. Louis zu Brügge und zu Tournay. Die letz— 

teren um 1837—38 gegründet. — Die biſchöflichen Knabenfemi- 
narien ſind laut Ausweis der Programme mehrentheils zu Lyeeen 

herangewachſen. Nach Abſchluß der elaſſiſchen Studien, deren Einrichtung 
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nichts Abweichendes darbietet, wird durch zwei Jahre Philoſophie (Ein- 

leitung, Logik, Metaphyſik, Naturrecht und Moral, Phyſik, Geſchichte 

der Philoſophie und chriſtliche Apologetik), claſſiſche und hebräiſche Li⸗ 

teratur mit chriſtlicher Beredtſamkeit gepflegt. — Jede der 6 Diöcefen 

iſt im Durchſchnitt mit mehreren biſchöflichen Collegien geſchmückt. Die 

Zöglinge können ſich ebenſowohl für den weltlichen als den geiſtlichen Stand. 

entſcheiden. Die biſchöflichen Schullehrerſeminarien zu Bonne-Eſperance 

(Tournay); Carlsburg (Ebendaſ.); Malonne (Namur); St. Nicolas 

(Gent); Thourout (Brügge); St. Roch und St. Trond (Lüttich), 

unter je einem Director mit 4—7 Profeſſoren, zu zwei Jahrescurſen, 

zählten in den Jahren 1849 —51 zuſammen: 291, 310, 296, alſo eines 

durchſchnittlich 40 Zöglinge. — 

170. Stellt man den Geſammtſtand der Anſtalten des mittleren 

Unterrichts aus der Zeit vor und nach der Unabhängigkeit Belgiens 

zuſammen, fo ergeben ſich folgende Reſultate: 

Stand der belgiſchen Mittelſchulen in den Jahren 

Vor 1830. um 1840. um 1861. Provinzen. 

2 2 — = =) 

S 7 5 . 

1 Athenäum. 5 Col⸗ 
legien. 1 Latein⸗ 

ſchule S 7. 2.1.6. 72 6/4 55 2 Antwerpen, 

1 Athen. 4 Coll. = 5. 4 | A| 3 775 2131 ° Brabant. 
1 Athen. 4 Coll. 2 5. 27 e 1 Weſtflandern. 

4 Coll. = 4. 415 412 . Oſtflandern. 
1 Athen. 8 Coll. = 9. 6 8 14 6 32 26 Hennegau. 
3 Coll. 1 Mittelſchule a 
n 8 Tr 3 412 Lüttich. 

1 Athen. 5 Coll. = 6 
(resp. 3) *). 91 4,1 2 2 1 Limburg. 

1 Athen. 2 Coll. = 3 a 
(resp. 1) *). 4 15. 0 1 Luxemburg. 

1 Athen. 1 Coll. 2. 1 1 8 nn Namur. 

Summa: 45 resp. 40 36 33 5 60 22 34 10 15 7 
(davon 2 Mittel⸗ 

ſchulen). 

40 74 148 

) Die beiden Provinzen Limburg und Luxemburg find im Jahre 1839 großentheils an 

Holland zurückgegangen; daher eine relative Abnahme der Anſtalten in den gebliebenen Reſten. 

Nimmt man dieſes in Anſchlag, ſo fallen von Limburg vor 1830 aus: 3 Collegien; von 

Luxemburg: 2 = 5. 
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171. Verſuchen wir eine Vergleichung des heutigen mitteren Unter⸗ 

richts mit dem Stande vor 1830, ſo iſt freilich zu bedauern, daß 

für dieſen nicht die erwünſchte Genauigkeit vorhanden ift !; fo ſcheinen 

insbeſondere die Notizen über die Latein- oder Mittelſchulen der holl. 

Periode mangelhaft zu ſein. Die höheren Bürgerſchulen ſind nicht er⸗ 

wähnt, die in der belgiſchen Periode, nach dem Geſetze vom 1. Juni 

1850, als ſtaatliche Mittelſchulen auftreten. Ohne Zweifel aber bilden 

die vom genannten Geſetze der Regierung überlaſſenen 50 Mittelſchulen, 

ſowie die kirchlichen Inſtitute eine der belgiſchen Periode eigenthümliche 

Errungenſchaft. Wir ſind anderſeits auch außer Standes anzugeben, 

ob ſich nicht unter den „Collegien“ der holländiſchen Periode Lateinſchulen 

oder Präceptorate, die nachher in Mittelſchulen übergegangen wären 

(Thuin, Soignies und Binche im Hennegau ſcheinen hievon ein Beiſpiel 

zu bilden), befunden haben. Dann freilich ſtellte ſich das Ergebniß für 

die belgiſche Periode noch glänzender heraus, als es bereits ſich dar— 

bietet. Hievon abgeſehen, befanden ſich, wenn wir nunmehr den Ver⸗ 

gleich im Einzelnen verfolgen, 

in der Provinz Antwerpen vor 1830: 1 Athenäum zu Antwerpen, 

5 Collegien zu Turnhout, Weſterloo, Herenthals, Gheel, Lierre (zugleich 

Schullehrerſeminar), Mecheln (eine Lateinſchule). Um 1861 aber finden 

wir 1 Athen. zu Antwerpen, 3 biſchöfl., ſtädtiſch-patronirte? Collegien 

1 S. Etat p. 63 sd. 
2 Die freien Mittelſchulen können von Gemeinden unterſtützt, oder ganz un⸗ 

abhängig, „patronirt“ oder nicht patronirt ſein. Hinwiederum können die Gemeinde⸗ 
reſp. Provincialanſtalten von der Regierung „ſubventionirt“ ſein oder nicht. So 

ergeben ſich laut Geſetz vom 1. Juni 1850 zwei Hauptelaffen von Anftalten: 
1. Die unter der Staats leitung nach Maßgabe des Geſetzes von 1850 

mit 2 Abtheilungen: 
a) die rein ſtaatlichen, d. h. die Athenäen und die vom Staate gegrün⸗ 

deten Mittelſchulen. Alles Perſonal ernennt an ihnen die Regierung, wie fie aus⸗ 

ſchließlich die Verwaltung und Inſpection führt. (Art. 11.) 
b) die vom Staate ſubventionirten Gemeinde- und Provincialanftalten. 

Sie ſind an das Studienprogramm der Regierung gebunden, deren Einſichtsnahme 

ſie auch die Schulbücher, Schulordnungen und ihre Verwaltung unterſtellen. 

(Art. 29.) 
2. Freie Anſtalten, und zwar | 
a) von Gemeinden oder Provinzen gegründete, die daher unabhängig * in 

der Leitung, jedoch unter ſtaatlicher Aufficht ſtehen. 
b) von Privaten, ſeien es Geiſtliche oder Weltliche, gegründete, aber von 

Gemeinden patronirte, in denen keine königl. oder ſtädtiſche Anſtalt ſich befindet. Sie 
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zu Gheel, Herenthals, Mecheln. 2 rein biſchöfliche Collegien zu Hoog⸗ 

ſtraeten und das erzb. Seminar 1. Abtheilung zu Mecheln. 2 Colle⸗ 

gien der Geſellſchaft Jeſu zu Antwerpen und Turnhout. Alſo im Gan⸗ 

zen: 1 Athenäum und 7 Collegien. Daneben 5 Mittel-(Real⸗) Schulen 

zu Antwerpen, Boom, Lierre, Mecheln, Turnhout; und 1 ſtädtiſche 

Handelsſchule zu Antwerpen, im Ganzen 6. Alſo Zunahme um 2 Col⸗ 

legien und 5 Mittelſchulen. — 

In Brabant vor 1830: 1 Athenäum zu Brüſſel, 4 Collegien 

zu Nivelles, Löwen, Dieſt, Tirlemont. Um 1861 aber: 1 kön. Athe⸗ 

näum zu Brüſſel, 4 ſtaatlich ſubventionirte ſtädtiſche Collegien zu Dieſt, 

Löwen, Nivelles, Tirlemont; 1 erzb. Seminar zu Baſſe-Wapre, 1 erzb. 

Coll. St. Louis zu Brüſſel, 1 Coll. der Geſ. Jeſu St. Michel zu 

Brüſſel; eines in den Händen von Privaten zu Ixelles, 1 Coll. von Rel. 

zu Dieſt; 6 ſtaatliche Mittelſchulen zu Aerſchot, Dieſt, Hal, Jodoigne, 

Löwen, Wavre; 1 ſtädtiſche Mittelſchule zu Brüſſel, 2 von Religioſen 

zu Löwen und Tirlemont. Alſo Zunahme: um 5 Collegien und 9 

Realſchulen. 5 

In Weſtflandern vor 1830: 1 Athenäum zu Brügge, 4 

Collegien zu pern, Furnes, Menin, Courtrai. Um 1861 bleibt das 

kön. Athenäum, das Collegium zu Apern iſt ſtädtiſch, vom Staate fub- 

ventionirt, und neben ihm erhebt ſich 1 freies biſchöfliches Colleg; 4 

andere freie biſchöfl. Collegien zeigen ſich zu Brügge, Furnes, Menin, 

Roulers (Knabenſeminar); 2 ſtädtiſch patronirte biſchöfl. Collegien zu 

Courtrai und Poperingen; 1 Collegium der Recoll. zu Thielt. 4 ſtaat⸗ 

liche Mittelſchulen zu Brügge, Furnes, Nieuport, Ypern. Alſo Zus 

nahme an Collegien: 6; Mittelſchulen: 6. 

In Oſtflan dern vor 1830: 4 Collegien zu Gent, Audenaarden, 

Aloſt, Grammont. Um 1861: 1 kön. Athenäum zu Gent, 1 freies 

biſchöfl. Collegium zu Grammont, 1 anderes (Knabenſeminar) zu St. 

Nicolas; von rel. Congr. 1 ſtädtiſch patronirtes zu Eecloo, 1 freies zu 

Audenaarden, 1 anderes zu Gent, und wieder 1 anderes zu Termonde; 

von der Geſellſchaft Jeſu 2 Collegien zu Aloſt und Gent; Mittelſchulen: 

3 ſtaatliche zu Aloſt, Gent und Renaix; 2 ſtaatlich ſubventionirte ftäd- 

unterſtehen wie a) der ſtaatlichen Aufſicht; ihr Verhältniß zur Gemeinde darf nur 

auf 10 Jahre eingegangen werden. (Art. 32.) 

c) Völlig freie Anſtalten der Kirche oder der Privaten. | 
Man ſieht, daß ſelbſt von den freien Anftalten (2 a und b) bereits ein großer 

Bruchtheil zur Staatsleitung in eine gewiſſe Beziehung geſetzt iſt. 
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tiſche zu Gent (Induſtrieſchule) und Termonde; 3 freie bifchöfliche 
Inſtitute zu Lokeren, Renaix und St. Nicolas; 3 von rel. Congre⸗ 

gationen zu Aloſt (Schulbrüder), Grammont und Melle. Alſo Zunahme 
an Collegien: 2; Mittelſchulen: 11. f 

i Im Hennegau befinden ſich vor 1830: 1 Athenäum zu Tournay, 

8 Collegien zu Mons (Bergen), Ath, Soignies, Thuin, Binche, Enghien, 

Charleroi (Karlsburg), Chimay. Um 1861 hat die Provinz 2 k. 

Athenäen zu Tournay und Mons; 3 ſtaatlich ſubv. ſtädtiſche Collegien 

zu Ath, Karlsburg und Chimay; 1 patronirtes biſchöfliches Collegium 
zu Enghien, 1 freies biſch. C. zu Bonne-Eſperance (Knabenſem.); 2 Coll. 

der Gef, Jeſu zu Mons und Tournay; 1 Colleg. von Religioſen zu 

Kain; 2 Privatcollegien zu Jumet und Leuze. — Mittelſchulen: 12 

ſtaatliche zu Ath, Beaumont, Braine le Comte, Goſſelies, Houdeng, Mons, 

Paturages, Peruwelz, Roeulz, Saint Ghislain, Soignies, Thuin; 

3 ſubv. ſtädtiſche zu Tournay, Quiévrain und Mons. 1 biſch, patro⸗ 

nirtes zu Binche; 1 freies der Mariſten zu Fleurus. 4 private Handels- 

und Gewerbeſchulen zu Tournay, Marchienne, Chapelle lez-Herlaimont 

und Quiévrain. Alſo Zunahme: 3 Coll., 21 Mittelſchulen. 

Lüttich und Namur weiſen vor 1830 1 Ah. zu Namur, 

4 Collegien zu Lüttich, Huy, Verviers (L.) Dinant (N.) 1 Mittelſchule 

zu Dalhem⸗Limburg (L.) auf; um 1861: 2 Athenäen zu Lüttich und 

Namur; 2 ſtädt. patronirte biſch. Coll. zu Herve (L.) und Dinant; 

3 bil. freie C. zu Huy St. Quirin, St. Roch (L.) und Floreffe (N. 

Kn. S.). 3 Jeſ.⸗Coll. zu Lüttich, Verviers und Namur. Außerdem 6 

ſtaatliche Mittelſchulen im Lüttich'ſchen: Huy, Limburg, Spa, Stavelot, 

Viſe, Waremme; 7 im Namurſchen: Andennes, Couvin, Dinant, Foſſes, 

Namur, Philippeville und Rochefort; 3 ſtädtiſch ſubv. Gewerbs- und 

Handelsſchulen zu Huy, Lüttich und Verviers; 1 freie biſchöfl. zu Wa— 

remme und 1 Inſtitut St. Louis, von Religioſen, zu Namur. 

Alſo Zunahme: 5 Coll., 17 Mittelſchulen. 

In Limburg ſind von dem Athen. (Maſtricht) und 5 Collegien: 

Haſſelt, Tongern, St. Trond, Ruremond, Weert vor 1830, nach der 

Grenzregulirung von 1839 nur noch geblieben: Haſſelt, Tongern, 

St. Trond, als ſtädtiſche ſtaatlich ſubv. Gemeindecoll.; neben ihnen 

findet ſich um 1840 das freie biſch. Coll. St. Trond (Knabenſeminar). 

Um 1861 ſind verzeichnet dieſelben: Haſſelt als k. Athen.; Tongern 

als ſtaatlich ſubv. ſtädtiſche Anſtalt; St. Trond als ſtädtiſch patronirtes | 

biſch. Colleg. neben dem freien Knabenſeminar; 1 ſtädtiſch patronirtes 
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Coll. zu Beeringen, ſowie 1 freies von Religioſen zu Maaſeijk. Dazu 

kommen 3 ſtaatliche Mittelſchulen zu Maaſeijk, St. Trond und Tongern. 

Alſo Zuwachs: 3 Collegien und 3 Mittelſchulen. 

Im Luxem burgiſchen find vor 1830 1 Athenäum zu Luxem⸗ 

burg, 2 Coll. zu Bouillon und Diekirch verzeichnet, von ihnen iſt 

Bouillon (als ſubv. ſtädt. Coll.) geblieben, um 1861 vermehrt durch 

das k. Athenäum zu Arlon und das ſtädtiſche ſubv. C. zu Virton, ſowie 

1 freies biſch. C. (Knabenſeminar) zu Baſtogne. Daneben ſind noch 

4 ſtaatliche Mittelſchulen zu Marche, Neufchateau, St. Hubert und 

Virton bemerklich. Alſo Zuwachs um 3 Coll. und 4 Mittelſchulen. — 

172. Zur Vergleichung der Anſtalten in den Perioden von 1840 

und 1860 dient es, wenn die officielle Statiſtik von 1842 —48 die 

Anſtalten nach 1840 wie folgt charakteriſirt: 

1) Staatlich ſubventionirte, ſtädtiſche Anſtalten ph 

die einzelnen Provinzen des Königreichs: 

a) Antwerpen: 1 Athenäum zu Antwerpen = 1. 

b) Brabant: 1 Athenäum zu Brüſſel; 1 Coll. zu Nivelles; 

1 Coll. zu Tirlemont = 3. 

c) Weſtflandern: 1 Athenäum zu Brügge, 1 Coll. zu Jperen = 2. 

d) Oſtflandern: 1 Athen. zu Gent = 1. 

e) Hennegau: 1 Athen. zu Tournay, 5 Coll. zu Charleroi, 

Chimay, Soignies, Mons, Ath. = 

1) Lüttich: 3 Coll. zu Lüttich, Herve, Huy; 1 Mittelſchule zu 

Verviers = 4. 6 

g) Limburg: 1 Ath. zu Haſſelt, 3 Coll. zu Tongern, Beeringen 

und St. Trond = 4 

h) Luxemburg: 1 Athen. zu Arlon = 1. 

1) Namur: 1 Ath. zu Namur, 1 Coll. zu Dinant = 2. 

Im Ganzen: 25 Collegien. 

Mit Ausnahme von Herve, Beeringen und Arlon beſtanden dieſe 

Anſtalten als ſtaatliche ſchon vor 1830; ſie gingen aber in ſtädtiſche 

Regie über. 

2) Freie Anſtalten, welche keinerlei ſtaatliche Sub⸗ 
vention bezogen: 

a) Antwerpen: 9 Collegien: 1 erzb. zu Mecheln, das Seminar, 

St. Louis; zu Hoogſtraeten; zu Gheel; zu Herenthals; zu Lier. 

2 Jeſ.⸗Coll. zu Antwerpen und Turnhout. 1 Mittelſchule St. Louis 

(Brül) zu Mecheln. Alle 9 Anſtalten kirchlich. 



204 
— 

b) Brabant: 9 Collegien, davon 3 erzb. zu Baſſe Wavre 

(Knabenſem.), Aerſchot, Dieſt; eines der k. Univerſität zu Löwen; 

1 Jeſ.⸗Coll. zu Brüſſel; 1 der Joſephiten zu Tirlemont; 2 Privatcoll. 

zu Molenbeek und St. Joſſe ten Noode. Dazu 1 ſtädt. Handelsſchule 

zu Waveren. Alſo kirchliche Coll. 6. — 

c) Weſtflandern: 8 Coll., wovon 7 biſchöfliche zu Brügge, zu 
Courtrai, zu Furnes, zu Menin, zu Oſtende, zu Roulers (Knabenſem.), 

zu Apern; 1 der Recollecten zu Thielt. Alle 8 kirchlich. | 

d) Oſtflandern: 7 Coll. 2 biſch. zu Grammont und St. Nicolas 
(Knabenſem.) 2 Jeſ.⸗Coll. zu Gent und Aloſt; 3 der Congr. de Notre 

Dame zu Audenaarden, Eecloo, Termonde. Alle 7 kirchlich. 

e) Hennegau: 11 Coll., wovon 3 biſchöflich zu Ath, Bonne⸗ 

Eſperance (Knabenſem.), Binche; 2 Jeſ.⸗Coll. zu Brügelette und zu 

Tournay; 2 der Congr. de Ste Union zu Kain und Rumes; 1 der 

Peres de SS. CC. zu Enghien; 1 ſtädtiſches zu Jumet. Daneben 

2 Privatanſtalten zu Leuze und Mons. Alſo 8 kirchl. Coll. 

) Lüttich 2 Coll., 1 Jeſ. Coll. zu Lüttich, 1 zu Huy, St. 

Quirin, Privatanſtalt. Alſo 1 kirchl. Coll. 

g) Im Limburgiſchen das Knabenſeminar zu St. Trond 

1 k. Coll. 

h) In Namur: zu Floreffe 1 biſch. Knabenſem., zu Namur 

1 Jeſ. Coll. Alſo 2 kirchliche Collegien. Im Ganzen 49 freie Anſtalten, 

wovon 42 kirchlich. 

173) Ueber die Volksſchule weiſt die offizielle Statiſtik aus dem 

erſten Jahrzehnt der Unabhängigkeit folgende Fortſchritte auf: 

IJ. Zahl der Schulen: 

1830: 4,046. — 1840: 5,189. Alſo Zuwachs: 1,143 oder 

vielmehr, ſoweit Luxemburg und Limburg 1839 abgingen: 1,732. 

1854: 5,498. (Rapp. triennal. 220 sq.) 

II. Arten der Schulen: 

Gemeinde-, gemiſchte⸗ Privatſchulen: 

1840: 2,109. 796. 2,284. 

Nur 163 Gemeinden befanden ſich 1840 noch ohne Schulen. Ge⸗ 

nauere Unterſuchungen ergaben, daß Mangel an Mitteln die Haupt⸗ 

ſchuld trug; die Einwohner ſchickten ihre Kinder in der Regel in . 

bargemeinden. | 
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Gemeinde⸗ Adoptirte Privat⸗Schulen. 

1854: 2,809. 865. 1,824. 

III. Schülerzahl: 

Geſammt⸗ Gemeinde⸗ | Gemiſchte | Privat⸗ Geſammt⸗ Am 
Bevölkerung. Schulen. Zahl. 31. Dee. 

293,000 1830 
226,688 128,734 355,422 1831 

158,908 (2) 73,495 (2) 139,133 371,536(2)| 1832 
183,216 67,313 148,267 398,796 1833 

4,165,953 178,978 80,229 152,336 411,543 1834 
4,317,944 188,353 86,906 164,396 439,655 1838 
4,028,677 177,294 91,823 165,052 434,169 1839 
4,064,997 190,717 91,022 171,642 453,381 1840 

Unentgeltlich haben 1840 die Schulen beſucht: 193,290 Kinder, 

alſo über /. Aus der vorſtehenden Lifte iſt zu erſehen, daß hauptſäch⸗ 

lich die beiden Arten von Privatſchulen in die Zunahme des Schulbe⸗ 

ſuchs ſich theilten. ei: 

Das Volksſchulgeſetz von 1842, welches in Art. 1 für jede Ge⸗ 

meinde des KR. die Errichtung von wenigſtens einer Gemeindeſchule 

vorſchreibt, ſtellt (Art. 2) Dispens hievon in Ausſicht, wenn bereits 

durch Privatſchulen genügend vorgeſorgt iſt. Solche heißen wir in der 

folgenden Ueberſicht von 1854 halbfreie Privatſchulen. Auch kann die 

Gemeinde ſolche Privatſchulen geradezu „adoptiren“ (Art. 3) oder als 

Gemeindeſchulen annehmen, wozu erforderlich iſt, daß ſie den geſetzlichen 

Vorſchriften genügen. 

Stand der Volksſchulen 1854. 

Gemeindeſchulen 183,067 Knaben, 106,114 Mädchen. 

29091 8 63,881 „ 

I SR RER EREEN 1,501 1 li 

„„ BES ENHERCHENDERE ° 9.1: 1 N 

258,195 „ 233,381 „ 
233,331 

491,526, davon 

289,181, alſo über / Gemeindeſchüler. 

Unentgeltlich empfingen 1854 den Unterricht in Gemeindeſchulen: 

Knaben: 146,746. Mädchen: 129,485. 
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IV. Das Lehrerperſonal 1854 beſtand: 

Für Knaben aus: | Für Mädchen aus: 
Hauptlehrer. Unterlehrer. ] Hauptlehrerinnen.] Unterlehrerinnen. 

Laien. Relig. Laien. Relig. ] Laien. Relig. Laien. Relig. 

Gemdſch. 2578 3 657 8 166 65 193 63 
Adopt. 343 36 24 79] 196 290 110 840 
Freiſch. 795 52 | 234 171 | 687 279 | 201 740 

3716 91 915 | 258 | 1040 634 501 1643 
Im Ganzen 8810 Lehrerperſonen, davon 6184 weltl. 2626 

Ordensp. Das Jahr 1840 weist im Ganzen 5,320 Perſonen, darunter 

1,427 Lehrerinnen auf; 3,028 waren in Gemeinde-, 2,292 in Privat⸗ 

ſchulen angeſtellt. — Man ſieht aus dieſen Zahlen, welchen Einfluß die 

aufblühenden Schullehrerſeminarien neben dem Geſetze von 1842 zu 

Gunſten der Gemeindeſchulen ausübten. — 

II. Lettera della c. di Propaganda delli 16 Gennajo 1840 ai Vescovi 
irlandesi, approvata da SS. Gregorio XVI. 

„Vostra Eccellenza conosce si perfettamente la gravità della 

questione agitata in Irlanda per riguardo al novo sistema, chia- 

mato nazionale, d’istruzione pubblica, che Ella non potrà essere 

sorpresa, che la risposta della Sacra Congr. della Propaganda sia 

stata differita si lungo tempo. Perche Vostra Eccellenza ha cono- 

scenza perfetta dell’ affare, e non ignora alcuno de’ gravi in- 

teressi, che hanno dato luogo a questa controversia ed hanno 

dimandato una lunghissima deliberazione. 

Effettivamente la S. C., esaminando lungo tempo e a fondo, 

giusta il dovere della sua istituzione, la questione proposta, non 

ha potuto, che inquietarsi per differenti considerazioni. Anzi 

tutto l'obbligazione, di difendere la Religione cattolica, Fimpor- 4 

tanza della educazione della gioventü, in seguito il sentimento 

della riconoscenza verso il Parlamento del Regno Britannico, che 

ha accordata una somma considerevole alle scuole popolari 

d’Irlanda; la necessita di mantenere la concordia fra i Vescovi 

cattolici, quella di conservare la tranquillitä pubblica, il timore 
infine di vedere forse tutto il danaro e tutta l’autorita diventare 

la preda d’istitutori eterodossi: tali sono i punti, che hanno dovuto 

eccitare la sollecitudine della Congregazione. Dopo avere dunque 
maturamente pesato ji pericoli ed i vantaggi del sistema, dopo 
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aver inteso le ragioni delle parti, che sono in discussione, e pren- 

dendo soprattutto in considerazione, che consta felicemente da un’ 

esperienza di dieci anni, che la Religione cattolica non sembra aver 

sofferto per l’applicazione di questo sistema, la sacra Congre- 
gazione, dopo l’approvazione del nostro S. Padre il Papa Gregorio 

XVI. ha giudicato, che non bisognava punto pronunciare defini- 

tivamente sopra questo affare, ed ha creduto dover abbandonare 

questo sistema d'insegnamento alla saviezza ed alla coscienza di 

ciascun Vescovo, atteso, che il successo dipende necessariamente 

dalla vigilanza dei Pastori, dalle differente precauzioni a prendersi, 

e ch’egli bisogna lasciar parlare l’esperienza per un lungo spazio 

di tempo. Ciö nulla meno per non abbandonare senza providenza 

e senza alcuni consigli adattati alla materia un oggetto di questa 

importanza, la S. C. ha giudicato dover proporre i sequenti 

avvisi: 

Cioe: 1. Che tutti i libri contenenti qualche cosa di contrario sia 

alla regola o alla purita delle S. Scritture, sia alla Dottrina della 

Chiesa od ai costumi, devono essere allontonati dalle scuole. 

Cosa, che poträ farsi tanto più facilmente, in quantochè alcuna 

disposizione del nuovo sistema non vi si oppone. 

2. Che bisogna impiegare i mezzi necessari, perche il pre- 

cettore normale degl' institutori cattolici nelle classi di religione, 

di morale e di storia sia egli stesso cattolico o che ei ve n'abbia 

alcuno. Perchè non conviene, che un Cattolico impari da un 

acattolico il metodo d’insegnare la religione. 

3. Che é molto piü sicuro il far semplicemente insegnare le 

lettere umane nelle scuole miste, che di farvi dare nello stesso 

tempo, in maniera ristretta, ciö che altri chiama gli articoli fon- 

damentali e comuni della religione cristiana, riservando un’ 

istruzione particolare e separata per ciascuna setta. Una tale 

maniera d’agire coi fanciulli sembra essere pericolosissima. 

4. Che in generale i Vescovi e i Pastori devono vegliare, 

che in questo sistema d’istruzione nazionale i fanciulli cattolici 

non contraggano di male infezioni per qualunque siasi causa: 

che tocca pure ad essi d'impiegare tutti i mezzi per ottenere dal 

potere sovrano un ordine di cose migliore e condizioni piu 

fa vorevoli. 

La S. C. pensa anche, che sarebbe utilissimo, che i Vescovi 
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e i Curati disponessero degli edifici delle scuole, e ne avessero 

la proprieta. Essa crede anche, che i Vescovi farebbero bene 

di conferire spesso fra loro sopra questo affare importante nei 

Sinodi provinciali e che di queste conferenze ne trarebbero grandi 

vantaggi. Che se i resultati non fossero soddisfacenti, bisognera 

che la S. Sede ne sia essatamente informata, affinchè vi ponga 

subito rimedio. Infine la S. C. desidera, che i Vescovi e gli altri 

Ecclesiastici s’astengano d’ora innanzi da ogni discussione sopra 

questa materia nei giornali ed altri scritti di questo genere; per 

tema, che Ponore della Religione, la vicendevole riputazione e 

la carità cristiana non ne vengano ferite a grande scandalo del 

popolo. 

Tali sono i punti. Ecc. 
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ſtalten. Oeffentliche Anklagen. Desgaret. 25. v. Montalembert. 26. Der mo⸗ 
raliſche Sieg auf Seite der Katholiken. Principielle Zugeſtändniſſe von Thiers. 

27. Wirkung der Revolution von 1848: Forderung der religiöſen Grundlage der 
Eneyclica XI. 14 
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Schule. 28. Transaction mit der Kirche. Das Geſetz vom 15. März 1850. Der 
Biſchof von Langres. 29. Bedeutung dieſer Wendung für die Theſen 45—46 und 

den Satz der Encyel. Quanta cura g : ? / : . Seite 19-36 

$.2. Die chriſtliche Schule und die Liberalen in Belgien. 

30. Die unbeſchränkte Lehrfreiheit, wie ſie von den Katholiken verſtanden 

wurde; nicht als Princip, ſondern als Folgerung aus dem beſtehenden Recht ver⸗ 

theidigt; die eas de conscience von Monſgr. Pariſis. 31. Feindſeligkeiten der 
Liberalen in Belgien gegen die chriſtliche Lehrfreiheit in Belgien offen; das Geſetz 
vom 1. Juni 1850; ihre Stellung zur Volksſchule. Sie ſteuern auf Trennung 
der chriſtlichen Schule von der Kirche trotz des verfaſſungsmäßigen Schutzes der Kirche. 

Abſolutismus der Hintergrund der unbeſchränkten Lehrfreiheit im liberalen Sinne. 

32. Hiſtoriſcher Ausgang im holländiſchen Staatsmonopol, das durch feine Feind⸗ 

ſeligkeit gegen die Kirche den Liberalismus in Belgien großgezogen hat. Zuſammen⸗ 

ſtellung der holländiſchen Schulgeſetze von 1816-1830. 33. Die Liberalen, darin 
auf Seite der Holländer, wiſſen die Katholiken für ihre Gleichheit und Freiheit zu 

gewinnen. Daraus unbeſchränkte Lehr- und Preßfreiheit entſpringend. 34. Die 

belgiſche Verfaſſung iſt folgerichtig, nachdem das Compromiß vorhergegangen; aber 

um dieſes aufrecht zu halten, muß der Staat von der Schule fern bleiben. 35. 

Die wohlthätigen Wirkungen der Lehrfreiheit: fie geſtattet dem Bildungsdrange 

der katholiſchen Kirche freie Entfaltung. Wachsthum der Schule trotz der Nachtheile 

der Umwälzung. Ueberblick über die einzelnen Arten der Schule. 36. Fortſetzung. 
Statiſtiſche Vergleichung der verſchiedenen Schulperioden. Stand vor 1830; nach 
1840; um 1861. Die Lehrfreiheit gegen das Staatsmonopol im 
Vortheil. 37. Fortſetzung. Antheil der Kirche und der Liberalen am Wachs⸗ 

thum. Vorſprung auf Seite der Kirche. Eine ſtatiſtiſche Vergleichung 

zwiſchen ſtaatlich-liberalen und Jeſuitencollegien bezüglich der Frequenz. 38. Sache 
der Liberalen war es, zu „organiſiren“, d. h. die Freiheit der Kirche und der Ge- 

meinden zu beſchneiden. Niſus der „freien Univerſität“, Staatsanſtalt zu werden. 
39. Die Tendenz der Liberalen zum Staatsmonopol, nachgewieſen an der belgiſchen 

Schulgeſetzgebung. 40. Fortſetzung. An der Stellung zum Volksſchulgeſetz. 41. 

An dem Geſetze über die Mittelſchulen. 42. Klage der Katholiken. 43. Einge⸗ 
ſtändniſſe der Liberalen, daß fie auf Zerſtörung des Compromiſſes mit den Katho⸗ 

liken, auf eine ungläubige Staatsreligion los ſteuern. Thatſächliches. Grundſatz der 

kath. G.⸗V. zu Mecheln. 44. Bedeutung der Kämpfe in Belgien zur Illuſtration 

der Theſen 47 und 48. . Ä 5 5 1 . i . Seite 36—58 

$. 3. Die chriſtliche Lehrfreiheit im Kampfe mit dem mo⸗ 

dernen Staate in England. 

45. In England mehr als in andern Ländern Reſte der chriſtlichen Schule. 
Der ihr feindſelige Liberalismus mehr nur in Irland thätig. 46. Befürchtungen 

des katholiſchen Biſchofs von Liverpool für England. Der Abſolutismus auf dem 
Gebiete der Schule bis jetzt in England nicht glücklich. 47. Geſchichtliche Grundlage für 

die Bethätigung des Liberalismus ähnlich wie in Belgien: die Verfolgung der katho⸗ 
liſchen Lehrfreiheit. 48. und 49. Blüthe der katholiſchen Schule unter der äußern Ungunſt. 

Statiſtiſch nach gewieſen. 50. Der Nationalerziehungsrath für Irland ſeit 1832. 

Er führt die Miſchſchule ein. Seine Grundſätze. 51. Sein Aufſchwung. Die 
Proteſtanten entziehen ſich der Miſchſchule. 52. Hauptſchwierigkeit: welche Religion 
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ſoll in den gemeinſamen Leſebüchern vertreten fein? Man umgeht fie durch confeſ— 

ſionelle Grundlage. 53. Anglikaniſche Einwürfe; ihre Stärke; die Antwort der 

Vertheidiger des Miſchſyſtemso. 54. Man kommt in Wirklichkeit immer mehr ab 
von dieſem Syſtem. Ohnehin in Irland die gelehrten Schulen confeſſionell. 55. 

Geſichtspunkte zur Vergleichung mit deutſchen Miſchſchulen. 56. Verhalten der 

Kirche zum Syſtem des iriſchen Nationalſchulrathes: das Gute annehmen, das 

Schlimme verbeſſern. Urtheil der Propaganda. 57. Streben der Irländer zum 
engliſchen Syſtem hin; Dr. G. Hughes. 58. Eigenthümlichkeit in dem Vorgehen 

der engliſchen Geſetzgebung gegen die Schule. Die Schonung des confeſſionellen 

Elements und der corporativen Freiheit hält die Engländer nicht ab, jede ſtaatliche Ein- 

miſchung zu verurtheilen. 59. Vergkeichungspunkte zu den Theſen 47 und 48 

Seite 58 — 74 

II. Sachliche Kritik. 

§. 4. Läßt ſich die ausſchließlich ſtaatliche Leitung der 

chriſtlichen Schule aus der Natur der Staatsgewalt 

ableiten? 

60. Bedeutung der Frage. 61. Ein Beweis von Coufin für das ſtaatliche 

Recht auf Erziehung. 62. Ein verwandter Beweis von Trendelenburg. 63. Re- 

torſion für Trendelenburg. 64. Ausführlichere Beleuchtung des Beweisganges von 

Trendelenburg: a) nicht Alles, was dem Staate nöthig, iſt ſtaatliche Angelegenheit. 

65. b) Die einheitliche Gefinnung der Bürger iſt kein unerläßliches Erforderniß des 

ſtaatlichen Lebens, ſonſt müßte man dem modernen Staate das Leben von vorne— 

herein abſprechen. 66. c) Jedenfalls iſt es nicht Sache des Staates, die einheit— 

liche Geſinnung durch Erziehung zu wirken. 67. Widerlegung des Beweiſes von 

Couſin nach ſeinen Gliedern. 68. Auch die der Kirche von den Vertheidigern des 

Schulabſolutismus eingeräumte Einmiſchung unter dem oberſten ſtaatlichen Er- 

ziehungsrecht macht dieſes nicht legitim; denn auch ſo noch bleibt dem Staate das 
abſurde Recht, chriſtliche Erziehung zu zerſtören. Trendelenburg über die Einwirkung 

der Kirche widerlegt. 69. Dr. Stahl, auf der gleichen Grundlage mit den Ver— 

theidigern der franzöſiſchen Univerſität, will gleichwohl die Rechte des chriſtlichen 
Gewiſſens ſichern. Widerſpruch ſeiner Anſichten über die Rechte der väterlichen 

Gewalt. 70. 71. Derſelbe Widerſpruch kehrt bei den Rechten der Kirche auf die 

Schule wieder; ſie werden ponirt und negirt. Auf dem abſolutiſtiſchen Standpunkte iſt 

es unmöglich, das Recht des Gewiſſens und der Kirche auf die Schule aufrecht zu 

halten. Der Socialismus allein folgerichtig. 72. Eine andere Form, das ſtaatliche 

Monopol zu beweiſen, von Cantu widerlegt. 73. Ein Argument von Roſſi: alle 
Freiheit kommt vom Staat, weist auf den revolutionären Urſprung dieſer ganzen 

Lehre. Die Civilta F 5 } ; : - 5 5 . Seite 75 —93 

$. 5. Fordert der heutige Stand der Wiſſenſchaft und 

Bildung die ausſchließlich ſtaatliche Leitung der 

chriſtlichen Schule? 

74. Zuſammenhang zwiſchen Wiſſenſchaft und Lehre; mittelbar zwiſchen der 
Freiheit der Wiſſenſchaft und der Stellung der Schule zu Kirche und Staat. 75. 

Dr. Bluntſchli für Freiheit der Wiſſenſchaft dem Staate gegenüber. 76. Anwendung 

dieſer Wahrheit. Sie ſchließt das ſtaatliche Intereſſe keineswegs aus, auch nicht 

14 * 
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für die Theologie. 77. Iſt der Staat mit feinem Intereſſe an die Stelle der Vor⸗ 

mundſchaft der Kirche getreten? Bluntſchli macht den proteſtantiſchen Standpunkt 

zum abſolut geltenden. Für Katholiken iſt aber die Stellung der Kirche zur Wiſſen⸗ 

ſchaft heute wie ehedem. 78. Auch heute noch hat die Kirche ſelbſt für die natür⸗ 

lichen Wiſſenſchaften die oberſte Stellung. 79. Dieſe iſt übrigens eine qualitativ 

andere als die des Staates. 80. Ebenſo zur chriſtlichen Schule; dieſe nur partiell 

an den Staat gekommen. Weder die Reformation noch die Revolution ändern den 

kirchlichen Primat über die Schule. 81. Wie Paſſy und Guizot den ſtaatlichen 

Schulprimat aus den Forderungen der Gegenwart begründen. 82. Wenn die Un⸗ 
gläubigen der Staatserziehung bedürfen, ändert das die Rechte der Katholiken auf 

Freiheit nicht. Guizots Auffaſſung ſpricht den Katholiken im modernen Staat die 

politiſche Exiſtenz ab. 83. Dieſe aber ſtützen es auf die Verfaſſung. Montalembert. 
Der Erzbiſchof von Paris. 84. Iſt der moderne Staat im Stande, ſeine geiſtlichen 
Söhne zu bändigen? Umgekehrt, er iſt ihnen dienſtbar geworden. Monſgr. Pariſis. 
Erſter Beweis, aus der Stellung der Staatsſchullehrer zur Wahlbeſtechung. 85. 

Zweiter Beweis: die Staatsſchule erzieht Leute ohne Gewiſſen und verewigt die 

Revolution. Mahnung vor 1848 an die Juliregierung ; . Seite 94—106 

§. 6. Iſt die ausſchließliche oberſte Leitung der Schule 

durch den Staat förderlich für das Gedeihen der Schule? 

86. Der Staat kann innerhalb der rechten Grenzen ſehr wohlthätig für die 

Schule wirken; die Geſammtleitung durchbricht dieſe. 87. Die Schulorganiſation 

der neuen Aera in Bayern. 88. Fortſetzung und Schlußfolgerung für den ſtaat⸗ 

lichen Organiſationsberuf. 89. Ein Pendant aus Rußland nach P. Gagarin. 90. 
Ein anderes aus Jungitalien, das dem Hegelthum huldigt. 91. Die neueſte Schul⸗ 

kataſtrophe nach öffentlichen Examina aus dem Jahre 1867. 92. Der Verfall der 
Schule in Italien kann nicht auf Rechnung der Revolution geſchoben werben; 

Belgien blühte auf trotz feiner Revolution, aber es wurde bewahrt vor Staatsor⸗ 

ganifationen. Wie die Liberalen die wohlthätige Wirkung des Klerus auf die 
Schule zu umſchiffen ſuchen. Paſſy. Nachweis gegen St. Prieſt, daß die Studien 

in Belgien auch qualitativ zugenommen haben. Montalembert. Monſgr. Pariſis. 
93. Gegen die Einrede aus der Zeitdiſtanz: die Liberalen in Frankreich von heute 

verglichen mit den Studien der Chriſten vor einem Jahrhundert; das liberale Frank— 

reich hat den Stand von 1762 trotz allem Organiſiren nicht erreicht! 94. Ver⸗ 

muthung, daß die ſtaatliche Organiſirung mit innerem Siechthum der Bildungskraft 

zuſammenhängt. Das Uebel liegt tiefer . 5 ; K . Seite 106—116 

$. 7. Die ausſchließlich ſtaatliche Leitung der Schule, 

ſoferne ſie auf deren Trennung von der Kirche beruht 
und zum religiöfen Indifferentis mus führt, wirkt 

tödtlich für das Lebensprineip der Erziehung 

und die Schule ſelber. 

95. Die Schule des modernen Staates muß indifferent ſein, inwieferne? 96. 

Die Miſchſchulen in den Vereinigten Staaten. Ihre traurigen Folgen für Gitt- 

lichkeit und Religioſität. Urtheil des amerikaniſchen Episcopats und von Schul- 

männern. 97. Andere Belege. Gegenſtück von dem ſegensreichen Einfluß der 

Religion auf die Volksſchule aus Frankreich. Statiſtik. 98. Iſt die Geiftlichkeit 

* 
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den techniſchen Schulkenntniſſen feindſelig? Belgien. 99. Iſt die Miſchung für die ge⸗ 

lehrten Schulen vortheilhaft? Widerchriſtlicher Hintergrund. Tiefere Wurzeln des 

Uebels in gelehrten Richtungen. 100. Die deutſchen Grundrechte haben in ihren SS. 
über die Schule dieſen Hintergrund enthüllt; ſie ſchließen die kirchliche Wiſſenſchaft von 

der Lehrfreiheit aus. Ebenſo die chriſtliche Lern- und Berufsfreiheit. 101. Die widerchriſt⸗ 

liche Tendenz eine Quelle von Knechtſchaft. Reflexionen über die Natur der Lehr⸗ 
freiheit. Sie iſt wie die der Wiſſenſchaft göttlichen Rechtes; menſchliche Auctorität 

bei beiden, inwiefern? 102. Fr. Thierſch. Wirkſamkeit für gelehrte Miſchſchulen. 103. 
Er beruft ſich auf das Muſter von England. 104. Seine Gründe für confeſſionelle 

Miſchung aus der Parität u. ſ. w. 105. Haben die Jeſuiten den claſſiſchen und 
höheren Studien in Bayern Nachtheil bereitet? Iſt es gerecht, ihnen unter Katho— 

liken heute zu verweigern, was ihnen Proteſtanten einräumen? Aus Stonyhurft. 

Aus franzöſiſchen Jeſuitencollegien der Gegenwart. 106. Letzter Beweggrund der 

Humaniſten gegen die Jeſuiten, daß dieſe die claſſiſchen Studien dem chriſtlichen 

Geiſte unterordnen. Die Philoſophie oder vielmehr die Alterthumswiſſenſchaft ſoll 

fortan die erſte Stelle der Theologie einnehmen. Nachgewieſen aus Thierſch. 107. 

Nachweis, daß jede religiös⸗indifferente Gelehrten-Schule dem oberſten Schulzwecke 

widerſpricht. Sie wird religionsfeindlich; zerrüttet ſelbſt die natürliche Ueberzeu— 

gungskraft. 108. Eine natürliche Religion ſteuert heutzutage der Skepſis nicht 

mehr. Tieferer Grund. Folgerung . d N N . Seite 117—135 

III. Grundzüge. 

§. 8. Die Familie und die Schule. 
Die Erziehung iſt in der natürlichen Ordnung Sache der Familie, 

und die Schule inſofern Hülfsanſtalt der Familie. 

109. Grundlage der Pflicht der Selbſtvervollkommnung: die vernünftige Selbſt⸗ 

liebe. 110. Zur Selbſtvervollkommnung iſt die Erziehung unerläßlich; der Menſch 
hat ein göttliches Recht darauf. 111. Die natürlich geordnete Pflicht zu erziehen 

in den Eltern. Ihre Gewalt ein göttliches Recht. 112. Das Recht der Familie. 
Menſchenfeindlicher Charakter des Socialismus, der dieſes Recht beſtreitet. 113. 

Begriff der Schule. Zu welcher Art von Geſellſchaft gehört ſie? 114. Die 

Schule entſpringt aus der Familie und bleibt deren Hülfsanſtalt. Analogie an 

den Gewerken. 115. Die öffentliche Schule nach dem römiſchen Rechte. Sie 

ſteht unter der elterlichen Gewalt. Die Bürgſchaft, welche ſie dieſer bieten ſoll, 
führt zur Lehrkörperſchaft. 116. Oberſtes, wenigſtens negativ wirkendes Ziel der 

Schule iſt die Erziehung. Sie bildet die innere Schranke der Schulgewalt. 117. 

Die Mündigkeit eine äußere Schranke. 118. Der Titel des Lehrrechts iſt die Lehr⸗ 

gabe; zur Ausübung gehört die Zuſtimmung der Eltern oder des Mündigen. Ana— 
logie aus der übernatürlichen Ordnung. 119. Zuſammenfaſſung: die Lehrfreiheit 
ein natürliches, der pofitiven Geſetzgebung vorausgehendes Rechtsgebiet. 120. Herr 

der Schule iſt der Zögling \ i i 0 } h . Seite 135—147 

$. 9. Die Schule und die Kirche. 
In der chriſtlichen Ordnung iſt die Schule kraft göttlichen Rechtes 

zugleich eine kirchliche Anſtaltz fie ſchließt deß halb die 

Trennung von der Kirche aus. 
121. Aller menſchlichen geht eine göttliche Erziehung voran. 122. Dieſe gött⸗ 

Aiche Erziehungsthätigkeit iſt neben der Familie geblieben; ihr beſonderes Organ 
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it im Neuen Bunde das Prieſterthum der chriſtlichen Kirche. Dieſe iſt auf eine 

vollkommene Weiſe Schule für das übernatürliche Leben der Menſchen. 123. Die 
chriſtliche Schule unterſchieden von der Kirche bildet ſich hiſtoriſch aus der Vereini⸗ 

gung der geiſtlichen mit der weltlichen Lehrthätigkeit. 124. Nachweis des Grundgeſetzes 

der chriſtlichen Schule: Unterordnung des weltlichen unter das geiſtliche Element. 

Dieſelbe führt zum kirchlichen Charakter der chriſtlichen Schule. 125. Fortſetzung. 

126. Ein geſchichtliches Vorbild der rein kirchlichen, die Schule der Spnagoge. 
127. Die Schule des Herrn. 128. Ihr nachgebildet die apoſtoliſche Schule. 129. 

Beſtand der theologiſchen und katechetiſchen Schule um die Zeit Conſtantin d. G. 

130. Die Stellung der geiſtlichen zur weltlichen oder claſſiſchen Bildung; beide 

gehen Anfangs getrennte Wege. 131. Origenes ein Beiſpiel ihrer Verſchmelzung. 
132. Ein anderes die Bildungslaufbahn des hl. Baſilius d. G. 133. Regel des 
hl. Bafilius über die Stellung des geiſtlichen Elementes zum claſſiſch-weltlichen. 

134. Julian d. A. ſucht dieſe Verſchmelzung zu hindern: das erſte Beiſpiel der 

Trennung von Schule und Chriſtenthum. Die hh. Gregor von Nazianz und Cyrill 

von Alexandrien. 135. Nachweis dieſer Tendenz aus Julians Verbot. 136. Wider- 

ſinn der julianiſchen Verordnung. Abſolutiſtiſcher Charakter. Die Chriſten ver⸗ 

treten die Lehr- und Bildungsfreiheit als ein natürliches Menſchenrecht. 137. Be⸗ 

deutung der Klöſter für die chriſtliche Schule. 138. Deren Lebenselemente im 

Mittelalter. Ihr dreigegliederter Organismus. Im dritten Zeitalter dagegen 

ringt ein Zug zur Trennung mit dem organiſchen Bildungstrieb der chriſtlichen 

Schule. 139. Die Reform des Tridentinums. Die providentielle Miſſion der 

Geſellſchaft Jeſu. Sie ſtellt nichts Neues auf, ſondern hält die alten chriſtlichen 

Grundſätze über die Schule aufrecht. P. Daniel über die claſſiſchen Studien. 
Das Provinzialconecil von Amiens über die chriſtliche Schule. 140. Die vollkom⸗ 

mene Erziehungsfreiheit der Kirche die Aufgabe der Gegenwart. Forderung des 

deutſchen Episcopates auf der Synode von Würzburg. 141. Die Freiheit für die 

kirchliche Erziehung des Klerus. Dieſe iſt ein ausſchließliches Recht der Kirche. 142. 

Die trid. Seminarien. Widerlegung verſchiedener Einwürfe. 143. Es ſpricht für 
die Seminarien ein natürliches und poſitives göttliches Recht; aus der kirchlichen 
Anſchauung und der Natur der Sache nachgewieſen . 1 . Seite 147-176 

$. 10. Die ſchriſtliche Schule und der Staat. 

Als kirchliche Anſtalt unterſteht die chriſtliche Schule dem kirch⸗ 

lichen Lehramte; hiemit unverträglich iſt ihre ausſchließ⸗ 

lich⸗ſtaatliche Leitung. 

144. Die ſtaatliche Fürſorge als auf das Gemeinwohl gerichtet eine weſentlich 

andere als die elterliche; deßhalb iſt auch die Schule keine ſtaatliche Angelegenheit; 

umſoweniger die chriſtliche Schule, die von der Religion ihr Geſetz hat. 145. Es 

wäre auch widerſprechend, daß Gott über die Erziehung in der natürlichen Ordnung 

zwei höchſte Gewalten eingeſetzt hätte. Die Theilung iſt nicht zuläſſig. Die Kirche 
bildet hiegegen keine Inſtanz. 146. Die Wiſſenſchaft liegt jenſeits des Staates, alſo 

auch ihre Lehre; umſomehr die chriſtliche Lehre, an der die Schule participirt. 147. 

Staatliche Auffiht, Gunſt und Mitwirkung deßhalb nicht von der chriſtlichen Schule 

ausgeſchloſſen. Inwiefern hat die Obſorge für die Schule ſtaatspolizeilichen Cha- 

rakter? Die Motion des Biſchofs von Rottenburg 1841. 148. Gibt es rein 

ſtaatliche Schulen? Auch ſie ſchließen den kirchlichen Charakter nicht aus, wohl aber 

die ausſchließlich ſtaatliche Leitung, wenn es ſich um chriſtliche Jugend handelt. 
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149. Inwiefern das öffentliche Erziehungsweſen bei den Alten Staats ſache war. 

Die Stellen von Ariſtoteles erläutert. 150. Die Römer in der heidniſchen Periode. 
151. Die chriſtlichen Kaiſer Conſtantin d. Gr., Theodoſius d. J. 152. Julian 

bringt die Staatsſchule im Intereſſe feiner Verfolgung auf. 153. Vergleichung mit 
den Liberalen der Jetztzeit. Unverſöhnlicher Gegenſatz zwiſchen der liberalen und 

der chriſtlichen Schule RT REN Ya 5 Ä 8 . Seite 176-186 

$. 11. Die chriſtliche und die liberale Schule. 

154. Zuſammenfaſſung über den Grundgedanken der liberalen Schule: ſie iſt 

die von Gott abfallende, die degenerirte chriſtliche Schule. 155. Vergleichung mit 

dem Erziehungs- und Schulſyſtem der Reformatoren des 16. Jahrhunderts. 156. 

Worin eine gewiſſe Gemeinſamkeit beſteht: in der Trennung des Geiſtlichen und 

Weltlichen. 157. Die Socialiſten ſind die Erben des Liberalismus, ſie trennen auch 
in der natürlichen Ordnung die neue von der geſchichtlich überlieferten Geſellſchaft, 

ſowie von der Moral. 158. Die Degeneration der chriſtlichen Schule ein negativer 

Erweis ihres Grundgeſetzes und der normalen Stellung ihrer Factoren: Familie, 

Staat und Kirche 2 ; 2 3 g 5 z . . Seite 187—192 

§. 12. Trennung von der liberalen, Freiheit für die 

chriſtliche Schule! 

159. Concluſion. Die thatſächliche Freiheit der liberalen Schule kann der 

chriſtlichen Schule ihr Recht nicht rauben. 160. Recapitulation: die liberale Schule 

iſt ein Weg zum Abfall vom Chriſtenthum. 161. Die Beweggründe der Trennung 

für Seelenhirten. 162. Für chriſtliche Familienväter. 163. Für beide als Staats- 

bürger. 164. Das Intereſſe für Wiſſenſchaft und Bildung kämpft auf ihrer Seite. 
165. Providentielle Miſſion der Chriſten für die Rettung der höchſten Güter gegen 

den drohenden Einbruch der Barbarei 8 8 ; „ + Seite 193—195 

Beilagen. 

I. Zur Statiſtik des Unterrichtsweſens in Belgien. 

166. Quellen. 167. Zu dem Studienplan der freien Collegien und Mittel- 

ſchulen. 168. Ueber St. Michel (Gef. Jeſu) in Brüſſel. 169. Andere freie In⸗ 
ſtitute. Die biſchöflichen Knabenſeminarien. 170. Zuſammenſtellung aus den Jahren 

1830, 1840, 1861. 171. Zur Vergleichung zwiſchen 1830 und 1861 im Einzelnen. 
172. Zu der zwiſchen 1830 und 1840. 173. Entwicklung der Volksſchule nach 

officieller Statiſtik von 1830—54 R N x s 5 . Seite 196— 206 

II. Lettera della c. di Propaganda delli 16. Gennajo 1841 ai 

Vescovi irlandesi, approvata da SS. Gregorio XVI. 
Seite 206— 208 



Berichtigung. 

In der X. Broſchüre (die kirchliche Lehrgewalt) lies: S. 19 3. 8 von unten 

„Freudenerguß“ ſtatt „Freudengruß“; S. 89 Z. 11 von unten „weniger“ ſtatt 

„wieder“; S. 119. 3. 10 von unten „videri“ flatt „videre“; S. 121 3. 11 von 

oben „Tudeſchi“ ſtatt „Tedeſchi“ und S. 224 3. 2 von unten „eam“ ſtatt „ea“. 



EEE: 
e 

# 
A 

Ss 

1 RR: 




